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0. Vorbericht 

0.1 Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt 

Kierspe  

0.1.1 Managementübersicht 

Als Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt Kierspe stellt die gpaNRW nachfolgend die 

Haushaltssituation sowie die wesentlichen Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Handlungs-

felder dar. 

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage 1 aufgeführt. Die 

Reihenfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Die überörtliche Prüfung der gpaNRW erfolgte zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie sowie des 

Ukraine-Krieges. Die Ereignisse haben Auswirkungen auf zahlreiche Lebens- und Gesell-

schaftsbereiche und auch auf die Kommunen. Sie belasten die kommunalen Haushalte und be-

einflussen gegebenenfalls auch die in dieser überörtlichen Prüfung betrachteten Handlungsfel-

der. Soweit möglich, haben wir die Auswirkungen in den Teilberichten thematisiert. 

Bei der Stadt Kierspe besteht seit Jahren ein stetiger Handlungsbedarf, ihre Haushaltssitua-

tion dauerhaft zu verbessern. Nach zehn Jahren in der Haushaltssicherung konnte die Stadt 

mit dem positiven Jahresabschluss 2021 diese verlassen. Trotzdem besteht weiterhin Konsoli-

dierungsdarf. 

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung sowie den eigenen Konsolidierungsbemühun-

gen im Rahmen der Haushaltssicherung konnten bereits die Jahresergebnisse 2019 und 2020 

positiv abgeschlossen werden. Wegen der unsicheren Auswirkungen durch die Corona-Pande-

mie wurde in Absprache mit der Kommunalaufsicht das Haushaltssicherungskonzept bis zum 

Jahr 2021 fortgeschrieben. Die positive Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2022 fort, denn das 

Jahresergebnis 2022 wird aufgrund der Gewerbesteuererträge und Schlüsselzuweisungen mit 

+2,8 Mio. Euro deutlich besser als erwartet abschließen. Der weiterhin bestehende Handlungs-

bedarf zeigt sich aber anhand der von der gpaNRW durchgeführten Modellrechnung für das 

Jahresergebnis 2021. Das positive Jahresergebnis wird durch Sondereffekte überlagert, so 

dass sich die strukturelle Haushaltssituation schlechter darstellt (-0,67 Mio. Euro), als das tat-

sächliche Jahresergebnis 2021 (+69.000 Euro) vermuten lässt. 

Mit dem Haushaltsplan 2023 werden für die Jahre 2023, 2025 und 2026 positive Jahresergeb-

nisse erwartet. Nur für das Jahr 2024 wird ein negatives Jahresergebnis vorgesehen. Insge-

samt wird in diesen Jahren ein positives Ergebnis von rund 1,1 Mio. Euro erzielt. Ohne die Iso-

lierung der corona- und kriegsbedingten Belastungen würden sich in den Jahren 2023 bis 2026 

allerdings Defizite von zusammen 2,8 Mio. Euro ergeben. Außerdem sind Haushaltsplanungen 

naturgemäß mit Risiken verbunden. Einige davon resultieren aus optimistischen Planungsan-

nahmen für die Jahre 2024 bis 2026. Die wesentlichen Risiken liegen jedoch in den zukünftigen 

konjunkturellen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, die nicht direkt durch die Stadt Kier-

spe steuerbar sind. Ereignisse wie die Flüchtlingskrise, die Corona-Pandemie, die schweren 
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Unwetter sowie der Ukraine-Krieg stellen immer wieder unvorhersehbare Herausforderungen 

dar. 

Für diese Herausforderungen ist eine gute Eigenkapitalausstattung erforderlich, damit sich die 

Stadt bei verschlechternder Haushaltssituation nicht überschuldet. Das Eigenkapital der Stadt 

hat sich seit der Eröffnungsbilanz 2007 von 37,8 Mio. Euro bis Ende 2021 auf 14,5 Mio. Euro 

reduziert. Im interkommunalen Vergleich der bisher geprüften (mittleren) kleinen kreisangehöri-

gen Kommunen verfügt die Stadt damit über die niedrigste Eigenkapitalausstattung. Sofern sich 

die nächsten Jahresergebnisse deutlich verschlechtern sollten, ist die Stadt von der gesetzlich 

verbotenen Überschuldung nicht mehr weit entfernt. 

Die einwohnerbezogenen Gesamtverbindlichkeiten der Stadt sind im interkommunalen Ver-

gleich überdurchschnittlich hoch. Geprägt sind diese von vergleichsweise hohen Investitions- 

und Liquiditätskrediten. Vor allem die hohen Liquiditätskredite belasten zukünftige Haushalte, 

da sie mit einem hohen Zinsänderungsrisiko verbunden sind. Als Indikator für den Zustand des 

Anlagevermögens betrachten wir die bilanzielle Altersstruktur. Bei den Gebäuden ergeben 

sich im Rahmen der bilanziellen Betrachtung teilweise fortgeschrittene Abnutzungsgrade. Auch 

bei dem Verkehrsinfrastrukturvermögen ist der Bilanzwert deutlich gesunken. Die Stadt muss 

mittelfristig mit einem höheren Investitionsbedarf rechnen. 

Im Rahmen der Haushaltssteuerung haben wir die Themen Ermächtigungsübertragungen, För-

dermittelmanagement und das Kredit- und Anlagenmanagement näher betrachtet. Kierspe 

überträgt nur investive Ermächtigungsübertragungen. Der Rat fasst zeitnah zu Beginn des 

neuen Haushaltsjahres den Beschluss über die formelle Inanspruchnahme der Ermächtigungs-

übertragungen. Eine Dienstanweisung über die Abwicklung der Ermächtigungsübertragungen 

könnte weitergehende Sicherheit und die Kontrolle des Verwaltungshandelns ermöglichen. Das 

Fördermittelmanagement kann noch weiter optimiert werden. Dies ist auch selbstgestecktes 

Ziel der Stadt, da Fördermittel einen wertvollen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. Op-

timierungsmöglichkeiten bestehen, z. B. durch eine Dokumentation von Förderprojekten an 

zentraler Stelle und verbindliche Vorgaben zur Prüfung von Fördermöglichkeiten. Sicherheit und 

die Kontrolle des Verwaltungshandelns spielen auch beim Kredit- und Anlagemanagement 

eine zentrale Rolle, um unnötige Risiken zu vermeiden. Aus diesem Grund sollte die Stadt zu 

beiden Themen einen schriftlichen, verbindlichen Handlungsrahmen beschließen. 

Das Vergabewesen der Stadt Kierspe verfügt zwar über eine zentrale Submissionsstelle, aber 

keine zentrale Vergabestelle. Diese sollte insbesondere aus korruptionspräventiver Sicht entwe-

der selbst eingerichtet oder im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit angestrebt 

werden. Ebenfalls als interkommunale Zusammenarbeit könnte eine regelmäßige örtliche Ver-

gabeprüfung eingeführt werden. Die regelmäßige Prüfung von Vergaben dient der rechtssiche-

ren Abwicklung der Vergabemaßnahmen, der Sicherstellung des wirtschaftlichen Mitteleinsat-

zes sowie der bestmöglichen Korruptionsprävention.  

Die vorhandene Dienstanweisung zur Korruptionsprävention sollte aktualisiert und zeitnah eine 

Risiko- und Gefährdungsanalyse zur Feststellung der besonders korruptionsgefährdeten Ar-

beitsgebiete durchgeführt werden. Die Bediensteten der Stadt sollten dabei möglichst aktiv ein-

bezogen werden. Auch sollte eine für die Korruptionsprävention zuständige Person benannt 

werden. 
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Aufgrund von Mengenänderungen und Nachträgen sind die Abweichungen vom Auftragswert 

der Stadt im interkommunalen Vergleich erhöht (über dem Median). Eine abgeschlossene 

Grundlagenermittlung und Planung, eine gut ausgearbeitete Leistungsbeschreibung mit mög-

lichst exakter Mengenermittlung sowie eine geregelte Organisation des Nachtragswesens kön-

nen zu geringeren Abweichungen vom Auftragswert führen. Die Stadt sollte ein systematisches 

Nachtragsmanagement aufbauen und Auftragsänderungen sowie Nachträge zentral auswerten.  

Der Steuerung der Informationstechnik an Schulen der Stadt Kierspe liegen technisch-päda-

gogische Einsatzkonzepte zugrunde. Für den Zeitraum 2021 bis 2025 wurde eine Medienent-

wicklungsplanung (MEP) erstellt, in der die einzelnen Konzepte zu einer Gesamtplanung der 

Schul-IT zusammengefasst sind. Die Stadt sollte den MEP mittels einer Projektplanung zeitlich 

konkretisieren und zur Weiterentwicklung von Standards einen regelmäßigen Abstimmungspro-

zess etablieren. Die Rollen und Verantwortungen aller Beteiligten sollten näher definiert und in 

den MEP aufgenommen werden. 

Der Digitalisierungsstand in den Schulen der Stadt Kierspe erreicht nach den umfangreichen 

Beschaffungen der letzten Jahre inzwischen ein gutes Niveau. In den beiden Grundschulen der 

Stadt Kierspe teilen sich rechnerisch rund zwei Kinder ein Endgerät für Unterrichtszwecke. In 

der Gesamtschule fällt die vom Schulträger bereitgestellte Ausstattung quantitativ deutlich ge-

ringer aus (0,23 IT-Endgeräte je Schülerin und Schüler). Werden die privaten mobilen Endge-

räte mit in die Betrachtung einbezogen, handelt es sich eher um eine 1:1-Ausstattung. 

Hinsichtlich der IT-Sicherheit in den Schulen lassen sich auf der technischen Ebene und bei der 

räumlichen Unterbringung der Infrastruktur keine erheblichen Risiken für einen sicheren und 

ordnungsgemäßen Betrieb erkennen. Gleichwohl bestehen auch hier Ansätze, die Situation 

noch weiter zu optimieren. Dies gilt vor allem für konzeptionelle und organisatorische Maßnah-

men und Regelungen. 

Die Stadt Kierspe hält die rechtlichen Bestimmungen nach dem Bestattungsgesetz NRW für 

ordnungsbehördliche Bestattungen ein. Auch bei der Auswahl der Bestattungsart und der 

Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen als Ersatzvornahme handelt die Stadt 

rechtmäßig. Bei einer Ersatzvornahme macht die Stadt ihren Anspruch auf Kostenerstattung 

gegenüber bestattungspflichtigen Angehörigen konsequent geltend. Ebenfalls positiv ist festzu-

stellen, dass seit dem Jahr 2021 eine zusätzliche Verwaltungsgebühr erhoben wird, um den mit 

der ordnungsbehördlichen Bestattung verbundenen Verwaltungsaufwand zu decken.  

Die wirtschaftliche Erfüllung dieser Aufgabe spiegelt sich in den Aufwendungen je ordnungsbe-

hördlichem Bestattungsfall wider. Hier positioniert sich die Stadt auch wegen durchgeführter 

Markterkundungen und Absprachen mit Bestattern unterhalb des Wertes, den Vergleichskom-

munen im Median aufzubringen haben. 

Die Stadt Kierspe unterhält zwei kommunale Friedhöfe. Weitere Friedhöfe bestehen im Stadt-

gebiet nicht, so dass, anders als in vielen Vergleichskommunen, keine Konkurrenzsituation 

durch weitere Friedhofsträger besteht. Der Anteil der Urnenbestattungen hat auch bei der Stadt 

Kierspe in den letzten Jahren deutlich zugenommen und liegt im Jahr 2021 bei rund 69 Prozent. 

Die Stadt hat auf diesen anhaltenden Trend mit neuen Grabarten reagiert. 

Die Aufwendungen kann die Stadt im Jahr 2021 nur zu rund 63 Prozent über die erhobenen 

Friedhofsgebühren ausgleichen. Der deutlich unter dem Median liegende Kostendeckungsgrad 

ist Folge der im Jahr 2021 durchgeführten Sanierung des Daches der Trauerhalle auf dem 
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Friedhof Kierspe. Da erst ab dem Haushaltsjahr 2024 die Finanzdaten nach Nutzungsarten un-

terteilt werden, konnte eine detaillierte Betrachtung der Gebühren nicht durchgeführt werden. 

Zur Steuerung des Bereiches Friedhofswesen fehlen detaillierte Informationen über Friedhofs-

flächen sowie Kosten für die Grünflächenunterhaltung und Trauerhallen. Mit einer weitestge-

hend vollumfänglichen Datenbasis ist es künftig möglich, ein Berichtswesen aufzubauen sowie 

einen Flächenentwicklungsplan zu erstellen. Damit kann die interne Steuerung bei zukünftigen 

Entscheidungen unterstützt werden. Die Stadt plant, die vorhandene Software im Zuge der fort-

schreitenden Digitalisierung dieses Bereiches zu ergänzen und die noch fehlenden Daten auf-

zunehmen. Die kartografische Erfassung der Friedhöfe sowie die Berücksichtigung einer digita-

len Karte in der Friedhofssoftware ist zwischenzeitlich erfolgt. 

0.2 Strukturelle Situation der Stadt Kierspe  

0.2.1 Strukturen 

Die Haushaltswirtschaft in den Kommunen hängt von verschiedenen externen und internen Ein-

flussfaktoren ab. Diese kann die Kommune zum Teil unmittelbar steuern. Es gibt jedoch auch 

Einflüsse, die struktureller Natur und somit nicht oder nur langfristig beeinflussbar sind. Unter 

Strukturmerkmalen versteht die gpaNRW verschiedene, von außen auf die Kommune ein-

wirkende, Einflussfaktoren. Faktoren, die Ergebnisse kommunalpolitischer Beschlüsse sind, 

zählen nicht dazu, da diese ausdrücklich der Willensbildung unterliegen. Dennoch beeinflussen 

sie das Gesamtbild einer Kommune. Wir gehen darauf - soweit möglich und erforderlich - in den 

Teilberichten ein. 

0.2.2 Strukturelle Rahmenbedingungen 

Die folgenden Balkendiagramme zeigen die strukturellen Rahmenbedingungen der Stadt Kier-

spe. Diese prägen die Ausgangslage der Kommune. Die Strukturmerkmale ermitteln wir aus all-

gemein zugänglichen Datenquellen1 und stellen sie in den inter- und intrakommunalen Ver-

gleich. 

 

 

 

 

 

 

 

1 IT.NRW, Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Bundesagentur für Arbeit 
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Interkommunaler Vergleich 

Strukturmerkmale Stadt Kierspe 2022 

 

Ein Ausschlag des Balkens nach rechts zeigt einen Wert über dem Median, der Ausschlag nach 

links unter dem Median. 

Im Gegensatz zur vorherigen überörtlichen Prüfung aus dem Jahr 2017 wird der hier darge-

stellte interkommunale Vergleich nicht mehr mit allen 209 kleinen kreisangehörigen Kommunen 

durchgeführt, sondern nur noch mit 108 Kommunen. Hierbei handelt es sich um die (mittleren) 

kleinen kreisangehörigen Kommunen mit einer Bevölkerungszahl zwischen 10.000 und 18.000 

Einwohnern. Damit können die kommunalspezifischen Besonderheiten bei den einzelnen Grö-

ßenklassen innerhalb der kleinen kreisangehörigen Kommunen besser berücksichtigt werden. 

Die Strukturmerkmale der Stadt Kierspe weisen eine vergleichsweise hohe SGB II-Quote2 aus. 

Gegenüber der letzten Prüfung ist diese allerdings von 8,4 Prozent auf 6,0 Prozent zurückge-

gangen. 

Die Deckungsmittel3 (Summe der Grund- und Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Ein-

kommens- und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen) und die Kaufkraft4 zeigen im 

 

2 Quelle Basisdaten: Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service West, amtliche SGB II-Quoten der NRW-Kommunen zum 31.12.2021 

3 Aus der Summe der Grund- und Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzu-
weisungen der Gemeinde pro Einwohner wird der Mittelwert der Jahre 2017 - 2021 als Strukturmerkmal berechnet. 

4 Kaufkraft: Quelle Basisdaten: 'GfK Kaufkraft Deutschland 2021' (Veröffentlichungsjahr) 
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interkommunalen Vergleich eine ähnliche Position wie im Jahr 2017. Obwohl die Deckungsmit-

tel der Stadt von 1.252 Euro je Einwohner auf nun 1.495 Euro je Einwohner gestiegen sind, hat 

sich die Position nicht verändert (über dem Median von 1.410 Euro je Einwohner). Dies liegt da-

ran, dass auch die Werte der Vergleichskommunen gestiegen sind. Durch einen guten Bran-

chenmix ist die Stadt bei rückläufiger Entwicklung einzelner Branchen nicht so stark von deren 

Auswirkungen betroffen. 

Die Entwicklung der Kaufkraft ist ähnlich wie die der Deckungsmittel. Die Kaufkraft hat sich zwar 

von 19.468 Euro auf 22.168 Euro verbessert, liegt aber immer noch unter dem Median von jetzt 

24.342 Euro. 

Der Median der Gemeindefläche liegt bei 70,75 qkm, die Gemeindefläche der Stadt Kierspe 

liegt mit 71,91 qkm leicht darüber. 

Intrakommunaler Vergleich 

Im intrakommunalen Vergleich stellt die Y-Achse im Diagramm einen neutralen Wert der Kenn-

zahl dar. D.h. es gibt keine Veränderungen gegenüber der letzten überörtlichen Prüfung bzw. 

die Quoten sind ausgeglichen. Die Kennzahlenwerte auf der linken Seite des Diagramms zei-

gen einen Rückgang bzw. negative Salden und Kennzahlenwerte auf der rechten Seite Zunah-

men bzw. Überschüsse an.  

Strukturmerkmale Stadt Kierspe 2022 

 

Die Kennzahlen zur Einwohnerentwicklung und die Wanderungsquote stellen die Entwicklung in 

den letzten fünf Jahren dar. Die Wanderungsquote zeigt dabei an, ob eine Kommune Einwoh-

ner aus dem Saldo von Zu- und Fortzügen hinzugewinnen kann oder ob mit einer rückläufigen 

Entwicklung zu rechnen ist. Bezogen auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten führt die 

Pendlerquote zu einem Wert von über 100, wenn mehr Ein- als Auspendler vorhanden sind. 

Diese Kommunen können als „Arbeitsorte“ eingeschätzt werden. 
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Zum 31. Dezember 2021 verfügt die Stadt Kierspe laut IT.NRW über einen Stand von 16.043 

Einwohnern. Gegenüber dem Stand vom 31. Dezember 2016 von 16.272 Einwohnern bedeutet 

dies einen Rückgang von 229 Personen. Dieser Rückgang wird sowohl durch die natürliche Be-

völkerungsentwicklung als auch durch den Wanderungssaldo verursacht. Bis zum Jahr 2040 

prognostiziert IT.NRW einen kontinuierlichen Bevölkerungsrückgang auf rund 15.000 Einwoh-

ner. Abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen die zunehmenden Flüchtlingszahlen langfristig 

haben werden. Die Stadt verfügt über ein hohes Aufkommen von ukrainischen Flüchtlingen, die 

nicht alle zugewiesen wurden. Die große baptistische Gemeinde in Kierspe ist sehr hilfsbereit 

und engagiert, wodurch sich viele Geflüchtete ohne Zuweisung im Stadtgebiet aufhalten. 

Die negative Pendlerquote zeigt, dass die Stadt über mehr Aus- als Einpendler verfügt. Dies 

kann mit den fehlenden zusätzlichen Gewerbeflächen zusammenhängen. Expansionsmöglich-

keiten bestehen auf dem Gebiet der Stadt Kierspe nicht mehr, so dass die ortsansässigen Be-

triebe auf Flächen in anderen Kommunen ausweichen und damit Arbeitsplätze verlagert wer-

den. 

Bei der Altersstruktur zeigt sich eine Zunahme der Einwohner über 80 Jahre. Da sich die jün-

gere Bevölkerungszahl kaum verändert hat, zeigt sich hiermit eine Verschiebung zu einer älter 

werdenden Bevölkerung.  

0.3 Umgang mit Feststellungen und Handlungsempfeh-

lungen aus vergangenen Prüfungen 

Der Bericht der überörtlichen Prüfung vom 04. Januar 2018 wurde in der Sitzung des Rech-

nungsprüfungsausschusses am 12. September 2018 beraten. Der Rat wurde über die Ergeb-

nisse der Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses informiert. 

Die Feststellungen und Empfehlungen wurden von der Verwaltungsleitung und den Sachge-

bietsleitungen gesichtet. Bei neuen Projekten werden die Empfehlungen soweit möglich einge-

bunden. 

Aufgrund der Empfehlungen wurden die Spielplätze und Sportanlagen begutachtet, in welchem 

Zustand sich diese befinden. Es wurde festgestellt, dass im Fall einer Renovierung oder Erneu-

erung eine grundsätzliche politische Entscheidung getroffen werden muss, welche Anlagen der 

Stadt erhalten bleiben sollen. Bei den Kunstrasenplätzen wird dies z.B. der Fall sein, wenn das 

Granulat erneuert werden muss. 

0.4 Überörtliche Prüfung 

0.4.1 Grundlagen 

Zu den Aufgaben der gpaNRW gehört es zu prüfen, ob die Kommunen des Landes NRW recht-

mäßig, sachgerecht und wirtschaftlich handeln. Die finanzwirtschaftliche Analyse steht dabei im 

Vordergrund. Grund dafür ist die äußerst schwierige Finanzlage vieler Kommunen und die ge-
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setzliche Vorgabe, den kommunalen Haushalt stets auszugleichen5. Schwerpunkt unserer Prü-

fung sind Vergleiche auf Basis von Kennzahlen. Die Prüfung stützt sich auf § 105 der Gemein-

deordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). 

Bei der Auswahl der Prüfungsschwerpunkte lässt sich die gpaNRW von ihren Zielen leiten, ei-

nen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten, die strategische und operative Steuerung 

zu unterstützen sowie auf Risiken hinzuweisen. Dabei sind wir bestrebt, einerseits die ganze 

Bandbreite der kommunalen Aufgaben und andererseits deren finanzielle Bedeutung zu berück-

sichtigen. Die Auswahl der Prüfungsschwerpunkte stimmt die gpaNRW vor der Prüfung mit 

kommunalen Praktikerinnen und Praktikern ab. 

Der Prüfungsbericht richtet sich an die Verantwortlichen der Kommunen in Rat und Verwaltung. 

Er zielt darauf ab, diesen Personenkreis - insbesondere in Haushaltskonsolidierungsprozessen 

- zu unterstützen und so einen Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Kommune zu 

leisten. 

0.4.2 Prüfungsbericht 

Der Prüfungsbericht besteht aus dem Vorbericht, den Teilberichten und dem gpa-Kennzahlen-

set: 

 Der Vorbericht informiert in der Managementübersicht über die wesentlichen Ergebnisse 

der Prüfung. Zudem enthält er Informationen über die strukturellen Rahmenbedingungen 

der Kommune, zum Prüfungsablauf und zur Prüfungsmethodik, sowie eine Übersicht 

über die in der überörtlichen Prüfung getroffenen Feststellungen und Empfehlungen. Als 

Schwerpunktthemen haben wir Kapitel zur Interkommunalen Zusammenarbeit sowie zur 

Örtlichen Rechnungsprüfung in die Anlagen zum Vorbericht aufgenommen. 

 Die Teilberichte beinhalten die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen Prüfgebiete. 

 Das gpa-Kennzahlenset enthält eine Zusammenstellung aller wesentlichen Kennzahlen 

und eine Erläuterung, wie das Kennzahlenset aufgebaut ist.  

Die in dem Bericht genannten Rechtsgrundlagen haben wir in der Fassung angewendet, die 

zum Zeitpunkt des geprüften Sachverhaltes galt. 

In den verschiedenen Handlungsfeldern berechnet die gpaNRW Personalaufwendungen auf 

Basis von KGSt-Durchschnittswerten6. Soweit die gpaNRW in einzelnen Handlungsfeldern da-

von abweicht, weisen wir im Teilbericht darauf hin. 

0.4.2.1 Struktur der Berichte 

Der Aufbau unserer Teilberichte folgt einer festen Struktur: 

 

5 § 75 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

6 KGSt-Bericht Nr.13/2019 „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (2019/2020), Nr. 07/2020 „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (2020/2021) und Nr. 
07/2021 „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (2021/2022) 
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Wertung: Einleitend treffen wir eine wertende Aussage zu unserem Prüfungsergebnis innerhalb 

eines Abschnitts. Wertungen, die eine Stellungnahme nach § 105 Abs. 6 und 7 GO NRW der 

Kommune notwendig machen, bezeichnen wir als Feststellung.  

Sollvorstellung: Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und das Prüfungsziel im folgenden Ab-

schnitt dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Kommunen gültig, z. B. auf Ba-

sis der aktuell geltenden Gesetzeslage. Die Sollvorstellung ist kursiv gedruckt. 

Analyse: Im Anschluss an die Sollvorstellung analysiert die gpaNRW die individuelle Situation 

in der geprüften Kommune. 

Empfehlung: Letztlich weisen wir dann die bei der Prüfung erkannten Verbesserungspotenziale 

als Empfehlung aus. 

Feststellungen, die eine Stellungnahme der Kommune während des Prüfungsverfahrens erfor-

dern (z. B. ein festgestellter Rechtsverstoß) kennzeichnen wir im Prüfungsbericht mit einem Zu-

satz.  

0.4.2.2 Verfahren nach Prüfungsabschluss 

Die Kommune nimmt zu allen Feststellungen und Empfehlungen des Prüfungsberichts nach  

§ 105 Abs. 6 und 7 GO NRW Stellung. 

Die Berichte der überörtlichen Prüfungen sowie die Stellungnahmen der Kommunen werden auf 

der Internetseite der gpaNRW veröffentlicht. 

0.5 Prüfungsmethodik 

0.5.1 Kennzahlenvergleich 

Der Kennzahlenvergleich ist die prägende Prüfungsmethodik der gpaNRW. Dazu errechnen wir 

Kennzahlen in den Kommunen und vergleichen diese landesweit. Für den Vergleich ist eine 

einheitliche Ausgangsbasis erforderlich. Es gibt jedoch keine landeseinheitliche Festlegung un-

terhalb der Produktbereichsebene, so dass die Produktgruppen häufig unterschiedliche Pro-

dukte und die Produkte unterschiedliche Leistungen enthalten. Daher ist der Vergleich nicht un-

mittelbar aus den Daten der Jahresrechnungen heraus möglich. Wir haben deshalb Aufgaben-

blöcke mit den dazu gehörenden Grunddaten einheitlich definiert und erheben diese vor Ort. 

Die Kommune soll ihren Kennzahlenwert gut einordnen können. Deshalb stellen wir folgende 

Werte dar:  

 die Extremwerte, also das Minimum und das Maximum, und 

 drei Viertelwerte.  

Viertelwerte teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Der erste Vier-

telwert teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber lie-

gen. Der zweite Viertelwert entspricht dem Median und liegt in der Mitte der statistischen Reihe, 
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d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Der dritte 

Viertelwert teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber 

liegen. 

Ebenfalls nennen wir die Anzahl der Werte, die in den Vergleich eingeflossen sind. In den inter-

kommunalen Vergleich hat die gpaNRW die Werte von maximal 108 kleinen kreisangehörigen 

Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 10.000 und 18.000 Einwohnern (= mittlere kleine 

kreisangehörige Kommunen) einbezogen. Hierdurch kann die gpaNRW die kommunalspezifi-

schen Besonderheiten bei den einzelnen Größenklassen innerhalb der kleinen kreisangehöri-

gen Kommunen besser berücksichtigen. 

Im Prüfgebiet Finanzen erfassen und analysieren wir die wichtigsten materiellen und formellen 

Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft. Wir machen den haushaltsbezogenen Hand-

lungsbedarf transparent. Die Prüfung setzt dabei auf den Ergebnissen der örtlichen Prüfung auf. 

Nicht immer kann eine Kommune alle Grundzahlen erheben. Ebenso sind aus unterschiedlichs-

ten Gründen einzelne Kennzahlen nicht mit den Kennzahlen anderer Kommunen vergleichbar. 

In beiden Fällen kennzeichnet die gpaNRW in Grafiken und Tabellen den Wert der Kommune 

mit „k.A.“. Sollte die Kennzahl der Kommune nicht mit den Kennzahlen der Vergleichskommu-

nen vergleichbar sein, erläutert die gpaNRW textlich den Grund hierfür. Die Angabe „k.A.“ deu-

tet somit nicht automatisch auf eine mangelnde Datenlieferung der Kommune hin. 

0.5.2 Konsolidierungsmöglichkeiten 

Die gpaNRW macht den unterschiedlichen Ressourceneinsatz durch den Vergleich der Kom-

munen transparent und zeigt Ansätze für Veränderungen auf. 

Der in den Kommunen festgestellte Ressourceneinsatz ist im interkommunalen Vergleich sehr 

unterschiedlich. Die gpaNRW zeigt in einzelnen Handlungsfeldern auf, wie dieser reduziert wer-

den kann. Orientierung bieten Richtwerte oder der Überblick über die Streuung der Werte, ins-

besondere im Vergleich zu den Viertelwerten.  

Der Prüfung liegt keine vollständige Betrachtung von Kernverwaltung, Sondervermögen und 

Beteiligungen zugrunde. Es ist daher möglich, dass in anderen Bereichen weitere Verbesse-

rungsmöglichkeiten bestehen, die über in diesem Prüfungsbericht beschriebene Handlungs-

möglichkeiten hinausgehen. 

0.5.3 gpa-Kennzahlenset  

Steuerungsrelevante Kennzahlen der von der gpaNRW betrachteten kommunalen Handlungs-

felder stellen wir im gpa-Kennzahlenset dar. Die Übersicht enthält Kennzahlen aus Handlungs-

feldern, die die gpaNRW in vorangegangenen Prüfungen betrachtet hat. Ergänzt wird das gpa-

Kennzahlenset durch Kennzahlen, die wir erstmalig in der aktuellen Prüfung der kleinen kreis-

angehörigen Kommunen erhoben haben. 

Die Fortschreibung der örtlichen Kennzahlen sowie der interkommunalen Vergleichswerte er-

möglicht den Kommunen eine aktuelle Standortbestimmung. Zusammen mit den aus früheren 

Prüfungen bekannten Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweisen auf mögliche Kon-

solidierungsmöglichkeiten können die Kommunen diese für ihre interne Steuerung nutzen. 
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0.6 Prüfungsablauf 

Die Prüfung in der Stadt Kierspe wurde in der Zeit von April 2022 bis Juni 2023 durchgeführt.  

Zunächst hat die gpaNRW die erforderlichen Daten und Informationen zusammengestellt und 

mit der Stadt Kierspe hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit abgestimmt. Auf dieser 

Grundlage haben wir die Daten analysiert. 

Für den interkommunalen Vergleich verwenden wir in der Stadt Kierspe überwiegend das Jahr 

2021. Basis in der Finanzprüfung sind die festgestellten Jahresabschlüsse 2016 bis 2021. Der 

Jahresabschluss 2022 wurden zum Ende der Prüfungsarbeiten aufgestellt und daher nur 

textlich an den relevanten Stellen des Finanzberichtes aufgenommen. Die Haushaltsplanung 

2023 wurde einschließlich der bis 2026 reichenden mittelfristigen Planung berücksichtigt.  

Neben den Daten früherer Jahre haben wir ebenfalls aktuelle Entwicklungen und Besonderhei-

ten der Stadt Kierspe berücksichtigt, um Aussagen für die Zukunft machen zu können. 

Geprüft haben: 

Leitung der Prüfung   Heinrich Josef Baltes 

Finanzen    Pascal Cramer, Manuela Gebendorfer 

Vergabewesen    Sandra Krämer 

Informationstechnik an Schulen  Michael Neumann 

Ordnungsbehördliche Bestattungen Karin Hein 

Friedhofswesen    Karin Hein 

Das Prüfungsergebnis haben die Prüfenden mit den beteiligten Beschäftigten in den betroffe-

nen Organisationseinheiten erörtert. Dem Verwaltungsvorstand wurden die Ergebnisse in der 

Sitzung vom 20. Juli 2023 durch den Projektleiter vorgestellt. 

 

Herne, den 01. August 2023 

 

gez.        gez. 

Thomas Nauber      Heinrich Josef Baltes 

Abteilungsleiter       Projektleiter 
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0.7 Anlage 1: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 – Handlungsfelder 

Feststellung Empfehlung 

Haushaltssteuerung 

F1 

Der Stadt Kierspe hält die Fristen zur Fertigstellung der Haushaltspläne und Jah-

resabschlüsse im Wesentlichen gut ein. Lediglich der Beteiligungsbericht könnte 

zeitnaher erstellt werden. 

  

F2 

Die Kämmerin berichtet dem Hauptausschuss mündlich an vier bis fünf Terminen 

im Jahr. Die steuerungsrelevanten Informationen liegen den Entscheidungsträgern 

somit vor. Die schriftliche Aufbereitung der Informationen könnte noch optimiert 

werden. 

E2.1 

Um die entscheidungsrelevanten Informationen zu den Beteiligungen rechtzeitig zur 

Verfügung zu stellen, sollte die Stadt die Einhaltung der Fristen zum Beteiligungsbe-

richt zukünftig anstreben. 

  E2.2 
Die Stadt Kierspe sollte die Abweichungen bei den Aufwendungen sowie die Prog-

nose des Jahresergebnisses auf die Präsentationsfolien übernehmen. 

F3 

Die Stadt Kierspe überträgt regelmäßig investive Ermächtigungsübertragungen. 

Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen hat die 

Stadt Kierspe noch nicht beschlossen. 

E3 
Die Stadt sollte die Übertragung von Ermächtigungen ins Folgejahr in einer Dienstan-

weisung regeln. 

F4 

Die Stadt Kierspe hat strategische Zielvorgaben zur Fördermittelakquise bislang 

nicht schriftlich in einer Richtlinie oder Dienstanweisung fixiert. Mögliche Förderun-

gen werden zentral recherchiert. Aufgrund der anschließend dezentralen Akquise 

und Bewirtschaftung hat sie keinen zentralen Überblick über die Förderprojekte. 

Der Prozess der Fördermittelakquise ist noch optimierbar. 

E4.1 

Die Stadt Kierspe sollte schriftlich regeln, dass Fördermöglichkeiten bei der Planung 

aller Unterhaltung- und Investitionsmaßnahmen standardisiert zu prüfen sind und 

diese Prüfung kurz zu dokumentieren ist. 

  E4.2 
Die Stadt Kierspe sollte ihre Förderprojekte zentral dokumentieren. Dies gewährleis-

tet einen umfassenden Überblick über die möglichen Förderprojekte. 

F5 

Die Stadt Kierspe hat sowohl ein regelmäßiges als auch anlassbezogenes Be-

richtswesen für die Fördermittelbewirtschaftung. Das Fördermittelcontrolling kann 

sie jedoch dennoch punktuell weiterentwickeln. 

E5 
Die Stadt Kierspe sollte eine zentrale Datei oder Datenbank pflegen, in der sie die 

wesentlichen Informationen ihrer Förderprojekte einpflegt. 
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Feststellung Empfehlung 

F6 

Die Stadt Kierspe hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr Kredit-

management fixiert. Eine Dienstanweisung für das Kredit- und Anlagemanagement 

ist bei der Stadt Kierspe jedoch bereits in Planung. 

E6 

Die Stadt Kierspe sollte sich für ihr Kreditmanagement einen verbindlichen Hand-

lungsrahmen geben und diesen schriftlich fixieren. Der Handlungsrahmen sollte stra-

tegische Vorgaben, Entscheidungsbefugnisse und Verfahrensregelungen enthalten. 

Die Stadt kann ihre Festlegungen beispielsweise in einer Dienstanweisung oder 

Richtlinie zum städtischen Kreditmanagement zusammenfassen. 

F7 
Die Stadt Kierspe hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr Anlage-

management fixiert. 
E7 

Die Stadt Kierspe sollte sich für ihr Anlagemanagement einen verbindlichen Hand-

lungsrahmen geben. Dieser Handlungsrahmen sollte zumindest wesentliche Inhalte 

abdecken. Die Stadt kann ihre Vorgaben beispielsweise in einer Dienstanweisung o-

der Richtlinie zum städtischen Anlagemanagement fixieren oder mit den Regelungen 

zum Kreditmanagement zusammenfassen. 

F8 

Die Stadt Kierspe weist in ihrer Bilanz die erhaltenen Anzahlungen bisher nicht ent-

sprechend des § 41 Abs. 4 GemHVO aus. Dies soll nach Angaben der Stadt aber 

zukünftig geändert werden. 

  

Vergabewesen 

F1 

Die Stadt Kierspe hat eine zentrale Submissionsstelle eingerichtet. Eine zentrale 

Vergabestelle ist nicht vorhanden. Die Einführung einer Vergabemanagementsoft-

ware plant die Stadt derzeit nicht. Die Dienstanweisung Vergabe ist nicht mehr 

ganz aktuell. 

E1.1 

Die Stadt Kierspe sollte auf vollständig digital geführte Maßnahmenakten hinwirken, 

um Medienbrüche zu vermeiden. Im Optimalfall nutzt die Stadt zukünftig ein Verga-

bemanagementsystem. 

  E1.2 

Die Stadt Kierspe sollte eine zentrale Vergabestelle einrichten oder eine interkommu-

nale Zusammenarbeit anstreben. So können die Vergabeverfahren effizient und 

rechtssicher abgewickelt werden und die Belegschaft wird entlastet. 

  E1.3 

Die Stadt Kierspe sollte zeitnah eine neue Dienstanweisung Vergabe erarbeiten und 

in Kraft setzen. Darin sollten die aktuellen Gesetze und Wertgrenzen genannt sowie 

die Zuständigkeiten der Vergabestelle und der Bedarfsstellen geregelt und abge-

grenzt sein. 

  E1.4 

Die Stadt Kierspe sollte in allen Sachgebieten eine einheitliche Verfahrensweise si-

cherstellen und z. B. für die Bauaufträge die Formulare aus dem Vergabe- und Ver-

tragshandbuch des Bundes einführen. 
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Feststellung Empfehlung 

F2 

Die Stadt Kierspe hat keine Regelungen für eine unabhängige Überwachung hin-

sichtlich der getätigten Vergabeverfahren getroffen. Alternativmöglichkeiten zur Si-

cherstellung einer örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 101 Abs. 1 S. 3 u. 4 GO 

NRW nutzt die Stadt nicht. 

E2 

Zur rechtssicheren Abwicklung der Vergabemaßnahmen, zur Sicherstellung des wirt-

schaftlichen Mitteleinsatzes sowie zur bestmöglichen Korruptionsprävention sollte die 

Stadt Kierspe die Voraussetzungen für eine verbindliche und regelmäßige Vergabe-

prüfung schaffen. Dafür bietet sich die Inanspruchnahme einer örtlichen Rechnungs-

prüfung des Kreises oder einer anderen Kommune über eine interkommunale Zu-

sammenarbeit an. 

F3 

Die Stadt Kierspe verfügt über eine „Dienstanweisung zur Verhinderung von Kor-

ruptionsdelikten in der Fassung vom 01.10.2018“. Sie ist veraltet. Wesentliche ak-

tuelle gesetzliche Vorgaben sind nicht enthalten. Eine Risiko- und Gefährdungs-

analyse wurde nicht durchgeführt. 

E3.1 

Die Stadt sollte die Vorgaben des KorruptionsbG zur Herstellung von Transparenz 

und zur Vorbeugung von Korruption in einer Dienstanweisung zeitnah und verbindlich 

regeln, um nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen. 

  E3.2 

Die Stadt Kierspe sollte eine schriftliche Regelung für Anfragen nach § 6 Abs. 1 

WRegG treffen und die Anfrage an das Gewerbezentralregister bis zum Ende der 

Übergangsfrist auf freiwilliger Basis durchführen. 

  E3.3 

Die Stadt Kierspe sollte zeitnah eine Risiko- und Gefährdungsanalyse zur Feststel-

lung der besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete durchführen und in regel-

mäßigen Abständen wiederholen. Dabei sollte die Stadt die Bediensteten möglichst 

aktiv einbeziehen. Dies könnte in Form eines Workshops oder mit einem externen 

Moderator ablaufen. 

F4 
Bisher hat die Stadt Kierspe noch keine erkennbaren Maßnahmen zur Umsetzung 

der neuen EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden eingeleitet. 
E4.1 

Die Stadt Kierspe sollte Vorkehrungen treffen, um im Anschluss an die zeitnah zu er-

wartende nationale Umsetzung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie ein System für Hin-

weisgebende zu implementieren. Es sollte ein Workflow zum Umgang mit Hinweisen 

erarbeitet und verbindlich festgelegt werden, der die Vertraulichkeit garantiert. 

  E4.2 

Die Stadt Kierspe sollte die Benennung einer bzw. eines Korruptionsschutzbeauftrag-

ten prüfen, die bzw. der sich der Einhaltung der Vorgaben des KorruptionsbG verant-

wortlich annimmt. Die Stadt sollte ihre Beschäftigten jährlich, z. B. durch Schulungen, 

über die Regelungen zur Korruptionsprävention informieren und sie für das Thema 

sensibilisieren. 

  E4.3 

Die Stadt Kierspe sollte in der neuen Dienstanweisung zur Korruptionsprävention 

schriftliche Regelungen für die Veröffentlichungspflichten nach § 7 und die Anzeige-

pflichten nach § 8 KorruptionsbG treffen. 
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Feststellung Empfehlung 

  E4.4 

Die Stadt Kierspe sollte prüfen, hinsichtlich der Veröffentlichungs- und Anzeigepflich-

ten gemäß §§ 7 und 8 KorruptionsbG künftig im Ratsinformationssystem nachzukom-

men. Dies erhöht die Transparenz und verringert den Aufwand für interessierte Bür-

gerinnen und Bürger. 

F5 

Die Stadt Kierspe greift das Thema Sponsoring in der „Dienstanweisung zur Ver-

hinderung von Korruptionsdelikten“ auf. Die Stadt nutzt keine eigenen Verträge, 

sondern die von den Sponsoren und geht damit das Risiko ein, mögliche Nachteile 

in Kauf nehmen zu müssen. 

E5.1 

Die Stadt Kierspe sollte die bestehenden Regelungen zum Sponsoring zeitnah aktua-

lisieren und in der neuen Dienstanweisung zum Thema Korruptionsprävention oder in 

einer eigenständigen Dienstanweisung zum Sponsoring zusammenfassen. Die Stadt 

sollte einen eigenen Mustervertrag aufstellen. 

  E5.2 
In einem Sponsoringvertrag sollte eine Kündigungsklausel enthalten sein sowie das 

Kosten- und Haftungsrisiko für die Stadt ausgeschlossen werden. 

F6 

Die Stadt Kierspe weist im Vergleichsjahr 2021 Abweichungen vom Auftragswert 

über dem Median im interkommunalen Vergleich auf. Die Gründe liegen in vielen 

Über- und Unterschreitungen der Auftragswerte sowie in der Häufigkeit und Höhe 

der erteilten Nachtragsaufträge. 

E6.1 

Die Stadt Kierspe sollte Sorge tragen, die ausgeschriebene und beauftragte Leistung 

den Auftragswerten entsprechend abzurechnen. Damit kann sie Nachforderungen 

durch Auftrag nehmende Firmen aufgrund erheblicher Über- oder Unterschreitungen 

vermeiden. Ein geregeltes Nachtragsmanagement sowie eine unabhängige und re-

gelmäßige Vergabeprüfung einzubinden sind geeignete Instrumente. 

  E6.2 

Hohe Abweichungen der ursprünglichen Auftragssumme sollte die Stadt Kierspe 

nach Abschluss der Maßnahmen analysieren und die daraus gezogenen Erkennt-

nisse zur Optimierung zukünftiger Ausschreibungen nutzen. Dies kann auch damit 

verbundene Zeitverzögerungen in der Bauausführung verringern. 

F7 

Die Stadt Kierspe verfügt in der derzeit geltenden Dienstanweisung Vergabe über 

Regelungen für Auftragserweiterungen und -änderungen. Die fachliche und verga-

berechtliche Prüfung obliegt den Bedarfsstellen. Eine systematische und möglichst 

zentrale Auswertung hinsichtlich Höhe und Ursachen für Nachträge und der Abwei-

chungen vom Auftragswert findet nicht statt. 

E7.1 

Die Bedarfsstellen sollten nicht allein darüber entscheiden, ob die Auftragsänderung 

oder der Nachtrag mit oder ohne neue Ausschreibung erfolgen kann. Sie sollten die 

Unterlagen ab einer festzulegenden Wertgrenze rechtzeitig vor der Auftragserteilung 

der zentralen Vergabestelle zur weiteren vergaberechtlichen Prüfung zuleiten. 

  E7.2 

Die Stadt sollte ein systematisches Nachtragsmanagement aufbauen und Auftrags-

änderungen sowie Nachträge zentral auswerten. Dazu gehört nach Ansicht der 

gpaNRW die Feststellung der Ursache, Höhe und Häufigkeit sowie der beteiligten 

Unternehmen. 

  E7.3 

Die Stadt Kierspe sollte die Regelungen zum Umgang mit Nachträgen und Auftrags-

änderungen der aktuellen Gesetzeslage anpassen und die Regelungen in die neue 

Dienstanweisung Vergabe aufnehmen. 
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Feststellung Empfehlung 

F8 

Die Stadt Kierspe konnte im Rahmen der Maßnahmenbetrachtung nicht alle erfor-

derlichen Unterlagen vorlegen und verstößt damit gegen die Dokumentation und In-

formationspflichten gemäß §§ 19 und 20 VOB/A. Seitens der Kämmerei wurde ver-

sichert, dass das Verfahren inzwischen umgestellt wurde. Wiederkehrende Aufga-

ben werden nun von der Submissionsstelle in der Kämmerei kontrolliert. 

E8 

Die Stadt Kierspe sollte die Vergabeverfahren strikt von den beteiligten Personen der 

Bedarfsstellen und Ingenieurbüros trennen und muss die Vergaberechtsgrundsätze 

einhalten. 

F9 

Die Stadt Kierspe hat mit einer Auftragserweiterung ohne neues Vergabeverfahren 

gegen die Vorgaben des § 22 VOB/A „Änderungen während der Vertragslaufzeit“ 

verstoßen, denn es handelte sich um zusätzliche Leistungen über die ausgeschrie-

benen Leistungen des ursprünglichen Auftrags hinaus. 

E9 

Die Stadt Kierspe sollte das Verfahren hinsichtlich der Auftragsänderungen und -er-

weiterungen durch die Einbindung einer zentralen Vergabestelle umstellen und die 

Vorgaben der VOB beachten. Sie sollte sicherstellen, dass alle Vergabeverfahren 

einheitlich geführt und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zeitnah und fortlau-

fend dokumentiert werden. Dafür sollten ein Workflow sowie Regelungen per neuer 

Dienstanweisung Vergabe installiert und kontrolliert werden. 

Informationstechnik an Schulen 

F1 
Die Strukturen zur zielgerichteten und systematischen Steuerung der Schul-IT in 

der Stadt Kierspe sind solide. Gleichwohl bestehen Ansätze, diese zu optimieren. 
E1.1 

Die Stadt Kierspe sollte die Ausstattung ihrer Schulen mit IT über eine Projekt- und 

Investitionsplanung mit festgelegten Meilensteinen über einen mehrjährigen Zeithori-

zont steuern. 

  E1.2 

Die Stadt Kierspe sollte mit Blick auf eine Standardisierung prüfen, ob sie einen Wa-

renkorb für die Schul-IT bilden kann. Zudem sollte sie sich mit der Aufstellung eines 

IT-Sicherheitskonzeptes für ihre Schulen auseinandersetzen. 

  E1.3 

Die Stadt Kierspe sollte die Rollen und Verantwortungen stärker formalisieren. Um 

eine klarere Aufgabentrennung und annähernd gleiche Ausführungsqualität der Sup-

portaufgaben zu erreichen, sollte der Qualifizierungs- bzw. Fortbildungsbedarf sei-

tens der Schulen noch einmal eruiert werden. 

  E1.4 

Die gpaNRW bestärkt die Stadt Kierspe darin, mit den maßgeblichen Beteiligten ei-

nen regelmäßigen Abstimmungsprozess zu aktuellen Sachständen sowie zur strate-

gischen Weiterentwicklung ihrer Schul-IT zu etablieren. 

F2 

Der Digitalisierung in den Schulen der Stadt Kierspe ist durchweg auf einem guten 

Weg. Inwiefern der tatsächliche Ausstattungsbedarf bereits gedeckt ist, kann nicht 

abschließend bewertet werden. 

E2.1 

Die Stadt Kierspe sollte gemeinsam mit der Gesamtschule die Informationslage dar-

über verbessern, ob die tatsächlich eingesetzten – einschließlich der privat beschaff-

ten – Endgeräte den Bedarf zur sachgerechten Durchführung des mediengestützten 

Unterrichts decken. 
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Feststellung Empfehlung 

  E2.2 

Die Stadt Kierspe sollte das Aufgabenvolumen, das in der zentralen IT zur Bereitstel-

lung und Betreuung der Schul-IT anfällt, ermitteln und darauf ausgerichtete Stellen-

anteile festlegen. 

F3 

Das Sicherheitsniveau der IT in den Schulen der Stadt Kierspe liegt im unteren Mit-

telfeld. Daraus resultiert in einigen Teilaspekten ein nennenswerter Optimierungs-

spielraum. 

E3 

Die Stadt Kierspe sollte insbesondere auf der konzeptionellen und organisatorischen 

Ebene ihre Handlungsmöglichkeiten nutzen, um das IT-Sicherheitsniveau zu erhö-

hen. 

Ordnungsbehördliche Bestattungen 

F1 

Die Stadt Kierspe setzt Kostenerstattungsansprüche gegenüber Verpflichteten für 

eine durchgeführte ordnungsbehördliche Bestattung konsequent durch. Eine An-

meldung des Kostenerstattungsanspruches beim Nachlassgericht erfolgt nicht. Seit 

dem Jahr 2021 erhebt sie eine Verwaltungsgebühr für den kommunalen Aufwand. 

E1 

Die Stadt Kierspe sollte die Kosten der ordnungsbehördlichen Bestattung beim Amts-

gericht als Verbindlichkeit zum Nachlass anmelden, sofern grundsätzlich Vermögen 

vorliegt, verpflichtete Angehörige jedoch nicht ermittelt werden können. 

F2 

Die Stadt Kierspe hat keine schriftlichen Verfahrensstandards für die Abwicklung 

der ordnungsbehördlichen Bestattung erstellt. Die Orientierung erfolgt anhand von 

Seminarunterlagen und den Unterlagen zu bereits durchgeführten ordnungsbe-

hördlichen Bestattungen. 

E2 

Die Stadt Kierspe sollte den Ablauf sowie Arbeitsschritte einer ordnungsbehördlichen 

Bestattung in einer Checkliste festschreiben und somit das Wissensmanagement si-

cherstellen. 

Friedhofswesen 

F1 
Die Stadt Kierspe hat keine strategischen Ziele für das Friedhofswesen festgelegt. 

Sie bildet keine Kennzahlen und führt kein Berichtswesen. 
E1 

Die Stadt Kierspe sollte ihre strategischen Überlegungen zu den kommunalen Fried-

höfen in schriftlicher Form niederlegen. Sie sollte für sich steuerungsrelevante Kenn-

zahlen definieren und regelmäßig auswerten. So können beispielsweise die in die-

sem Bericht aufgezeigten Kennzahlen fortgeführt werden. Idealerweise fließen diese 

Informationen in ein Berichtswesen ein. 

F2 

Die Stadt Kierspe setzt in der Friedhofsverwaltung eine Fachsoftware ein. Die steu-

erungsrelevanten Daten liegen somit vor. Die Erfassung der Flächen ist noch nicht 

erfolgt. 

E2 

Für tiefergehende Steuerungsmöglichkeiten sollte die Stadt Kierspe die Daten ihrer 

Grün- und Wegeflächen auf den Friedhöfen in einem Geoinformationssystem erfas-

sen und mit der Fachsoftware im Friedhofswesen verknüpfen. 

F3 
Auf ihrer Homepage veröffentlicht die Stadt Kierspe allgemeine Informationen zum 

Friedhofswesen. Darüber hinaus erfolgt keine weitergehende Öffentlichkeitsarbeit. 
E3 

Die Stadt Kierspe sollte die Angebote anderer Anbieter ermitteln und auswerten. Sie 

kann die Öffentlichkeitsarbeit im Friedhofswesen durch geeignete Maßnahmen akti-

ver gestalten. 

F4 

Die Stadt Kierspe unterteilt die Finanzdaten im Friedhofwesen noch nicht nach Nut-

zungsarten. Eine detaillierte Betrachtung der Kosten für die Grabnutzung ist daher 

nicht möglich. 

E4 

Die Stadt Kierspe sollte die Gebühren für die Grabnutzung anhand differenzierter 

Kosten ermitteln. Die Gebührensätze der Grabnutzungsgebühren sollten sich aus ei-

ner nachvollziehbaren Äquivalenzziffernkalkulation ergeben. 
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F5 

Die Trauerhallen werden im Bestattungsfall stark nachgefragt. Aufgrund der fehlen-

den Unterteilung der Finanzdaten im Friedhofwesen ist auch im Bereich der Trau-

erhallen eine detaillierte Analyse der Kosten nicht möglich. 

E5 
Wie auch bei den Grabnutzungen sollte die Stadt Kierspe die Gebühren für die Trau-

erhallen gesondert kalkulieren und auswerten. 

F6 
Die Stadt Kierspe verfügt nicht über eine differenzierte Flächenerfassung mit sepa-

raten Grab-, Grün- und Wegeflächen. 
E6 

Um weitere Informationen über die Flächensituation und Auslastung auf den Friedhö-

fen zu erhalten, sollte die Stadt Kierspe eine flächenmäßige Erfassung ihrer Fried-

höfe durchführen. Die differenzierte Ermittlung und Darstellung der Friedhofsflächen 

sollte sie zur Steuerung nutzen. 

F7 

Die Stadt Kierspe hat sich dem Trend zu steigenden Urnenbestattungen angepasst 

und ihren Friedhöfen neue Strukturen gegeben. Sie verfügt nicht über einen Fried-

hofsentwicklungsplan. 

E7 

Auf Grundlage einer vollumfänglichen Datenlage sollte die Stadt Kierspe eine Flä-

chen- bzw. Friedhofsentwicklungsplanung aufstellen. Mit der Kenntnis der tatsächli-

chen Auslastung der einzelnen Friedhöfe können weitere Maßnahmen zielgerichtet 

umgesetzt werden. 

F8 

In der Stadt Kierspe erfolgte bislang keine Erfassung der Grün- und Wegeflächen 

sowie der Flächen der Grabfelder. Eine Darstellung und Analyse kann daher weder 

in der Zeitreihe noch im interkommunalen Vergleich erfolgen. 

E8 

Um Informationen über die Flächensituation und Auslastung auf den Friedhöfen zu 

erhalten, sollte die Stadt Kierspe eine flächenmäßige Erfassung ihrer Friedhöfe 

durchführen. 

F9 
Die Stadt Kierspe kann die Unterhaltungskosten für die Grün- und Wegeflächen 

nicht differenziert darstellen. 
E9 

Die Stadt Kierspe sollte Pflegestandards definieren und die Grün- und Wegeflächen-

gestaltung in die Friedhofsentwicklungsplanung einfließen lassen. 
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0.8 Anlage 2: Interkommunale Zusammenarbeit 

Im strategisch bedeutsamen Handlungsfeld „Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)“ er-

hebt die gpaNRW landesweit die interkommunalen Aktivitäten im gesamten Segment der 

kleinen kreisangehörigen Kommunen. IKZ bietet sich z. B. für eine wirtschaftlichere Aufga-

benerfüllung durch Nutzung von Synergieeffekten und Größenvorteilen an. Vor allem aber 

der demografische Wandel und der damit einhergehende Fachkräftemangel werden dazu 

führen, dass die Aufgabenerfüllung zumindest teilweise nur mithilfe von IKZ gesichert wer-

den kann. Unsere Zielsetzung ist es daher, das Bewusstsein und das Interesse für vorhan-

dene und denkbare Möglichkeiten der IKZ zu stärken. Zudem wollen wir zusätzliche Im-

pulse für einen erfolgreichen Ausbau der örtlichen IKZ-Aktivitäten geben. 

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass es sinnvoll ist, dass bereits bei ersten Überle-

gungen zu einer interkommunalen Zusammenarbeit auch die steuer- und vergaberechtli-

chen Aspekte7 in den Blick genommen werden. Eine möglichst umfassende und rechtsver-

bindliche Klärung in einem frühen Stadium der Überlegungen ist hier empfehlenswert. Ob 

die beabsichtigte Art der späteren Kooperationsvereinbarung z.B. ausschreibungsfrei erfol-

gen kann und welche vergaberechtlichen Besonderheiten8 dabei zu beachten sind, sollte 

ebenso frühzeitig geklärt sein wie die Frage der steuerrechtlichen Behandlung einer Zu-

sammenarbeit. Letztere ist insbesondere in Zusammenhang mit der Beurteilung der Wirt-

schaftlichkeit der zukünftigen Kooperation von Bedeutung. 

Da die Kooperationsprojekte in den Kommunen sowohl thematisch als auch von der 

Rechtsform her sehr heterogen ausfallen, hat die gpaNRW bei ihrer Online-Befragung zu-

nächst aus Gründen der klaren Abgrenzbarkeit die formelle interkommunale Zusammenar-

beit nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) sowie nach pri-

vatem Recht abgefragt. Die weiteren Formen der informellen Zusammenarbeit (z.B. Ar-

beitsgruppen, Arbeitskreise) bleiben bei der Erhebung daher zunächst unberücksichtigt. 

Die Erfahrungen aus vorhergehenden Prüfungssegmenten zeigen aber, dass die Koopera-

tionen außerhalb formaler Regelungen ein breites Themenspektrum umfassen. 

Über einen Online-Fragebogen sowie ein standardisiertes, ergänzendes Interview sammeln 

wir die örtlichen Erfahrungen und Praxisbeispiele. Die gpaNRW wertet die Informationen 

aus und bereitet sie auf. Wir werden zum Ende der Prüfungsrunde bei den kleinen kreisan-

gehörigen Kommunen landesweit darstellen, wo die Aufgabenschwerpunkte liegen und wo 

wir noch Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der interkommunalen Zu-

sammenarbeit sehen.  

Unabhängig hiervon geben wir bereits zum aktuellen Zeitpunkt der Prüfung der Stadt Kier-

spe nachfolgend einen ersten, vorläufigen Überblick über die bisher gewonnenen Erkennt-

nisse und leiten daraus ggf. weitere Handlungsmöglichkeiten und/ oder -perspektiven ab.  

 

7 Interkommunale Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen - Stand und Perspektiven (mhkbg.nrw), S. 34f. Erscheinungsjahr 2022 

8 Vgl. aktuelle Rechtsprechung zu § 108 Abs.6 GWB (z.B.: EuGH, Urteil vom 04.06.2020 – Rs. C-429/19; EuGH, Urteil vom 
28.05.2020, Rs. C-796/18) 

https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/mhkbg_interkommunale_zusammenarbeit.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__108.html
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0.8.1 IKZ - Zwischenergebnisse  

Bisher haben wir 39 Kommunen geprüft und stellen nachfolgend die Zwischenergebnisse 

der Bestandsaufnahme dar. In unseren Auswertungen sind die Rückmeldungen der Kom-

munen als Prozentanteile dargestellt. Zu beachten ist, dass mögliche Mehrfachnennungen 

in einigen der nachfolgenden Grafiken zu einem höheren Wert als 100 Prozent führen.  

0.8.1.1 Aktuelle Aufgabenfelder bereits umgesetzter IKZ-Projekte 

Der nachfolgenden Auswertung liegen als Basis die Rückmeldungen der bislang befragten 

Kommunen zu den Aufgabenfeldern, in denen bereits IKZ-Projekte umgesetzt worden sind, 

zugrunde. 

Aktuelle Aufgabenfelder IKZ in Prozent  

 

Die befragten Kommunen setzen IKZ-Projekte sowohl zu internen Querschnitts-, als auch 

zu Fachaufgaben um. Dabei dominieren interkommunale Kooperationen in den Aufgaben-

gebieten Kultur und Wissenschaft - hier vor allem VHS und Musikschule - sowie IT und      

E-Government. 
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0.8.1.2 Aufgabenfelder künftig geplanter IKZ-Projekte 

Die nachfolgende Auswertung zeigt die Aufgabenfelder, in denen für die Zukunft IKZ-Pro-

jekte geplant sind. 

Geplante Aufgabenfelder IKZ in Prozent  

 

Anders als bei den umgesetzten IKZ-Projekten sieht es thematisch bei den zukünftig ge-

planten Projekten aus. Hier bildet sich nach dem aktuellen Erhebungsergebnis das Archiv-

wesen deutlich als Schwerpunktthema heraus. Mit einigem Abstand folgt der Aufgaben-

block Bauen, Wohnen, Denkmalschutz, während die übrige Themenreihenfolge noch keine 

klaren Prioritäten erkennen lässt. 

0.8.1.3 Kooperationspartner  

Die nachfolgende Grafik bildet die unterschiedlichen Konstellationen interkommunaler Part-

nerschaften ab. Die Ergebnisse bzw. die prozentuale Verteilung basieren auf den Rückmel-

dungen der bislang befragten Kommunen.  
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Kooperationspartner IKZ in Prozent  

 

Ähnliche Strukturen und ein gleiches Aufgabenportfolio können die Gründe dafür sein, dass 

Kommunen gleicher oder ähnlicher Größenordnung die häufigsten Kooperationspartner bei 

den kleinen kreisangehörigen Kommunen darstellen. Sehr viele Kooperationen werden al-

lerdings auch mit den Kreisen geschlossen. Dabei stehen nach den bisherigen Rückmel-

dungen aus den Kommunen Themen wie Rechnungsprüfung, Vergabewesen, Digitalisie-

rung, Wirtschaftsförderung und Touristik sowie das Feuerwehrwesen ganz oben auf der 

„Hitliste“.  

0.8.1.4 Rechtsformen  

Die Kommunen arbeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in unterschied-

lichen Rechtsformen zusammen. Die nachfolgende Auswertung bzw. die prozentuale Ver-

teilung basiert auf den Rückmeldungen zur Anzahl der bislang umgesetzten IKZ-Projekte 

bzw. der hierfür jeweils gewählten Rechtsformen9. 

 

9 Wir beschränken uns bei dieser Erhebung auf die unterschiedlichen Formen der formellen Zusammenarbeit (öffentlich-rechtliche 

Vereinbarungen, Kommunale Arbeitsgemeinschaften, Zweckverbände, gemeinsame Kommunalunternehmen, privatrechtliche 
Verträge). Formen der informellen Zusammenarbeit (z.B. Arbeitsgruppen, Arbeitskreise) sind nicht abgefragt worden. 
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Rechtsformen IKZ in Prozent 

 

Mehr als die Hälfte der bisher befragten Kommunen sehen die öffentlich-rechtliche Verein-

barung als geeignete Rechtsform für ihre Kooperationsprojekte an. Diese hat sich ganz of-

fensichtlich in der Praxis etabliert und bewährt. Ein weiterer Grund für die Dominanz der öf-

fentlich-rechtlichen Vereinbarung könnte auch in einer größeren und flexibleren Gestal-

tungsmöglichkeit liegen, zumal kein neuer Aufgabenträger wie zum Beispiel im Falle einer 

Zweckverbandslösung geschaffen werden muss. Zusätzliche finanzielle Aufwendungen be-

dingt durch neue Gremienstrukturen und schnellere Entscheidungswege sind weitere Vor-

teile der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gegenüber anderen Rechtskonstruktionen. 

0.8.1.5 Ziele zur Initiierung und Umsetzung von IKZ-Projekten 

Abgebildet sind nachfolgend die unterschiedlichen, genannten Zielsetzungen zur Initiierung 

und Umsetzung von IKZ-Projekten.  
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Ziele IKZ in Prozent 

 

Die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung sowie die Sicherung einer solchen sind zusam-

men mit der Verbesserung sowohl der Service- und Bürgerorientierung als auch der Quali-

tät der Aufgabenerfüllung die klaren Schwerpunkte in der Zielformulierung. Das Kriterium 

der Wirtschaftlichkeit bzw. des wirtschaftlichen Handelns ergibt sich bereits aus diversen 

kommunalverfassungs- und haushaltsrechtlichen Vorgaben. Zudem ist eine messbare Ein-

sparung bei der Aufgabenerledigung durch Kooperationen nachzuweisen, um z.B. eine 

Projektförderung des Landes zu erhalten. Insofern ist die höchste Priorität des Kriteriums 

Wirtschaftlichkeit wenig überraschend. Ob dies auch in Zukunft so bleibt, muss sich u. a. 

mit Blick auf den demografischen Wandel und den damit zusammenhängenden Fachkräfte-

mangel allerdings noch zeigen. Denn schon heute suchen viele Kommunen händeringend 

und oftmals auch vergeblich nach qualifiziertem Personal, um die Aufgabenerledigung dau-

erhaft zu sichern. IKZ wird dann - ungeachtet wirtschaftlicher Überlegungen - möglicher-

weise in einigen Kommunen die noch einzig realisierbare Form der Aufgabenerledigung 

darstellen. 

0.8.1.6 Erfolgsfaktoren  

Nach einem vereinbarten Zeitraum sollte die Kommune evaluieren, ob und inwiefern sie die 

erwarteten Ziele auch erreicht hat. Dies gilt insbesondere, wenn die Kommune mit der IKZ 

wirtschaftliche Effekte erwartet. Die Frage, ob eine IKZ für die Beteiligten erfolgreich war, 

hängt - wie die bisherigen Rückmeldungen zeigen - von mehreren Erfolgsfaktoren ab.  

Die gpaNRW hat nachfolgend speziell ausgewertet, welche Erfolgskriterien die Kommunen 

jeweils für sich priorisiert und konkret den Rängen 1 bis 3 zugeordnet haben. 
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Erfolgsfaktoren IKZ in Prozent 

 

Nach dem derzeitigen Stand der Erhebung sind die wichtigsten drei Erfolgsfaktoren der 

gleiche oder ähnliche Handlungsdruck, die Kooperation auf Augenhöhe sowie die gleiche 

oder ähnliche Ausgangssituation. Alle drei Faktoren sind ganz offensichtlich noch wesent-

lich wichtiger als z.B. der Rückhalt durch die Verwaltungsführung oder die politische Bereit-

schaft zu kooperieren. 

0.8.1.7 Hindernisse 

Die Kommunen, die IKZ-Projekte zwar geprüft, aber nicht umgesetzt haben, haben wir 

nach den Hindernissen gefragt, die in der Regel für das Scheitern von IKZ-Projekten ver-

antwortlich sind.  

Hindernisse IKZ in Prozent  

 

Die Priorität bei den Hindernissen für interkommunale Zusammenarbeit - die fragliche Wirt-

schaftlichkeit und organisatorische Probleme/Strukturen - korrespondiert zur Zielpriorität. 

Auch hierbei steht die Wirtschaftlichkeit klar im Fokus. Bemerkenswert ist, dass bei den 

kleinen kreisangehörigen Kommunen die politischen und verwaltungsinternen Widerstände 

eine untergeordnete bzw. gar keine Rolle bei den Hindernissen zu spielen scheinen. 
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0.8.2 Situation und Handlungsperspektiven für die Stadt Kierspe 

Die Stadt Kierspe arbeitet nach eigener Auskunft in elf Aufgabenfeldern mit anderen Part-

nern zusammen. Bei den Aufgabenfeldern handelt es sich beispielhaft um 

 Südwestfalen IT 

 Finanzen (Personalausleihe) 

 Archiv (Betreuung durch gemeinsames Personal mit Nachbarkommune) 

 VHS Volmetal 

 Entwicklungsgesellschaft interkommunales Gewerbegebiet Grünwald mbH 

 KERN (Kommunales Energie- und Ressourceneffizienz-Netzwerk) 

 Gewässerschutzbeauftragter 

 Telefonservice 

Bei der Personalausleihe im Bereich Finanzen handelt es sich um eine Vereinbarung zwi-

schen den Bürgermeistern der Nachbarkommunen und der Stadt Kierspe. Stunden- oder 

Tageweise wird sich gegenseitig unterstützt, sofern der entsprechende Bedarf besteht. Der 

Telefonservice (zentrale Telefonvermittlung) wird vom Personal des Märkischen Kreises 

übernommen. Der Personalaufwand für eine eigene Telefonzentrale war nach dem Aus-

scheiden der bisherigen Stelleninhaberin zu groß. Die Telefonvermittlung über den Märki-

schen Kreis läuft schon seit einigen Jahren und hat sich bewährt. 

Neben den bestehenden IKZ-Projekten sind weitere Kooperationen geplant: die gemein-

same Anstellung und Beauftragung eines Fördermittelmanagers und evtl. die Gründung ei-

nes medizinischen Versorgungszentrums. 

Als wichtigste Erfolgsfaktoren nennt die Stadt: Kooperation auf Augenhöhe, gegenseitiges 

Vertrauen, unbedingter Rückhalt durch Verwaltungsführung, klare Zielvorgaben und gleiche 

oder ähnliche Ausgangssituation (z.B. Fachverfahren). Mit dieser Einschätzung werden vier 

der fünf meistgenannten Erfolgsfaktoren der anderen (mittleren) kleinen kreisangehörigen 

Kommunen genannt (siehe Ziffer 0.8.1.6). 

Als wesentliche Ziele der interkommunalen Zusammenarbeit hat die Stadt für sich benannt: 

Die wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung, die Sicherung der Aufgabenerledigung, die Ver-

besserung der Service- und Bürgerorientierung und Entwicklungspotenzial der Region aus-

schöpfen. Hierbei handelt es sich um drei der vier meistgenannten Ziele der bisher geprüf-

ten Kommunen (siehe Ziffer 0.8.1.5). 

Die Stadt Kierspe sieht in der Zukunft weitere Chancen der interkommunalen Zusammenar-

beit. Finanzielle Anreize (Förderrichtlinie IKZ), die zunehmende Digitalisierung, Abbau des 

Fachkräftemangels oder auch die Standardisierung von Verwaltungsabläufen und Fachver-

fahren eröffnen entsprechende Möglichkeiten. Neben der Verwaltung werden auch von Sei-

ten der Politik immer wieder IKZ-Projekte vorgeschlagen. Sofern diese zustande kommen, 

wird zunächst eine Probephase vereinbart. 
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0.9 Anlage 3: Örtliche Rechnungsprüfung 

Im Handlungsfeld Örtliche Rechnungsprüfung (ÖRP) verfolgt die gpaNRW das Ziel, eine 

flächendeckende Transparenz bei den kleinen kreisangehörigen Kommunen darüber her-

zustellen, wie die gesetzlichen Pflichtaufgaben und ggf. weitere freiwillige Aufgaben der 

Örtlichen Rechnungsprüfung vor Ort wahrgenommen werden.  

Über einen Online-Fragebogen erheben wir die tatsächliche Situation bzw. das individuelle 

Vorgehen in der jeweiligen Kommune in diesem Handlungsfeld. 

In den interkommunalen Vergleich hat die gpaNRW die Werte der kleinen kreisangehörigen 

Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 10.000 und 18.000 Einwohnern (= mittlere 

kleine kreisangehörige Kommunen) einbezogen.  

0.9.1 Zwischenergebnisse der Bestandsaufnahme 

Bisher haben wir in 46 Kommunen untersucht, wie und in welchem Umfang die Aufgaben 

der Örtlichen Rechnungsprüfung vor Ort wahrgenommen werden. 

Zunächst stellen wir nachfolgend die Zwischenergebnisse der interkommunalen Bestands-

aufnahme dar. Anschließend beschreiben wir die Situation in der Stadt Kierspe.  

0.9.1.1 Interkommunaler Vergleich der Aufgabenwahrnehmung Örtliche 

Rechnungsprüfung 

Beim interkommunalen Vergleich der Aufgabenwahrnehmung der Örtlichen Rechnungsprü-

fung haben wir zu den folgenden Fragen eine Bestandsaufnahme durchgeführt: 

 Wer prüft in den kleinen kreisangehörigen Kommunen? 

 Was wird geprüft? 

 Wie wird geprüft? 

Bei der Frage „Wer prüft in den kleinen kreisangehörigen Kommunen?“ haben wir 

durch die Bestandserhebung die folgenden Erkenntnisse gewonnen: 
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Aufgabenwahrnehmung Örtliche Rechnungsprüfung in Prozent 2021  

 

 In 41 von 46 Kommunen (89 Prozent) haben Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüferinnen (WP) die Aufgaben der Rechnungsprüfung übernommen. 

 Nur in zwei Fällen (4 Prozent) werden die Aufgaben der örtlichen Prüfung von der 

Örtlichen Rechnungsprüfung des eigenen Kreises wahrgenommen. 

Eine Interkommunale Zusammenarbeit wird - nach derzeitigem Umfrageergebnis - nur von 

sehr wenigen Kommunen als Option genutzt. Einige vom Gesetzgeber eingeräumte Optio-

nen wie z. B. „geeigneter Bediensteter als Rechnungsprüfer“, haben wir bei unserer Be-

standsaufnahme bislang in der Praxis nicht angetroffen.  
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Beauftragungszeitraum WP in Prozent 2021 

 

Bei den Kommunen, bei denen ein/eine WP beauftragt ist, erfolgt die Zusammenarbeit in 

rd. 48 Prozent der Fälle bereits seit sieben und mehr Jahren. Diese Kontinuität ist aus Sicht 

der Kommune nachvollziehbar. Der Public Corporate Governance Kodex empfiehlt bei Un-

ternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, einen Wechsel nach fünf Jahren.  

Bei der Frage „Was wird geprüft?“ haben wir durch die Bestandserhebung die folgenden 

Erkenntnisse gewonnen: 

Prüfungsauftrag an WP in Prozent 2021 
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Im Regelfall prüft der Wirtschaftsprüfer nur den Jahresabschluss der Kommune. Eine er-

weiterte Jahresabschlussprüfung ist anders als bei den Eigenbetrieben und eigenbetriebs-

ähnlichen Einrichtungen gesetzlich nicht verbindlich vorgeschrieben und wird daher nicht 

beauftragt.  

Bei der erweiterten Jahresabschlussprüfung wird auch die Ordnungsmäßigkeit der Haus-

haltswirtschaft geprüft. Nach dem Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), Prüfungsstandard 

731, TZ 18,10 gliedert sich die Prüfung der Haushaltswirtschaft in die Prüfung der Rechtmä-

ßigkeit vorgenommener Transaktionen, die Prüfung der Zweckmäßigkeit vor dem Hinter-

grund der gestellten Aufgaben und die Prüfung der organisatorischen Maßnahmen, die der 

Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung dienen sollen. Auch das Institut der Rechnungs-

prüfer (IDR) empfiehlt bereits seit 2009 in seiner Prüfungsleitlinie IDR 72011 eine Erweite-

rung der Jahresabschlussprüfung um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-

wirtschaft. Die Prüfung erfolgt anhand eines Fragenkataloges, der auch u. a. von der 

gpaNRW bei örtlichen Prüfungen von Jahresabschlüssen eingesetzt wird.  

Als Zwischenergebnis aus der Befragung wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt deutlich, dass 

viele optionale (Prüfungs-)Aufgaben, die bei größeren Kommunen zum Standard gehören, 

nicht wahrgenommen werden, weder durch den Rechnungsprüfungsausschuss noch durch 

Dritte. Hierzu zählen insbesondere Programmprüfungen und Vergabeprüfungen einschließ-

lich technischer Prüfungen. 

Bei der Frage „Wie wird geprüft?“ haben wir durch die Bestandserhebung die folgenden 

Erkenntnisse gewonnen bzw. Prüfungselemente und -prozesse angetroffen: 

Sitzungshäufigkeit Rechnungsprüfungsausschuss in Prozent 2021 

 

 

10 Vgl. IDW (Hrsg.) IDW Prüfungsstandards, (IDW PS) Stellungnahmen zur Rechnungslegung (IDW RS) IDW Standards (IDW S) 

11 Leitlinien & Arbeitshilfen - IDR e. V. (idrd.de) https://www.idrd.de/pruefungsleitlinien 

https://www.idrd.de/prufungsleitlinien
https://www.idrd.de/pruefungsleitlinien
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 In der Regel tagt der Rechnungsprüfungsausschuss ein- bis zweimal pro Jahr. 

 In keinem einzigen Fall wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss ein Jahresprüf-

plan vorgelegt.  

 Es existiert keine risikoorientierte mehrjährige Prüfungsplanung. 

Im Bereich der öffentlichen Finanzkontrolle haben sich - zumindest seit der Gründung des 

IDR im Jahr 2006 - bundesweite Prüfungsleitlinien12 herausgebildet. Diese dienen dazu, die 

Qualität der öffentlichen Finanzkontrolle, insbesondere auch auf kommunaler Ebene, zu 

verbessern. Dabei gehören ein „Jahresprüfplan“ und eine „mehrjährige risikoorientierte Prü-

fungsplanung“ und auch sogenannte „Produktprüfungen“ zum Standard einer zeitgemäßen 

öffentlichen Finanzkontrolle. Unter „Produktprüfungen“ versteht man Prüfungen eines be-

stimmten Aufgabenbereiches einer Kommune dahingehend, ob die Leistungserbringung 

rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich erfolgt.  

Unsere Bestandsaufnahme hat auf Basis der bisherigen Erhebungen ergeben, dass das 

Instrument der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) kaum genutzt wird. Es können 

hierdurch insbesondere bei Vergaben prüfungsfreie Räume entstehen.  

0.9.2 Situation und Handlungsperspektiven für die Stadt Kierspe 

In der Stadt Kierspe werden die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung von einer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft wahrgenommen.  

Die erstmalige Beauftragung erfolgte mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. De-

zember 2019.  

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft ausschließlich den Jahresabschluss der Stadt 

Kierspe. Weitere Prüfungen, wie sie in § 104 Absatz 1 GO NRW genannt sind, wurden 

nicht beauftragt. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung von Vergaben. Bei dieser optiona-

len Prüfung erfolgte auch keine interkommunale Zusammenarbeit.  

Der Rechnungsprüfungsausschuss in der Stadt Kierspe tagte im Jahr 2021 insgesamt ein 

Mal. Dabei beschäftigte er sich mit der Prüfung des Jahresabschlusses. Ein Jahresprüfplan 

wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss nicht vorgelegt, ebenso keine mehrjährige risi-

koorientierte Prüfungsplanung. Diese Vorgehensweise in der Stadt Kierspe entspricht 

grundsätzlich der geltenden Rechtslage nach der GO NRW. Die gpaNRW wirbt in diesem 

Zusammenhang dafür, zusätzliche Prüfungselemente und -prozesse z. B. im Rahmen von 

interkommunaler Zusammenarbeit zu implementieren. Hierdurch entsteht ein wichtiger Bei-

trag zur Stärkung der öffentlichen Finanzkontrolle. Dies betrifft insbesondere die Prüfung 

von Vergaben und die Prüfung von Programmen vor ihrer Anwendung. 

Durch die Kämmerin wurde im Jahr 2021 die Prüfung der Zahlungsabwicklung durchge-

führt. Die bestehenden Handvorschüsse werden durch die Sachgebietsleiter geprüft. 

 

 

12 Leitlinien & Arbeitshilfen - IDR e. V. (idrd.de) https://www.idrd.de/pruefungsleitlinien 

https://www.idrd.de/prufungsleitlinien
https://www.idrd.de/pruefungsleitlinien
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1. Finanzen 

1.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Kierspe im Prüfgebiet Finan-

zen stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen hat die gpaNRW tabellarisch in der Anlage aufgeführt. 

Die Reihenfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

1.1.1 Haushaltssituation 

  gering Handlungsbedarf hoch 

Haushaltssituation     

Der Haushalt der Stadt Kierspe unterliegt seit 2021, nach zehn Jahren in der Haushaltssiche-

rung, keinen aufsichtsrechtlichen Beschränkungen mehr. Der Erhalt dieses Status sollte obers-

tes Ziel sein. 

In die Prüfung wurden die Jahresabschlüsse 2016 bis 2021 einbezogen. Die Stadt Kierspe hat 

seit 2019 ausgeglichene Haushalte erzielt, wenngleich in 2020 und 2021 nur knappe Jahres-

überschüsse erreicht werden konnten. Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt durch die Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie, die einen Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen der Stadt 

Kierspe nach sich zogen. Dennoch konnten die Jahresüberschüsse 2020 und 2021 ohne Zuhil-

fenahme der außerordentlichen Erträge nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-

CIG) erreicht werden. Das in einer Modellrechnung ermittelte strukturelle Jahresergebnis 2021 

zeigt ein Defizit von rund 0,7 Mio. Euro. 

Die Stadt Kierspe plant nach dem aktuellen Haushalt 2023 bis 2026, mit einer Ausnahme in 

2024 jeweils Jahresüberschüsse, kumuliert in Höhe von +1,1 Mio. Euro. Ohne die Isolierung der 

corona- und kriegsbedingten Belastungen würden sich Defizite ergeben, die sich von 2023 bis 

2026 zusammen auf 2,8 Mio. Euro belaufen. Die Haushaltsplanung unterliegt naturgemäß Risi-

ken, einige davon resultieren aus optimistischen Planungsannahmen der Stadt Kierspe für die 

Jahre 2024 bis 2026. Die wesentlichen Risiken liegen jedoch in der zukünftigen konjunkturellen 

und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die nicht direkt durch die Stadt Kierspe steuerbar sind. 

Ereignisse wie die Flüchtlingskrise, die Corona-Pandemie, die schweren Unwetter sowie der 

Ukraine-Krieg stellen immer wieder unvorhersehbare Herausforderungen dar. In konjunkturell 

guten Zeiten sollte daher eine solide Eigenkapitalausstattung als Risikovorsorge aufgebaut wer-

den, um solche Krisen zu überbrücken. 

Dieser Idee konnte die Stadt Kierspe erst seit 2019 nachkommen. In den konjunkturell starken 

Jahren nach der Finanz-und Wirtschaftskrise befand sich Kierspe noch in der Haushaltssiche-

rung und es konnte keine Ausgleichsrücklage aufgebaut werden. Die Eigenkapitalquote gehört 

daher auch zu den geringsten in unserem Vergleich. 
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Erfreulicherweise wird das Jahresergebnis 2022 mit +2,8 Mio. Euro aufgrund der Gewerbesteu-

ererträge und Schlüsselzuweisungen sehr gut ausfallen. Die Stadt Kierspe kann die Ausgleichs-

rücklage (Ende 2022 2,8 Mio. Euro) dadurch so aufstocken, dass auch die Jahresergebnisse 

ohne den außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CUIG der Jahre 2023 bis 2026 (-2,8 Mio. 

Euro) exakt gedeckt wären. 

Krisenfestigkeit zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Verschuldung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit des Haushaltes entspricht. Ein Risiko besteht zum Beispiel darin, dass der Über-

schuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig für die Tilgung der Investitionskredite 

und Liquiditätskredite eingesetzt werden muss bzw. Liquiditätskredite erforderlich sind um Kre-

dite zu tilgen. Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 ist dies teilweise der Fall. Die Stadt Kierspe 

gehört zu den Kommunen in unserem Vergleich mit den höchsten Verbindlichkeiten je Einwoh-

ner.  

Aus dem Zustand der Straßen und teilweise dem Alter sowie der Dimensionierung Kanäle so-

wie aus einzelnen Gebäuden lässt sich ein zukünftiger Reinvestitionsbedarf ableiten.  

1.1.2 Haushaltssteuerung 

Die Stadt Kierspe verfügt über aktuelle wesentliche Informationen zur Haushaltssituation bzw. 

Haushaltsbewirtschaftung. Die unterjährigen Präsentationen „Aktuelle Finanzdaten der Stadt 

Kierspe“ sollten aber um die Abweichungen bei den wesentlichen Aufwendungen und vor allem 

der Prognose des Jahresergebnisses ergänzt werden. Zudem sollte der Beteiligungsbericht frü-

her erstellt werden. 

Die sozialen Leistungen erhöhen den Konsolidierungsdruck auf den Haushalt. Einsparmaßnah-

men können die Steigerungen aus dem sozialen Bereich nicht mehr kompensieren. Wie das 

strukturelle Ergebnis 2021 ebenfalls gezeigt hat, ist weiter ein Sparkurs erforderlich. 

Die Stadt Kierspe überträgt nur investive Ermächtigungsübertragungen. Der Rat fast zeitnah zu 

Beginn des neuen Haushaltsjahres den Beschluss über die formelle Inanspruchnahme der Er-

mächtigungsübertragungen. Eine Dienstanweisung über die Abwicklung der Ermächtigungs-

übertragungen könnte weitergehende Sicherheit und die Kontrolle des Verwaltungshandelns er-

möglichen. 

Das Fördermittelmanagement der Stadt Kierspe kann noch weiter optimiert werden. Dies ist 

auch selbstgestecktes Ziel der Stadt Kierspe, da Fördermittel einen wertvollen Beitrag zur 

Haushaltskonsolidierung leisten. Optimierungsmöglichkeiten bestehen, z. B. durch eine Doku-

mentation von Förderprojekten an zentraler Stelle und verbindliche Vorgaben zur Prüfung von 

Fördermöglichkeiten. 

Sicherheit und die Kontrolle des Verwaltungshandelns spielen auch beim Kredit- und Anlage-

management eine zentrale Rolle, um unnötige Risiken zu vermeiden. Aus diesen Grund sollte 

die Stadt Kierspe zu beiden Themen einen schriftlichen, verbindlichen Handlungsrahmen be-

schließen. 
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1.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

Im Prüfgebiet Finanzen beantwortet die gpaNRW folgende Fragen: 

 Haushaltssituation: Inwieweit besteht ein Handlungsbedarf, die Haushaltssituation zu ver-

bessern? 

 Haushaltswirtschaftliche Steuerung:  

 Wie wirkt sich die haushaltswirtschaftliche Steuerung aus?  

 Liegen der Kommune die wesentlichen Informationen zur Steuerung ihrer Haus-

haltswirtschaft vor? Hat die Kommune ein adressatenorientiertes Finanzcontrol-

ling?  

 Wie geht die Kommune mit dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen um?  

 Wie hat die Kommune als Zuwendungsnehmerin ihr Fördermittelmanagement or-

ganisiert?  

 Beschäftigt sich die Kommune mit den relevanten Aspekten und Fragen, die ihr 

Kredit- und Anlageportfolio erfordert? 

Dabei untersucht die gpaNRW, inwieweit die Haushaltswirtschaft nachhaltig ausgerichtet ist. 

Eine nachhaltige Haushaltswirtschaft 

 vermeidet den Verzehr von Eigenkapital, 

 erhält das für die Aufgabenerfüllung benötigte Vermögen durch eine gezielte Unterhal-

tungs- und Investitionsstrategie, 

 begegnet einem grundlegenden Konsolidierungsbedarf mit geeigneten Maßnahmen und 

 setzt sich mit den haushaltswirtschaftlichen Risiken systematisch auseinander. 

Methodisch analysiert die gpaNRW die Haushaltspläne, Jahresabschlüsse und Gesamtab-

schlüsse. Zusätzlich bezieht sie die Berichte der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse und 

Gesamtabschlüsse sowie verwaltungsinterne Dokumente ein. 

Die Prüfung stützt sich auf Kennzahlen zur Bewertung der Haushaltswirtschaft, auch im Ver-

gleich zu anderen Kommunen. In der Analyse und Bewertung berücksichtigt die gpaNRW die 

individuelle Situation der Kommune. 

In der Anlage dieses Teilberichtes liefern zusätzliche Tabellen ergänzende Informationen. Diese 

zeigen neben der Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen das NKF-Kennzah-

lenset NRW, die Zusammensetzung und Entwicklung einzelner (Bilanz-)Posten sowie ergän-

zende Berechnungen. 
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1.3 Haushaltssituation 

Die Haushaltssituation bestimmt den Handlungsspielraum der Kommune zur Gestaltung ihres 

Leistungsangebots. Sie zeigt, ob und in welcher Intensität ein Handlungsbedarf für die Kom-

mune zu einer nachhaltig ausgerichteten Haushaltskonsolidierung besteht.  

Die gpaNRW bewertet die Haushaltssituation nach den folgenden rechtlichen und strukturellen 

Gesichtspunkten: 

 Haushaltsstatus, 

 Ist- und Plan-Daten zur Ergebnisrechnung, 

 Eigenkapitalausstattung sowie 

 Schulden- und Vermögenssituation. 

Um den unterschiedlichen Ausgliederungsgraden Rechnung zu tragen, beziehen wir in den in-

terkommunalen Vergleich die Schulden-, Finanz- und Ertragslage der verbundenen Unterneh-

men, Sondervermögen und Mehrheitsbeteiligungen ein. In den jeweiligen Kapiteln zur Haus-

haltssituation vergleicht die gpaNRW daher die Kennzahlen aus den Gesamtabschlüssen, so-

fern diese vorliegen. 

Auf die Haushaltssituation der Kommunen wirken sich immer wieder externe Ereignisse aus, 

die für sie weder absehbar noch planbar sind. Dies gilt aktuell z. B. für den Ukraine-Krieg und 

noch immer für die Corona-Pandemie. Die gpaNRW geht, soweit möglich, in den betreffenden 

Kapiteln auf die Auswirkungen dieser Effekte auf den Haushalt der Stadt Kierspe ein. 

Die gpaNRW hat die Haushaltssituation auf folgenden Grundlagen analysiert: 

Haushaltspläne, Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse Stadt Kierspe 2016 bis 2023  

Haushaltsjahr Haushaltsplan (HPl) 
Jahresabschluss 

(JA) 

Gesamtabschluss 

(GA) 

In dieser Prüfung 

berücksichtigt 

2016 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2017 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2018 bekannt gemacht festgestellt bestätigt HPl / JA / GA 

2019 bekannt gemacht festgestellt nicht erforderlich HPl / JA 

2020 bekannt gemacht festgestellt nicht erforderlich HPl / JA 

2021 bekannt gemacht festgestellt nicht erforderlich HPl / JA 

2022 bekannt gemacht aufgestellt  HPl 

2023 bekannt gemacht   HPl 

Das Vergleichsjahr der letzten überörtlichen Prüfung war 2015, deshalb beginnt die Zeitreihe 

dieser Prüfung mit 2016. Der Jahresabschluss 2022 wurden zum Ende der Prüfungsarbeiten 

aufgestellt und daher nur textlich an den relevanten Stellen aufgenommen. Ab dem Haushalts-

jahr 2019 macht die Stadt Kierspe für die Gesamtabschlüsse von der größenabhängigen Befrei-

ung gemäß §116a GO NRW Gebrauch. 
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Die im Haushalt 2023 enthaltene mittelfristige Ergebnisplanung bis einschließlich 2026 hat die 

gpaNRW ebenfalls berücksichtigt.  

1.3.1 Haushaltsstatus 

 Die Stadt Kierspe konnte mit dem Jahresabschluss 2021 die Haushaltssicherung verlassen. 

Aktuell unterliegt der Haushalt keinen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen. 

Der Haushaltsstatus sollte nicht die Handlungsfähigkeit einer Kommune einschränken. Dies 

wäre der Fall, wenn eine Kommune aufsichtsrechtlichen Maßnahmen unterworfen ist. Hierzu 

zählt die Genehmigung eines Haushaltssanierungsplanes oder Haushaltssicherungskonzeptes 

sowie einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage. Damit aufsichtsrechtliche Maß-

nahmen nicht erforderlich werden oder beendet werden können, bedarf es rechtlich ausgegli-

chener Haushalte nach § 75 Abs. 2 GO NRW. 

Haushaltsstatus Kierspe 2016 bis 2023 

Haushaltsstatus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ausgeglichener Haushalt       x x 

Fiktiv ausgeglichener Haushalt         

Genehmigungspflichtige Verringerung 

der allgemeinen Rücklage 
        

Haushaltssicherungskonzept geneh-

migt 
x x x x x x   

Die Stadt Kierspe befand sich seit 2010 bis 2021 in der Haushaltssicherung. Eine bilanzielle 

Überschuldung lag jedoch zu keinem Zeitpunkt vor. Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes 

war bis 2021 die Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen und in 2021 einen ausgeglichenen 

Haushalt darzustellen. Der Haushaltsausgleich gelang jedoch bereits in 2019. Trotzdem wurde 

das Haushaltssicherungskonzept noch bis 2021 weitergeführt und von der Kommunalaufsicht 

entsprechend genehmigt. Die Verlängerung des Haushaltssicherungskonzeptes in 2020 ba-

sierte auf dem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorliegenden positiven Jahreser-

gebnis 2019. Die Verlängerung auf 2021 ist in Absprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt, da 

die Entwicklung der Haushaltssituation aufgrund der Corona-Pandemie noch sehr unsicher war. 

Jahresergebnisse und Rücklagen Kierspe 2016 bis 2021 (IST)  

Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jahresergebnis in Tausend Euro -2.498 -748 -254 1.234 41 69 

Ausgleichsrücklage in Tausend Euro 0 0 0 0 0 0 

Allgemeine Rücklage in Tausend 

Euro* 
12.686 12.104 12.011 13.910 14.189 14.515 

Veränderung der allgemeinen Rück-

lage durch das Jahresergebnis in 

Tausend Euro 

-2.498 -748 -254 1.234 41 69 
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Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Veränderung der allgemeinen Rück-

lage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO 

(Verrechnungssaldo) in Tausend 

Euro 

-3,44 166 161 666 237 257 

Verringerung der allgemeinen Rück-

lage des Vorjahres durch das Jah-

resergebnis in Prozent 

16,44 5,90 2,10 

keine    

Verringe-

rung 

keine    

Verringe-

rung 

keine    

Verringe-

rung 

*Die gpaNRW hat das Jahresergebnis direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und damit im jeweiligen Jahr den 

Verwendungsbeschluss vorweggenommen. 

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW muss ein negativer Saldo der Änderung der Allgemeinen Rück-

lage durch die drei dem Jahresabschluss vorangehenden Jahresergebnisse ausgeglichen wer-

den. Der Jahresüberschuss ist in Höhe dieses Saldos zunächst der allgemeinen Rücklage zu-

zuführen. Ein über diese Restriktion hinausgehender Jahresüberschuss darf der Ausgleichs-

rücklage zugeführt werden, sofern nach § 75 Abs. 3 GO NRW die allgemeine Rücklage zusätz-

lich einen Bestand von drei Prozent der Bilanzsumme aufweist. 

Der Saldo der Änderung der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2016 bis 2018 belief sich auf 

-3,5 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss 2019 wurde somit der allgemeinen Rücklage zugeführt. 

In den Jahren 2020 und 2021 ist der Saldo aus den jeweiligen drei Vorjahren hingegen positiv 

und die allgemeine Rücklage beläuft sich auf rund elf Prozent der Bilanzsumme. Die Jahres-

überschüsse 2020 und 2021 hätten somit der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können. 

Die Stadt Kierspe hat die beiden Überschüsse jedoch zur Stärkung der allgemeinen Rücklage 

eingesetzt. 

Jahresergebnisse und Rücklagen Kierspe 2022 bis 2026 (PLAN) 

Kennzahlen 2022 2023 2024 2025 2026 

Jahresergebnis in Tausend Euro 161 867 -415 355 280 

Ausgleichsrücklage in Tausend Euro 161 1.028 613 968 1.248 

Allgemeine Rücklage in Tausend Euro 14.573 14.585 14.597 14.622 14.622 

Veränderung der Ausgleichsrücklage zum 

Vorjahr in Tausend Euro 
161 867 -415 355 280 

Veränderung der allgemeinen Rücklage 

zum Vorjahr in Tausend Euro 
58,00 12,00 12,00 25,00 0,00 

Veränderung der allgemeinen Rücklage 

gem. § 44 Abs. 3 KomHVO (Verrechnungs-

saldo) in Tausend Euro 

58,00 12,00 12,00 25,00 0,00  

Veränderung der allgemeinen Rücklage 

durch das Jahresergebnis in Tausend Euro 

keine  

Verringe-

rung 

keine  

Verringe-

rung 

keine  

Verringe-

rung 

keine  

Verringe-

rung 

keine  

Verringe-

rung 

Verringerung der allgemeinen Rücklage 

des Vorjahres durch das Jahresergebnis in 

Prozent 

keine 

Verringe-

rung 

keine Ver-

ringerung 

keine Ver-

ringerung 

keine Ver-

ringerung 

keine Ver-

ringerung 
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Nach dem NKF-CUIG13 hat die Stadt Kierspe die infolge der Corona-Pandemie und kriegsbe-

dingten anfallenden Haushaltsbelastungen als außerordentlichen Ertrag für die Jahre 2023 bis 

2025 ausgewiesen. Hierdurch verbessern sich die Jahresergebnisse. Die Jahresergebnisse 

ohne den außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CUIG belaufen sich kumuliert auf -2,8 Mio. 

Euro (mit dem außerordentlichen Ertrag (+1,1 Mio. Euro)) für die Jahre 2023 bis 2026. Die Stadt 

Kierspe wäre ohne die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG und auf Basis des Plan-

Ergebnisses 2022 erneut verpflichtet gewesen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. 

Erfreulicherweise wird das Jahresergebnis 2022 mit +2,8 Mio. Euro aufgrund der Gewerbesteu-

ererträge und Schlüsselzuweisungen sehr gut ausfallen. Die Stadt Kierspe kann die Ausgleichs-

rücklage (Ende 2022 2,8 Mio. Euro) dadurch so aufstocken, dass auch die Jahresergebnisse 

ohne den außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CUIG der Jahre 2023 bis 2026 (-2,8 Mio. 

Euro) exakt gedeckt wären. 

1.3.2 Ist-Ergebnisse 

 Von 2019 bis 2021 konnte die Stadt Kierspe erstmals seit 2011 wieder positive Jahresergeb-

nisse erzielen. Strukturell besteht in 2021 ein Defizit. 

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn 

die Erträge die Aufwendungen decken. Das Jahresergebnis sollte positiv sein. 

Jahres- und Gesamtjahresergebnisse Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2021  

 

Die Jahresergebnisse der Stadt Kierspe haben sich von 2016 bis 2019 kontinuierlich verbes-

sert. In 2019 konnte erstmals seit 2011 ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Hauptur-

sache für den positiven Trend war insbesondere die gute konjunkturelle Entwicklung, die sich 

 

13 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen 
Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen 
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vor allem bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Schlüsselzu-

weisungen bemerkbar gemacht hat. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes hat die 

Stadt Kierspe Maßnahmen umgesetzt, die die Verbesserung der Jahresergebnisse zusätzlich 

begünstigt haben. Auch die Gewerbesteuern sind von 5,2 Mio. Euro in 2016 auf 6,3 Mio. Euro 

in 2019 gestiegen. Damit markieren die Gewerbesteuererträge ihren Höchstwert seit 2010. In 

2020 und 2021 sinken die Gewerbesteuererträge als Auswirkung der Corona-Pandemie auf 

rund 4,6 Mio. Euro und erreichen damit den niedrigsten Wert seit 2010, was im Wesentlichen zu 

niedrigen Jahresergebnissen führt. Mit Blick auf die positiven Jahresergebnisse hat sich die 

Stadt Kierspe in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 gegen den Gebrauch des NKF-CUIG 

bzw. damals noch NKF-CIG14 entschieden. Zwar hat sie die entsprechenden Mehraufwendun-

gen und Mindererträge berechnet, die Bilanzierungshilfe wurde jedoch nicht in die Bilanz aufge-

nommen. Die Stadt hat in Rücksprache mit der Kommunalaufsicht vereinbart, dass auf die Bi-

lanzierungshilfe verzichtet werden kann, sofern das Jahresergebnis dennoch positiv ausfällt.  

Die Stadt Kierspe war bis 2018 dazu verpflichtet einen Gesamtabschluss aufzustellen. Die Ge-

samtjahresergebnisse verhalten sich dabei, bis auf das Jahr 2018, analog zu denen des Kern-

haushaltes. Verantwortlich für das bessere Gesamtjahresergebnis 2018 des Konzernabschlus-

ses im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 der Stadt Kierspe, ist das Jahresergebnis der 

Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH.  

Mit Blick auf den Kernhaushalt kann die Stadt Kierspe folgende Positionierung im interkommu-

nalen Vergleich erzielen: 

Jahresergebnis je Einwohner in Euro 2021 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 26 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

14 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-West-
falen 
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Im interkommunalen Vergleich der Jahresergebnisse je Einwohner in den Jahren 2016 bis 2021 

gehört die Stadt Kierspe überwiegend zu den 25 Prozent der Kommunen mit den niedrigsten 

Jahresergebnissen je Einwohner, wie auch das Jahr 2021 hier anschaulich zeigt. Lediglich in 

2019 (das Jahr mit den höchsten Gewerbesteuererträgen) schnitt das Jahresergebnis etwas 

besser ab und Kierspe positioniert sich zwischen dem 1. Viertelwert und Median.  

Die Jahresergebnisse geben nur bedingt einen Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. 

Sie werden oft durch die schwankenden Erträge und Aufwendungen der Gewerbesteuer, der 

allgemeinen Kreisumlage und des Finanzausgleichs beeinflusst. Zudem können Sondereffekte 

die strukturelle Haushaltsituation überlagern.  

Aus diesem Grund hat die gpaNRW in einer Modellrechnung Folgendes betrachtet: Wie wäre 

das Jahresergebnis 2021, wenn Schwankungen nivelliert und Sondereffekte bereinigt wären? 

Anstelle der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der Gewerbesteuer, der allgemeinen 

Kreisumlage und des Finanzausgleichs hat die gpaNRW Durchschnittswerte der Jahre 2017 bis 

2021 eingerechnet. Hierbei haben wir auch die Gewerbesteuerausgleichszahlung des Jahres 

2020 in die Durchschnittswertberechnung einbezogen. Zudem haben wir Sondereffekte berei-

nigt, die das Jahresergebnis 2021 wesentlich beeinflusst haben. Das Ergebnis dieser Modell-

rechnung bezeichnet die gpaNRW als strukturelles Ergebnis. Das strukturelle Ergebnis ver-

deutlicht, ob und inwieweit eine Kommune konsolidieren muss, um nachhaltig über einen länge-

ren Zeitraum ausgeglichene Haushalte zu erzielen. 

Die Berechnungsgrundlagen stehen in der Anlage 1.6 (Tabelle 3) dieses Teilberichtes. 

Modellrechnung „Strukturelles Ergebnis in Tausend Euro 2021“ 

Stadt Kierspe 

Jahresergebnis 69 

Bereinigungen (Gewerbesteuer, Kreisumlage, Finanzausgleich und Gewerbesteuerausgleich) -12.186 

Bereinigungen Sondereffekte* -723 

=  bereinigtes Jahresergebnis -12.840 

Hinzurechnungen (Mittelwerte Gewerbesteuer, Kreisumlage und Finanzausgleich) +12.168 

= strukturelles Ergebnis -672 

* nach Abstimmung mit der Kämmerei wurde als Sondereffekt die Corona Belastungen (außerhalb der Gewerbesteuer, 

Kreisumlage sowie dem Finanzausgleich), die höheren Holzverkäufe wegen des Borkenkäferbefalls sowie die Auflö-

sung der Rückstellung für die Bahnübergänge berücksichtigt. 
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Die Modellrechnung, zeigt, dass Sondereffekte das Jahresergebnis 2021 überlagert haben. Die 

Haushaltssituation stellt sich schlechter dar, als das tatsächliche Jahresergebnis 2021 vermuten 

lässt. Konsolidierungsbedarf ist weiter vorhanden. 

1.3.3 Plan-Ergebnisse 

 Die Stadt Kierspe plant von 2023 bis 2026 kumuliert mit +1,1 Mio. Euro aus den Jahreser-

gebnissen. Ohne die Isolierung der corona- und kriegsbedingten Belastungen würden sich 

die Defizite ergeben, die sich von 2023 bis 2026 zusammen auf -2,8 Mio. Euro belaufen. 

 Die Plandaten sind im Wesentlichen nachvollziehbar. Die größten haushaltswirtschaftlichen 

Risiken bestehen in der konjunkturellen Entwicklung, der Inflation, den Tarifabschlüssen so-

wie der Zinsentwicklung. Zudem führen die optimistischen Planungsannahmen für die Jahre 

2024 bis 2026 der Stadt Kierspe zu weiteren potenziellen Risiken. Insgesamt ist somit ein 

weiterer Konsolidierungskurs für den gesamten Haushalt erforderlich, um die Risiken abzu-

mildern. 

Eine Kommune ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW verpflichtet, einen ausgeglichenen Haushalt zu 

erreichen. Nur dann kann sie eigene Handlungsspielräume wiedererlangen oder nachhaltig 

wahren. Ist ein Haushalt defizitär, muss eine Kommune geeignete Maßnahmen zum Erreichen 

des Haushaltsausgleichs finden und umsetzen.  

Jahresergebnisse Stadt Kierspe in Tausend Euro 2022 bis 2026  

 

Die Stadt Kierspe plant nach dem aktuellen Haushaltsplan 2023 für 2026 einen Überschuss von 

0,2 Mio. Euro.  

Eine nachhaltig ausgerichtete Haushaltsplanung ist transparent. Eine Kommune muss ihre 

Haushaltsansätze realistisch und hinsichtlich Risiken und Chancen ausgewogen planen. Um 

haushaltswirtschaftliche Risiken und Chancen erkennen zu können, vergleicht die gpaNRW zu-

nächst das letzte Ist-Ergebnis mit dem Ergebnis des letzten Planjahres der mittelfristigen Fi-

nanzplanung.  
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Bei schwankenden Erträgen und Aufwendungen wie z. B. der Gewerbesteuer, der allgemeinen 

Kreisumlage und des Finanzausgleichs ist der letzte Ist-Wert u. U. keine repräsentative Berech-

nungsbasis. Die gpaNRW vergleicht bei diesen Positionen daher den Wert zum Ende des Pla-

nungszeitraums mit dem Mittelwert der letzten fünf Jahre.  

Vergleich Ist-Ergebnis 2021 und Plan-Ergebnis 2026 - wesentliche Veränderungen 

Grund- und Kennzahlen  

2021 

(Durchschnitt 

2017 bis 

2021)* in Tau-

send Euro 

2026 

in Tausend 

Euro 

Differenz in 

Tausend Euro 

Jährliche  

Änderung  

in Prozent 

Erträge         

Gewerbesteuer 
4.583 

(5.548) 
5.625 

1.042 

(76,98) 

4,2 

(0,3) 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
7.845 

(7.405) 
9.843 

1.998 

(2.438) 

4,6 

(5,9) 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
1.356 

(1.232) 
1.341 

-15,3 

(109) 

-0,2 

(1,7) 

Schlüsselzuweisungen 
7.636 

(7.389) 
10.191 

2.555 

(2.802) 

5,9 

(6,6) 

Sonstige ordentliche Erträge 2.129 823 -1.306 -17,3 

Übrige Erträge 14.837 14.898 60,79 0,1 

Erträge insgesamt 38.386 42.721 4.335 2,2 

Aufwendungen 

Personalaufwendungen 6.086 6.692 606 1,9 

Versorgungsaufwendungen 120 107 -12,73 -2,2 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.445 4.952 507 2,2 

Bilanzielle Abschreibungen 3.317 3.272 -44,34 -0,3 

Allgemeine Kreisumlage 
9.595 

(9.790) 
11.514 

1.919 

(1.724) 

3,7 

(3,3) 

Jugendamtsumlage 5.419 6.442 1.023 3,5 

Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen 835 1.350 515 10,1 

Übrige Aufwendungen 9.336 9.462 126 0,3 

Aufwendungen insgesamt 38.317 42.441 4.124 2,1 

* Für schwankungsanfällige Positionen hat die gpaNRW im Klammerzusatz den Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021 

ergänzt. 

Plan-Daten unterliegen naturgemäß haushaltswirtschaftlichen Risiken. Aktuell werden diese 

verstärkt durch: 

 die Unsicherheiten der weiteren konjunkturellen Entwicklung,  
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 durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie 

 die weiteren finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. 

Die gpaNRW hat diese Unsicherheiten bei der Analyse der Plan-Ergebnisse berücksichtigt.  

Erträge: 

Die Gewerbesteuererträge liegen in 2022 bei rund 7,4 Mio. Euro. Sie übersteigen damit den 

Ansatz für 2022 um rund zwei Mio. Euro, was jedoch nach Einschätzung der Kämmerei über-

wiegend auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Für 2023 bis 2026 sind jährlich jeweils 5,6 Mio. 

Euro veranschlagt. Der Hebesatz wird für das Haushaltsjahr 2023 von 440 auf 450 v.H. ange-

hoben. Die Erschließung weiterer Gewerbegebiete ist nicht geplant. Die Planung der Gewerbe-

steuererträge war schon immer mit Unsicherheiten behaftet. Durch die aktuellen gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklungen gilt dies jedoch in besonderem Maß.  

Die Stadt Kierspe hat für Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und die 

Schlüsselzuweisungen die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen15 angewen-

det. Die Schlüsselzuweisungen wurden für 2023 entsprechend der Festsetzungen zum GFG 

2023 angesetzt. Auch diese Positionen des Haushaltes unterliegen einem gesamtwirtschaftli-

chen Risiko.  

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um 1,3 Mio. Euro im Vergleich der Jahre 2021 und 

2026. 0,3 Mio. Euro sind dem Wegfall der Erträge aus dem Holzverkauf wegen des Borkenkä-

ferbefalls geschuldet (vgl. auch Sondereffekte bei der Berechnung des strukturellen Ergebnis-

ses 2021). Der weitere Rückgang ist überwiegend durch nicht planbare Auflösungen oder Her-

absetzungen von Rückstellungen oder Auflösung von Wertberichtigungen verursacht. 

Bei den weiteren stichprobenartig geprüften Erträgen ergaben sich keine weiteren Hinweise 

auf zusätzliche haushaltswirtschaftliche Risiken. 

Aufwendungen: 

Die Stadt Kierspe berücksichtigt in der Planung der Personalaufwendungen sowohl Stellen-

pläne als auch absehbare Entwicklungen. Wesentliche Entwicklungen sind bei der Stadt Kier-

spe Renten-/Pensionseintritte. In den nächsten Jahren scheiden rund 18 von 110 Mitarbeiten-

den aus dem aktiven Dienst aus, davon alleine neun in der mittelfristigen Planung. Die Wieder-

besetzung dieser Stellen ist in der Regel mit einer niedrigen Erfahrungsstufe eingeplant worden. 

Für 2022 sind rund 0,5 Mio. Euro weniger Personalaufwendungen angefallen als geplant. Dies 

lag daran, dass mit dem Stellenplan hochgerechnet wurde und Stellen vakant sind bzw. Mitar-

beitende langzeiterkrankt. Für das Jahr 2023 wurden 3,0 Prozent Tarifsteigerung für tariflich Be-

schäftigte eingeplant und 2,8 Prozent für Beamte. In den Jahren 2024 bis 2026 plant die Stadt 

Tarifsteigerungen von 1,0 Prozent für Beamte und Angestellte ein. Je nachdem wie hoch der 

aktuelle Tarifabschluss ausfällt, stellt dies ein haushaltswirtschaftliches Risiko dar.  

 

15 Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 
2022; Az. 304-46.05.01-264/22: Orientierungsdaten 2023 bis 2026  
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Bei den Versorgungsaufwendungen sind keine Steigerungen von 2022 bis 2026 eingeplant. 

Gemäß § 3 des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge (BesVer-

sAnpG NRW) ist vorgesehen, dass die Versorgungsaufwendungen an die Dienstbezüge ange-

passt werden. Das heißt, dass auch die Versorgungsaufwendungen um drei Prozent für 2023 

und 1,0 Prozent für die Jahre 2024 bis 2026 steigen, wenn die Planung in sich konsistent sein 

soll. Falls in zukünftigen Besoldungsrunden höhere Steigerungen erzielt werden, kommen auch 

hier höhere Versorgungsaufwendungen auf die Stadt Kierspe zu. Da die Versorgungsaufwen-

dungen sich insgesamt jedoch nur auf 0,1 Mio. Euro belaufen, ist das Risiko für den Haushalt 

beherrschbar. Im Planungszeitraum sind ebenfalls keine Zuführungen zu den Pensions- und 

Beihilferückstellungen eingeplant. Diese führten im Schnitt der letzten Jahre zu einer Ergebnis-

belastung von rund 0,04 Mio. Euro. 

Ein haushaltswirtschaftliches Risiko bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen be-

steht in der Entwicklung der Inflation, zumal die Stadt Kierspe bei vielen Einzelpositionen der 

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ab 2024 keine weiteren Steigerungen eingeplant hat. 

Für das Jahr 2023 sind jedoch vor allem für Gas, Öl und Strom Preissteigerungen von 85 

(Wärme, Gas und Öl), 42 (Strom Gebäude) und 37 Prozent (Strom Infrastrukturvermögen) ein-

gerechnet. Für diese Preissteigerungen hat die Stadt Kierspe in den Jahren 2023 bis 2025 au-

ßerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG als Kompensation eingeplant. Die Aufwendungen 

für Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens sind rückläufig bzw. konstant ge-

plant. Für 2023 wurde maßnahmenscharf geplant, danach sind die Ansätze pauschal. Das 

Sachgebiet Gebäude und Liegenschaften erstellt aktuell ein Maßnahmenkonzept, welches den 

Umfang der erforderlichen Maßnahmen mittel- und langfristig festlegt, damit zukünftig für die 

Gebäude keine zusätzlichen Risiken in Kauf genommen werden. Insgesamt besteht aktuell eine 

Ungewissheit, ob die zukünftigen pauschal gewählten Ansätze für Baumaßnahmen ausreichen. 

Insgesamt ist die Planung risikobehaftet.  

Sofern die geplante Bilanzierungshilfe für die Jahre 2023 bis 2025 in 2026 erstmals abgeschrie-

ben werden soll, fallen jährliche Abschreibungen von rund 77 Tausend Euro an. Diese sind 

aktuell im Ergebnisplan nicht berücksichtigt. Die zweite Option besteht darin, die Bilanzierungs-

hilfe nach § 6 NKF-CUIG im Jahr 2026 erfolgsneutral ganz oder in Anteilen gegen das Eigenka-

pital auszubuchen.  

Den Ansatz für die Kreisumlage 2023 bis 2026 leitet die Stadt Kierspe aus den Daten des Krei-

ses ab. Für die Jahre 2024 bis 2026 geht der Kreis zukünftig von einer stärkeren Steigerung der 

Kreisumlage aus als die Stadt Kierspe. Die Entwicklung der Kreisumlage ist auch aufgrund der 

individuellen Steuerkraft und der der anderen Kommunen im Kreisgebiet sowie der Entwicklung 

des Finanzbedarfs des Kreises grundsätzlich risikobehaftet. 

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen steigen durch die aktuellen Zinssteigerun-

gen. Für die Liquiditätskredite plant die Stadt Kierspe rund zwei Prozent Zinsen jährlich ein. Der 

3-Monats Euribor lag Ende März bei rund drei Prozent. In 2025 muss ein großer Liquiditätskre-

dit von rund sieben Mio. Euro abgelöst werden, der aktuell noch zinsfrei ist. Sollte sich der aktu-

elle Zinstrend weiter fortsetzen, ist hier mit höheren Zinsaufwendungen ab 2025 zu rechnen.  

Bei den weiteren stichprobenartig geprüften Aufwendungen ergaben sich keine weiteren 

Hinweise auf zusätzliche haushaltswirtschaftliche Risiken. 
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1.3.4 Eigenkapital 

 Das Eigenkapital der Stadt Kierspe ist seit der Eröffnungsbilanz um rund 60 Prozent gesun-

ken. Die Stadt weist die geringste Eigenkapitalquote 1 in unserem Vergleich aus. 

Eine Kommune sollte positives Eigenkapital haben und darf gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW nicht 

überschuldet sein. Je mehr Eigenkapital sie hat, desto weiter ist sie von der gesetzlich verbote-

nen Überschuldung entfernt. 

Eigenkapital Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2021  

 

Die einzelnen Positionen des Eigenkapitals stehen in der Anlage 1.6 (Tabelle 4) dieses Teilbe-

richtes. 

In der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 weist die Stadt ein Eigenkapital in Höhe von 37,8 

Mio. Euro aus. Ende 2021 sind noch 14,5 Mio. Euro vorhanden. Im interkommunalen Vergleich 

positioniert sich die Eigenkapitalausstattung der Stadt Kierspe in 2021 wie folgt: 
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Eigenkapitalquote 1 in Prozent 2021 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 27 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen

 

Eigenkapitalquote 2 in Prozent 2021 

Kierspe Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum 

Anzahl 

Werte 

49,71 49,23 62,05 69,47 77,40 85,35 27 

Die Stadt Kierspe verfügt über die niedrigste Eigenkapitalausstattung in unserem Vergleich. Sie 

gehört auch in den Jahren 2016 bis 2020 zu den Kommunen mit der niedrigsten Eigenkapital-

quote 1. Bezieht man auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in die Berechnung 

mit ein, bezeichnet man dies als Eigenkapital 2. Durch Einbeziehung der Sonderposten als wirt-

schaftliches Eigenkapital ist das Eigenkapital 2 in der Regel deutlich höher. Auch bei der Eigen-

kapitalquote 2 gehört Kierspe jedoch zu den Kommunen mit der niedrigsten Eigenkapitalquote 2 

in unserem Vergleich. 

1.3.5 Schulden und Vermögen 

In die Bewertung der Haushaltssituation bezieht die gpaNRW die Schuldenlage der Kommune 

ein. Einen besonderen Fokus richten wir dabei auf die Verbindlichkeiten. Hierbei berücksichti-

gen wir, um den unterschiedlichen Ausgliederungsgraden Rechnung zu tragen, die Verbindlich-

keiten aus dem Gesamtabschluss. Falls kein Gesamtabschluss aufzustellen ist, beziehen wir 
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die Verbindlichkeiten der Mehrheitsbeteiligungen und Sondervermögen ein. Des Weiteren stel-

len wir dar, inwieweit beim Gebäude- und Infrastrukturvermögen der Kommune Reinvestitions-

bedarfe bestehen und welche Auswirkungen die hieraus resultierenden Finanzierungsbedarfe 

auf die Entwicklung der Verbindlichkeiten haben könnten. 

 Die Stadt Kierspe hat hohe Gesamtverbindlichkeiten. Hauptursache sind vergleichsweise 

hohe Investitions- und Liquiditätskredite. 

 Die Altersstruktur der Straßen und teilweise auch der Kanäle deutet mittel- bis langfristig auf 

notwendige Reinvestitionen hin. Die Altersstruktur bei der Gebäudeart mit den größten Flä-

chen, den Schulen, ist ausgewogen. Bei anderen Gebäudearten zeigt sich Reinvestitionsbe-

darf. 

Schulden und hohe Reinvestitionsbedarfe begrenzen aktuelle und zukünftige Gestaltungsmög-

lichkeiten und können dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit widersprechen. Je niedri-

ger sie ausfallen, desto größer sind die Handlungsspielräume der Haushaltswirtschaft einer 

Kommune.  

1.3.5.1 Verbindlichkeiten 

Gesamtverbindlichkeiten Konzern Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2021  

 

Bei den Gesamtverbindlichkeiten 2016 bis 2018 hat die gpaNRW die Daten aus den Gesamtab-

schlüssen der Stadt Kierspe verwendet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die Verbindlichkei-

ten des Kernhaushaltes mit denen der Mehrheitsbeteiligungen und Sondervermögen unter Be-

rücksichtigung wesentlicher Verflechtungen saldiert. Die so ermittelten Verbindlichkeiten hat die 

gpaNRW mit den Gesamtverbindlichkeiten anderer Kommunen verglichen. Soweit von anderen 

Kommunen ebenfalls nur hilfsweise errechnete Verbindlichkeiten des Konzerns vorlagen, wur-

den diese Verbindlichkeiten in den Vergleich einbezogen. 
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Gesamtverbindlichkeiten Konzern je Einwohner in Euro 2021 

  

In den interkommunalen Vergleich sind 17 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

  

Die Stadt Kierspe gehört zu den 25 Prozent der Kommunen mit den höchsten Gesamtverbind-

lichkeiten in unserem Vergleich. Die Gesamtverbindlichkeiten schwanken in den Jahren 2016 

bis 2020. Hauptursache dafür sind die Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes, die wir nachfol-

gend genauer betrachten: 

Verbindlichkeiten Konzern Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2021  

Grund- und Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Verbindlichkeiten in Tausend Euro 52.907 56.794 51.637 55.385 53.084 48.200 

Anleihen in Tausend Euro 0 0 0 0 0 0 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Tausend 

Euro 
27.953 27.347 29.648 31.117 31.671 30.817 

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in 

Tausend Euro 
15.109 17.860 14.315 14.493 15.155 11.979 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Tau-

send Euro 
738 493 251 821 1.052 591 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Tausend Euro 67 94 64 242 525 34 

Sonstige Verbindlichkeiten in Tausend Euro 9.039 10.999 7.359 8.711 4.681 4.779 
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Grund- und Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Erhaltene Anzahlungen in Tausend Euro* 0 0 0 0 0 0 

* Die Stadt Kierspe weist die erhaltenen Anzahlungen fälschlicherweise unter den sonstigen Verbindlichkeiten aus. Vgl. 

hierzu Kapitel 1.5.1 dieses Berichtes. 

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kierspe sind im Vergleich der Jahre 2016 bis 2021 um rund fünf 

Mio. Euro gesunken. Hauptursache war der Rückgang der Liquiditätskredite um 3,13 Mio. Euro 

und der sonstigen Verbindlichkeiten um 4,26 Mio. Euro. Die Investitionskredite sind wiederrum 

um etwa drei Mio. Euro gestiegen. Die Schwankungen in den einzelnen Jahren sind primär auf 

die stichtagsbezogenen Liquiditätskredite und die sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen. 

Ursächlich für die Schwankungen der sonstigen Verbindlichkeiten von 2016 bis 2019 waren die 

erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen für die Regionale sowie der angesparten Investiti-

onspauschale. In 2020 konnte das zentrale Feuerwehrgerätehaus aktiviert und die erhaltenen 

Anzahlungen in die Sonderposten umgebucht werden (vgl. auch nachfolgendes Kapitel 1.3.5.2 

Reinvestitionsbedarfe beim Gebäude- und Infrastrukturvermögen), daher sinken die sonstigen 

Verbindlichkeiten in 2020 merklich. 

Im Vergleich zu den anderen Kommunen positioniert sich die Stadt Kierspe bei den Verbindlich-

keiten im Kernhaushalt wie folgt: 

Verbindlichkeiten je Einwohner in Euro 2021 (Kernhaushalt) 

Grund- und Kennzahlen Kierspe 
Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert 

(Median) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Verbindlichkeiten je EW in Euro 2.996 295 828 1.176 1.607 3.726 28 

Investitionskredite je EW in Euro 1.915 1,61 150 382 884 2.245 28 

Liquiditätskredite je EW in Euro 745 0,00 0,00 19,86 52,60 762 28 

Die Stadt Kierspe gehört zu den 25 Prozent der Kommunen mit den höchsten Verbindlichkeiten 

je Einwohner im Kernhaushalt. Dies ist primär auf hohe Investitions- und Liquiditätskredite zu-

rückzuführen. Ein nachhaltiger Abbau der Kredite ist in den Jahren 2016 bis 2020 nicht erfolgt. 

In 2021 konnten die Liquiditätskredite um rund drei Mio. Euro getilgt werden. In den Planungs-

jahren ist keine weitere Tilgung der Liquiditätskredite eingeplant. Details dazu finden sich bei 

der Analyse der Salden der Finanzrechnung (künftiger Finanzierungsbedarf) im Kapitel 1.3.5.3. 

Krisenfestigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass die Kreditverbindlichkeiten der finanziellen 

Leistungsfähigkeit des Haushaltes entsprechen. Ein Risiko besteht zum Beispiel darin, dass der 

Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig für die Tilgung der Investitions-

kredite und Liquiditätskredite eingesetzt werden muss bzw. Liquiditätskredite erforderlich sind 

um Kredite zu tilgen. In Kierspe war der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den 

Jahren 2017 bis 2021 ausreichend, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Im Durchschnitt 

wurden rund 50 Prozent des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit für die ordentliche Til-

gung verwendet. 
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1.3.5.2 Reinvestitionsbedarfe beim Gebäude- und Infrastrukturvermögen 

Die Höhe der Verbindlichkeiten und des Vermögens stehen üblicherweise in Beziehung zuei-

nander. Investitionsmaßnahmen werden in der Regel durch Kreditaufnahmen finanziert. Kom-

munen, die in der Vergangenheit viel investiert haben, haben dadurch tendenziell höhere Ver-

bindlichkeiten gegenüber den Kommunen aufgebaut, die vergleichsweise wenig investiert ha-

ben. Umgekehrt können nicht durchgeführte Investitionen ein Grund für eher geringe Verbind-

lichkeiten sein. In diesem Fall könnten aber künftig Finanzierungsbedarfe entstehen, die nur 

über neue Kredite gedeckt werden können. 

Ein schlechter Zustand des Anlagevermögens deutet auf einen Sanierungsbedarf und damit auf 

anstehende Investitionsmaßnahmen hin. Absehbare Reinvestitionen müssen finanziert werden. 

Je schlechter der Zustand des Anlagevermögens ist, umso höher ist das Risiko zukünftiger 

Haushaltsbelastungen. 

Als Indikator für den Zustand des Anlagevermögens zieht die gpaNRW die Altersstruktur heran. 

Die Altersstruktur schätzen wir anhand der Kennzahl Anlagenabnutzungsgrad ein. Den Anla-

genabnutzungsgrad errechnen wir aus Daten der Anlagenbuchhaltung. Dazu setzt die gpaNRW 

die Restnutzungsdauer der einzelnen Anlagegüter ins Verhältnis zur Gesamtnutzungsdauer. 

Hieraus ergibt sich, zu welchem Anteil die Vermögensgegenstände bereits abgenutzt sind. 

Sofern uns genauere Informationen über den Zustand des Vermögens zur Verfügung stehen, 

zieht die gpaNRW diese heran. So haben wir Informationen zur Altersstruktur und zum Zustand 

des Straßenvermögens aus der Prüfung der Verkehrsflächen übernommen. 

Anlagenabnutzungsgrade in Prozent 2021 

Vermögensgegenstand 

Gesamtnut-

zungsdauer 

Kierspe in Jah-

ren 

Restnutzungs-

dauer  

Kierspe 

31.12.2021 in 

Jahren 

Anlagenabnut-

zungsgrad in  

Prozent 

Restbuchwert 

31.12.2021 in 

Tausend Euro 

Schulen  80 40 50 28.842 

Feuerwehrgerätehäuser 60 33 47 6.447 

Rathaus 80 44 45 3.457 

Schulsporthallen 70 22 69 3.237 

Wohnbauten 80 22 73 599 

Kinder- und Jugendeinrichtungen 80 28 69 476 

Bürgerhäuser 80 13 84 173 

Bauhof 60 30 51 160 

Friedhofskapellen 80 39 51 120 

Schwimmhalle Bismarckschule 80 8 90 76 

Sonstiges (altes Amtshaus) 80 8 90 74 

Kanäle 49 14 72 10.366 
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Vermögensgegenstand 

Gesamtnut-

zungsdauer 

Kierspe in Jah-

ren 

Restnutzungs-

dauer  

Kierspe 

31.12.2021 in 

Jahren 

Anlagenabnut-

zungsgrad in  

Prozent 

Restbuchwert 

31.12.2021 in 

Tausend Euro 

Straßen* 59 22 63 17.998 

* vgl. gpa-Kennzahlenset (Anhang zum Gesamtprüfbericht der gpaNRW 2023) 

Die Stadt Kierspe hat für ihre Gebäude überwiegend lange Nutzungsdauern gewählt. Die Nut-

zungsdauern der Feuerwehrgerätehäuser sind durchschnittlich. Die Schulen haben mit Abstand 

den höchsten Flächenanteil bei den Gebäuden.16 Durch die langen Gesamtnutzungsdauern hat 

Kierspe niedrigere jährliche Abschreibungsaufwendungen als bei kürzeren Gesamtnutzungs-

dauern. Auch werden eher niedrigere Anlagenabnutzungsgrade erreicht.  

Die gpaNRW nimmt eine bilanzielle Betrachtung vor. Somit kann der tatsächliche Zustand der 

Vermögensgegenstände vom errechneten Anlagenabnutzungsgrad abweichen. Ein Jahresab-

schluss soll jedoch u.a. ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

genslage vermitteln. Daher ist ein hoher Anlagenabnutzungsgrad ein erster Hinweis, dass zu-

künftig höhere Investitionen anstehen.  

In die Gebäude hat die Stadt Kierspe in den Jahren 2016 bis 2021 nicht werterhaltend inves-

tiert. Investitionsschwerpunkt der letzten Jahre waren energetische Maßnahmen an Schulen (fi-

nanziert durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II), der Neubau des zentralen 

Feuerwehrgerätehauses sowie die Sanierung des Jugendzentrums. Bei den Schulgebäuden, 

den größten städtischen Flächen, ist der Anlagenabnutzungsgrad unkritisch. Bei den Schul-

sporthallen, Wohnbauten, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Bürgerhäusern, der Schwimmhalle 

und dem Alten Amtshaus zeichnet sich aufgrund der fortgeschritten Anlagenabnutzungsgrade 

Reinvestitionsbedarf ab. In den Jahren 2023 bis 2026 sind keine wesentlichen Investitionsmaß-

nahmen an Bestandsgebäuden eingeplant.  

Beim Kanalvermögen ist die Investitionsquote höher als bei den Gebäuden. In den Jahren 2017 

bis 2019 liegt diese über 100 Prozent. Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Kanäle be-

trägt 14 Jahre und ergibt einen Anlagenabnutzungsgrad von 72 Prozent. Der Anlagenabnut-

zungsgrad deutet darauf hin, dass die Stadt Kierspe künftig mit erhöhten Reinvestitionsbedarf 

rechnen muss. 64 Prozent der Kanäle sind allerdings in den besten Zustandsklassen 4 und 517. 

Dies bedeutet, dass die Kanäle in einem altersgerecht guten Zustand sind und sehr wahr-

scheinlich teilweise über ihre angesetzte Gesamtnutzungsdauer einsetzbar sein werden. In die 

Kanäle wird in den Jahren 2023 bis 2026 mit 0,4 Mio. Euro jährlich nahezu werterhaltend inves-

tiert. Hier stehen, nach Information des Sachgebietes 66, allerdings Investitionen im Fokus, die 

aufgrund einer größeren Dimensionierung der Kanäle erforderlich werden. 

Der Anlagenabnutzungsgrad der Straßen ist mit 63 Prozent bei langen Gesamtnutzungsdauern 

bereits fortgeschritten und lässt ebenfalls auf Reinvestitionsbedarf schließen. Die letzte Inventur 

 

16 vgl. gpa-Kennzahlenset (Anhang zum Gesamtprüfbericht der gpaNRW im Jahr 2023): Gebäudeportfolio 

17 Zustandsklassen Kanäle: 0 = sofortiger Sanierungsbedarf, 1 = kurzfristiger Sanierungsbedarf, 2 = mittelfristiger Sanierungsbedarf, 3 = 
langfristiger Sanierungsbedarf, 4 = geringfügige Mängel ohne Handlungsbedarf und 5 = keine erkennbaren Mängel 
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erfolgte 2018 und die Ergebnisse wurden nach Information der Kämmerei in die Anlagenbuch-

haltung übertragen. Rund 37 Prozent der Straßen sind in den Zustandsklassen 4 und 518. In 

den Jahren 2016 bis 2021 wurde nicht werterhaltend investiert. Im Planungszeitraum sind jähr-

lich 0,2 Mio. Euro Reinvestitionen bei den Straßen eingeplant, was zur Werterhaltung nicht aus-

reichend ist. 

1.3.5.3 Salden der Finanzplanung (künftiger Finanzierungsbedarf) 

Die folgende Tabelle zeigt, inwieweit künftig Finanzierungsbedarfe bestehen oder ob die Kom-

mune in der Lage ist, die von ihr geplanten Auszahlungen vollständig aus laufenden und investi-

ven Einzahlungen decken zu können. Die Tabelle bietet damit Informationen, aus denen die zu-

künftige Entwicklung der Verbindlichkeiten abgeleitet werden kann.  

Salden der Finanzplanung Stadt Kierspe in Tausend Euro 2022 bis 2025  

Kennzahlen 2022 2023 2024 2025 2026 

Saldo aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit 
1.512 202 32 767 1.689 

+ Saldo aus Investitionstätigkeit -1.357 -1.111 -430 -530 503 

= Finanzmittelüberschuss/ 

-fehlbetrag 
155 -909 -397 237 2.192 

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 531 -81 -563 -518 -1.074 

= Änderung des Bestandes an 

eigenen Finanzmitteln 
685 -990 -960 -280 1.118 

Liquide Mittel* 4.790 3.800 2.840 2.560 3.678 

* Die liquiden Mittel wurden entgegen dem Haushaltsplan 2022 mit dem Endbestand der liquiden Mittel aus dem Jah-

resabschluss 2021 fortgeschrieben 

Die Stadt Kierspe plant in den Jahren 2022 bis 2026 mit einer ausreichenden Selbstfinanzie-

rungskraft. Die ordentliche Tilgung beläuft sich in den Jahren 2022 bis 2026 im Durchschnitt auf 

rund eine Mio. Euro. Nicht in allen Jahren ist die Stadt Kierspe in der Lage die Tilgung selber zu 

erwirtschaften, die liquiden Mittel müssen zur Tilgung in drei Jahren verwendet werden. 

Die Investitionskredite sinken bis 2026 um rund zwei Mio. Euro. Eine weitere Aufnahme von Li-

quiditätskrediten ist nicht erforderlich. In den Jahren 2022 bis 2026 ist keine Tilgung von den 

bestehenden Liquiditätskrediten geplant. 

 

18 Zustandsklassen Straßen: 1 = sehr guter Zustand, 2 = guter Zustand, 3 = mittelmäßiger Zustand, 4 = schlechter Zustand und 5 = sehr 
schlechter Zustand 
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1.4 Haushaltssteuerung 

Im folgenden Abschnitt stellt die gpaNRW fest, ob der Stadt Kierspe die wesentlichen Informati-

onen zur Steuerung ihrer Haushaltswirtschaft vorliegen. Zudem analysiert die gpaNRW, wie 

sich die haushaltswirtschaftliche Steuerung der Verwaltung auswirkt. Des Weiteren prüft sie, 

wie die Kommune mit dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen und mit Fördermitteln 

umgeht. 

1.4.1 Wirkung der kommunalen Haushaltssteuerung 

 Die sozialen Leistungen erhöhen den Konsolidierungsdruck auf den Haushalt. Einsparmaß-

nahmen können die Steigerungen aus dem sozialen Bereich nicht mehr kompensieren. 

Eine Kommune hat nach § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen 

und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Insofern ist es für sie eine 

dauernde Aufgabe, ihre finanzielle Leistungskraft und den Umfang ihres Aufgabenbestandes in 

Einklang zu bringen. Eine Kommune sollte daher durch (Konsolidierungs-)Maßnahmen ihren 

Haushalt entlasten. So kann sie eigene Handlungsspielräume langfristig erhalten oder wiederer-

langen. 

Die Jahresergebnisse werden wesentlich durch schwankende Erträge und Aufwendungen der 

Gewerbesteuer, der allgemeinen Kreisumlage und des Finanzausgleichs beeinflusst. Die Jah-

resergebnisse geben im Zeitverlauf damit nur bedingt einen Hinweis auf die Erfolge von eige-

nen Konsolidierungsmaßnahmen. Die Wirkung der kommunalen Haushaltssteuerung auf die 

Jahresergebnisse wird überlagert. Um diese wieder offenzulegen, bereinigt die gpaNRW die 

Jahresergebnisse um die Erträge und Aufwendungen der Gewerbesteuer, der allgemeinen 

Kreisumlage und des Finanzausgleichs sowie um Sondereffekte.  

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sollen die Kommunen die coronabedingten Haushaltsbelastungen 

als außerordentlichen Ertrag buchen bzw. planen. Die gpaNRW hat sowohl die von der Stadt 

Kierspe ermittelten corona- und kriegsbedingten Belastungen, als auch die entsprechenden au-

ßerordentlichen Erträge bereinigt. Diese Effekte sind somit nicht mehr in den bereinigten Jah-

resergebnissen enthalten. Die bereinigten Ergebnisse zeigen, wie sich die Haushaltssteuerung 

der Stadt Kierspe langfristig und damit nachhaltig auswirkt. 

Die Teilergebnisse der Produktbereiche Soziale Leistungen sowie Kinder-, Jugend- und Famili-

enhilfe und die Jugendamtsumlage haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Jahresergeb-

nisse. Diese Positionen stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung sozialer Leistungen 

und können von der Kommune nur eingeschränkt beeinflusst werden. Die gpaNRW stellt des-

halb das bereinigte Jahresergebnis differenziert dar. 

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die bereinigten Jahresergebnisse ausgehend vom Basisjahr 

2016 entwickeln. Die Tabellen 7 und 8 der Anlage 1.6 der Anlage enthalten die Berechnungen 

hierzu. 
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Bereinigte Jahresergebnisse Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2026  

2016 bis 2021 IST, 2022 bis 2026 PLAN 

Vor allem in den Jahren 2016 bis 2021 werden die Konsolidierungsbemühungen der Stadt 

Kierspe bei dem bereinigten Jahresergebnis ohne Sozialleistungen (Jugendamtsumlage, Pro-

duktbereiche Soziale Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) deutlich (roter Graph). 

In ersten Planungsjahr 2022 ff. verschlechtern sich die Ergebnisse um rund 0,9 Mio. Euro und 

bleiben dann konstant.  

Die bereinigten Jahresergebnisse inklusive der Sozialleistungen (blauer Graph) verschlechtern 

sich im Vergleich der Jahre 2016 und 2026 insgesamt um 4,6 Mio. Euro. Allerdings ist der we-

sentliche Anteil (3,6 Mio. Euro) auf die Jugendamtsumlage sowie die Produktbereiche Soziale 

Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zurückzuführen. Die Jugendamtsumlage 

steigt um 3,1 Mio. Euro, das Defizit des Produktbereiches Soziale Leistungen um 0,6 Mio. Euro 

und der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verbessert sich um 0,07 Mio. Euro. 

1.4.1.1 Auswirkungen der Realsteuern  

Im Vorbericht stellt die gpaNRW die strukturellen Rahmenbedingungen der Stadt Kierspe dar. 

Die Grafik zu den Strukturmerkmalen zeigt, dass die allgemeinen Deckungsmittel der Stadt 

Kierspe überdurchschnittlich sind. Einen wesentlichen Anteil an den allgemeinen Deckungsmit-

teln haben die Steuererträge. Durch die Wahl der Hebesätze kann die Kommune die Höhe ihrer 

Steuererträge unmittelbar beeinflussen.  

Die Hebesätze wurden letztmalig wie folgt angehoben: 

 2023: Grundsteuer A von 303 auf 309 von Hundert 

 2023: Grundsteuer B von 505 auf 537 von Hundert 

 2023: Gewerbesteuer von 440 auf 450 von Hundert 
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Im Vergleich positioniert sich die Stadt Kierspe mit ihren gewählten Hebesätzen wie folgt: 

Hebesätze 2022 im Vergleich (Angaben der Durchschnittswerte in von Hundert) 

 Stadt Kierspe 
Märkischer 

Kreis* 

Regierungsbe-

zirk Arnsberg* 

gleiche Größen-

klasse* 

Fiktive Hebes-

ätze 2022 

Grundsteuer A 303 286 322 292 247 

Grundsteuer B** 505 614 634 547 479 

Gewerbesteuer 440 472 473 445 414 

* gewichtete Durchschnittswerte 

** seit 2014 wird der Winterdienstanteil über die Grundsteuer A und B finanziert. Es erfolgt eine jährliche Kontrolle des 

Winterdienstanteils. In 2022 lag der Anteil des Winterdienstes an der Grundsteuer A bei 55 und an der Grundsteuer B 

bei 44 Prozentpunkten. 

1.4.2 Informationen zur Haushaltssituation 

 Feststellung 

Der Stadt Kierspe hält die Fristen zur Fertigstellung der Haushaltspläne und Jahresab-

schlüsse im Wesentlichen gut ein. Lediglich der Beteiligungsbericht könnte zeitnaher erstellt 

werden. 

 Feststellung 

Die Kämmerin berichtet dem Hauptausschuss mündlich an vier bis fünf Terminen im Jahr. 

Die steuerungsrelevanten Informationen liegen den Entscheidungsträgern somit vor. Die 

schriftliche Aufbereitung der Informationen könnte noch optimiert werden. 

Eine Kommune sollte stets über aktuelle Informationen zur Haushaltssituation verfügen. Die 

gpaNRW hält es daher für wichtig, dass Kommunen die Fristen für die Anzeige der Haushalts-

satzung nach § 80 Abs. 5 S. 2 GO NRW sowie für die Aufstellung und Feststellung der Jahres-

abschlüsse (§ 95 Abs. 5 S. 2 GO NRW, § 96 Abs. 1 GO NRW) einhalten. 

Unabhängig hiervon sollten die Führungskräfte einer Kommune für ihre jeweiligen Zuständig-

keitsbereiche über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung informiert sein. Darauf aufbauend 

sollten die Organisationseinheiten der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister und der Käm-

merin bzw. dem Kämmerer über den jeweiligen Teilplan berichten. Zudem sollten sie über die 

voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres informiert sein. 

Darüber hinaus sollte eine Bürgermeisterin bzw. ein Bürgermeister sowie eine Kämmerin bzw. 

ein Kämmerer den Verwaltungsvorstand und die politischen Entscheidungsträger über den 

Stand der Haushaltsbewirtschaftung und über die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende 

des Haushaltsjahres informieren. Die Entscheidungsträger müssen in der Lage sein, rechtzeitig 

Maßnahmen zu ergreifen, wenn Ziele der Haushaltsplanung gefährdet sind. 

Die Stadt Kierspe hält die gesetzliche Frist (auch die Ausnahmereglung in 2021) zur Anzeige 

der beschlossenen Haushaltssatzung in der Regel ein. Ausnahme von der Regel war das Jahr 

2023. Die Anzeige erfolgte am 15. Februar 2023. Als Grund für die Verspätung nannte die Stadt 

Kierspe die Orientierungsdaten, die erst Mitte November vorlagen. 
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Die Jahresabschlüsse werden in der Regel bis zum 31. März des Folgejahres oder mit wenigen 

Tagen Verspätung dem Rat zugeleitet. Die Feststellung der Jahresabschlüsse erfolgte immer 

fristgerecht bis zum 31. Dezember des Folgejahres. 

Der Rat der Stadt Kierspe hat gemäß § 116a GO NRW eine Befreiung von der Pflicht zur Auf-

stellung eines Gesamtabschlusses für 2019, 2020 und 2021 beschlossen. Es ist auch für die 

Zukunft geplant, einen entsprechenden jährlichen Beschluss zu fassen. Damit ist die Stadt Kier-

spe weiterhin verpflichtet, einen jährlichen Beteiligungsbericht zu erstellen und in den Rat einzu-

bringen. Eine jährliche Berichterstattung an den Rat durch den Beteiligungsbericht muss spä-

testens bis zum Ende des Folgejahres erfolgen. Die Beteiligungsberichte für die Jahre 2020 

(29. November 2022 dem Rat vorgelegt) und 2021 (noch offen) wurden/werden verspätet er-

stellt. 

 Empfehlung 

Um die entscheidungsrelevanten Informationen zu den Beteiligungen rechtzeitig zur Verfü-

gung zu stellen, sollte die Stadt die Einhaltung der Fristen zum Beteiligungsbericht zukünftig 

anstreben. 

Die Stadtkämmerin berichtet dem Hauptausschuss an vier bis fünf Terminen im Jahr überwie-

gend mündlich über die Entwicklung der wesentlichen Erträge (Gewerbesteuern, Einkommens- 

und Umsatzsteuer) und Aufwendungen sowie den Stand Liquiditätskredite. Dazu werden kurze 

Präsentationsfolien erstellt. An allen Terminen wird auskunftsgemäß auch eine Prognose der 

Jahresergebnisse mitgeteilt. Aus einer beispielhaften Niederschrift und der zugehörigen Prä-

sentation konnten die Aussagen über die Aufwendungen und die Prognose zum Jahresergebnis 

nicht nachvollzogenen werden. Grundsätzlich stehen mit den mündlichen Informationen den 

Entscheidungsträgern die wesentlichen Eckdaten über den aktuellen Stand der Haushaltsbe-

wirtschaftung und über die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres zur 

Verfügung. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die Abweichungen bei den Aufwendungen sowie die Prognose des 

Jahresergebnisses auf die Präsentationsfolien übernehmen. 

1.4.3 Ermächtigungsübertragungen 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe überträgt regelmäßig investive Ermächtigungsübertragungen. Grundsätze 

über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen hat die Stadt Kierspe noch 

nicht beschlossen. 

Eine Kommune sollte ihre Aufwendungen sowie ihre Ein- und Auszahlungen in ihrer voraus-

sichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe planen. Die jeweiligen Ansätze sollten Kom-

munen sorgfältig schätzen, soweit sie sie nicht errechnen können. Diese allgemeinen Planungs-

grundsätze sind in § 11 Abs. 1 KomHVO NRW geregelt. Eine Kommune kann Aufwendungen 

im Ergebnisplan und Auszahlungen im Finanzplan unter bestimmten Voraussetzungen auf das 

nachfolgende Haushaltsjahr übertragen (Ermächtigungsübertragung). Hierdurch können sich 

die Haushaltsansätze erhöhen. 
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Nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW hat eine Kommune Grundsätze über Art, Umfang und Dauer 

der Ermächtigungsübertragungen zu regeln. 

Die Stadt Kierspe lässt in der Regel im Februar die Ermächtigungsübertragungen vom Rat be-

schließen. Damit kann zeitnah zu Beginn des Jahres die Inanspruchnahme dieser Positionen 

formell ermöglicht werden. Ergänzend sollte die Stadt Kierspe Regelungen zu Art, Umfang und 

Dauer von Ermächtigungsübertragungen treffen. Der Erlass einer Dienstanweisung über die Er-

mächtigungsübertragungen führt zu einer einheitlicheren Abwicklung der Ermächtigungsüber-

tragungen und bietet die notwendige Sicherheit und die Kontrolle des Verwaltungshandelns. Es 

sollten Regelungen hinsichtlich der Bedarfsprüfung, der Höhe und der Dauer der Befristung so-

wie der Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen getroffen wer-

den. In der Regel werden gesonderte Regelungen für Ermächtigungsübertragungen im Bereich 

der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit erforderlich. 

 Empfehlung 

Die Stadt sollte Regelungen für die Übertragung von Ermächtigungen ins Folgejahr in einer 

Dienstanweisung regeln.  

In den Jahren 2016 bis 2021 hat die Stadt Kierspe keine konsumtiven Ermächtigungen übertra-

gen. Die Ermächtigungsübertragungen belasten die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung 

des folgenden Jahres. Je höher diese sind, umso mehr muss die Stadt durch Minderaufwen-

dungen oder Mehrerträge kompensieren, um das Haushaltsziel bzw. HSK-Ziele zu erreichen. 

Um dieses Risiko zu vermeiden, hat die Stadt Kierspe die Ansätze jährlich neu veranschlagt: 

Ermächtigungsübertragungen (Ordentliche Aufwendungen) je Einwohner in Euro 2021 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 26 Werte eingeflossen. 
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Investive Auszahlungen Stadt Kierspe 2016 bis 2021  

Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Haushaltsansatz in Tausend Euro 6.101 6.497 5.144 2.962 3.624 2.573 

Ermächtigungsübertragungen in Tausend Euro 1.314 2.305 4.223 5.880 2.418 1.293 

Ansatzerhöhungsgrad in Prozent 21,54 35,48 82,09 199 66,70 50,24 

Fortgeschriebener Ansatz in Tausend Euro 7.415 8.801 9.367 8.843 6.042 3.866 

Anteil der Ermächtigungsübertragungen am 

fortgeschriebenen Ansatz in Prozent 
17,73 26,19 45,08 66,50 40,01 33,44 

Ist-Ergebnis in Tausend Euro 4.784 3.270 3.299 6.311 4.020 3.071 

Grad der Inanspruchnahme fortgeschriebener 

Ansatz in Prozent 
64,51 37,16 35,22 71,37 66,54 79,45 

Im Gegensatz zu den Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich nutzt die Stadt 

Kierspe Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen.  

Ermächtigungsübertragungen (investive Auszahlungen) 2021 

Grund- und Kennzahlen Kierspe 
Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert 

(Me-

dian) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Ansatzerhöhungsgrad investive Aus-

zahlungen in Prozent 
50,24 0,00 3,74 32,33 64,28 320 26 

Ermächtigungsübertragungen investive 

Auszahlungen je EW in Euro 
80,35 0,00 30,14 207 417 1.221 26 

Grad der Inanspruchnahme fortge-

schriebener Ansatz investive Auszah-

lungen in Prozent 

79,45 17,19 31,57 45,03 56,03 107 25 

Seit 2018 überträgt die Stadt Kierspe vergleichsweise hohe Ermächtigungsübertragungen im 

Vergleich zum Haushaltsansatz (Ansatzerhöhungsgrad). Grund für die außergewöhnlich hohe 

Übertragung in 2019 war mit rund drei Mio. Euro der Neubau des zentralen Feuerwehrgerä-

tehauses. Die Ermächtigungsübertragungen je Einwohner sind in den Jahren 2016 bis 2021 un-

terdurchschnittlich. 

In welchem Verhältnis der fortgeschriebene Ansatz zum Ist-Ergebnis steht zeigt der Grad der 

Inanspruchnahme. Ein niedriger Grad der Inanspruchnahme kann ein Hinweis dafür sein, dass 

der Plan-Ansatz sowie die Ermächtigungsübertragungen nicht angemessen im Haushaltsjahr 

umgesetzt werden konnten. In den Jahren 2019 bis 2021 gehört die Stadt Kierspe zu den 25 

Prozent der Kommunen in unserem Vergleich mit dem höchsten Grad der Inanspruchnahme, 

wenngleich natürlich ein höherer Grad der Inanspruchnahme immer erstrebenswert ist. Kierspe 

sollte jedoch mindestens weiter an dem Grad der Inanspruchnahme der Jahre 2019 bis 2020 

festhalten. 
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1.4.4 Fördermittelmanagement 

Fördermittel erweitern den Handlungs- und Entscheidungsspielraum einer Kommune. Ein ge-

zielter Einsatz von Fördermitteln leistet einen positiven Beitrag zur Haushaltssituation. Eine 

Kommune kann mit Fördermitteln Investitionen auch bei einer angespannten Haushaltslage re-

alisieren und ihren Eigenanteil mindern. 

Dazu muss sie erfolgreich Fördermittel akquirieren und Rückforderungen von Fördermitteln ver-

meiden. 

1.4.4.1 Fördermittelakquise 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat strategische Zielvorgaben zur Fördermittelakquise bislang nicht schrift-

lich in einer Richtlinie oder Dienstanweisung fixiert. Mögliche Förderungen werden zentral 

recherchiert. Aufgrund der anschließend dezentralen Akquise und Bewirtschaftung hat sie 

keinen zentralen Überblick über die Förderprojekte. Der Prozess der Fördermittelakquise ist 

noch optimierbar. 

Eine Kommune sollte strategische Festlegungen haben, die eine erfolgreiche Fördermittelak-

quise unterstützen. Dazu sollte sie die Fördermittelrecherche standardisiert im Prozess der Pla-

nung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen vorsehen. Sie sollte einen Überblick über 

mögliche Förderungen haben und verschiedene Quellen zur Fördermittelrecherche nutzen. Zu-

dem sollte sie einen Überblick über die förderfähigen Maßnahmen der eigenen Verwaltung ha-

ben, um diese bei Bedarf zu kombinieren.   

Die Stadt Kierspe hat bislang keine verschriftlichen strategischen Vorgaben getroffen, die eine 

standardisierte Akquise von Fördermitteln vorsehen. In der praktischen Arbeit wird jedoch ver-

sucht, für anstehende Investitionen Fördermittel zu akquirieren. Verschriftliche strategische Vor-

gaben räumen der Fördermittelakquise nochmals eine größere Bedeutung ein und schaffen 

Verbindlichkeit. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte schriftlich regeln, dass Fördermöglichkeiten bei der Planung aller 

Unterhaltung- und Investitionsmaßnahmen standardisiert zu prüfen sind und diese Prüfung 

kurz zu dokumentieren ist. 

Die Kämmerin der Stadt recherchiert regelmäßig zentral mögliche Förderungen und gibt die Er-

gebnisse an die fachlich zuständigen Abteilungen weiter. Die Fördermittelakquise und -bewirt-

schaftung erfolgt bei der Stadt Kierspe ab diesem Zeitpunkt dezentral in den Fachabteilungen. 

Nach Angaben der Stadt könnte eine Intensivierung der Fördermittelrecherche und besserer 

Gesamtüberblick über förderfähige Maßnahmen die Akquise verbessern und am Ende zur 

Haushaltskonsolidierung beitragen. Aus diesem Grund bemüht sich die Stadt Kierspe aktuell 

um die Förderung der anteiligen Kosten für einen Fördermittelmanager. Diese Förderungsmög-

lichkeit ergibt sich über das Programm „Interkommunale Zusammenarbeit“.  

Eine Dienstanweisung oder Richtlinie zur Fördermittelakquise und -bewirtschaftung würde auf 

operativer Ebene helfen, Klarheit und Verbindlichkeit in die Abläufe zu bringen. Dies ist insbe-

sondere beim Wechsel oder Ausfall von Mitarbeitenden hilfreich. Ein standardisiertes Vorgehen 
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vermeidet zudem zum Beispiel, dass Förderanträge abgelehnt werden, weil Projektaufträge be-

reits vor Antragsbewilligung vergeben wurden.  

Die Regelung sollte mindestens auf folgende Inhalte eingehen: 

 Pflicht zur Fördermittelrecherche bei der Planung einer Maßnahme nebst Dokumentation, 

 Vorhalten einer zentralen Datei über alle potenziell förderfähigen Maßnahmen, 

 notwendige Interaktionen mit anderen Fachbereichen oder -diensten (z. B. Finanzen), 

 Regelungen zu einem einheitlichen Verfahren bei der Antragstellung, um die Ablehnung 

von Anträgen zu vermeiden, 

 Regelungen zu standardisierten Verfahrensschritten bei der Fördermittelbewirtschaftung, 

um das Rückforderungsrisiko zu reduzieren. 

Die Förderprojekte der Stadt werden in den jeweiligen Fachabteilungen dezentral in Übersich-

ten gesammelt. Ein zentraler Überblick über die Gesamtheit der Förderprojekte fehlt der Stadt 

Kierspe bislang. Dieser hat den Vorteil, dass an zentraler Stelle die Vielzahl unterschiedlicher 

Förderprogramme und die eigenen förderfähigen Maßnahmen zusammengeführt werden kön-

nen. Die Koordination und Kombination von Fördermaßnahmen in der Verwaltung können 

durch einen solchen Gesamtüberblick optimiert werden. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte ihre Förderprojekte zentral dokumentieren. Dies gewährleistet einen 

umfassenden Überblick über die möglichen Förderprojekte. 

1.4.4.2 Fördermittelbewirtschaftung und förderbezogenes Controlling 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat sowohl ein regelmäßiges als auch anlassbezogenes Berichtswesen für 

die Fördermittelbewirtschaftung. Das Fördermittelcontrolling kann sie dennoch punktuell wei-

terentwickeln. 

Die Rückforderung von Fördermitteln sollte eine Kommune vermeiden, indem sie die Förderbe-

stimmungen und Auflagen aus dem Förderbescheid umsetzt. Dazu sollte sie ein Fördercontrol-

ling etablieren, das auch nach Projektabschluss die Einhaltung der Förderbedingungen gewähr-

leistet und Entscheidungsträger anlassbezogen über die Förderprojekte informiert. 

Die Stadt Kierspe bewirtschaftet ihre Fördermittel dezentral in den Fachabteilungen. Die Abtei-

lungsleitungen sind individuell für die Einhaltung von Auflagen und Bedingungen aus den För-

derbescheiden verantwortlich. Schriftliche und verbindliche Regelungen gibt es nicht. Zudem 

werden die Informationen zu den Förderprojekten der Stadt ebenfalls dezentral in den Abteilun-

gen gepflegt. Einen zentralen Überblick hat die Stadt bislang nicht. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte eine zentrale Datei oder Datenbank pflegen, in der sie die wesentli-

chen Informationen ihrer Förderprojekte einpflegt. 

Die Datei sollte mindestens folgende wesentliche Informationen abbilden: 
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 Beschreibung der Maßnahme mit Bewilligungszeitraum, 

 Förderprogramm mit Förderquote, 

 Finanzdaten mit Gesamtkosten und Gesamtfördersumme, 

 Auflagen und Bedingungen aus dem Förderbescheid, 

 Fristen für Mittelabrufe, Zwischenberichte und Verwendungsnachweise und  

 Zweckbindungsfristen. 

Die Stadt berichtet dem Rat mindestens jährlich über die Förderprojekte. Darüber hinaus wurde 

kein regelmäßiges Berichtswesen eingerichtet. Bei auftretenden Problemen oder zum Zeitpunkt 

eines Projektabschlusses wird dem Rat jedoch zusätzlich berichtet. Auf diese Weise kann sie 

rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Förderziel zu erreichen und die ordnungs-

gemäße Abwicklung der Fördermaßnahme sicherzustellen. 

1.4.5 Kredit- und Anlagemanagement 

1.4.5.1 Kreditmanagement 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr Kreditmanage-

ment fixiert. Eine Dienstanweisung für das Kredit- und Anlagemanagement ist bei der Stadt 

Kierspe jedoch bereits in Planung. 

Eine Kommune sollte einen klar definierten Handlungsrahmen für die Aufnahme von Krediten 

haben. Strategische Festlegungen sollten die Steuerung unterstützen. Dabei sollte die Kom-

mune haushaltswirtschaftliche Risiken im Blick haben, die sich aus dem Kreditportfolio ergeben 

könnten.  

Kreditportfolio der Stadt Kierspe zum 31.12.2021 

Kennzahlen 2021 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Tausend Euro 30.457 

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Tausend Euro 11.970 

Anteil der Kreditverbindlichkeiten in fremder Währung an Kreditverbindlichkeiten in Pro-

zent 
0 

Anzahl der Kreditverträge 34 

Anzahl der Kreditgeber 12 

Anzahl Derivate 0 

Die Stadt Kierspe hat bisher keine strategischen Festlegungen für ihr Kreditmanagement fi-

xiert. In der Vergangenheit wurden derivative Finanzinstrumente genutzt, daher existiert hierfür 

bereits eine entsprechende Dienstanweisung.  



  Stadt Kierspe    Finanzen    050.010.010_04630 

Seite 66 von 161 

Über die bestehenden Regelungen zum Einsatz von Derivaten hinaus, sollte die Stadt einen 

schriftlichen Handlungsrahmen festlegen. Angepasst an ihre konkreten Bedürfnisse und die ört-

lichen Verhältnisse kann die Stadt ihre Vorgaben auf Mindestinhalte beschränken: 

 Der Anwendungsbereich der Vorgaben sollte die Aufnahme von Investitions- und Liqui-

ditätskredite sowie deren Umschuldung und Prolongation erfassen. 

 Die wesentlichen Ziele und Grundsätze ihres Kreditmanagements sollte die Gemeinde 

verbindlich festlegen. Solche Ziele könnten zum Beispiel sein: Gewährleistung der Liqui-

dität, Minimierung von Zinsleistungen oder die möglichst weitreichende Reduzierung von 

Zinsänderungsrisiken. Bei Zielkonflikten ist festzulegen, welche Prioritäten die einzelnen 

Ziele haben. 

 Zum Geltungsbereich der Regelungen sollten neben dem Kernhaushalt auch eventuelle 

Ausgliederungen der Kommune gehören. 

 Die Zulässigkeit bestimmter Finanzierungsinstrumente (beispielsweise Kredite mit 

variablem Zins oder in fremder Währung sowie Derivate oder strukturierte Finanzierungs-

instrumente) sollte geregelt sein. Die Gemeinde kann ihre Nutzung explizit ausschließen 

oder in einem bestimmten Rahmen zulassen. 

 Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse sollten eindeutig und widerspruchsfrei 

geregelt werden. Sie können gegebenenfalls nach Volumen gestaffelt werden. 

 Zum Verfahren der Kreditaufnahme sollten verbindliche Vorgaben bestehen. 

 Für die Angebotseinholung und -auswertung sollte geregelt werden, dass meh-

rere Angebote einzuholen sind. Zudem sollte geregelt sein, welche Informationen 

die Angebote mindestens enthalten müssen. 

 Die Dokumentation der Angebotseinholung und der Entscheidungsfindung sollte 

schriftlich erfolgen. Die wesentlichen entscheidungserheblichen Umstände sollten 

dokumentiert werden. 

 Kontroll- und Berichtspflichten sollten angepasst an die örtlichen Verhältnisse 

festgelegt werden. Dies ist besonders von der Komplexität und dem Risikopoten-

zial des Portfolios abhängig. Geregelt werden sollte, wer an wen in welchem Tur-

nus und mit welchen Inhalten berichtet. 

Die Stadt Kierspe kann daneben weitere Aspekte in ihre Festlegungen aufnehmen. Begriffsbe-

stimmungen oder Vorgaben zur Messung der Zielerreichung und Risikoabsicherung könnten 

eine Dienstanweisung zum Kreditmanagement sinnvoll ergänzen. Dies gilt vor allem, wenn sich 

die Komplexität des Portfolios erhöht. Es gibt geeignete Muster für Richtlinien zum kommunalen 

Kreditmanagement, die Kierspe in Gänze oder auszugsweise als Vorlage heranziehen kann.19 

Zudem hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zu Frage-

stellungen des Zins- und Schuldenmanagements sowie der Risikosteuerung kommunaler 

 

19 Deutscher Städtetag 2015: Kommunales Zins- und Schuldenmanagement – Muster für Dienstanweisungen: abrufbar unter 
https://www.staedtetag.de/themen/finanzmanagement-muster-dienstanweisungen, Download 19.08.2022. 

https://www.staedtetag.de/themen/finanzmanagement-muster-dienstanweisungen
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Schulden berichtet.20 Zudem kann die bereits vorliegende Dienstanweisung für den Einsatz von 

Derivaten als Muster für die Entwicklung einer allgemeinen Regelung für das Kredit- und Anla-

gemanagement dienen. 

Eine Ergänzung der Dienstanweisung Finanzbuchhaltung hinsichtlich des Kreditmanagements 

ist bei der Stadt Kierspe bereits in Planung. Die derzeitige globale Ausnahmesituation sowie 

krankheitsbedingte Ausfälle führen jedoch zu Verzögerungen bei der Ausgestaltung ergänzen-

der Kapitel. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte sich für ihr Kreditmanagement einen verbindlichen Handlungsrah-

men geben und diesen schriftlich fixieren. Der Handlungsrahmen sollte strategische Vorga-

ben, Entscheidungsbefugnisse und Verfahrensregelungen enthalten. Die Stadt kann ihre 

Festlegungen beispielsweise in einer Dienstanweisung oder Richtlinie zum städtischen Kre-

ditmanagement zusammenfassen. 

1.4.5.2 Anlagemanagement 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr Anlagemanage-

ment fixiert. 

Eine Kommune sollte grundlegende Aspekte für ihr Anlagemanagement regeln. Den Hand-

lungsrahmen sollte die Kommune schriftlich festlegen, zum Beispiel in einer Dienstanweisung 

oder Richtlinie. Die Regelungen sollten vom Rat beschlossen werden. Das erhöht die Rechtssi-

cherheit für die Beteiligten und führt zu mehr Transparenz und Verbindlichkeit. 

Geldmittel und Anlagen der Stadt Kierspe zum 31.12.2021 

Kennzahlen 2021 

Liquide Mittel in Tausend Euro 4.105 

Wertpapiere des Umlaufvermögens in Tausend Euro 0 

Wertpapiere des Anlagevermögens in Tausend Euro 371 

Ausleihungen in Tausend Euro 166 

Die Stadt Kierspe hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr Anlagemanagement 

festgelegt.  

Eine Kommune sollte auch dann grundlegende strategische Festlegungen formulieren, wenn 

sie nur selten Geld anlegt, ausschließlich sicherheitsorientiert operiert und riskante Geldanlagen 

meidet. In diesen Fällen können sich die Regelungen jedoch auf wenige Aspekte beschränken. 

Unter anderem sollte der Wille des Rates der Stadt Kierspe dokumentiert sein, welche Arten 

von Geldanlagen zugelassen sind und gegebenenfalls welche Risiken die Verwaltung eingehen 

 

20 Vgl. KGSt 2019: Kennzahlenset – Zins- und Schuldenmanagement und kreditbezogenes Berichtswesen, KGSt-Bericht Nr. 12/2019; 
sowie KGSt 2014, Management und Risikosteuerung kommunaler Schulen, KGSt-Bericht Nr. 7/2014, www.kgst.de, Download 
19.08.2022. 

http://www.kgst.de/
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darf. Dieses führt zu mehr Verbindlichkeit und Rechtssicherheit für die Entscheidungsträger. 

Vorgaben zur strategischen Ausrichtung und zu Entscheidungsbefugnissen sowie Verfahrens-

regelungen verbessern die Transparenz bei Anlageentscheidungen. Auch wenn die Stadt Kier-

spe beabsichtigt, ihr Anlagemanagement weiterhin sicherheitsorientiert auszurichten und ris-

kante Geldanlagen zu meiden, sollte sie hierzu verbindliche Festlegungen treffen.  

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte sich für ihr Anlagemanagement einen verbindlichen Handlungsrah-

men geben. Dieser Handlungsrahmen sollte zumindest wesentliche Inhalte abdecken. Die 

Stadt kann ihre Vorgaben beispielsweise in einer Dienstanweisung oder Richtlinie zum städ-

tischen Anlagemanagement fixieren oder mit den Regelungen zum Kreditmanagement zu-

sammenfassen. 

Angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse kann die Stadt Kierspe ihre Vorgaben auf Min-

destinhalte beschränken. Die grundlegenden Aspekte, die in einer Richtlinie für ein Kreditma-

nagement geregelt werden sollten (vgl. hierzu Kapitel 1.4.5.1), sind auf das Anlagemanagement 

übertragbar. 

 Der Anwendungsbereich der Vorgaben sollte regeln, für welche Art von Finanzgeschäf-

ten die Regelungen anzuwenden sind. 

 Die wesentlichen Anlageziele und Grundsätze ihres Anlagemanagements sollte die 

Stadt verbindlich festlegen. Solche Ziele könnten sein:  

 Die generelle Inkaufnahme niedriger bzw. negativer Zinsen zur Minimierung von 

Anlagerisiken. 

 Eine Beschränkung auf Finanzinstitute, die einem institutsbezogenen Sicherungs-

system zugehörig sind. 

 Der Vorrang von Investitionsfinanzierung oder Cashpooling im Kommunalkonzern 

vor einer Geldanlage oder gegebenenfalls der bewusste Verzicht auf kurzfristige 

Geldanlagen, da deren Bearbeitung personalintensiv und daher unter Umständen 

unwirtschaftlich ist. 

 Zum Geltungsbereich der Regelungen sollten neben dem Kernhaushalt auch eventuelle 

Ausgliederungen der Stadt gehören. Falls die Ausgliederungen Anlageentscheidungen, 

gegebenenfalls in einem bestimmten Rahmen, in eigener Verantwortung treffen, sollte 

dies dokumentiert sein. 

 Die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit bestimmter Anlageinstrumente. Die Stadt kann 

einzelne Anlageinstrumente explizit ausschließen oder in einem bestimmten Rahmen zu-

lassen, beispielsweise den Einsatz von Derivaten oder Anleihen mit Bonitätsanforderung 

an den Kontrahenten bzw. die Emittenten. Auch hinsichtlich der Laufzeiten und Risi-

koklassen nach dem Wertpapierhandelsgesetz21 können Vorgaben getroffen werden. 

 

21 Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 754) geändert worden ist. 
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 Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse sollten eindeutig und widerspruchsfrei 

geregelt werden. Sie können gegebenenfalls nach Volumen gestaffelt werden. 

 Zum Verfahren der Geldanlage sollten verbindliche Vorgaben bestehen. 

 Für die Angebotseinholung und -auswertung sollte geregelt werden, dass meh-

rere Angebote einzuholen sind. Zudem sollte geregelt sein, welche Informationen 

die Angebote mindestens enthalten müssen. 

 Die Dokumentation der Angebotseinholung und der Entscheidungsfindung sollte 

schriftlich erfolgen. Die wesentlichen entscheidungserheblichen Umstände sollten 

dokumentiert werden. 

 Kontroll- und Berichtspflichten sollten angepasst an die örtlichen Verhältnisse 

festgelegt werden. Dies ist insbesondere von der Komplexität und dem Risikopo-

tential des Portfolios abhängig. Geregelt werden sollte wer an wen in welchem Tur-

nus und mit welchen Inhalten berichtet. 

Die Stadt Kierspe kann daneben weitere Aspekte in ihre Festlegungen aufnehmen. Zum Bei-

spiel: Begriffsbestimmungen, Vorgaben zur Messung der Zielerreichung und sowie Vorgaben 

zur Risikoabsicherung. Dies gilt vor allem, wenn sich die Komplexität des Portfolios erhöht. Die 

bereits in Kapitel 1.4.5.1 „Kreditmanagement“ genannten Muster-Richtlinien und Berichte ent-

halten auch Vorgaben zu einem kommunalen Anlagemanagement, die Kierspe in Gänze oder 

auszugsweise als Vorlage heranziehen kann. 

1.5 Zusätzliche Erläuterungen zu einzelnen Haushalts-

positionen und Bilanzposten 

1.5.1 Erhaltene Anzahlungen 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe weist in ihrer Bilanz die erhaltenen Anzahlungen bisher nicht entspre-

chend des § 42 Abs. 4 KomHVO aus. Dies soll nach Angaben der Stadt aber zukünftig ge-

ändert werden. 

Im Zusammenhang mit dem ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Fi-

nanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. 

NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG) wurde mit dem Artikel 7 unter anderem der § 41 der 

GemHVO geändert. Der § 41 Abs. 4 GemHVO wurde um die Nummer „4.8 Erhaltene Anzahlun-

gen,“ ergänzt. Seither sind die erhaltenen Anzahlungen getrennt unter den Verbindlichkeiten in 

der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Regelung wurde auch in den § 42 Abs. 4 

KomHVO übernommen. Die Stadt Kierspe hat diese Gesetzesänderung bisher nicht berück-

sichtigt und die erhaltenen Anzahlungen weiterhin unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilan-

ziert. 

  



  Stadt Kierspe    Finanzen    050.010.010_04630 

Seite 70 von 161 

1.6 Anlage: Ergänzende Tabellen 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 - Haushaltssteuerung 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Haushaltssteuerung 

F1 

Der Stadt Kierspe hält die Fristen zur Fertigstellung der Haushaltspläne und 

Jahresabschlüsse im Wesentlichen gut ein. Lediglich der Beteiligungsbericht 

könnte zeitnaher erstellt werden. 

59    

F2 

Die Kämmerin berichtet dem Hauptausschuss mündlich an vier bis fünf Termi-

nen im Jahr. Die steuerungsrelevanten Informationen liegen den Entschei-

dungsträgern somit vor. Die schriftliche Aufbereitung der Informationen könnte 

noch optimiert werden. 

59 E2.1 

Um die entscheidungsrelevanten Informationen zu den Beteiligungen 

rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, sollte die Stadt die Einhaltung der 

Fristen zum Beteiligungsbericht zukünftig anstreben. 

60 

   E2.2 

Die Stadt Kierspe sollte die Abweichungen bei den Aufwendungen sowie 

die Prognose des Jahresergebnisses auf die Präsentationsfolien über-

nehmen. 

60 

F3 

Die Stadt Kierspe überträgt regelmäßig investive Ermächtigungsübertragun-

gen. Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragun-

gen hat die Stadt Kierspe noch nicht beschlossen. 

60 E3 
Die Stadt sollte die Übertragung von Ermächtigungen ins Folgejahr in ei-

ner Dienstanweisung regeln. 
61 

F4 

Die Stadt Kierspe hat strategische Zielvorgaben zur Fördermittelakquise bis-

lang nicht schriftlich in einer Richtlinie oder Dienstanweisung fixiert. Mögliche 

Förderungen werden zentral recherchiert. Aufgrund der anschließend dezent-

ralen Akquise und Bewirtschaftung hat sie keinen zentralen Überblick über die 

Förderprojekte. Der Prozess der Fördermittelakquise ist noch optimierbar. 

63 E4.1 

Die Stadt Kierspe sollte schriftlich regeln, dass Fördermöglichkeiten bei 

der Planung aller Unterhaltung- und Investitionsmaßnahmen standardi-

siert zu prüfen sind und diese Prüfung kurz zu dokumentieren ist. 

63 

   E4.2 

Die Stadt Kierspe sollte ihre Förderprojekte zentral dokumentieren. Dies 

gewährleistet einen umfassenden Überblick über die möglichen Förder-

projekte. 

64 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

F5 

Die Stadt Kierspe hat sowohl ein regelmäßiges als auch anlassbezogenes Be-

richtswesen für die Fördermittelbewirtschaftung. Das Fördermittelcontrolling 

kann sie jedoch dennoch punktuell weiterentwickeln. 

64 E5 
Die Stadt Kierspe sollte eine zentrale Datei oder Datenbank pflegen, in 

der sie die wesentlichen Informationen ihrer Förderprojekte einpflegt. 
64 

F6 

Die Stadt Kierspe hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr Kre-

ditmanagement fixiert. Eine Dienstanweisung für das Kredit- und Anlagema-

nagement ist bei der Stadt Kierspe jedoch bereits in Planung. 

65 E6 

Die Stadt Kierspe sollte sich für ihr Kreditmanagement einen verbindli-

chen Handlungsrahmen geben und diesen schriftlich fixieren. Der Hand-

lungsrahmen sollte strategische Vorgaben, Entscheidungsbefugnisse und 

Verfahrensregelungen enthalten. Die Stadt kann ihre Festlegungen bei-

spielsweise in einer Dienstanweisung oder Richtlinie zum städtischen 

Kreditmanagement zusammenfassen. 

67 

F7 
Die Stadt Kierspe hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr An-

lagemanagement fixiert. 
67 E7 

Die Stadt Kierspe sollte sich für ihr Anlagemanagement einen verbindli-

chen Handlungsrahmen geben. Dieser Handlungsrahmen sollte zumin-

dest wesentliche Inhalte abdecken. Die Stadt kann ihre Vorgaben bei-

spielsweise in einer Dienstanweisung oder Richtlinie zum städtischen An-

lagemanagement fixieren oder mit den Regelungen zum Kreditmanage-

ment zusammenfassen. 

68 

Zusätzliche Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen und Bilanzposten 

F8 

Die Stadt Kierspe weist in ihrer Bilanz die erhaltenen Anzahlungen bisher nicht 

entsprechend des § 41 Abs. 4 GemHVO aus. Dies soll nach Angaben der 

Stadt aber zukünftig geändert werden. 

69    

Tabelle 2: NKF-Kennzahlenset NRW in Prozent 2021 

Kennzahlen Kierspe 2015 Kierspe aktuell Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 

Aufwandsdeckungsgrad 95 102 95,56 102 103 107 121 28 

Eigenkapitalquote 1 12,90 11,61 11,61 28,66 40,21 47,00 70,88 29 

Eigenkapitalquote 2 47,20 49,71 49,23 62,89 69,47 77,89 85,35 29 

Fehlbetragsquote 14,50 k. A. Siehe Anmerkung im Tabellenfuß 
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Kennzahlen Kierspe 2015 Kierspe aktuell Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert 

(Median) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

Vermögenslage 

Infrastrukturquote 39,20 35,05 13,75 30,12 36,81 44,34 49,77 30 

Abschreibungsintensität 9,10 8,85 5,15 8,70 9,19 10,71 13,60 28 

Drittfinanzierungsquote 54,00 60,77 37,16 54,91 60,64 70,51 87,20 26 

Investitionsquote 76,00 71,21 54,14 92,80 134 195 452 29 

Finanzlage 

Anlagendeckungsgrad 2 67,00 82,57 81,55 91,55 99,08 104 121 30 

Liquidität 2. Grades 14,40 32,14 32,14 77,95 177 256 2.041 30 

Dynamischer Verschuldungsgrad 

(Angabe in Jahren) 
./.  Siehe Anmerkung im Tabellenfuß 

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 14,00 12,69 1,53 4,38 5,65 6,66 17,52 30 

Zinslastquote 3,30 2,23 0,04 0,15 0,40 0,70 2,23 28 

Ertragslage 

Netto-Steuerquote 45,30 44,79 39,06 49,06 56,84 65,38 76,46 21 

Zuwendungsquote 22,90 27,08 9,21 13,02 17,78 24,69 38,65 28 

Personalintensität 15,70 16,24 11,18 16,18 18,64 20,50 25,68 28 

Sach- und Dienstleistungsintensität 12,10 11,86 9,42 15,59 19,28 22,67 28,78 28 

Transferaufwandsquote 49,20 50,50 33,29 39,80 42,26 48,44 59,81 28 

Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Weist sie einen Überschuss aus, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll be-

rechnen. 

Dynamischer Verschuldungsgrad: Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kenn-

zahl nicht sinnvoll berechnen.  

Die Aussagekraft des Vergleichs beider Kennzahlen ist insofern eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund weist die gpaNRW keinen Vergleich bei diesen beiden 

Kennzahlen aus. 
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Tabelle 3: Berechnung Durchschnittswerte (strukturelles Ergebnis) Stadt Kierspe in Tausend Euro 2017 bis 2021 

Ergebnisse der Vorjahre 2017 2018 2019 2020 2021 
Durchschnitts-

werte 

Jahresergebnis -748 -254 1.234 41 69  

Gewerbesteuern  6.096 6.089 6.337 4.635 4.583 5.548 

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  6.937 7.365 7.608 7.268 7.845 7.405 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  885 1.179 1.307 1.434 1.356 1.232 

Ausgleichsleistungen  682 698 723 637 721 692 

Schlüsselzuweisungen  6.583 6.831 8.172 7.723 7.636 7.389 

Gewerbesteuerausgleichsgesetz 0 0 0 685 0 137 

Summe der Erträge 21.198 22.162 24.226 22.382 22.142 22.403 

Gewerbesteuerumlage  496 494 464 409 361 445 

Allgemeine Kreisumlagen  9.880 9.669 9.795 10.011 9.595 9.790 

Summe der Aufwendungen 10.851 10.632 10.643 10.420 9.956 10.234 

Saldo 10.347 11.529 13.583 11.962 12.186 12.168 

Tabelle 4: Eigenkapital Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2021  

Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Eigenkapital 12.686 12.104 12.011 13.910 14.189 14.515 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter 

Fehlbetrag 
0 0 0 0 0 0 

Eigenkapital 1 12.686 12.104 12.011 13.910 14.189 14.515 

Sonderposten für Zuwendungen 20.241 20.269 24.236 23.663 30.081 31.220 

Sonderposten für Beiträge 19.041 18.053 17.681 17.433 16.702 16.409 
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Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Eigenkapital 2 51.968 50.426 53.928 55.006 60.971 62.143 

Bilanzsumme 117.849 120.658 119.062 124.686 128.461 125.005 

Tabelle 5: Gesamtverbindlichkeiten Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2021  

Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Anleihen 0 0 0 k.A. k.A. k.A. 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti-

onen 
30.327 29.582 31.500 k.A. k.A. k.A. 

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-

tätssicherung 
15.109 17.860 14.315 k.A. k.A. k.A. 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kre-

ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 
0 0 0 k.A. k.A. k.A. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 
747 525 306 k.A. k.A. k.A. 

Sonstige Verbindlichkeiten 9.673 11.600 7.985 k.A. k.A. k.A. 

Erhaltene Anzahlungen 0 0 0 k.A. k.A. k.A. 

Gesamtverbindlichkeiten  55.857 59.568 54.106 k.A. k.A. k.A. 

Tabelle 6: Gesamtverbindlichkeiten Konzern Stadt Kierspe in Tausend Euro 2019 bis 2021  

Grunddaten Kernhaushalt 2019 2020  2021  

Verbindlichkeiten Kernhaushalt 55.385 53.084 48.200 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0 0 0 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen 0 0 0 
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Grunddaten Kernhaushalt 2019 2020  2021  

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 96 20 66 

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0 0 0 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 217 175 129 

Ausleihungen an Sondervermögen 0 0 0 

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 45 68 41 

Forderungen gegenüber Sondervermögen 0 0 0 

Verbindlichkeiten Mehrheitsbeteiligungen und Sondervermögen* 3.333 3.540 2.999 

Zu eliminierende Verbindlichkeiten der Beteiligungen untereinander 0 0 0 

Verbindlichkeiten Konzern Kommune 58.359 56.362 50.962 

*Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs-GmbH, Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH, Stadtwerke Kierspe GmbH 

Tabelle 7: Berechnung bereinigte Jahresergebnisse (Wirkungen der kommunalen Haushaltssteuerung) Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2026  

Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Jahresergebnis -2.498 -748 -254 1.234 41,14 68,97 161 867 -415 355 280 

Gewerbesteuer 5.208 6.096 6.089 6.337 4.635 4.583 5.500 5.625 5.625 5.625 5.625 

Gemeindeanteil an der Einkommens-

teuer 
6.558 6.937 7.365 7.608 7.268 7.845 7.666 8.439 8.811 9.375 9.843 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 711 885 1.179 1.307 1.434 1.356 1.140 1.212 1.274 1.315 1.341 

Schlüsselzuweisungen vom Land 5.669 6.583 6.831 8.172 7.723 7.636 9.861 9.150 9.315 9.734 10.191 

Leistungen aus dem Stärkungspakt-

gesetz - Konsolidierungshilfe - 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ausgleichs- und Erstattungsleistun-

gen (Gewerbesteuerausgleichszah-

lung, Abrechnung Einheitslasten, 

Ausgleichsleistungen) 

660 696 698 803 1.322 721 898 857 830 882 905 

Summe der Erträge 18.806 21.198 22.162 24.226 22.382 22.142 25.065 25.283 25.855 26.931 27.905 

Allgemeine Zuweisungen an das 

Land - Leistungen nach dem Stär-

kungspaktgesetz 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Allgemeine Kreisumlage 9.461 9.880 9.669 9.795 10.011 9.595 9.908 10.287 11.213 11.495 11.514 

Steuerbeteiligungen 789 971 963 848 409 361 438 438 438 438 438 

Summe der Aufwendungen 10.250 10.851 10.632 10.643 10.420 9.956 10.346 10.725 11.651 11.933 11.952 

Saldo der Bereinigungen 8.556 10.347 11.529 13.583 11.962 12.186 14.720 14.558 14.558 14.558 14.558 

Saldo der Sondereffekte 0,00 0,00 0,00 -400 -81,84 723 0,00 1.421 556 556 0,00 

Bereinigtes Jahresergebnis -11.054 -11.095 -11.784 -11.949 -11.839 -12.840 -14.558 -15.112 -15.175 -15.199 -15.673 

Abweichung vom Basisjahr 0,00 -41,11 -730 -895 -785 -1.786 -3.504 -4.058 -4.121 -4.145 -4.619 

Tabelle 8: Berechnung bereinigte Jahresergebnisse ohne „Sozialleistungen“ Stadt Kierspe in Tausend Euro 2016 bis 2026  

Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bereinigtes Jahresergebnis -11.054 -11.095 -11.784 -11.949 -11.839 -12.840 -14.558 -15.112 -15.175 -15.199 -15.673 

Teilergebnis Produktbereich Sozi-

ale Leistungen 
-340 -318 -439 -378 -585 -484 -690 -901 -906 -911 -916 

Teilergebnis Produktbereich Kin-

der-, Jugend- und Familienhilfe 
-284 -163 -233 -237 -204 -168 -239 -217 -209 -208 -207 

Jugendamtsumlage 3.313 3.696 4.094 4.123 5.170 5.419 5.613 6.203 6.355 6.348 6.442 

Saldo aus Sozialleistungen -3.937 -4.176 -4.767 -4.739 -5.959 -6.071 -6.543 -7.321 -7.470 -7.467 -7.565 
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Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bereinigtes Jahresergebnis 

ohne „Sozialleistungen“ -7.117 -6.919 -7.017 -7.210 -5.881 -6.768 -8.016 -7.791 -7.705 -7.732 -8.108 

Abweichung vom Basisjahr ohne 

„Sozialleistungen“ 0,00 198 100 -92,64 1.237 349 -898 -674 -588 -615 -991 
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2. Vergabewesen 

2.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Kierspe im Prüfgebiet Verga-

bewesen stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Vergabewesen 

Die Stadt Kierspe hat die zentrale Submissionsstelle im Sachgebiet 20 „Finanzen“ angesiedelt. 

Die Stadt sollte die Organisation des Vergabewesens optimieren, indem sie das gesamte 

Vergabeverfahren von der Auftragsabwicklung in den Bedarfsstellen trennt und es wie die Sub-

mission ebenfalls zentral durchführt. Dies erreicht die Stadt mit einer Vergabestelle. Eine solche 

Umstrukturierung bedeutet einen erheblichen Eingriff in die personellen und organisatorischen 

Strukturen der Stadtverwaltung, würde jedoch die derzeitig mit Vergaben beschäftigten Perso-

nen entlasten und sollte aus korruptionspräventiver Sicht bevorzugt werden. Die Stadt kann, 

wenn sie eine Vergabestelle aufgrund geringer personeller Ressourcen nicht einrichten kann, 

eine Kooperation mit einer anderen Stadt oder dem Kreis eingehen. Die Vergabeverfahren lau-

fen über eine E-Vergabeplattform und erfolgen damit grundsätzlich rechtssicher. Die hybride 

Aktenführung könnte die Stadt vermeiden, indem sie die bereits genutzte Vergabeplattform zu 

einem Vergabemanagementsystem erweitert. Dann sind alle Vergabeverfahren zentral einseh-

bar und die Verfahrensschritte können elektronisch durchgeführt werden.  

Die aktuell gültige „Dienstanweisung für das Verfahren bei der Vergabe öffentlicher Aufträge der 

Stadt Kierspe“ in der Fassung vom 01. Januar 2022 ist zwar vergleichsweise aktuell, soll aber 

kurzfristig neu erstellt werden. Dies ist notwendig, weil sich im Verlauf des Jahres 2022 viele 

vergaberelevante Gesetze und Vorschriften geändert haben. Auch die „Dienstanweisung zur 

Verhinderung von Korruptionsdelikten“ ist veraltet. Die Risiko- und Gefährdungsanalyse wurde 

noch nicht durchgeführt. Aufgrund des hohen Stellenwertes der Korruptionsprävention sollte 

eine eigenständige Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption und zum Schutz der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter aufgestellt werden, damit nicht gegen die aktuelle Rechtslage ver-

stoßen wird. Die Stadt Kierspe sollte aus Sicht der gpaNRW eine Instanz zur Rechnungsprü-

fung einrichten sowie Regelungen für eine unabhängige Begleitung der Vergabeverfahren und 

Auftragsänderungen/Nachträge treffen. Das Thema Sponsoring ist in der Dienstanweisung zur 

Verhinderung von Korruptionsdelikten geregelt. Die Stadt sollte zukünftig eigene Sponsoring-

verträge nutzen und nicht die der Sponsoren.   

Die Abweichungen vom Auftragswert liegen in der Stadt Kierspe im Vergleichsjahr 2021 über 

dem Median. Sie resultieren aus Mengenänderungen und Nachträgen. Eine abgeschlossene 

Grundlagenermittlung und Planung, eine gut ausgearbeitete Leistungsbeschreibung mit mög-

lichst exakter Mengenermittlung sowie eine geregelte Organisation des Nachtragswesens kön-
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nen zu geringeren Abweichungen vom Auftragswert führen. Dies unterstützt die Stadt, die spar-

same und wirtschaftliche Haushaltsführung gemäß § 75 Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW) und Transparenz zu gewährleisten. Bei der stichprobenartigen 

Maßnahmenbetrachtung ist aufgefallen, dass die Stadt teilweise gegen § 20 VOB/A „Dokumen-

tation und Informationspflichten“ sowie gegen § 22 VOB/A „Änderungen während der Vertrags-

laufzeit“ verstößt. Die neue Dienstanweisung Vergabe ist in Arbeit und sollte einen entspre-

chenden Workflow vorgeben. 

2.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

Das Prüfgebiet Vergabewesen umfasst die Handlungsfelder 

 Organisation des Vergabewesens, 

 Allgemeine Korruptionsprävention,  

 Sponsoring, 

 Nachtragswesen sowie 

 Maßnahmenbetrachtung von Bauleistungen. 

Im Prüfgebiet Vergabewesen stehen der Schutz der Kommune vor finanziellen Schäden, die 

Rechtmäßigkeit der Verfahren, eine optimale Organisation und Steuerung der Abläufe sowie 

der Schutz der Beschäftigten im Vordergrund.  

Ziel dieser Prüfung ist es, Handlungsmöglichkeiten bei der Organisation und Durchführung von 

Vergabeverfahren bei der Stadt Kierspe aufzuzeigen. Dabei geht es insbesondere um eine 

rechtssichere und wirtschaftliche Durchführung sowie die Vermeidung von Korruption. Aufgrund 

der engen inhaltlichen Verflechtungen bezieht dies auch das Sponsoring mit ein. Die Analyse 

unterstützen wir dabei durch standardisierte Fragenkataloge. 

Im Handlungsfeld Nachtragswesen analysieren wir Abweichungen von der ursprünglichen Auf-

tragssumme. Dabei stellen wir die Abweichungen in den interkommunalen Vergleich. Der Um-

fang der Nachträge ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Maßnahmen für eine Einzel-

betrachtung. 

In der Maßnahmenbetrachtung untersucht die gpaNRW die Durchführung einzelner Vergaben 

von Bauleistungen. Die ausgewählten Vergabeverfahren prüfen wir stichprobenweise. Dazu ha-

ben wir wesentliche Meilensteine festgelegt, die die Kommunen für eine rechtskonforme 

Vergabe einzuhalten haben. Wir beschränken uns dabei auf rechtliche und formelle Fragestel-

lungen. Eine bautechnische Prüfung der Vergabemaßnahmen ist damit nicht verbunden. Inso-

fern kann die Maßnahmenprüfung kein Testat der Vergabe von Bauleistungen in der Kommune 

liefern. 

Die gpaNRW betrachtet zudem, ob und inwieweit die Kommune eine rechtssichere Durchfüh-

rung ihrer Vergaben durch eine regelmäßige unabhängige Prüfung unterstützt. 



  Stadt Kierspe    Vergabewesen    050.010.010_04630 

Seite 80 von 161 

2.3 Organisation des Vergabewesens 

Das Vergabewesen ist einer der korruptionsanfälligsten Tätigkeitsbereiche in den öffentlichen 

Verwaltungen. Der Organisation des Vergabewesens kommt in diesem Zusammenhang eine 

große Bedeutung zu. Die Festlegung der Verantwortlichkeiten und der Verfahrensabläufe sollte 

eine rechtskonforme Durchführung der Vergaben gewährleisten. Dadurch wird auch die Korrup-

tionsprävention wirkungsvoll unterstützt.  

2.3.1 Organisatorische Regelungen 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat eine zentrale Submissionsstelle eingerichtet. Eine zentrale Vergabe-

stelle ist nicht vorhanden. Die Einführung einer Vergabemanagementsoftware plant die Stadt 

derzeit nicht. Die Dienstanweisung Vergabe ist nicht mehr ganz aktuell. 

Das Vergabewesen sollte so organisiert sein, dass es die Einhaltung der rechtlichen Rahmen-

bedingungen und die Korruptionsbekämpfung unterstützt. Dazu sollte eine Kommune eine Or-

ganisation schaffen, die die Rechtmäßigkeit von Vergaben sowie eine Bündelung von vergabe-

rechtlichem Fachwissen sicherstellt.  

Eine Kommune sollte Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe in einer Dienstanweisung ver-

bindlich festlegen. Wesentliche Bedeutung haben dabei Regelungen zu den folgenden Sach-

verhalten: 

 Wertgrenzen für die Wahl der Verfahrensart, 

 Aufgaben und Zuständigkeiten der zentralen Vergabestelle und der Bedarfsstellen, 

 Zuständigkeit für die Erstellung und den Inhalt der Vergabeunterlagen, 

 Bekanntmachungen, 

 Anforderung und Einreichung von Teilnahmeanträgen und Angeboten, 

 Durchführung der Submission sowie 

 Verfahren bei Auftragsänderungen und Nachträgen. 

Darüber hinaus sollte eine Kommune eine zentrale Vergabestelle nutzen. Dies führt dazu, dass 

eine einheitliche, standardisierte Anwendung des Vergaberechts in allen Bereichen der Kom-

mune sichergestellt wird. Dabei kommt es auf eine strikte Trennung von der Auftragsvergabe 

und der Auftragsabwicklung von Lieferungen und Leistungen an. Dies beugt Korruption vor, weil 

ein direkter Kontakt zwischen den Bedarfsstellen und den Interessenten bzw. Bietern während 

des Vergabeverfahrens unterbunden wird. 

Die Stadt Kierspe verfügt über eine zentrale Submissionsstelle, nicht jedoch über eine zentrale 

Vergabestelle. Die Submissionsstelle ist im Sachgebiet 20 „Finanzen“ angesiedelt. Hier werden 

die Eröffnungstermine der Angebote durchgeführt und das Submissionsprotokoll wird erstellt. 

Wenn Papierangebote (nur noch im Unterschwellenbereich) zugelassen sind, erfolgt die for-
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melle Prüfung in der Submissionsstelle und die Angebote werden gestanzt (Datumsstanze). An-

schließend werden die Angebote zur weiteren Prüfung in die Sachgebiete oder Architektur- 

bzw. Ingenieurbüros für die weitere Bearbeitung gegeben.  

Die Bedarfsstellen führen auch den in der Submissionsstelle begonnenen Vergabevermerk bis 

zur Auftragsvergabe weiter. Wer mit Vergaben zu tun hat, besucht Vergabeseminare zum 

Vergaberecht und zur Korruptionsprävention in Eigenverantwortung, um auf aktuellem Stand 

des Vergaberechts zu bleiben. Eine zentral organisierte Teilnahme oder verpflichtende Inhouse-

Veranstaltungen gibt es nicht. Grundsätzlich werden die Submission und die Vergabeverfahren 

von den jeweiligen Bedarfsstellen über eine E-Vergabeplattform durchgeführt. Die Wertgrenzen 

für die Wahl der Vergabeart sind dort vorgegeben.  

Die Einhaltung des Vieraugenprinzips bei den Eröffnungsterminen und die Urlaubsvertretung 

erfolgt i.d.R. durch eine Beschäftigte bzw. einen Beschäftigten aus dem Sachgebiet 20 Finan-

zen. Eine Person im Sachgebiet 10 „Zentrale Verwaltung“, die in der Hauptsache jedoch ein 

vergabefremdes Aufgabengebiet betreut, berät die Kollegen und Kolleginnen aus den Bedarfs-

stellen in vergaberechtlichen Fragen. Neuerungen werden den ausschreibenden Stellen per E-

Mail weitergegeben. Sie ist in die Auftragsabwicklung von Lieferungen und (Bau-)Leistungen 

nicht involviert. Die erforderliche fachliche Kompetenz ist in den Sachgebieten 10 und 20 zentral 

vorhanden. Es bietet sich daher an, eine zentrale Vergabestelle einzurichten und nachstehende 

Aufgaben ebenfalls regelmäßig dort anzusiedeln:  

 Durchführung der Veröffentlichungen und ex-ante- und ex-post-Bekanntmachungen ge-

mäß § 20 Abs. 3 und 4 VOB/A22, 

 Festlegung des endgültigen Bieterkreises nach Abstimmung mit der Bedarfsstelle, 

 Zusammenstellung der Vergabeunterlagen und Bereitstellung der Angebotsunterlagen im 

elektronischen Vergabeportal sowie die Fristüberwachung, 

 Abwicklung der gesamten Kommunikation mit Bietenden vor der Vergabe zur Wahrung 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes (sofern nicht über die E-Vergabeplattform einseh-

bar),  

 Auswertung der Teilnahmeanträge bzw. Angebote auf formale vergaberechtliche Ge-

sichtspunkte (keine fachliche Auswertung) sowie die rechnerische Prüfung von Angebo-

ten, 

 Abfragepflicht im Hinblick auf das Wettbewerbsregister nach § 6 Abs. 1 WRegG seit 01. 

Juni 2022 (frühere Bieteranfrage an das Vergaberegister gemäß § 8 KorruptionsbG),  

 zeitnahe und fortlaufende Vergabedokumentation gemäß § 20 Abs. 1 VOB/A, 

 

22 Vor beabsichtigten beschränkten Ausschreibungen ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer 

muss die ausschreibende Stelle gem. § 20 Abs. 4 VOB/A darüber fortlaufend auf Internetportalen informieren. Das ist die so genannte 
ex-ante-Information. 
Nach Erteilung des Zuschlags für Bauleistungen sieht die VOB/A in bestimmten Fällen eine Informationspflicht vor. Gem. § 20 Abs. 3 

VOB/A gilt dies bei beschränkten Ausschreibungen ab einem Netto-Auftragswert von mehr als 25.000 Euro, bei freihändigen Vergaben 
ab einem Netto-Auftragswert von mehr als 15.000 Euro. Das ist die so genannte ex-post- Information. 
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 Benachrichtigungen an Bieterfirmen über nicht berücksichtigte Bewerbungen und Ange-

bote gemäß § 19 VOB/A, 

 Bearbeitung von Vergaberügen bzw. -beschwerden einschließlich Nachprüfungsverfah-

ren, 

 Vergaben gemäß § 8 Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) melden, 

 Begleitung der Bedarfsstellen hinsichtlich der vergaberechtlichen Behandlung von Auf-

tragsänderungen und Nachträgen sowie Aufbau eines systematischen Nachtragsmana-

gements. 

Die Akten zu den Vergabemaßnahmen werden zurzeit noch in Hybridform geführt. Das heißt, 

die ausschreibungsrelevanten Bestandteile, die die Submissionsstelle über die Vergabeplatt-

form erstellt, liegen digital vor und werden ggf. ausgedruckt. Die Planungsunterlagen sowie die 

Dokumente zur Maßnahmenbegleitung führen die Sachgebiete im Wesentlichen in Papierform. 

Solche Mischformen, so genannte Hybridakten, wie sie zurzeit in der Stadt Kierspe verwendet 

werden, sollten aus Sicht der gpaNRW zukünftig möglichst vermieden werden. Durch das Erfor-

dernis, zwischen den unterschiedlichen Medien hin- und herzuwechseln, ist die Nachvollzieh-

barkeit eines Verwaltungsvorgangs erschwert, es kostet Zeit und belastet die Belegschaft. 

Ein Vergabemanagementsystem (VMS) dagegen ermöglicht eine vollständige digitale Aktenfüh-

rung auf einer Vergabeplattform und bedeutet eine sinnvolle prozess-begleitende Unterstützung 

der Belegschaft in der Vergabestelle ebenso wie in den Bedarfsstellen. Die Vorgaben sind 

rechtssicher und bieten für die Bearbeitung einen gesteuerten Workflow. Auf der Plattform kön-

nen die Planungsunterlagen sowie die Dokumente zur Maßnahmendurchführung, Gutachten 

usw. hochgeladen und von den jeweils zugriffsberechtigten Personen in den Fachbereichen so-

wie von Fachbehörden, Planungsbüros usw. eingesehen oder bearbeitet werden.  

Eine vollständige digitale Hauptakte könnte die Stadt Kierspe dadurch erreichen, dass sie die 

wichtigsten Dokumente der Maßnahmenabwicklung ebenfalls der Vergabeakte im VMS zuord-

net. Hierzu gehören beispielsweise der Schriftverkehr, Nachtragsangebote nebst Begründung 

und deren Beauftragung, Rechnungen, Abnahmeprotokolle und Mängelbeseitigungsanzeigen. 

Diese Unterlagen liegen zumeist bereits digital im E-Mail-Schriftverkehr vor. In den seltenen 

Ausnahmefällen müssten sie ggf. eingescannt werden. Dadurch ist der gesamte Verwaltungs-

vorgang vollständig und leicht nachvollziehbar. Das spart Zeit und entlastet die Belegschaft. Ein 

weiterer Vorteil einer vollständigen digitalen Aktenführung ist, dass die Vorgänge auch jederzeit 

auf der Baustelle eingesehen oder im Homeoffice bearbeitet und später platzsparend archiviert 

werden können.  

Ein VMS bietet neben der vollständig elektronischen Bearbeitung in einem Vergabemanage-

mentsystem darüber hinaus noch Assistenz- und Zusatzfunktionen wie beispielsweise eine Bie-

tenden-, Bedarfs-, Nachtrags- und Vertragsverwaltung. Auch umfangreiche Auswertungsmög-

lichkeiten für ein zentrales Controlling sind über die meisten Softwarelösungen möglich. Hierzu 

zählen zum Beispiel Vergleiche zwischen Schätz- und Auftrags- oder Auftrags- und Schluss-

rechnungsbeträgen.  
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 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte auf vollständig digital geführte Maßnahmenakten hinwirken, um Me-

dienbrüche zu vermeiden. Im Optimalfall nutzt die Stadt zukünftig ein Vergabemanagement-

system. 

Folgt die Stadt Kierspe unserer Empfehlung und implementiert eine Vergabestelle, geht dies mit 

einer Umstrukturierung in der Organisation des Vergabewesens und der Prüfung der Auskömm-

lichkeit des vorhandenen Personals einher. Die Stadt Kierspe hat bereits Überlegungen ange-

stellt, sich mit einer Nachbarkommune zusammenzuschließen oder beim Märkischen Kreis an-

zugliedern. Aufgrund der Entfernungen und der Topografie wurden diese jedoch nicht weiterver-

folgt. 

Aus Sicht der gpaNRW ist eine zentrale Vergabestelle ein wesentlicher Baustein zur Korrupti-

onsprävention und für eine rechtssichere Abwicklung von Vergabeverfahren. Aufgrund der wirt-

schaftlichen Bedeutung im Beschaffungswesen ist sie zu befürworten und im Rahmen der zu-

nehmenden Digitalisierung – insbesondere, wenn ein VMS genutzt wird – auch möglich.  

Es ergeben sich folgende wesentliche Vorteile durch die Einrichtung und Nutzung einer Zentra-

len Vergabestelle: 

 Vergaberechtliches Fachwissen ist gebündelt und muss nicht mehrfach vorgehalten wer-

den. Durch die Vielzahl von Vergabeverfahren werden umfangreiche Erfahrungen ge-

sammelt die dazu beitragen, die Vergabeverfahren routiniert und rechtssicher abzuwi-

ckeln. 

 Wiederkehrende pflichtige Aufgaben wie Veröffentlichungen sowie die ex-ante- und ex-

post-Bekanntmachungen, die Abfragen an das Wettbewerbsregister, die Bieterkommuni-

kation, die Vergabedokumentation und die Benachrichtigungen an Bieterfirmen über nicht 

berücksichtigte Angebote werden konsequent und effizient ausgeführt. 

 Die Vergabevorschriften sowie die Vorgaben aus der Dienstanweisung Vergabe der 

Kommune werden nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz einheitlich angewendet. Stan-

dardformulare, z. B. für die Angebotsunterlagen, den Vergabevermerk und Abnahmepro-

tokolle, werden einheitlich und digital genutzt. 

 Ein zentral genutztes Vergabemanagementsystem spart Kosten und ermöglicht ein 

rechtssicheres, effizientes sowie vollständig digital durchgeführtes Vergabeverfahren. 

 Das Korruptionsrisiko wird reduziert, weil ein direkter Kontakt zwischen den Bedarfsstel-

len und den Interessenten bzw. Bietenden während des gesamten Vergabeverfahrens 

weitgehend unterbunden und die Vergabestelle neutral ist.  

Aus korruptionspräventiven Gründen ist es vorteilhaft, wenn die Bedarfsstellen so lange wie 

möglich nicht im direkten Kontakt mit den Bietenden stehen. Darüber hinaus sollten alle wieder-

kehrenden Arbeiten in der Vergabestelle durchgeführt werden.  

Auch bei der Durchführung von Maßnahmen mit Fördermitteln sind die Vergaberechtsvorschrif-

ten explizit anzuwenden, deren Erfüllung fundiertes vergaberechtliches Fachwissen voraus-

setzt. Das Risiko eines wirtschaftlichen Schadens durch Rückforderungen aufgrund eines nicht 
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Fördermittelprogramm konform durchgeführten Vergabeverfahrens sollte die Stadt daher so 

weit wie möglich durch die Einbindung der zentralen Vergabestelle reduzieren.  

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte eine zentrale Vergabestelle einrichten oder eine interkommunale Zu-

sammenarbeit anstreben. So können die Vergabeverfahren effizient und rechtssicher abge-

wickelt werden und die Belegschaft wird entlastet.  

Die Stadt Kierspe ist eine öffentliche Auftraggeberin und muss somit bei der Beschaffung von 

Liefer-, Dienst- und Bauleistungen sowie bei der Erteilung von Konzessionen die Vorschriften 

des Vergaberechts beachten. Dem liegen verschiedene Rechtsgrundlagen zugrunde, die von 

verschiedenen Normgebern erlassen worden sind. Das Vergaberecht ist dadurch unübersicht-

lich und sehr komplex. Die aktuell gültige „Dienstanweisung für das Verfahren bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge (DA Vergabe) der Stadt Kierspe vom 01.04.2019 in der Fassung der Ände-

rung vom 01.01. 2022“ ist am 01. Januar 2022 in Kraft getreten und somit vergleichsweise aktu-

ell. Sie ist komprimiert, jedoch gut verständlich und nachvollziehbar. Neue Dienstanweisungen 

lässt die Stadt immer von einer unbeteiligten Person in der Verwaltung lesen, um die eindeutige 

Rechtsanwendung für die Beschäftigten zu gewährleisten. 

Die Stadt gibt an, dass die Dienstanweisung Vergabe kurzfristig erneuert wird. Dies ist notwen-

dig, weil sich im Jahr 2022 viele vergaberelevante Gesetze und Vorschriften geändert haben. 

Die Stadt kann sich an der neuen, als Service von der gpaNRW bereitgestellten Fassung ab 

Dezember 202223 orientieren. Sie berücksichtigt bereits die aktuellen Schwellenwerte für EU-

Vergaben (seit 01. Januar 2022) und Wertgrenzen für die Wahl der Vergabeart gemäß den 

Kommunalen Vergabegrundsätzen (seit 06. Dezember 2022) sowie das neue Korruptionsbe-

kämpfungsgesetz (seit 01. Juni 2022).  

Damit die Belegschaft nicht verunsichert und die Anwendung erschwert wird, sollte das Regel-

werk nicht zu häufig geändert werden müssen. Daher sollten die jeweils aktuellen Wertgrenzen 

für die Wahl der Vergabeart als Anlage zur Dienstanweisung Vergabe aufgeführt werden. 

Grund ist, dass die Schwellenwerte für EU-weite Vergabeverfahren alle zwei Jahre von der EU 

überprüft und im Regelfall neu festgesetzt werden. So müsste bei Änderungen – die nächste 

Überprüfung steht zum 01. Januar 2024 an – lediglich die Anlage aktualisiert werden und die 

Beschäftigten hätten auch bei sich ändernden Wertgrenzen alle maßgeblichen Vorgaben für die 

Vergabedurchführung in einem Dokument aktualisiert zusammengefasst. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte zeitnah eine neue Dienstanweisung Vergabe erarbeiten und in Kraft 

setzen. Darin sollten die aktuellen Gesetze und Wertgrenzen genannt sowie die Zuständig-

keiten der Vergabestelle und der Bedarfsstellen geregelt und abgegrenzt sein. 

Als Optimierungsmöglichkeit des Vergabewesens sehen wir darüber hinaus eine vollständige 

Dokumentation der Baumaßnahme einschließlich der später ggf. notwendigen Nachträge und 

Auftragsänderungen bis hin zur Bauabnahme in einem zentralen Controlling. Das sollte auch 

die Besonderheiten in der Phase der Vertragsausführung und das Nachtragswesen erfassen. 

 

23 https://gpanrw.de/service/vergabe-korruptionspravention/muster-vergabedienstanweisung  

https://gpanrw.de/service/vergabe-korruptionspravention/muster-vergabedienstanweisung
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Entsprechend sollte eine Regelung in die neue Dienstanweisung Vergabe aufgenommen wer-

den.  

Für die förmliche Abnahme von Bauleistungen gemäß § 12 VOB/B fertigt die Stadt Kierspe Ab-

nahmeprotokolle mit Hilfe der Formulare aus dem Vergabe- und Vertragshandbuch für Bau-

maßnahmen des Bundes (VHB Bund) oder vergleichbaren Formularen. Eine einheitliche Ver-

wendung in den Sachgebieten ist jedoch nicht gegeben. In den Protokollen werden erkennbare 

Mängel festgehalten und zur Beseitigung mit einer Frist versehen. Durch die Unterschrift des 

jeweils zuständigen Sachbearbeitenden wird dokumentiert, dass die Mängel beseitigt sind. Die 

Gewährleistungsfristen werden jeweils im Sachgebiet nachgehalten.   

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte in allen Sachgebieten eine einheitliche Verfahrensweise sicherstel-

len und z. B. für die Bauaufträge die Formulare aus dem Vergabe- und Vertragshandbuch 

des Bundes einführen. 

2.3.2 Einbindung der örtlichen Rechnungsprüfung 

Die kleinen kreisangehörigen Kommunen haben im Regelfall keine örtliche Rechnungsprüfung, 

da sie hierzu nicht verpflichtet sind. Stattdessen können sie einen geeigneten Bediensteten als 

Rechnungsprüferin oder Rechnungsprüfer bestellen. Weitere Alternativen können die Inan-

spruchnahme einer anderen kommunalen Rechnungsprüfung oder die Beauftragung einer Wirt-

schaftsprüfung sein. Darüber hinaus eröffnet die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) diesen 

Kommunen auch die Möglichkeit, über eine interkommunale Zusammenarbeit eine andere örtli-

che Rechnungsprüfung für ihre Prüfungsaufgaben zu nutzen.24 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat keine Regelungen für eine unabhängige Überwachung hinsichtlich der 

getätigten Vergabeverfahren getroffen. Alternativmöglichkeiten zur Sicherstellung einer örtli-

chen Rechnungsprüfung gemäß § 101 Abs. 1 S. 3 u. 4 GO NRW nutzt die Stadt nicht.  

Wenn die Kommune eine örtliche Rechnungsprüfung eingerichtet hat, obliegt dieser gemäß § 

104 Abs.1 Nr. 5 GO NRW auch die Prüfung von Vergaben. Eine Kommune sollte die Rech-

nungsprüfung dabei bereits frühzeitig in das Vergabeverfahren einbinden. Zudem sollte sie die 

Rechnungsprüfung bei wesentlichen Auftragsänderungen und Abweichungen vom Auftragswert 

beteiligen. 

Hat eine Kommune keine örtliche Rechnungsprüfung, entbindet sie dies nicht von der Verpflich-

tung zur ordnungsgemäßen und rechtskonformen Abwicklung ihrer Vergabeverfahren.25 Die 

Relevanz dieser Verpflichtung wird durch die hohe wirtschaftliche Bedeutung der vergebenen 

Aufträge26 sowie die Dynamik und Vielschichtigkeit des Vergabewesens noch verstärkt. Durch 

 

24 Vgl. § 101 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

25 Siehe § 26 KomHVO NRW, § 75 GO NRW, Kommunale Vergabegrundsätze, GWB, VgV, UVgO, VOB/A, etc. 

26 Das Haushaltsvolumen bei den 209 kleinen kreisangehörigen Kommunen in NRW lag in 2021 im Bereich der Sach- und Dienstleistun-
gen bei rund einer Milliarde Euro, im Bereich der Baumaßnahmen bei knapp 700 Mio. Euro. 
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eine regelmäßige unabhängige Prüfung ihrer Vergaben kann eine Kommune die Rechtssicher-

heit und Wirtschaftlichkeit ihrer Vergabeverfahren wirkungsvoll unterstützen.  

Die Stadt Kierspe hält keine örtliche Rechnungsprüfung vor. Für die Prüfung ihrer Jahresab-

schlüsse beauftragt die Stadt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Diese sieht stichprobenartig 

einzelne Rechnungen von großen Bauvorhaben genauer an. Sie dokumentiert diese Prüfung 

jedoch nicht, z. B. als Anhang zum Jahresabschluss. Darüber hinaus werden dem Fachaus-

schuss bzw. Rat alle Unterlagen für Vergabeverfahren oberhalb 50.000 Euro vorgelegt. In der 

Kämmerei wird die Vormerkung über Auszahlungssummen hinsichtlich der Auftragsüberschrei-

tungen und Nachträgen hinterfragt und dokumentiert. Jedoch entspricht dies alles nicht einer 

Prüfung oder Begleitung von Vergabe- und Nachtragsverfahren. Es gibt keine Regelungen für 

eine unabhängige und systematische fachliche Prüfung der Vergabeverfahren in der Stadt Kier-

spe. Die rechtskonforme Durchführung der Vergabeverfahren und der Abwicklung des Nach-

tragswesens obliegt der jeweiligen Bedarfsstelle.  

Gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 GO NRW können Städte und Gemeinden ohne örtliche Rech-

nungsprüfung einen geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüferin oder als Rechnungsprüfer 

bestellen. Zudem können sie sich eines anderen kommunalen Rechnungsprüfenden oder eines 

Wirtschaftsprüfenden oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. Auch die Koopera-

tion mit der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises oder einer anderen Kommune über eine 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung oder ein externes dienstleistendes Unternehmen können da-

für eine Lösung sein. 

Die gpaNRW erachtet die Sicherstellung einer prozessbegleitenden Vergabeprüfung angesichts 

der hohen wirtschaftlichen Bedeutung und der rechtlichen Relevanz von Vergabemaßnahmen 

für sinnvoll und wichtig. Die Verwaltung ist haushaltsrechtlich verpflichtet, die Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten (§ 75 Abs. 1 Satz 2 GO NRW). Ein rechtmäßi-

ges und transparentes Vergabeverfahren ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die 

Kommune die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wirtschaftlich einsetzt. Zudem ist 

die Prüfung der Vergaben auch aus Gründen der Korruptionsprävention dringend angeraten, 

denn dieser Aufgabenbereich ist mit einer besonderen Korruptionsgefährdung verbunden. 

Darüber hinaus wickeln viele Kommunen Vergabemaßnahmen ab, die ganz oder teilweise mit 

Fördermitteln finanziert sind. Die Zuwendungsgebenden binden die Mittelbewilligung im Regel-

fall an konkrete vergaberechtliche Vorschriften. Hält die Kommune diese nicht ein, drohen bei 

einer Überprüfung anteilige bis vollständige Fördermittelrückforderungen. Das führt regelmäßig 

zu empfindlichen Einbußen im Haushalt der Kommunen sowie zu einem Ansehensverlust der 

verantwortlichen Personen. Die Prüfung der Vergabemaßnahmen durch sachkundige und hier-

für legitimierte Personen kann die Einhaltung dieser Vorgaben sicherstellen und die Kommunen 

vor Schaden bewahren.  

Eine sachkundige und hierfür bestellte Person kann die Einhaltung dieser Vorgaben sicherstel-

len. Eine prozessbegleitende Vergabeprüfung ist empfehlenswert und sollte mit der neuen 

Dienstanweisung für das Vergabewesen eingeführt werden. Wesentliche Stationen sind hierbei: 

 Vor Auftragserteilung sollte das Vergabeverfahren geprüft werden. Der Prüfvermerk sollte 

den Vergabeunterlagen beigefügt werden. Erst nach Zustimmung kann der Auftrag erteilt 

werden. 
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 Wesentliche Auftragsänderungen und -erweiterungen (Nachträge), die ebenfalls einer 

vergaberechtlichen Bewertung bedürfen, sollten der eingerichteten Stelle angezeigt wer-

den. Die Stadt Kierspe kann entsprechende Wertgrenzen dafür festlegen. Weiter sollten 

Regelungen vorhanden sein, welche Unterlagen vorzulegen sind. 

 Es sollte eine Regelung bestehen, ob die beauftragte Instanz bei Submissionen und/oder 

bei Abnahmeterminen von Bauleistungen teilnimmt. Zumindest sollte sie über Submissi-

onstermine und Abnahmetermine informiert werden.  

 Vergabebeschwerden und Verfahren vor Vergabekammern sollten der Instanz und der 

Vergabestelle unverzüglich angezeigt werden. 

 Empfehlung 

Zur rechtssicheren Abwicklung der Vergabemaßnahmen, zur Sicherstellung des wirtschaftli-

chen Mitteleinsatzes sowie zur bestmöglichen Korruptionsprävention sollte die Stadt Kierspe 

die Voraussetzungen für eine verbindliche und regelmäßige Vergabeprüfung schaffen. Dafür 

bietet sich die Inanspruchnahme einer örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises oder einer 

anderen Kommune über eine interkommunale Zusammenarbeit an. 

2.4 Allgemeine Korruptionsprävention 

Korruption beeinträchtigt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Unabhängigkeit, Un-

bestechlichkeit und Handlungsfähigkeit einer Kommune. Es handelt sich dabei um ein Verge-

hen, das dem öffentlichen Dienst im Ansehen und finanziell größten Schaden zufügt. Deshalb 

sind Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung für jede Kommune unverzichtbar. 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe verfügt über eine „Dienstanweisung zur Verhinderung von Korruptionsde-

likten in der Fassung vom 01.10.2018“. Sie ist veraltet. Wesentliche aktuelle gesetzliche Vor-

gaben sind nicht enthalten. Eine Risiko- und Gefährdungsanalyse wurde nicht durchgeführt.  

Ziel einer Kommune muss es sein, nicht nur aufgetretene Korruptionsfälle konsequent zu verfol-

gen, sondern mit Hilfe vorbeugender Maßnahmen der Korruption nachhaltig entgegenzuwirken.  

Korruption kommt in vielen unterschiedlichen Variationen und Ausprägungen vor. Eine Kom-

mune sollte die unterschiedlichen Varianten und Ausprägungen von Korruption bereits präventiv 

vermeiden. Hierzu sollte sie eine Dienstanweisung zur Korruptionsprävention erlassen.  

Dabei sind insbesondere die Regelungen des KorruptionsbG27 zur Herstellung von Transparenz 

und zur Vorbeugung zu berücksichtigen. Eine Kommune sollte darüber hinaus Festlegungen 

getroffen haben zu 

 der Veröffentlichungspflicht von Mitgliedern in den Organen und Ausschüssen der Kom-

mune, 

 

27 Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung (Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG) zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 14 September 2021 (GV.NRW.S. 1072), in Kraft getreten am 01. Juni 2022 durch Bekanntmachung vom 07. 
März 2022 (GV.NRW.S. 286) 
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 der Anzeigepflicht von Nebentätigkeiten, 

 der Anzeigepflicht nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, 

 der Festlegung von korruptionsgefährdeten Bereichen und der Bestimmung von vorbeu-

genden Maßnahmen sowie 

 dem Vieraugenprinzip. 

Zudem sollte eine Kommune eine Schwachstellenanalyse unter Einbeziehung der Bediensteten 

durchführen. Diese sollte sie regelmäßig fortschreiben und die Beschäftigten ggf. auch durch 

Weiterbildungen für dieses Themenfeld sensibilisieren. 

Das Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung (KorruptionsbG) wird in der „Dienst-

anweisung zur Verhinderung von Korruptionsdelikten“ in der Fassung vom 01. Oktober 2018 

nicht erwähnt. Dabei enthält das KorruptionsbG konkrete Vorgaben, die öffentliche Stellen wie 

die Stadtverwaltung umzusetzen haben. Das KorruptionsbG wurde in den vergangenen Jahren 

mehrfach, zuletzt in der aktuellen Fassung vom 01. Juni 2022, grundlegend geändert und kon-

kretisiert. Durch den Wegfall der Regelungen zum Vergaberegister haben sich darüber hinaus 

nahezu alle Paragraphen verschoben. Neben einer Dienstanweisung Vergabe sollte auch eine 

eigenständige Dienstanweisung zur Korruptionsprävention vorhanden sein, die auf die aktuellen 

gesetzlichen Regelungen Bezug nimmt.  

Als Service bietet die gpaNRW eine Muster-Dienstanweisung Korruptionsprävention28 auf ihrer 

Homepage an. An dieser kann sich die Stadt orientieren. Die Erarbeitung einer Dienstanwei-

sung zur Korruptionsprävention sollte im Zusammenhang mit der neuen Dienstanweisung 

Vergabe aufgestellt werden. Nach In-Kraft-Treten der Dienstanweisung sollten die Beschäftig-

ten den Erhalt und die Einhaltung der Vorgaben zur Korruptionsprävention erneut durch Unter-

schrift bestätigen. 

 Empfehlung 

Die Stadt sollte die Vorgaben des KorruptionsbG zur Herstellung von Transparenz und zur 

Vorbeugung von Korruption in einer Dienstanweisung zeitnah und verbindlich regeln, um 

nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen.  

Eine wichtige Präzisierung hinsichtlich des Vieraugenprinzips findet sich nun in § 11 Korrupti-

onsbG: Die Entscheidung über die Beschaffung von Leistungen, deren Wert 500 Euro ohne 

Umsatzsteuer übersteigt, ist von mindestens zwei Personen zu treffen und auch auf sonstigen 

korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten entsprechend anzuwenden. 

Bis zur Änderung des KorruptionsbG zum 01. Juni 2022 war beim Ministerium der Finanzen des 

Landes NRW eine Informationsstelle für Vergabeausschlüsse eingerichtet, die das so genannte 

Vergaberegister führte. Dieses Vergaberegister enthält Informationen und Hinweise auf Verfeh-

lungen von Firmen. Nach § 8 KorruptionsbG (alte Fassung) waren die Kommunen in NRW als 

öffentliche Auftraggeber verpflichtet, vor der Vergabe von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen bei 

diesem Vergaberegister anzufragen, ob dort Eintragungen hinsichtlich der Bietenden vorliegen. 

 

28 https://gpanrw.de/service/vergabe-korruptionspravention/muster-dienstanweisung-korruptionspraevention  

https://gpanrw.de/service/vergabe-korruptionspravention/muster-dienstanweisung-korruptionspraevention


  Stadt Kierspe    Vergabewesen    050.010.010_04630 

Seite 89 von 161 

Mit der letzten Änderung des KorruptionsbG entfallen die Informationsstelle und das Vergabere-

gister und es ist abgeschaltet. Die Anfragen wurden von der Stadt Kierspe an zentraler Stelle 

regelmäßig durchgeführt. 

Neu wurde eine Abfragepflicht im Hinblick auf das Wettbewerbsregister am 01. Juni 2022 ein-

geführt, die die Stadt ebenfalls zentral erfüllt. Nach § 6 Abs. 1 Wettbewerbsregistergesetz29 

(WRegG) ist ein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 GWB vor der Erteilung eines Zuschlags 

verpflichtet, in einem Verfahren über die Vergabe eines öffentlichen Auftrages mit einem ge-

schätzten Auftragswert ab 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer das Wettbewerbsregister zu demje-

nigen Bieterunternehmen abzufragen, das den Auftrag erhalten soll.  

Mit der Anwendbarkeit der Abfragepflicht im Hinblick auf das Wettbewerbsregister am 01. Juni 

2022 werden die bisher bestehenden Abfragepflichten im Hinblick auf die Korruptionsregister 

der Länder und auch auf das Gewerbezentralregister (§ 150a der Gewerbeordnung – GewO) 

ersetzt. Eine Überführung von Daten aus diesen Registern in das Wettbewerbsregister ist nicht 

vorgesehen. Um eine Informationslücke für die Stadt zu verhindern, wird es für sie noch für drei 

Jahre nach Einführung der Pflicht zur Abfrage des Wettbewerbsregisters bis zum 31. Mai 2025 

möglich bleiben, das Gewerbezentralregister auf freiwilliger Basis abzufragen. Eine Abfrage ist 

entbehrlich, wenn die Stadt innerhalb der letzten zwei Monate zu dem entsprechenden Unter-

nehmen bereits eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister erhalten hat. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte eine schriftliche Regelung für Anfragen nach § 6 Abs. 1 WRegG tref-

fen und die Anfrage an das Gewerbezentralregister bis zum Ende der Übergangsfrist auf 

freiwilliger Basis durchführen. 

Gemäß der bestehenden Dienstanweisung zur Verhinderung von Korruptionsdelikten soll der 

Bürgermeister unmittelbar informiert und eingeschaltet werden. Die Anzeigepflichten und das 

weitere Vorgehen sind nun in § 3 Abs. 1 KorruptionsbG geregelt: Der Bürgermeister muss in 

seiner Eigenschaft als Leiter der öffentlichen Stelle und verantwortliche Person die Anhalts-

punkte für die Begehung von Straftaten dem Landeskriminalamt anzeigen.  

Das Anzeigen von Verdachtsfällen stellt für die Anzeigenden regelmäßig eine große Hemm-

schwelle sowie eine große Belastung dar. Daher sollte das Thema der Korruptionsprävention in 

regelmäßigen Abständen aufgegriffen und gemäß der Vorgabe aus § 10 Abs. 2 KorruptionsbG 

die korruptionsgefährdeten und die besonders korruptionsgefährdeten Bereiche in den öffentli-

chen Stellen und die entsprechenden Arbeitsplätze intern festgelegt werden. Nicht nur in Bezug 

auf die Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen sollte in der öffentlichen Verwaltung 

die Korruptionsprävention in hohem Maße beachtet werden. Auch andere Bereiche in einer 

Kommune sind korruptionsgefährdet, z. B. die Bewilligung von Genehmigungen oder Zuwen-

dungen, die Erhebung von Abgaben und Gebühren, die Verwaltung, Veräußerung oder der Er-

werb von Vermögensgegenständen, die Ausübung von Kontrolltätigkeiten oder Außendienst-

kontakten sowie die Bearbeitung von Personalangelegenheiten.  

 

29 Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb eines Registers zum Schutz des Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und Konzessionen 
(Wettbewerbsregistergesetz - WRegG) 
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 Die Stadt Kierspe hat in ihrer „Dienstanweisung Korruption“ die besonders gefährdeten Be-

reiche, Meldepflichten, mögliche Sanktionen sowie die Gesetze und Vorschriften aufgelistet 

und stellt insbesondere auf das Vergabewesen und das Sponsoring ab. 

Der Grundsatz der Definition der korruptionsgefährdeten Bereiche und die Feststellung der ent-

sprechenden Arbeitsplätze ist nun in § 10 KorruptionsbG geregelt. Die Leiterinnen und Leiter 

der öffentlichen Stellen sind nun explizit verpflichtet, dem Grad der jeweils gegebenen Korrupti-

onsgefährdung entsprechende Maßnahmen zur Prävention zu treffen. Wir verweisen auf den 

Runderlass des Ministeriums des Innern NRW vom 09. Dezember 2022 zur Verhütung und Be-

kämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung (Anti-Korruptionserlass). Der Erlass er-

setzt den vorherigen Runderlass vom 20. August 2014. 

Um gesicherte Erkenntnisse über korruptionsgefährdete Tätigkeiten zu erlangen, hat sich das 

Instrument der Befragung aller Beschäftigten für eine Risiko- und Gefährdungsanalyse bewährt. 

Dadurch haben sie die Möglichkeit, sich aktiv durch Vorschläge oder durch Stellungnahmen zur 

bisherigen Korruptionsprävention in den Prozess einzubringen. Den Beschäftigten wird ermög-

licht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und Schwachstellen selbst zu erkennen. So 

werden einerseits grundlegende Erkenntnisse aufgenommen. Andererseits wird durch die Mit-

wirkung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verhindert, dass sie das Gefühl bekommen, die 

Risiko- und Gefährdungsanalyse erzeuge einen pauschalen Korruptionsverdacht. Damit wird 

sichergestellt, dass die Mitarbeitenden das Vorgehen der Verwaltung akzeptieren. Die Befra-

gung kann auch digital beispielsweise über das Intranet erfolgen und sollte vorab mit dem Per-

sonalrat abgestimmt sein. Die durchgeführten Schulungen und Ergebnisse sollten in einem Ge-

fährdungsatlas dokumentiert und im Intranet zur Verfügung gestellt werden.  

Mit einer Risiko- und Gefährdungsanalyse sollten insbesondere folgende Fragestellungen be-

antwortet werden: 

 In welchen Bereichen besteht Korruptionsgefahr? 

 Sind in der eigenen Verwaltung oder ggf. aus anderen Kommunen in der jüngeren Ver-

gangenheit Verdachtsfälle auf Korruption bekannt? Wenn ja, in welchen Bereichen? 

 Existieren Einfallstore für Korruption z.B. durch Wissensmonopole, „Flaschenhals“-Stel-

len, nicht oder nur schwer nachprüfbare Vorgänge oder Bereiche, die über einen länge-

ren Zeitraum nicht geprüft wurden?  

 Mit welchem Aufwand kann eine Manipulation zu Ungunsten der Kommune durchgeführt 

werden und wer profitiert? 

 Welche Sicherungsmaßnahmen sind bereits ergriffen worden (z. B. Vier- oder Mehrau-

genprinzip, Fortbildung, Berichtspflichten)?  

 Haben sich die bereits vorhandenen Sicherungsmaßnahmen bewährt? 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte zeitnah eine Risiko- und Gefährdungsanalyse zur Feststellung der 

besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete durchführen und in regelmäßigen Abstän-

den wiederholen. Dabei sollte die Stadt die Bediensteten möglichst aktiv einbeziehen. Dies 

könnte in Form eines Workshops oder mit einem externen Moderator ablaufen.     
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Hier schließt sich ein neues Thema im Zusammenhang mit der Korruptionsvermeidung und 

dem Anzeigen von Verdachtsfällen unmittelbar an: die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Hin-

weisgebenden30, das so genannte Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) bzw. die EU-Whist-

leblower-Richtlinie. Das Gesetz war bereits bis zum 17. Dezember 2021 von der Bundesrepub-

lik Deutschland umzusetzen. Im Mai 2023 hat der Bundesrat dem Gesetzesentwurf zum Hin-

weisgeberschutz zugestimmt. Somit wird das neue EU-HinSchG in Deutschland bald in Kraft 

treten und über das Bundesgesetz sind entsprechende landesgesetzliche Vorgaben zu erwar-

ten. 

 Feststellung 

Bisher hat die Stadt Kierspe noch keine erkennbaren Maßnahmen zur Umsetzung der neuen 

EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden eingeleitet.  

Durch das Gesetz sollen Hinweisgebende zukünftig die Möglichkeit bekommen, Verstöße ge-

gen das geltende Recht intern geschützt melden zu können. Hinweisgebende sind in erster Li-

nie die eigenen Beschäftigten, können aber auch Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Lie-

ferfirmen usw. sein. Über dieses System sollen Hinweise auf Vergehen im Vergabewesen (Kor-

ruptionsverdacht), im Haushaltsrecht, beim Datenschutz u. a. vertraulich gegeben werden kön-

nen. Hinweisgebende sollen durch die Umsetzung der Richtlinie einen hohen und einheitlichen 

Schutz vor Repressalien erhalten, wie zum Beispiel: 

 Kündigung,  

 schlechte Beurteilung,  

 Verweigerung einer Beförderung oder  

 Mobbing.  

Darüber hinaus sollen Hinweisgebende darin bestärkt werden, sich zuerst an die betroffene Be-

hörde statt an Externe zu wenden, beispielsweise die Presse. 

Aus Sicht der gpaNRW sollten sich die Kommunen frühzeitig mit der Einrichtung eines Hinweis-

gebende-Meldesystems auseinandersetzen, denn die praktische Umsetzung hinsichtlich der 

Auswirkungen des Entwurfs des HinSchG auf die öffentliche Verwaltung benötigt einen zeitli-

chen Vorlauf. Hierzu zählen zum Beispiel die Einführung von geschützten Systemen für Hin-

weisgebende und das Einrichten eines vertraulichen Workflows. 

Es sind Meldekanäle für Hinweisgebende einzurichten und Verfahren für die Bearbeitung der 

Meldungen sowie die Steuerung von Folgemaßnahmen zu etablieren. Die Meldekanäle müssen 

so konzipiert, eingerichtet und betrieben werden, dass die Identität der Hinweisgebenden und 

Dritten, die in der Meldung erwähnt werden, stets vertraulich bleiben und Unbefugten der Zugriff 

darauf verwehrt wird. Der Eingang einer Meldung muss innerhalb einer Frist gegenüber den 

Hinweisgebenden bestätigt werden. Zur Ergreifung von Folgemaßnahmen ist eine unparteiische 

Person oder Abteilung zu benennen, die die Meldungen entgegennimmt, mit den Hinweisge-

benden in Kontakt bleibt, diese erforderlichenfalls um weitere Informationen ersucht und ihnen 

 

30 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Ver-
stöße gegen das Unionsrecht melden. 
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Rückmeldung gibt. Das Gesetz enthält zudem detaillierte Vorgaben darüber, wie die Meldungen 

zu dokumentieren sind. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte Vorkehrungen treffen, um im Anschluss an die zeitnah zu erwar-

tende nationale Umsetzung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie ein System für Hinweisgebende 

zu implementieren. Es sollte ein Workflow zum Umgang mit Hinweisen erarbeitet und ver-

bindlich festgelegt werden, der die Vertraulichkeit garantiert.  

Eine aktive Sensibilisierung für Korruptionspräventionsaspekte könnte die Stadt erreichen, 

wenn sie die Beschäftigten einmal jährlich im Wege einer Informationsveranstaltung über aus-

gewählte Bestimmungen und Maßnahmen der Korruptionsprävention in Form einer (Online-) 

Schulung oder über eine Veröffentlichung im Intranet zu unterschiedlichen Themenschwerpunk-

ten unterrichten würde. Verantwortlich für diese Aufgabe könnte sich eine mit dem Korruptions-

schutz beauftragte Person erklären.  

Korruptionsschutzbeauftragte sind durch regelmäßige Schulungen fachkundige Personen auf 

dem Gebiet der Korruptionsprävention. Bei ihnen können Beschäftigte, aber auch Bürgerinnen 

und Bürger Korruption und sonstige Rechtsverstöße melden. Folgende Aufgaben nehmen Kor-

ruptionsschutzbeauftragte regelmäßig wahr31: 

 Sie unterstützen die Behördenleitung bei der Korruptionsbekämpfung, 

 sie beraten in Fragen der Korruptionsprävention bzw. bei Korruptionsverdacht, 

 sie sind Ansprechperson für Beschäftigte, auch ohne Einhaltung des Dienstweges, 

 sie sind Ansprechperson für Bürgerinnen und Bürger, die einen Korruptionsfall oder einen 

Verdacht melden, 

 sie sensibilisieren die Beschäftigten regelmäßig für das wichtige Thema der Korruptions-

prävention, 

 sie achten mit auf die Einhaltung der Regelungen zur Korruptionsprävention. 

Zurecht erwarten die Bürgerinnen und Bürger von der öffentlichen Verwaltung, dass korruptes 

Verhalten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterbunden wird. Um die Einhaltung der 

Vorgaben des KorruptionsbG sicherzustellen, hat es sich in anderen Kommunen bewährt, eine 

Person zu benennen, die sich verantwortlich dieser Aufgabe annimmt. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die Benennung einer bzw. eines Korruptionsschutzbeauftragten prü-

fen, die bzw. der sich der Einhaltung der Vorgaben des KorruptionsbG verantwortlich an-

nimmt. Die Stadt sollte ihre Beschäftigten jährlich, z. B. durch Schulungen, über die Rege-

lungen zur Korruptionsprävention informieren und sie für das Thema sensibilisieren. 

 

31 Aufzählung ist nicht abschließend 
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Auch die Regelungen für die Veröffentlichungspflichten der Mitglieder der Gremien und Aus-

schüsse der Stadt sowie der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger wurden mit der Neueinfüh-

rung nun unter § 7 KorruptionsbG getroffen (alte Fassung: § 16 KorruptionsbG). Zur Herstellung 

von Transparenz sind sie verpflichtet, Auskunft über bestimmte Tätigkeiten und Mitgliedschaf-

ten zu geben. Die Auskunft ist gegenüber dem Bürgermeister schriftlich oder elektronisch zu er-

teilen und muss folgende Sachverhalte beinhalten: 

 Ausgeübter Beruf und Beratungsverträge, 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien, 

 Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 

 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen sowie 

 Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 

Diese Angaben sind in geeigneter Form, z. B. auf der Homepage oder im Amtsblatt, jährlich zu 

veröffentlichen. Die gemäß § 7 KorruptionsbG erforderlichen Angaben weichen im Umfang der 

Veröffentlichungspflichten im Jahresabschluss nach § 95 Abs. 3 GO NRW leicht ab.  

Die erforderlichen Auskünfte der Mitglieder des Rates sowie der sachkundigen Bürgerinnen und 

Bürger stehen zur Einsichtnahme während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus zur Ver-

fügung. Den Hinweis auf diese Möglichkeit finden Interessierte auf der Homepage der Stadt 

Kierspe unter „Öffentliche Bekanntmachungen“ sowie im Amtlichen Bekanntmachungsblatt des 

Märkischen Kreises. 

Ebenso besteht gemäß § 8 KorruptionsbG (alte Fassung: § 17 KorruptionsbG) die Pflicht des 

Bürgermeisters, seine Nebentätigkeiten nach § 49 Abs. 1 LBG vor Aufnahme der Tätigkeit in 

der Stadt dem Rat bekanntzumachen. Sie sind auch nach Eintritt in den Ruhestand weiterhin 

für fünf Jahre anzuzeigen. Nebentätigkeiten nach § 49 Abs. 1 LBG sind: 

 die Übernahme eines Nebenamtes, 

 die Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, zu einer gewerblichen Tä-

tigkeit, zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder zur Ausübung eines freien Berufes 

und 

 der Eintritt in den Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in ein sonstiges Organ ei-

ner Gesellschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens, so-

weit diese einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, sowie zur Übernahme einer Treuhän-

derschaft. 

Neben der Anzeige von Nebentätigkeiten ist der Bürgermeister verpflichtet, eine Aufstellung 

nach § 53 LBG dem Rat bis zum 31. März des dem Rechnungsjahr folgenden Jahres vorzule-

gen. Die Aufstellung nach § 53 LBG muss folgenden Inhalt aufweisen: 

 die Funktion der Nebentätigkeit (z. B. Aufsichtsrat, Beirat) 

 Name der Gesellschaft, des Vereins o. ä., 
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 die Höhe der Vergütung. 

Nach Auskunft der Stadt Kierspe werden die Nebentätigkeiten des Bürgermeisters dem Rat ent-

sprechend den gesetzlichen Regelungen bekannt gemacht.  

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte in der neuen Dienstanweisung zur Korruptionsprävention schriftliche 

Regelungen für die Veröffentlichungspflichten nach § 7 und die Anzeigepflichten nach § 8 

KorruptionsbG treffen. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte prüfen, hinsichtlich der Veröffentlichungs- und Anzeigepflichten ge-

mäß §§ 7 und 8 KorruptionsbG künftig im Ratsinformationssystem nachzukommen. Dies er-

höht die Transparenz und verringert den Aufwand für interessierte Bürgerinnen und Bürger.   

2.5 Sponsoring 

Sponsoringleistungen haben unmittelbare Auswirkungen auf das Ansehen jeder Kommune. 

Dies gilt insbesondere für die öffentliche Wahrnehmung der Unabhängigkeit und Neutralität der 

Verwaltung. Die Gewährung von Sponsoringleistungen darf niemals Einfluss auf Verwaltungs-

entscheidungen, insbesondere Vergabeentscheidungen haben. Die Kommunen sind verpflich-

tet, Angebote von Sponsoringleistungen neutral und unabhängig zu bewerten.  

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe greift das Thema Sponsoring in der „Dienstanweisung zur Verhinderung 

von Korruptionsdelikten“ auf. Die Stadt nutzt keine eigenen Verträge, sondern die von den 

Sponsoren und geht damit das Risiko ein, mögliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. 

Eine Kommune sollte verbindliche Rahmenbedingungen für das Sponsoring festlegen. Diese 

sollten in einer Dienstanweisung geregelt werden. Nimmt eine Kommune Sponsoringleistungen 

an, sollten sie und der Sponsoringgeber Art und Umfang in einem Sponsoringvertrag schriftlich 

regeln. Zu regeln sind vor allem die zeitliche Befristung der Laufzeit des Sponsorings, eine 

Übertragung eventuell entstehender Nebenkosten auf den Sponsor und eine Begrenzung von 

Haftungsrisiken. Zudem sollte die Verwaltung dem Rat über die erhaltenen Sponsoringleistun-

gen jährlich berichten. 

Die Stadt Kierspe hat Regelungen für die Inanspruchnahme von Sponsoringleistungen in der 

„Dienstanweisung zur Verhinderung von Korruptionsdelikten“ aus dem Jahr 2018 getroffen. 

Über einen Mustervertrag verfügt die Stadt nicht. Sie nutzt bisher die jeweiligen Verträge der 

Sponsoren. I.d.R. werden Sponsoringverträge mit immer den gleichen Institutionen für die 

Dauer der jeweiligen Veranstaltung oder Festivität in Kierspe geschlossen. Ein Sponsoringver-

trag unterliegt grundsätzlich der Zustimmung des Bürgermeisters.  

Für die Prüfung hat die Stadt einen aktuellen Sponsoring-Vertrag aus dem Jahr 2022 überge-

ben. Gemäß Dienstanweisung zur Verhinderung von Korruptionsdelikten sollen die „Leistungen 

und Gegenleistungen“ im Sponsoringvertrag benannt werden. Der Vertrag des Sponsoringge-

benden entspricht dieser Vorgabe und beinhaltet auch eine Klausel über die Laufzeit. 
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Die Stadt hat angekündigt, dass das Thema Sponsoring im Rahmen des Tax Compliance32 an-

gegangen wird und ein eigenes Vertragsmuster für die Inanspruchnahme von Sponsoringleis-

tungen aufgestellt werden soll. Dies könnte z. B. mit der geplanten Einführung des Tax Compli-

ance Management Systems (TCMS) verbindlich für die praktische Anwendung geregelt werden. 

Die entsprechende Dienstanweisung zur Tax Compliance ist in Vorbereitung und sollte zum 01. 

Januar 2023 eingeführt werden. Sie ist jedoch noch nicht in Kraft, weil die Einführung des § 2b 

UStG33 auf den 01. Januar 2025 verschoben wurde. Sie wird derzeit überarbeitet. Gleichwohl 

gilt: Nur, wenn die Finanz- und Steuerexperten frühzeitig eingebunden sind, ist die erforderliche 

Prüfung der Zulässigkeit und der steuerlichen Auswirkung eines Sponsoringvertrages gewähr-

leistet. Der Inhalt jedes Sponsoringvertrages ist entscheidend für die steuerliche Behandlung 

der vereinbarten Sponsoringleistungen. Dies bedeutet, dass die konkreten vertraglichen Verein-

barungen jedes Sponsoringvertrages ohne Ausnahme vor rechtswirksamer Unterzeichnung mit 

der Kämmerei abzustimmen sind.  

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die bestehenden Regelungen zum Sponsoring zeitnah aktualisieren 

und in der neuen Dienstanweisung zum Thema Korruptionsprävention oder in einer eigen-

ständigen Dienstanweisung zum Sponsoring zusammenfassen. Die Stadt sollte einen eige-

nen Mustervertrag aufstellen.  

Die von der gpaNRW als Service angebotene Muster-Dienstanweisung Korruptionsprävention 

beinhaltet auch dezidierte Regelungen zum Sponsoring und ein Beispiel für eine wertmäßige 

Zuständigkeitsstaffelung. An diesen Empfehlungen sowie an dem dort als Anlage ausgearbeite-

ten Muster-Sponsoringvertrag kann sich die Stadt Kierspe für die Erstellung ihrer Dienstanwei-

sung orientieren. 

Ein Sponsoringvertrag sollte neben der zeitlichen Befristung der Laufzeit auch eine Kündi-

gungsklausel enthalten. Darüber hinaus sollten die Sponsoren das Kostenrisiko tragen, sofern 

Nebenkosten entstehen. Der Mustervertrag sollte auch eine Klausel zur Haftungsfreistellung der 

Stadt enthalten. Dies dient dem Schutz der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verwaltung, indem 

Ersatzansprüche der Sponsorgebenden oder etwaiger Dritter ausgeschlossen werden. Beson-

dere Gefahren im Bereich der Haftung sind z. B. die Beschädigung oder Zerstörung der zur 

Verfügung gestellten Sache oder die Haftung wegen Schäden, die von der zur Verfügung ge-

stellten Sache ausgehen.  

 Empfehlung 

In einem Sponsoringvertrag sollte eine Kündigungsklausel enthalten sein sowie das Kosten- 

und Haftungsrisiko für die Stadt ausgeschlossen werden. 

Gemäß der Dienstanweisung soll das Sponsoring für die Öffentlichkeit erkennbar sein. Daher 

empfehlen wir einen jährlichen Bericht über alle Sponsoringleistungen, der zudem auf den Inter-

netseiten der Stadt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Diese transparente 

Vorgehensweise gewährleistet das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit und Neut-

ralität der öffentlichen Verwaltung. Die Sponsoringpartner sollten im Sponsoringvertrag darüber 

 

32 Die Tax Compliance ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Pflichten im Bereich Steuern. Ein Tax Compliance Management 
System (TCMS) dient der Sicherstellung gesetzeskonformen Verhaltens im Steuerbereich. 

33 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
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informiert werden, dass zur Korruptionsprävention und zur Gewährleistung der Objektivität und 

Neutralität der öffentlichen Verwaltung die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 

verarbeitet und verwaltungsintern gespeichert und im jährlichen Bericht erscheinen werden.  

Der jährliche Bericht des Bürgermeisters über die Sponsoringaktivitäten der Stadt sollte durch 

Sachgebiet 20 „Finanzen“ erstellt und dem Rat bis zum 30. März des Folgejahres vorgelegt 

werden. 

2.6 Nachtragswesen 

Die Abwicklung vergebener Aufträge ist häufig von Veränderungen des ursprünglich vereinbar-

ten Vertragsumfangs begleitet. Dies ist insbesondere bei Baumaßnahmen der Fall. Handelt es 

sich dabei um eine wesentliche Änderung des öffentlichen Auftrags, muss eine Kommune im 

Oberschwellenbereich sowie bei Liefer- und Dienstleistungen ein neues Vergabeverfahren 

durchführen.34 Häufig können die Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit jedoch mit 

einem oder mehreren Nachträgen abgewickelt werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 

sich der Preis der jeweiligen Nachtragsposition dabei nicht unmittelbar unter dem Einfluss einer 

Marktabfrage bzw. des freien Wettbewerbs ergibt.  

Die gpaNRW untersucht im Folgenden, inwieweit Nachträge in der Stadt Kierspe vorkommen 

und hierbei ein Nachtragswesen zur Anwendung gelangt. 

2.6.1 Abweichungen vom Auftragswert 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe weist im Vergleichsjahr 2021 Abweichungen vom Auftragswert über dem 

Median im interkommunalen Vergleich auf. Die Gründe liegen in vielen Über- und Unter-

schreitungen der Auftragswerte sowie in der Häufigkeit und Höhe der erteilten Nachtragsauf-

träge. 

Eine Kommune sollte aus wirtschaftlichen Erwägungen, aber auch aus Transparenzgründen, 

eine geringe Abweichung der Auftrags- von den Abrechnungssummen anstreben. Abweichun-

gen ergeben sich häufig aus Mengenänderungen. Sind diese gering, können sie formlos über 

Auftragsanpassungen abgewickelt werden. Zusatzleistungen oder Mengenänderungen in grö-

ßerem Umfang erfordern stattdessen eine Nachtragsvereinbarung. 

Für den Vergleich der Auftrags- mit den Abrechnungssummen beschränkt sich die gpaNRW auf 

abgeschlossene Vergabeverfahren mit einem Abrechnungsvolumen ab 50.000 Euro. In den 

Jahren 2020 und 2021 hat die Stadt Kierspe 16 Baumaßnahmen angegeben. 

 

34 Vgl. § 132 Abs. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
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Vergleich der Auftragswerte mit den Abrechnungssummen 2020 und 2021 

  in Euro in Prozent der Auftragswerte 

Auftragswerte 9.044.784  

Abrechnungssummen 9.030.139  

Summe der Unterschreitungen 219.953 2,43 

Summe der Überschreitungen 205.308 2,27 

Summe der Abweichungen absolut 425.261 4,70 

Im Vergleichsjahr 2021 hat die Stadt Kierspe sechs Maßnahmen ab 50.000 Euro netto abge-

rechnet. Dabei kam es zu Über- und Unterschreitungen der ursprünglichen Auftragswerte 

(1.623.573 Euro in 2021) in Höhe von insgesamt fast 219.000 Euro. Davon sind rund 133.000 

Euro Überschreitungen und rund 86.000 Euro Unterschreitungen. Über- und Unterschreitungen 

werden nicht saldiert, sondern beide Beträge addiert. Im interkommunalen Vergleich ordnet sich 

die Stadt Kierspe damit wie folgt ein (219.000 x 100 / 1.623.573): 

Abweichung Abrechnungssumme zu Auftragswert in Prozent 2021 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 33 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die prozentuale Abweichung der Abrechnungssummen zum Auftragswert liegt in der Stadt Kier-

spe im Jahr 2021 damit knapp über dem Median im interkommunalen Vergleich. Im Jahr 2020 

lag der Wert bei 2,78 Prozent. Dieser Wert stellt im Jahr 2020 das Minimum. Insgesamt über die 
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Jahre 2020 und 2021 gesehen ergibt sich der in der Tabelle oben dargestellte Durchschnitts-

wert von 4,7 Prozent und sollte aufgrund der großen Schwankung in einer längeren Zeitreihe 

betrachtet werden. 

Die sechs Vergaben im Jahr 2021 hat die Stadt Kierspe mit fast 1,67 Mio. Euro netto abgerech-

net. Es wurden drei Nachtragsaufträge – also bei 50 Prozent der getätigten Vergaben – in Höhe 

von über 100.000 Euro erteilt. Dies entspricht einem Anteil an den Schlussrechnungssummen 

von rund 6,3 Prozent. Damit stellt die Stadt Kierspe den dritten Viertelwert im interkommunalen 

Vergleich. Zudem fallen bei den Abrechnungswerten erhebliche Schwankungen auf: Mehrere 

Auftragswerte wurden mit der Schlussrechnung mit bis zu einem Viertel unterschritten, andere 

mit mehr als 15 Prozent überschritten.  

Die häufigen und erheblichen Abweichungen von den Auftragswerten kann Auftrag nehmende 

Firmen veranlassen, Nachforderungen zu stellen oder mit der Stadt über die vertraglich festge-

legten Einheitspreise verhandeln zu wollen, insbesondere für „entgangenen Gewinn“ bei erheb-

lichen Unterschreitungen des ursprünglichen Auftragswertes. Es sollten demnach keine Mehr-

mengen ausgeschriebenen werden, um eine eventuelle Auftragssummenüberschreitung zu ver-

meiden. Außerdem unterliegen Nachtragspreise nicht den Wettbewerbsbedingungen. Dies 

sollte die Stadt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit in nachfolgenden Ausschreibungen unbe-

dingt vermeiden. Auch sollten bei erkennbar erforderlichen Nachträgen Leistungen förmlich 

nachbeauftragt und auf den Nachtragsaufträgen im Optimalfall der neue Auftragswert ausge-

wiesen werden. Dies gilt auch bei Minderleistungen und erhöht die Transparenz und die wirt-

schaftliche Haushaltsführung.  

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte Sorge tragen, die ausgeschriebene und beauftragte Leistung den 

Auftragswerten entsprechend abzurechnen. Damit kann sie Nachforderungen durch Auftrag 

nehmende Firmen aufgrund erheblicher Über- oder Unterschreitungen vermeiden. Ein gere-

geltes Nachtragsmanagement sowie eine unabhängige und regelmäßige Vergabeprüfung 

einzubinden sind geeignete Instrumente. 

Die vergleichsweise hohen Abweichungen in Kierspe können ein Indiz dafür sein, dass die 

Stadt in diesem Bereich noch Verbesserungspotenzial hat. Abweichungen vom ursprünglichen 

Auftragswert können insbesondere bei Baumaßnahmen im Bestand und im Erdreich nicht im-

mer verhindert werden. Allerdings kann die Verwaltung Einfluss auf Anzahl und Umfang der er-

forderlichen Auftragsänderungen nehmen: Wesentliche Ansatzpunkte sind eine abgeschlos-

sene Entwurfsplanung und Grundlagenermittlung (Gutachten, Sondierungen, Kernbohrungen 

usw.) sowie eine möglichst exakte Mengenermittlung und Leistungsbeschreibung. Diese Unter-

lagen bilden die Grundlage für die spätere Vertragsausführung, in deren Verlauf es zu möglichst 

geringen Auftragsänderungen kommen sollte. Hierfür sind ausreichend zeitliche und personelle 

Ressourcen bereitzustellen. Änderungen im Nachhinein sind vielfach teurer, als wenn sie be-

reits bei der Planung berücksichtigt worden wären.  

Darüber hinaus gibt es vergaberechtliche Beschränkungen von Auftragsänderungen und -er-

weiterungen, die es zu beachten gilt: Lt. VOB/A bedürfen nur Vertragsänderungen, die zur Aus-

führung der vereinbarten Leistung erforderlich werden, keines neuen Vergabeverfahrens. Für 

nicht erforderliche Änderungen ist grundsätzlich ein neues Vergabeverfahren durchzuführen (§ 

22 VOB/A i. V. m. § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B): Bei zu erbringenden Leistungen, die nicht zur Er-

füllung des Vertragszwecks erforderlich sind, deren Ausführung durch den Auftragnehmer aber 
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zweckmäßig ist35, handelt sich um einen neuen, selbstständigen Auftrag als Anschlussauftrag 

und nicht um eine Nachtragsvereinbarung zum bestehenden Auftrag. Für diese Leistungen ist 

grundsätzlich ein neues Vergabeverfahren durchzuführen (vgl. Kapitel 2.7 Maßnahmenbetrach-

tung). 

Sofern die Voraussetzungen für eine freihändige Vergabe an ein bestimmtes Unternehmen 

nach § 3a Abs. 3 VOB/A vorliegen, ist es zulässig, dem bisherigen Auftragnehmer – mit seiner 

Zustimmung – die nachträglichen Leistungen ohne Wettbewerb zu übertragen. Jeder dieser 

Vorgänge ist vor der Beauftragung zu prüfen und zu dokumentieren36.  

 Empfehlung 

Hohe Abweichungen der ursprünglichen Auftragssumme sollte die Stadt Kierspe nach Ab-

schluss der Maßnahmen analysieren und die daraus gezogenen Erkenntnisse zur Optimie-

rung zukünftiger Ausschreibungen nutzen. Dies kann auch damit verbundene Zeitverzöge-

rungen in der Bauausführung verringern. 

Einen weiteren Beitrag zur Reduzierung der Abweichungen vom Auftragswert kann ein zentral 

organisiertes, systematisches Nachtragswesen leisten. Darüber hinaus ist die Nachbereitung 

von Baumaßnahmen und die Auswertung von Nachträgen zur Qualitätsverbesserung späterer 

Ausschreibungen hilfreich. Darauf geht die gpaNRW im folgenden Kapitel ein. 

2.6.2 Organisation des Nachtragswesens 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe verfügt in der derzeit geltenden Dienstanweisung Vergabe über Regelun-

gen für Auftragserweiterungen und -änderungen. Die fachliche und vergaberechtliche Prü-

fung obliegt den Bedarfsstellen. Eine systematische und möglichst zentrale Auswertung hin-

sichtlich Höhe und Ursachen für Nachträge und der Abweichungen vom Auftragswert findet 

nicht statt. 

Eine Kommune sollte ihr Vergabewesen so organisieren, dass Nachträge in einem standardi-

sierten Verfahren rechtssicher bearbeitet und dokumentiert werden. Sie sollte dazu über ein 

zentrales Nachtragsmanagement verfügen. Dieses sollte mindestens folgende Verfahrenswei-

sen sicherstellen: 

 Die Kommune erfasst und wertet Nachträge zentral aus, um gleichartige Nachtragsleis-

tungen zu minimieren. 

 Sie bearbeitet die Nachträge mittels standardisierter Vorlagen (für Beauftragung, sachli-

che und preisliche Prüfung, Verhandlungsprotokolle). 

 Vor der Beauftragung führt die zentrale Vergabestelle eine vergaberechtliche Prüfung 

durch. 

 

35 Z. B. Auftragserweiterungen aufgrund günstiger Angebotspreise. 

36 Zu beachten ist, dass für die Änderung eines öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsauftrags oder im Oberschwellenbereich (EU-
Verfahren) andere Vorschriften gelten. 
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 Die Kommune dokumentiert die Notwendigkeit von Nachträgen. 

Ziel des zentralen Nachtragsmanagements sollte zudem sein, den Umfang der Nachträge zu 

begrenzen. Dazu sollte eine Kommune diese systematisch und gut strukturiert bearbeiten sowie 

zentral auswerten. 

Die Stadt Kierspe hat in der derzeit gültigen Dienstanweisung Vergabe Ausführungen zum 

Umgang mit „Auftragserweiterungen, Auftragserhöhungen und der Genehmigung von Über-

schreitungen“ getroffen. Die Bedarfsstellen sollen von Auftrag nehmenden Firmen ein Nach-

tragsangebot fordern und das Erfordernis „ausführlich und schriftlich begründen“. Darüber hin-

aus werden der Fachausschuss und der Rat (nachträglich) über Nachtragsvergaben samt Be-

gründung informiert, wenn die Grenze von 50.000 Euro netto überschritten wird. Dem entspre-

chend wird die Notwendigkeit von Nachträgen innerhalb der Verfahrensakte von der zuständi-

gen Bedarfsstelle in fachlicher Hinsicht plausibel begründet. 

Für Auftragsänderungen und Nachträge sind wie bei der Erstvergabe die einschlägigen Vor-

schriften in der jeweiligen Fassung zu beachten (vgl. Kapitel 2.6.1 Abweichungen vom Auftrags-

wert). Das betrifft hier speziell die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) und die Vergabe- 

und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB). Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Be-

darfsstellen mit einer vergaberechtlichen Betrachtung von Auftragsänderungen und Nachträgen 

sowie der wirtschaftlichen Bewertung oft überfordert sind. Vielfach setzen sie sich in der Doku-

mentation zu den Maßnahmen nicht mit der Frage der Wesentlichkeit von Nachträgen und dem 

möglichen Erfordernis einer Neuausschreibung auseinander. Mengenmehrungen werden meist 

ohnehin ohne förmlichen Nachtrag nur in den Schlussrechnungen ausgewiesen, jedoch nicht 

dokumentiert und begründet. Daher hat sich eine vergaberechtliche Begleitung von Änderungs- 

und Nachtragsverfahren ab einer zu bestimmenden Wertgrenze durch die zentrale Vergabe-

stelle bewährt.  

 Empfehlung 

Die Bedarfsstellen sollten nicht allein darüber entscheiden, ob die Auftragsänderung oder 

der Nachtrag mit oder ohne neue Ausschreibung erfolgen kann. Sie sollten die Unterlagen 

ab einer festzulegenden Wertgrenze rechtzeitig vor der Auftragserteilung der zentralen 

Vergabestelle zur weiteren vergaberechtlichen Prüfung zuleiten.  

Die Stadt Kierspe nimmt bisher keine systematische Auswertung hinsichtlich der Höhe der 

Nachträge und der beteiligten Unternehmen im Sinne eines Nachtragsmanagements vor. Ein 

solches Controlling, zumindest ab einem bestimmten Auftragsvolumen, könnte weitergehende 

Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten bei der Bedarfsermittlung, den Leistungsbeschrei-

bungen und möglichen Bietendenstrategien liefern. Zwar liegen hierzu teilweise Erfahrungs-

werte bei den fachlich Verantwortlichen vor, diese sind jedoch nicht systematisch aufbereitet. 

Eine systematische zentrale Nachbetrachtung bietet sich auch vor dem Hintergrund der Korrup-

tionsprävention an. Die Vergabestelle sollte auch für das Nachtragsmanagement zuständig sein 

(vgl. Kapitel 2.3 Organisation des Vergabewesens). 

 Empfehlung 

Die Stadt sollte ein systematisches Nachtragsmanagement aufbauen und Auftragsänderun-

gen sowie Nachträge zentral auswerten. Dazu gehört nach Ansicht der gpaNRW die Fest-

stellung der Ursache, Höhe und Häufigkeit sowie der beteiligten Unternehmen. 
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Die neue Dienstanweisung Vergabe sollte hinsichtlich der Prüf- und Dokumentationspflichten 

entsprechende Regelungen aufnehmen. Dafür stellt die gpaNRW auf der Homepage ein Muster 

für die Erstellung einer Vergabedienstanweisung zur Verfügung. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die Regelungen zum Umgang mit Nachträgen und Auftragsänderun-

gen der aktuellen Gesetzeslage anpassen und die Regelungen in die neue Dienstanweisung 

Vergabe aufnehmen.  

2.7 Maßnahmenbetrachtung 

In der Maßnahmenbetrachtung untersucht die gpaNRW, ob und inwieweit die Stadt Kierspe die 

rechtlichen und formellen Vorgaben für die Durchführung von Vergabeverfahren einhält. Eine 

bautechnische Prüfung der Vergabemaßnahmen ist damit nicht verbunden. Insofern kann die 

Maßnahmenbetrachtung kein Testat der Vergabe von Bauleistungen in der Stadt Kierspe lie-

fern. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird dieses Kapitel nicht veröffentlicht. 
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2.8 Anlage: Ergänzende Tabellen 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 – Vergabewesen  

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Organisation des Vergabewesens 

F1 

Die Stadt Kierspe hat eine zentrale Submissionsstelle eingerichtet. Eine zent-

rale Vergabestelle ist nicht vorhanden. Die Einführung einer Vergabemanage-

mentsoftware plant die Stadt derzeit nicht. Die Dienstanweisung Vergabe ist 

nicht mehr ganz aktuell. 

80 E1.1 

Die Stadt Kierspe sollte auf vollständig digital geführte Maßnahmenakten 

hinwirken, um Medienbrüche zu vermeiden. Im Optimalfall nutzt die Stadt 

zukünftig ein Vergabemanagementsystem. 

83 

   E1.2 

Die Stadt Kierspe sollte eine zentrale Vergabestelle einrichten oder eine 

interkommunale Zusammenarbeit anstreben. So können die Vergabever-

fahren effizient und rechtssicher abgewickelt werden und die Belegschaft 

wird entlastet. 

84 

   E1.3 

Die Stadt Kierspe sollte zeitnah eine neue Dienstanweisung Vergabe er-

arbeiten und in Kraft setzen. Darin sollten die aktuellen Gesetze und 

Wertgrenzen genannt sowie die Zuständigkeiten der Vergabestelle und 

der Bedarfsstellen geregelt und abgegrenzt sein. 

84 

   E1.4 

Die Stadt Kierspe sollte in allen Sachgebieten eine einheitliche Verfah-

rensweise sicherstellen und z. B. für die Bauaufträge die Formulare aus 

dem Vergabe- und Vertragshandbuch des Bundes einführen. 

85 

F2 

Die Stadt Kierspe hat keine Regelungen für eine unabhängige Überwachung 

hinsichtlich der getätigten Vergabeverfahren getroffen. Alternativmöglichkeiten 

zur Sicherstellung einer örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 101 Abs. 1 S. 3 

u. 4 GO NRW nutzt die Stadt nicht. 

85 E2 

Zur rechtssicheren Abwicklung der Vergabemaßnahmen, zur Sicherstel-

lung des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes sowie zur bestmöglichen Korrup-

tionsprävention sollte die Stadt Kierspe die Voraussetzungen für eine ver-

bindliche und regelmäßige Vergabeprüfung schaffen. Dafür bietet sich die 

Inanspruchnahme einer örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises oder ei-

ner anderen Kommune über eine interkommunale Zusammenarbeit an. 

87 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Allgemeine Korruptionsprävention 

F3 

Die Stadt Kierspe verfügt über eine „Dienstanweisung zur Verhinderung von 

Korruptionsdelikten in der Fassung vom 01.10.2018“. Sie ist veraltet. Wesentli-

che aktuelle gesetzliche Vorgaben sind nicht enthalten. Eine Risiko- und Ge-

fährdungsanalyse wurde nicht durchgeführt. 

87 E3.1 

Die Stadt sollte die Vorgaben des KorruptionsbG zur Herstellung von 

Transparenz und zur Vorbeugung von Korruption in einer Dienstanwei-

sung zeitnah und verbindlich regeln, um nicht gegen geltendes Recht zu 

verstoßen. 

88 

   E3.2 

Die Stadt Kierspe sollte eine schriftliche Regelung für Anfragen nach § 6 

Abs. 1 WRegG treffen und die Anfrage an das Gewerbezentralregister bis 

zum Ende der Übergangsfrist auf freiwilliger Basis durchführen. 

89 

   E3.3 

Die Stadt Kierspe sollte zeitnah eine Risiko- und Gefährdungsanalyse zur 

Feststellung der besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete durch-

führen und in regelmäßigen Abständen wiederholen. Dabei sollte die 

Stadt die Bediensteten möglichst aktiv einbeziehen. Dies könnte in Form 

eines Workshops oder mit einem externen Moderator ablaufen. 

90 

F4 
Bisher hat die Stadt Kierspe noch keine erkennbaren Maßnahmen zur Umset-

zung der neuen EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden eingeleitet. 
91 E4.1 

Die Stadt Kierspe sollte Vorkehrungen treffen, um im Anschluss an die 

zeitnah zu erwartende nationale Umsetzung der EU-Hinweisgeber-Richtli-

nie ein System für Hinweisgebende zu implementieren. Es sollte ein 

Workflow zum Umgang mit Hinweisen erarbeitet und verbindlich festge-

legt werden, der die Vertraulichkeit garantiert. 

92 

   E4.2 

Die Stadt Kierspe sollte die Benennung einer bzw. eines Korruptions-

schutzbeauftragten prüfen, die bzw. der sich der Einhaltung der Vorgaben 

des KorruptionsbG verantwortlich annimmt. Die Stadt sollte ihre Beschäf-

tigten jährlich, z. B. durch Schulungen, über die Regelungen zur Korrupti-

onsprävention informieren und sie für das Thema sensibilisieren. 

92 

   E4.3 

Die Stadt Kierspe sollte in der neuen Dienstanweisung zur Korruptions-

prävention schriftliche Regelungen für die Veröffentlichungspflichten nach 

§ 7 und die Anzeigepflichten nach § 8 KorruptionsbG treffen. 

94 

   E4.4 

Die Stadt Kierspe sollte prüfen, hinsichtlich der Veröffentlichungs- und 

Anzeigepflichten gemäß §§ 7 und 8 KorruptionsbG künftig im Ratsinfor-

mationssystem nachzukommen. Dies erhöht die Transparenz und verrin-

gert den Aufwand für interessierte Bürgerinnen und Bürger. 

94 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Sponsoring 

F5 

Die Stadt Kierspe greift das Thema Sponsoring in der „Dienstanweisung zur 

Verhinderung von Korruptionsdelikten“ auf. Die Stadt nutzt keine eigenen Ver-

träge, sondern die von den Sponsoren und geht damit das Risiko ein, mögli-

che Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. 

94 E5.1 

Die Stadt Kierspe sollte die bestehenden Regelungen zum Sponsoring 

zeitnah aktualisieren und in der neuen Dienstanweisung zum Thema Kor-

ruptionsprävention oder in einer eigenständigen Dienstanweisung zum 

Sponsoring zusammenfassen. Die Stadt sollte einen eigenen Musterver-

trag aufstellen. 

95 

   E5.2 

In einem Sponsoringvertrag sollte eine Kündigungsklausel enthalten sein 

sowie das Kosten- und Haftungsrisiko für die Stadt ausgeschlossen wer-

den. 

95 

Nachtragswesen 

F6 

Die Stadt Kierspe weist im Vergleichsjahr 2021 Abweichungen vom Auftrags-

wert über dem Median im interkommunalen Vergleich auf. Die Gründe liegen 

in vielen Über- und Unterschreitungen der Auftragswerte sowie in der Häufig-

keit und Höhe der erteilten Nachtragsaufträge. 

96 E6.1 

Die Stadt Kierspe sollte Sorge tragen, die ausgeschriebene und beauf-

tragte Leistung den Auftragswerten entsprechend abzurechnen. Damit 

kann sie Nachforderungen durch Auftrag nehmende Firmen aufgrund er-

heblicher Über- oder Unterschreitungen vermeiden. Ein geregeltes Nach-

tragsmanagement sowie eine unabhängige und regelmäßige Vergabe-

prüfung einzubinden sind geeignete Instrumente. 

98 

   E6.2 

Hohe Abweichungen der ursprünglichen Auftragssumme sollte die Stadt 

Kierspe nach Abschluss der Maßnahmen analysieren und die daraus ge-

zogenen Erkenntnisse zur Optimierung zukünftiger Ausschreibungen nut-

zen. Dies kann auch damit verbundene Zeitverzögerungen in der Bau-

ausführung verringern. 

99 

F7 

Die Stadt Kierspe verfügt in der derzeit geltenden Dienstanweisung Vergabe 

über Regelungen für Auftragserweiterungen und -änderungen. Die fachliche 

und vergaberechtliche Prüfung obliegt den Bedarfsstellen. Eine systematische 

und möglichst zentrale Auswertung hinsichtlich Höhe und Ursachen für Nach-

träge und der Abweichungen vom Auftragswert findet nicht statt. 

99 E7.1 

Die Bedarfsstellen sollten nicht allein darüber entscheiden, ob die Auf-

tragsänderung oder der Nachtrag mit oder ohne neue Ausschreibung er-

folgen kann. Sie sollten die Unterlagen ab einer festzulegenden Wert-

grenze rechtzeitig vor der Auftragserteilung der zentralen Vergabestelle 

zur weiteren vergaberechtlichen Prüfung zuleiten. 

100 

   E7.2 

Die Stadt sollte ein systematisches Nachtragsmanagement aufbauen und 

Auftragsänderungen sowie Nachträge zentral auswerten. Dazu gehört 

nach Ansicht der gpaNRW die Feststellung der Ursache, Höhe und Häu-

figkeit sowie der beteiligten Unternehmen. 

100 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

   E7.3 

Die Stadt Kierspe sollte die Regelungen zum Umgang mit Nachträgen 

und Auftragsänderungen der aktuellen Gesetzeslage anpassen und die 

Regelungen in die neue Dienstanweisung Vergabe aufnehmen. 

101 

Maßnahmenbetrachtung 

F8 

Die Stadt Kierspe konnte im Rahmen der Maßnahmenbetrachtung nicht alle 

erforderlichen Unterlagen vorlegen und verstößt damit gegen die Dokumenta-

tion und Informationspflichten gemäß §§ 19 und 20 VOB/A. Seitens der Käm-

merei wurde versichert, dass das Verfahren inzwischen umgestellt wurde. Wie-

derkehrende Aufgaben werden nun von der Submissionsstelle in der Kämme-

rei kontrolliert. 

Fehle

r! 

Text

mark

e 

nicht 

defini

ert. 

E8 

Die Stadt Kierspe sollte die Vergabeverfahren strikt von den beteiligten 

Personen der Bedarfsstellen und Ingenieurbüros trennen und muss die 

Vergaberechtsgrundsätze einhalten. 

Fehler

! 

Textm

arke 

nicht 

defini

ert. 

F9 

Die Stadt Kierspe hat mit einer Auftragserweiterung ohne neues Vergabever-

fahren gegen die Vorgaben des § 22 VOB/A „Änderungen während der Ver-

tragslaufzeit“ verstoßen, denn es handelte sich um zusätzliche Leistungen 

über die ausgeschriebenen Leistungen des ursprünglichen Auftrags hinaus. 

Fehle

r! 

Text

mark

e 

nicht 

defini

ert. 

E9 

Die Stadt Kierspe sollte das Verfahren hinsichtlich der Auftragsänderun-

gen und -erweiterungen durch die Einbindung einer zentralen Vergabe-

stelle umstellen und die Vorgaben der VOB beachten. Sie sollte sicher-

stellen, dass alle Vergabeverfahren einheitlich geführt und den gesetzli-

chen Vorgaben entsprechend zeitnah und fortlaufend dokumentiert wer-

den. Dafür sollten ein Workflow sowie Regelungen per neuer Dienstan-

weisung Vergabe installiert und kontrolliert werden. 

Fehler

! 

Textm

arke 

nicht 

defini

ert. 
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3. Informationstechnik an Schulen 

3.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Kierspe im Prüfgebiet Infor-

mationstechnik an Schulen stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Von den verhängten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist insbesondere 

auch die Informationstechnik (IT) betroffen. So besitzt die Digitalisierung in den Schulen in 

NRW heute eine höhere Priorität als je zuvor. Die Corona-Pandemie hat den diesbezüglichen 

Nachholbedarf in der landesweiten Schullandschaft deutlich aufgezeigt. Das digital gestützte 

Lernen und Lehren zählt für viele Schulen während der Pandemie zu den größten Herausforde-

rungen. Eine bedarfsgerechte und funktionierende technische Infrastruktur steht dabei im Fo-

kus. 

Allerdings hat die Pandemie die digitale Transformation in den Schulen nicht neu definiert, son-

dern lediglich beschleunigt. Vielerorts muss nun verstärkt in Infrastruktur und Ausstattung inves-

tiert werden, um einen zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Werkzeugen gewährleisten zu kön-

nen. Die kommunalen Schulträger werden die geschaffenen Strukturen aber auch nach der 

Pandemie in weiten Teilen aufrechterhalten und ausbauen müssen. Insofern ist auch perspekti-

visch mit einer höheren IT-Durchdringung in den Schulen zu rechnen, als es vor der Pandemie 

der Fall war. 

Informationstechnik an Schulen 

Die Stadt Kierspe ist Schulträger von zwei Grundschulen und einer Gesamtschule mit insge-

samt 1.877 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2021/2022. Beide Grundschulen verfügen 

über jeweils zwei Standorte im Stadtgebiet. Mit insgesamt fünf räumlich eigenständigen Schul-

standorten ist Kierspe damit einer der mittelgroßen Schulträger unter den derzeit von der 

gpaNRW geprüften kleinen kreisangehörigen Kommunen. 

Einen maßgeblichen Schub hat das digitalisierte Lernen und Unterrichten unabhängig von den 

Herausforderungen der Corona-Pandemie schon mehrere Jahre zuvor durch den DigitalPakt 

Schulen bekommen. Die Überlegungen zur systematischen und strukturierten Ausstattung der 

Schulen mit digitalen Medien wurden auch bei der Stadt Kierspe im Zusammenhang mit den 

formellen Voraussetzungen für die Beantragung von Fördermitteln konkretisiert.  

Die Rahmenbedingungen zur Steuerung der Schul-IT basieren indes vorrangig auf gewachse-

nen Strukturen. Innerhalb dieser Strukturen sind einige für eine erfolgreiche Schuldigitalisierung 

essenzielle Steuerungsmechanismen noch nicht optimal umgesetzt. Strategische Entscheidun-

gen im engeren Sinne zur Ausgestaltung eines Betriebsmodells mit geregelter Aufgabenvertei-
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lung zwischen der Stadtverwaltung als Schulträger, den Schulen und dem externen Dienstleis-

ter sind bisher nicht vollumfänglich formalisiert. Allerdings hat die Stadt Kierspe diesen Ansatz 

bereits aufgegriffen.  

Eine gute Basis zeigt die Medienentwicklungsplanung. Diese ist das wesentliche Instrument, 

um Maßnahmen und Investitionen unter Einbeziehung aller Interessenlagen fachlich koordiniert 

zu planen, zu priorisieren und somit die Rahmenbedingungen für die IT in den Schulen festzule-

gen. Es wäre sinnvoll, Aspekte der Projekt- und Investitionsplanung noch konkreter auszuge-

stalten und in die Medienentwicklungsplanung aufzunehmen. Auch in Bezug auf den Informati-

onsaustausch besteht Spielraum zur Optimierung. So ließe sich der Abstimmungs- und Kom-

munikationsprozess zwischen allen relevanten Beteiligten strukturierter und verbindlicher orga-

nisieren.  

Der Digitalisierungsstand in den Schulen der Stadt Kierspe erreicht nach den umfangreichen 

Beschaffungen der letzten Jahre inzwischen ein gutes Niveau.  

Hinsichtlich der IT-Sicherheit in den Schulen lassen sich auf der technischen Ebene und bei der 

räumlichen Unterbringung der Infrastruktur keine erheblichen Risiken für einen sicheren und 

ordnungsgemäßen Betrieb erkennen. Gleichwohl bestehen auch hier Ansätze, die Situation 

noch weiter zu optimieren. Dies gilt vor allem für konzeptionelle und organisatorische Maßnah-

men und Regelungen. 

3.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

Im Fokus dieser Prüfung im Bereich der Informationstechnik (IT) steht die Digitalisierung in den 

kommunalen Schulen. Die gpaNRW betrachtet dabei speziell die Aspekte IT-Steuerung und  

IT-Sicherheit sowie den erreichten Fortschritt der IT-Ausstattung an den Schulen. 

Die IT-Prüfung der gpaNRW hat die Intention,  

 den Schulträger bei der sachgerechten und zielgerichteten IT-Ausstattung seiner Schulen 

zu unterstützen, 

 Hinweise für wirtschaftliche Steuerungs- und Ausstattungsprozesse zu geben, 

 IT-Sicherheitsrisiken zu minimieren und 

 für unterschiedliche Aufgabenstellungen praxisnahe Lösungs- und Optimierungsansätze 

aufzuzeigen, die andernorts bereits erfolgreich praktiziert werden. 

Die gpaNRW hat die Daten, die für eine Bewertung erforderlich sind, über Fragebögen, Inter-

views und strukturierte Datenabfragen erhoben. Im Verlauf der Prüfung haben wir bereits Sach-

stände und Zwischenerkenntnisse dokumentiert und mit der Verwaltung kommuniziert. Wesent-

liche Ergebnisse stellen wir dar und werten diese im interkommunalen Vergleich. 
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3.3 IT an Schulen 

Die Kommunen sind als Schulträger für die sogenannten äußeren Schulangelegenheiten zu-

ständig. Darunter fallen alle Bereiche, die die Verwaltung, Schulgebäude und -gelände sowie 

deren Ausstattung betreffen. Im Hinblick auf die IT haben sie gemäß § 79 des Schulgesetzes 

NRW (SchulG NRW) eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie ori-

entierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 

Die gpaNRW klärt in diesem Zusammenhang folgende Kernfragen: 

 IT-Steuerung: Inwiefern resultieren die IT-Ausstattung an den Schulen und deren Be-

treuung aus einer systematischen Steuerung durch den Schulträger? 

 Stand der Digitalisierung: Wie weit ist der Schulträger bei der digitalen Transformation 

seiner Schulen im interkommunalen Vergleich vorangeschritten? 

 IT-Sicherheit: Hat der Schulträger hinreichende räumliche, technische und organisatori-

sche Maßnahmen ergriffen, um IT-Sicherheitsrisiken zu reduzieren? 

3.3.1 IT-Steuerung 

Das zentrale Ziel der Digitalisierung in den Schulen besteht darin, die Voraussetzungen dafür 

zu schaffen, dass die IT-Ausstattung in qualifizierter Weise in den Unterricht bzw. in die päda-

gogische Arbeit einbezogen werden kann. Voraussetzung dafür ist wiederum, dass die Pro-

zesse und Abhängigkeiten sowie Möglichkeiten und Grenzen wechselseitig, also auf Seiten der 

Schulen und des Schulträgers, bekannt sind.  

Grundsätzlich folgt die technische Ausstattung den pädagogischen Anforderungen der Schulen. 

Der für die Ausstattung zuständige Schulträger muss bei der Bewirtschaftung der dafür erfor-

derlichen Mittel allerdings wirtschaftlich, effizient und sparsam vorgehen. Insofern steht es ihm 

zu, die Notwendigkeit der seitens der Schulen angemeldeten Bedarfe zu hinterfragen und zu 

koordinieren – zumal ein Schulträger meist für die Ausstattung mehrerer Schulen verantwortlich 

ist. Eine zielgerichtete IT-Steuerung durch den Schulträger, unter systematischer Einbeziehung 

aller Beteiligten, kann Ausstattungsprozesse beschleunigen und sowohl den Umfang als auch 

die Qualität der IT-Ausstattung zum Vorteil aller erhöhen. 

 Feststellung 

Die Strukturen zur zielgerichteten und systematischen Steuerung der Schul-IT in der Stadt 

Kierspe sind solide. Gleichwohl bestehen Ansätze, diese zu optimieren. 

Die IT-Ausstattung an den Schulen und deren Betreuung sollten aus einer systematischen 

Steuerung durch den Schulträger resultieren und alle betroffenen Interessenlagen soweit wie 

möglich einbeziehen. Daraus leiten wir folgende Anforderungen ab:  

 Medienentwicklungsplanung: Eine Kommune sollte ihre Strategie zur Ausstattung der 

Schulen verbindlich beschreiben und regelmäßig fortschreiben. Die Strategie sollte die 

pädagogischen Konzepte der Schulen adäquat berücksichtigen. Zudem sollte sie in eine 

konkrete Projektplanung münden, in der Meilensteine definiert sind. 
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 Ausstattungsprozess: Eine Kommune sollte den Prozess der IT-Ausstattung an den 

Schulen von der Bedarfsmeldung bis hin zur Bezahlung und Einrichtung verbindlich re-

geln. In diesem Zusammenhang sollte sie Standards formulieren, um die Ausstattung so 

weit wie möglich zu vereinheitlichen und den Prozess zu vereinfachen.   

 Ressourcenüberblick: Eine Kommune sollte an zentraler Stelle einen schulübergreifen-

den Überblick über die IT-Ausstattungsgegenstände sowie die resultierenden Kosten be-

sitzen.  

 Rollen und Verantwortung: Eine Kommune sollte den Support der Schul-IT, insbeson-

dere die Abgrenzung zwischen dem First- und Second-Level-Support, verbindlich regeln. 

Allen Beteiligten sollten ihre Rollen und die daraus resultierende Verantwortung klar sein.  

 Informationsaustausch: Eine Kommune sollte einen regelmäßigen und systematischen 

Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten gewährleisten.  

Die bewerteten Rahmenbedingungen zur IT-Steuerung der Schulen in der Stadt Kierspe zeigt 

die gpaNRW im nachstehenden Netzdiagramm auf. Innenliegende Werte bedeuten eine ge-

ringe Ausprägung, außenliegende Werte eine hohe Ausprägung. Im Idealfall fällt die durch die 

Linie der geprüften Kommune gebildete Fläche möglichst groß aus. Die Indexlinie gibt die inter-

kommunalen Medianwerte wieder. 

Überblick über die Erfüllung der Anforderungen an die IT-Steuerung der Schulen 2022 

 

Bei der Digitalisierung der Schulen ist ein komplexes Themenfeld betroffen, das eine sorgfäl-

tige, koordinierte und langfristige Planung erfordert. Das Risiko von Fehlplanungen mit der 
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Folge, dass ineffektive Strukturen geschaffen und Ressourcen nicht wirtschaftlich eingesetzt 

werden, ist dementsprechend hoch.  

Für die Schulen der Stadt Kierspe liegen technisch-pädagogische Einsatzkonzepte vor. Diese 

wurden als formelle Voraussetzung für die Beantragung der Fördermittel aus dem Digitalpakt 

erstellt und bei Bedarf fortgeschrieben. Sie bilden die Grundlage dafür, dass die Anforderungen 

an die zu beschaffende IT-Ausstattung sich unmittelbar an der pädagogischen Ausrichtung und 

Zielsetzung der einzelnen Schule orientieren. In diesem Kontext definieren die Einsatzkonzepte 

auch die Anforderungen an die IT-Grundstruktur (Internetanbindung, WLAN) und den aus dem 

Unterrichten mit digitalen Medien resultierenden Qualifikationsbedarf der Lehrkräfte. Für den 

Zeitraum 2021 bis 2025 wurde eine Medienentwicklungsplanung erstellt, in der die einzelnen 

Konzepte zu einer Gesamtplanung der Bereitstellung und Betreuung der Schul-IT zusammen-

gefasst sind.  

Der Medienentwicklungsplan enthält beispielhafte Alternativszenarien mit Kostenkalkulationen 

für Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen als Grundlage zur Entscheidungsfindung. In 

den technisch-pädagogischen Einsatzkonzepten sind zudem für die förderungsfähigen Beschaf-

fungen Mengengerüste festgelegt worden. Mit Blick auf den fünfjährigen Planungszeitraum 

greift dies allerdings zu kurz. Um eine bedarfsgerechte, also an der konzeptionellen Ausrichtung 

der einzelnen Schulen orientierte Ausstattung bereitstellen zu können, sind weitere Informatio-

nen erforderlich. So fehlen in der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Kierspe 

derzeit noch konkrete Projektpläne mit Meilensteinen und damit Maßstäbe für den Umsetzungs-

stand konkreter Sachziele innerhalb einer definierten Zeit. 

Von erheblicher Bedeutung für den wirtschaftlichen und effektiven Einsatz von IT an den Schu-

len sind Standards. Dies gilt für den Prozess zur Beschaffung der Ausstattung und noch mehr 

für die Ausstattung selbst. Dazu zählen die Präsentationstechnik in den Klassenräumen, die pä-

dagogischen Endgeräte sowie die Komponenten der IT-Grundstruktur. Homogenität, Kompatibi-

lität sowie einheitliche Bedienungsmechanismen und -regeln sind für die Anwenderseite ebenso 

wichtig wie für die Wartung und den Support. Standards der unmittelbar im Unterricht einge-

setzten Technik gewährleisten eine für alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler gleichwertige 

mediengestützte Lernsituation und erleichtern den Support, wenn Unterstützungsbedarf besteht 

oder Störungen auftreten.  

Vielfach war die Situation der Schul-IT in der Vergangenheit dadurch geprägt, dass das digitale 

Lernen und Unterrichten bei den Verantwortlichen, gemessen an seiner Bedeutung, thematisch 

eher schwach verankert war. Die daraus resultierende Bandbreite in der Qualität von Ausstat-

tungskonzepten, aber auch von finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten begünstigte eine starke In-

homogenität landesweit, teils aber auch innerhalb des Zuständigkeitsbereichs eines einzelnen 

Schulträgers. In der Stadt Kierspe wird der Beschaffungsprozess im Kern als Teil der Haus-

haltsplanberatungen durchgeführt, indem der Bedarf der Schulen aufgenommen wird und nach 

Prüfung und Entscheidung durch die Kämmerei entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Der 

Medienentwicklungsplan 2021 bis 2025 empfiehlt eine Standardisierung der pädagogischen 

Endgeräte. Wenngleich die Stadt Kierspe in der Praxis auf zwei unterschiedliche Gerätetypen 

für ihre Schulen setzt, ist die Hardware auf die jeweilige Schulform bezogen homogen. Dabei 

handelt es sich um eine bewusste Entscheidung aller Beteiligten, die in der Bereitstellungsform 

der Gesamtschule begründet ist. Diese setzt im Unterschied zu den Grundschulen grundsätz-

lich auf den Einsatz privater Endgeräte (Bring-Your-Own-Device, BYOD), die in ein zentrales 

mobiles Managementsystem (Mobile Device Management, MDM) eingebunden sind. 
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Je weiter die IT-Ausstattung an den Schulen voranschreitet, desto mehr Vorgaben zur Standar-

disierung sind erfahrungsgemäß erforderlich. Dies sollte bestenfalls durch vordefinierte Waren-

körbe geschehen, um die Beschaffungsvorgänge zu beschleunigen und zu vereinfachen sowie 

die Homogenität in der IT-Landschaft der Schulen entsprechend der strategischen Vorgaben 

besser gewährleisten zu können. Bisher hat die Stadt Kierspe aber davon abgesehen, entspre-

chende Vorgaben zu definieren. Zudem sollte die Verwaltung Überlegungen bezüglich eines IT-

Sicherheitskonzeptes für die Schulen anstellen. Im Zuge eines geordneten Ausstattungsprozes-

ses dient es dazu, frühzeitig sicherheitsrelevante Aspekte in Bedarfsermittlungen einzubeziehen 

und zu bewerten, ob und inwieweit aus einer zur Beschaffung vorgesehenen IT-Komponente 

Risiken für die vorhandene Infrastruktur resultieren könnten. Dies gilt umso mehr vor dem Hin-

tergrund der recht großen Handlungsfreiheit der Schulen bei der Anschaffung von IT-Ausstat-

tung. 

Positiv ist, dass die Stadt Kierspe einen vollständigen Ressourcenüberblick über die vorhan-

dene IT-Ausstattung der Schulen und deren Kosten besitzt. Zur Erstellung der Medienkonzepte 

und des Medienentwicklungsplanes wurde im Jahr 2021 eine umfassende Bestandsaufnahme 

durchgeführt. Darüber hinaus sind die Informationen aus dem MDM, der Anlagenbuchhaltung 

bzw. der Inventarisierung sowie der Geschäftsbuchführung ohne größeren Aufwand zu Steue-

rungszwecken verfügbar und auswertbar.  

Zur Sicherstellung des laufenden Betriebs ist eine klare Festlegung von Rollen und der daraus 

jeweils resultierenden Verantwortung unerlässlich. Um die eingesetzte Infrastruktur sachgerecht 

und wirtschaftlich zu betreiben und zu pflegen, bedarf es eines abgestimmten Kommunikations-

prozesses mit definierter Arbeitsteilung zwischen Schulträger, Schulen und – bei dem von der 

Stadt Kierspe gewählten Betriebsmodell – externem IT-Dienstleister. Aufgaben sollen so vonei-

nander abgegrenzt sein, dass Aufwände auf beiden Seiten minimiert und Reibungsverluste ver-

mieden werden. Dies gewährleistet eine dauerhafte Funktionssicherheit der IT an den Schulen 

von der Netzwerkanbindung bis hin zu den Endgeräten der Schülerinnen und Schüler.  

Eine formelle Supportvereinbarung hat die Stadt Kierspe als Schulträger mit ihren Schulen nicht 

abgeschlossen. Rollen und Verantwortungen orientieren sich an den Empfehlungen der Medi-

enberatung des Schulministeriums. Sie wurden ebenso wie der daraus resultierende Qualifizie-

rungsbedarf seitens der Lehrkräfte in die technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte und Medi-

enentwicklungsplanung übernommen. Insofern sind sie dem Grunde nach geregelt und werden 

seit mehreren Jahren in der Praxis gelebt. Jede Schule ist für den First-Level-Support selbst 

verantwortlich. Allerdings ist es nach Angaben der Verwaltung notwendig, Unterschiede in der 

Ausführungsqualität der Supportaufgaben auszugleichen. Daher steht die zentrale IT des 

Schulträgers bei Bedarf auch für den First-Level-Support zur Verfügung. Dies ist eine zweckmä-

ßige Lösung, die aber nicht optimal die Anforderung einer verbindlichen und eindeutigen Rollen- 

und Zuständigkeitsfestlegung erfüllt. Den Second-Level-Support übernehmen der externe 

Dienstleister. Nachteilig ist, dass die zentrale IT in der Praxis in das Supportkonzept eingebun-

den ist, explizit dafür vorgesehene Stellenanteile aber nicht beschrieben und quantifiziert wur-

den.  

Auch für den Informationsaustausch zum gesamten Themen- und Aufgabenbereich Medienent-

wicklung und Digitalisierung in den Schulen der Stadt Kierspe gilt, dass dieser weitgehend auf 

gelebten Strukturen basiert. Interdisziplinäre Abstimmungsgremien oder Arbeitsgruppen mit der 

Aufgabe und dem Ziel, die Digitalisierung der Schulen umzusetzen und die Medienentwicklung 

fortzuschreiben, bestehen nicht. Aus der gewachsenen hohen Eigenverantwortung der Schulen 
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resultiert, dass ein großer Teil des Informationsaustausches bislang vorrangig auf Aspekte der 

Bereitstellung von Haushaltsmitteln abzielt. Darüber hinaus werden akute Probleme bedarfsab-

hängig erörtert. Gleichwohl hat die Stadt Kierspe mit der erst kürzlich erreichten Komplexität 

seiner IT-Ausstattungsgrades die Notwendigkeit weitergehender Abstimmungen erkannt. Sie 

plant, diese künftig systematisch durchzuführen.  

Dieser Kommunikationsprozess sollte strukturiert und möglichst über Regelungen oder Verein-

barungen formalisiert werden. Ein solcher Prozess kann ungeachtet einer gewissen Formalisie-

rung durchaus pragmatisch ausgerichtet sein. Beispielsweise kann einmal im Schuljahr oder 

halbjährlich eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Kämmerei, der zentralen IT sowie der 

Schulverwaltung als Vertreter des Schulträgers, der Schulleitungen und Medienkoordinatoren 

und gegebenenfalls des externen Dienstleisters tagen. Aufgabe und Ziel eines solchen interdis-

ziplinären Gremiums wäre der Austausch über Sachstände, aktuelle und künftige Anforderun-

gen und Erwartungen der Schulen, technologische Entwicklungen, haushaltswirtschaftliche 

Rahmenbedingungen, eventuelle Problemlagen und weitere relevante Themen. Idealerweise 

fließen die Ergebnisse des Austausches in die Fortschreibung der Medienkonzepte bzw. Medi-

enentwicklungsplanung ein. Dies verschafft gefassten Beschlüssen und Vereinbarungen den 

Stellenwert einer gemeinsam entwickelten Strategie zur Weiterentwicklung des digitalisierten 

Lernens und Unterrichtens in den Schulen der Stadt Kierspe. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die Ausstattung ihrer Schulen mit IT über eine Projekt- und Investiti-

onsplanung mit festgelegten Meilensteinen über einen mehrjährigen Zeithorizont steuern. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte mit Blick auf eine Standardisierung prüfen, ob sie einen Warenkorb 

für die Schul-IT bilden kann. Zudem sollte sie sich mit der Aufstellung eines IT-Sicherheits-

konzeptes für ihre Schulen auseinandersetzen. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die Rollen und Verantwortungen stärker formalisieren. Um eine kla-

rere Aufgabentrennung und annähernd gleiche Ausführungsqualität der Supportaufgaben zu 

erreichen, sollte der Qualifizierungs- bzw. Fortbildungsbedarf seitens der Schulen noch ein-

mal eruiert werden. 

 Empfehlung 

Die gpaNRW bestärkt die Stadt Kierspe darin, mit den maßgeblichen Beteiligten einen regel-

mäßigen Abstimmungsprozess zu aktuellen Sachständen sowie zur strategischen Weiterent-

wicklung ihrer Schul-IT zu etablieren. 

3.3.2 Stand der Digitalisierung 

Eine sinnvoll eingesetzte IT-Sachausstattung in den Schulen kann die digitale Kompetenz der 

Schülerinnen und Schüler fördern, das Lehren und Lernen unterstützen sowie eine flexiblere 

Unterrichtsorganisation ermöglichen. Die gpaNRW prüft, inwieweit die Kommunen die Digitali-

sierung ihrer Schulen bereits auf den Weg gebracht haben.  
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 Feststellung 

Der Digitalisierung in den Schulen der Stadt Kierspe ist durchweg auf einem guten Weg. In-

wiefern der tatsächliche Ausstattungsbedarf bereits gedeckt ist, kann nicht abschließend be-

wertet werden. 

Die gpaNRW stellt folgende Anforderungen an einen kommunalen Schulträger, damit er seinen 

Schulen eine gute Ausgangssituation für die Digitalisierung bieten kann: Eine Kommune sollte  

 die aus ihrem Medienentwicklungsplan resultierende Ausstattungsplanung konsequent 

umsetzen. 

 ihren Schulstandorten eine möglichst performante Internetanbindung bieten und Internet 

in möglichst allen Klassenräumen mittels LAN/WLAN gewährleisten. 

 – soweit die pädagogischen Konzepte hierfür eine Grundlage bieten – eine möglichst 

breite Ausstattung mit IT-Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler sowie Präsentati-

onstechnik in den Unterrichtsräumen bereitstellen.  

 gewährleisten, dass die IT-Ausstattung dem allgemeinen Stand der Technik entspricht. 

 die Personalressourcen bereitstellen, die unter Berücksichtigung der individuellen techni-

schen und organisatorischen Rahmenbedingungen erforderlich sind, um die Wartung und 

den Support für die Schul-IT zu sichern. 

Maßgebliche Grundlage der Bereitstellung und Betreuung der Schul-IT in der Stadt Kierspe 

sind die technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte der Schulen aus dem Jahr 2021. Auf dieser 

Grundlage sind die bereitgestellten Fördermittel für ein breitgefächertes Bündel von Maßnah-

men eingesetzt worden. Einen Schwerpunkt bildet dabei eine leistungsfähige Internetanbindung 

der fünf Schulstandorte und deren gebäudeinterne Netzwerke-Infrastruktur. 

Das pädagogische Netz der Schulstandorte ist derzeit noch mit erheblichen Unterschieden bei 

der Bandbreite an das Internet angebunden. Nach heutigem Stand haben nur zwei Schulstand-

orte eine hinreichende Leitungskapazität. In der Servatiusschule im Ortsteil Rönsahl als Teil-

standort der Bismarckschule steht für rund 100 Schülerinnen und Schüler eine Datenübertra-

gungsrate von 278 Mbit pro Sekunde zur Verfügung. Diese übertrifft deutlich die im Medienent-

wicklungsplan vorgesehene Kapazität von 0,5 bis 1,0 Mbit pro Sekunde je internetfähigem End-

gerät. In der Schanhollenschule, die ein Teilstandort der Pestalozzischule ist, bilden 250 Mbit 

pro Sekunde eine der Schulgröße angemessene Übertragungsrate. Die unmittelbar benach-

barte Gesamtschule Kierspe mit rund 1.200 Schülerinnen und Schülern ist mit der gleichen Lei-

tungskapazität von 250 Mbit pro Sekunde dagegen nicht optimal versorgt. Über die derzeit 

schwächste Internetanbindung verfügen mit jeweils lediglich 16 Mbit pro Sekunde die beiden 

Hauptstandorte der Grundschulen, d.h. die Bismarckschule und die Pestalozzischule. 

Für alle Standorte ist allerdings bereits ein 1.000-Mbit-Breitbandanschluss geplant bzw. bereits 

beim Netzbetreiber beantragt.  

Eine bedarfsgerechte Ausstattung der Unterrichtsräume mit Netzwerk- und Stromanschlüssen 

sowie homogenen Netzwerkkomponenten wie WLAN-Routern ist weitgehend vorhanden. Die in 

den Klassen- und Unterrichtsräumen installierte Präsentationstechnik ist Anfang des Jahres 

2023 in größerem Umfang erweitert worden. In den nachfolgenden Tabellen stellen wir die 
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quantitative Ausstattung mit Präsentationstechnik nach Gerätearten im interkommunalen Ver-

gleich für das Schuljahr 2021/2022 dar. Für einen aktuellen Überblick sind die Gerätezahlen je 

Klasse in den Schulen der Stadt Kierspe zusätzlich für das laufende Schuljahr angegeben:   

Präsentationstechnik je Klasse in den Grundschulen im Schuljahr 2021/22  
(Werte der Stadt Kierspe in Klammern: Schuljahr 2022/23) 

Geräteart Kierspe Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel- 

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Interaktive Tafeln/ 

Whiteboards (IWB) 
-  (-)   -    -    0,42 1,09 1,76   47 

Beamer  0,18  (0,32) -   0,06 0,20 0,65 1,67   47   

Großformatige Bild-

schirme  
-  (1,46) -   - 0,04 0,38 1,90   47   

Dokumentenkame-

ras/Visualizer 
-  (-) -    -    0,21 0,62 1,90   47   

Präsentationstechnik je Klasse in den weiterführenden Schulen im Schuljahr 2021/22  
(Werte der Stadt Kierspe in Klammern: Schuljahr 2022/23) 

Geräteart Kierspe Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel- 

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Interaktive Tafeln/ 

Whiteboards (IWB) 
-  (-) -    -    0,50 1,19 2,31   33 

Beamer  1,35  (1,60) -   0,22 0,48 1,33 2,60   33   

Großformatige Bild-

schirme  
-  (-) -   - 0,03 0,16 1,84   33   

Dokumentenkame-

ras/Visualizer 
-  (-) -    -    0,05 0,31 2,67   33   

Die auffallend große Spannweite der Kennzahlenausprägungen erfordert erläuternde Hinweise. 

Unterrichtsinhalte erfolgreich und effektiv digital zu vermitteln, ist nicht automatisch Folge einer 

möglichst hohen Anzahl oder Ausstattung mit allen Gerätearten. Denn zum einen handelt es 

sich um substitutive Technik: So kann ein Beamer einen Großbildschirm und ein interaktives 

Whiteboard eine Beamer-/Projektionswand-Kombination ersetzen. Zum anderen bestimmen 

das pädagogische Konzept der Schulen und die Schulformen den Bedarf. Zudem ist in den 

meisten Schulen die Anzahl der auszustattenden Unterrichtsräume höher als die Klassenanzahl 

nach der amtlichen Schulstatistik, die wir der Kennzahlenbildung zu Grunde legen. Bezogen auf 

die Klassenanzahl fällt die Ausstattung mit derartigen Geräten demnach umfangreicher aus und 

kann zu einer scheinbaren Bedarfsüberdeckung führen. Solche Unterschiede in den spezifi-

schen Anforderungen der einzelnen Schulen oder Schulformen zu beachten, zu werten und in 

die Bedarfsfeststellung einfließen zu lassen, ist Zweck und Ziel der Medienkonzepte.  

Die im laufenden Schuljahr 2022/2023 erreichte Situation in den Schulen der Stadt Kierspe 

zeigt, dass der in den technisch-pädagogischen Einsatzkonzepten für die einzelnen Schulstand-
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orte festgelegte Bedarf an Präsentationstechnik vollumfänglich gedeckt ist. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die Grundschulen konzeptionell für alle zu Unterrichtszwecken genutzten 

Räume eine Ausstattung mit passiven 75-Zoll-Bildschirmen vorgesehen haben.  

In Bezug auf die eingesetzten pädagogischen Endgeräte gilt folgender Grundsatz: Die Lernmit-

telausstattung sollte den Anspruch erfüllen, dass – wiederum gemessen an den Maßstäben des 

jeweiligen Medienkonzeptes – jedes Schulkind Zugang zu einem der Stand der Technik entspre-

chenden Endgerät hat. Dies ist nicht gleichbedeutend mit einer flächendeckenden Versorgung zu 

jedem beliebigen Zeitpunkt. Denn während beispielsweise an einem Büroarbeitsplatz immer eine 

IT-Ausstattung verfügbar sein muss, gilt dies nicht für den Schulunterricht. In welchem zeitlichen 

und inhaltlichen Umfang digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden, ist eine Frage der pä-

dagogischen Ausrichtung. So kann konzeptionell festgelegt sein, dass zwar grundsätzlich in allen 

Jahrgangsstufen Notebooks oder Tablets Verwendung finden, dies aber wechselweise zwischen 

den einzelnen Klassen erfolgt. 

In den Grundschulen der Stadt Kierspe stellt sich die Ausstattung mit IT-Endgeräten, die zu 

Lehr- und Lernzwecken eingesetzt werden, im interkommunalen Vergleich wie folgt dar: 

IT-Endgeräte Pädagogik je SuS in allen Grundschulen im Schuljahr 2021/22 

 

 

In den beiden Grundschulen der Stadt Kierspe teilen sich rechnerisch rund zwei Kinder ein End-

gerät für Unterrichtszwecke. Dabei handelt es sich überwiegend um Tablets. Daneben verfügen 

die Grundschulen über einen Bestand stationärer Geräte, mit denen die jeweiligen PC-Räume 

an den Standorten ausgestattet sind. 
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In der Gesamtschule der Stadt Kierspe stellt sich die Ausstattung mit IT-Endgeräten, die zu 

Lehr- und Lernzwecken eingesetzt werden, im interkommunalen Vergleich wie folgt dar: 

 

IT-Endgeräte Pädagogik je SuS in allen weiterführenden Schulen im Schuljahr 2021/22 

 

 

In der Gesamtschule fällt die vom Schulträger bereitgestellte Ausstattung quantitativ deutlich ge-

ringer aus als in den Grundschulen. Allerdings ist hier, wie bereits im Abschnitt zur IT-Steuerung 

erwähnt, der Einsatz privater mobiler Endgeräte (BYOD) zur Deckung des Bedarfs konzeptionell 

vorgesehen. Diese Geräte sind in der obigen Darstellung unberücksichtigt geblieben, da sie nicht 

Eigentum des Schulträgers sind. Unter Berücksichtigung dieser Geräte wäre indes mindestens 

eine 1:1-Austattung aller Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 

Die dargestellten Vergleichsgrafiken zeigen auf, dass im vergangenen Schuljahr kaum einer der 

geprüften Schulträger unter den kleinen kreisangehörigen Kommunen eine flächendeckende 

Versorgung mit pädagogischen Endgeräten – hier ausdrücklich im Sinne einer Kennzah-

lenausprägung von einem Gerät je Schülerin und Schüler – realisiert hat. In diesen Befund 

müssen allerdings die variierenden pädagogischen Anforderungen unterschiedlicher Medien-

konzepte mit einbezogen werden. So kann eine Ausstattung auch dann bedarfsgerecht sein, 

wenn zwar rechnerisch nicht der Schlüssel ein Endgerät je Kind erreicht wird, aber beispiels-

weise in den ersten und zweiten Klassen der Grundschulen ein Einsatz von Endgeräten gene-

rell nicht vorgesehen ist oder der Einsatz zwar in allen Jahrgangsstufen, aber zeitlich gestaffelt 

erfolgt. Insofern spiegeln die vorstehenden Diagramme die rein quantitative Faktenlage wider. 
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Sie lassen keine Rückschlüsse darauf zu, ob die bisher von der gpaNRW geprüften Schulträger 

die Ziele ihrer eigenen Medienentwicklungsplanung erfüllen oder nicht. Die Spannweite in der 

Kennzahlenausprägung fällt dennoch ins Auge. Ob deren Ursache in bewusst berücksichtigten 

konzeptionellen Besonderheiten, in einer zögerlichen Umsetzung der Schul-Digitalisierung 

durch die beteiligten Akteure oder in anderen Einflussfaktoren liegt, lässt sich in der überörtli-

chen Prüfung derzeit nicht bewerten. 

Ob die Ausstattungssituation in der Gesamtschule Kierspe gemessen an den pädagogischen 

Anforderungen den Bedarf deckt, sollte sich grundsätzlich durch Abgleich des technisch-päda-

gogischen Einsatzkonzeptes mit der tatsächlich vorhandenen Gerätezahl beurteilen lassen. Je-

doch enthält das Einsatzkonzept vom 03. Mai 2022 im Abschnitt Fördergegenstand 2.3: Schul-

gebundene mobile Endgeräte lediglich den Hinweis, dass mit der angegebenen Anzahl von 

Leihgeräten für Schülerinnen und Schüler der „Bedarf an mobilen Endgeräten [...] aktuell ge-

deckt“ sei. Dies lässt sich so interpretieren, dass unter Einbeziehung der tatsächlich eingesetz-

ten privaten Endgeräte mit Zugriff auf das pädagogische Schulnetzwerk alle schulischen Anfor-

derungen an das mediengestützte Lernen und Unterrichten erfüllt sind. Vor dem Hintergrund 

steuerungsrelevanter Information, die der Schulträger benötigt, greift dies jedoch zu kurz. Hier 

wird noch einmal deutlich, wie wichtig der unter 3.3.1 thematisierte Abstimmungsprozess zwi-

schen allen Beteiligten ist. Denn der Austausch über Sachstände, Anforderungen und tatsächli-

che Möglichkeiten trägt entscheidend dazu bei, dass alle Einflussfaktoren und Rahmenbedin-

gungen in der Planung hinreichend berücksichtigt werden und auftretende Hindernisse bei der 

Umsetzung – sei es aus technischen, finanzwirtschaftlichen oder sonstigen Gründen – frühzei-

tig erkannt werden. 

Ein weiterer maßgeblicher Faktor für die erfolgreiche Digitalisierung des Lernens und Unterrich-

tens ist, dass Politik, Verwaltung und Schulen eine angemessene Personalausstattung als not-

wendige Bedingung verstehen. Jede Investition in die IT-Grundstruktur der Schulen, in Präsen-

tations- und in Endgeräte ist nur dann sinnvoll und zielführend, wenn diese in einen ordnungs-

gemäßen, sachgerechten und sicheren IT-Betrieb mündet. Denn dieser ist die Voraussetzung 

dafür, dass die beschafften Werkzeuge – Schul-IT ist nichts anderes als ein Lernwerkzeug – so 

eingesetzt werden können, dass sie ihrem Zweck entsprechend die pädagogische Arbeit er-

leichtern und Lernaktivitäten wirksam unterstützen. Dies erfordert Personalressourcen für die 

Wartung und den Support.  

Wie sich der konkrete Personalbedarf bemisst, ist sowohl in fachlicher als auch in quantitativer 

Hinsicht unmittelbar vom Betriebsmodell abhängig. Ebenso wie bei der IT einer Kommunalver-

waltung in ihrer Gesamtheit gibt es auch zur Erfüllung der Teilaufgabe IT an Schulen eine Viel-

zahl von Alternativen. Dabei reduziert sich der eigene Personalbedarf beim Schulträger umso 

mehr, je umfangreicher Aufgaben ausgelagert sind. Die Stadt Kierspe hat sich für das beschrie-

bene gemischte Betriebsmodell entschieden. Dass die zentrale IT der Stadtverwaltung Aufga-

ben im Bereich der Schul-IT wahrnimmt, ist jedoch nicht in Stellenbeschreibungen berücksich-

tigt. Insofern besteht Optimierungsspielraum hinsichtlich der personalwirtschaftlichen und orga-

nisatorischen Rahmenbedingungen für die sachgerechte Umsetzung des gewählten Betriebs-

modells. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte gemeinsam mit der Gesamtschule die Informationslage darüber ver-

bessern, ob die tatsächlich eingesetzten – einschließlich der privat beschafften – Endgeräte 

den Bedarf zur sachgerechten Durchführung des mediengestützten Unterrichts decken. 
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 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte das Aufgabenvolumen, das in der zentralen IT zur Bereitstellung und 

Betreuung der Schul-IT anfällt, ermitteln und darauf ausgerichtete Stellenanteile festlegen. 

3.3.3 IT-Sicherheit 

In seiner Zuständigkeit für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur in den Schulen sowie des Se-

cond-Level-Supports obliegt es dem Schulträger auch potenziellen Sicherheitsrisiken durch 

technische und organisatorische Maßnahmen zu begegnen.  

Die gpaNRW prüft den Stand der IT-Sicherheit anhand ausgewählter Sicherheitsaspekte, um 

Rückschlüsse auf die gesamten IT-Sicherheitsstrukturen der Schulen zu ziehen. Die Erfahrun-

gen aus zahlreichen Prüfungen bestätigen, dass damit die grundsätzlichen Problemstellungen 

und Sicherheitsrisiken hinreichend identifiziert werden können. 

In Anlehnung an die Vorgaben des BSI37-Grundschutzkataloges hat die gpaNRW hierzu insge-

samt 63 ausgewählte Einzelaspekte geprüft. 

Im Fokus steht dabei die Kommune als Schulträger. Gleichwohl bedingt die Gewährleistung ei-

nes angemessenen Sicherheitsstandards eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen. Dies gilt 

insbesondere für einzubeziehende Aspekte des Datenschutzes, die innere Schulangelegenhei-

ten betreffen. Diese liegen allein im Verantwortungsbereich der Schulen. 

 Feststellung 

Das Sicherheitsniveau der IT in den Schulen der Stadt Kierspe liegt im unteren Mittelfeld. 

Daraus resultiert in einigen Teilaspekten ein nennenswerter Optimierungsspielraum. 

Die technische Infrastruktur und der konzeptionelle Rahmen müssen dem Schutzbedarf der zu 

verarbeitenden Daten und den strategischen Vorgaben gerecht werden. Dies bedingt, dass sich 

eine Kommune mit möglichen Notfallszenarien und dessen Folgen auseinandersetzt. Auch für 

potentielle Systemausfälle und Datenverluste muss sie verbindliche Vorgaben für die operative 

IT und die verschiedenen Anwendergruppen machen. 

Der nachstehend dargestellte Erfüllungsgrad bemisst sich daran, wie viele der geprüften Anfor-

derungen seitens der Stadt Kierspe als verantwortlicher Schulträger erfüllt sind. 

Anteil der erfüllten IT-Sicherheitsanforderungen in Prozent 2022 

 

 

37 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
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Das Sicherheitsniveau der Schul-IT ist in den bisher betrachteten kleinen kreisangehörigen 

Kommunen insgesamt eher schwach ausgeprägt. Die Hälfte der Vergleichskommunen erreicht 

nur etwas mehr als 60 Prozent der durch die gpaNRW geprüften Sicherheitsanforderungen. Der 

Erfüllungsgrad der Stadt Kierspe liegt mir knapp 58 Prozent noch leicht darunter. In den einzel-

nen Prüfungsaspekten stellen sich die für die Schulen der Stadt Kierspe zusammengefassten 

Ergebnisse wie folgt dar: 

Erfüllungsgrade in den einzelnen IT-Sicherheitsaspekten in Prozent 2022 

 

Positiv fällt auf, dass die elementaren technischen Aspekte sowie die räumliche Unterbringung 

der Infrastrukturkomponenten zwar nicht optimal ausgestaltet sind, aber keine erheblichen Defi-

zite zeigen. Zudem ist aufgrund geplanter und teilweise bereits laufender Baumaßnahmen per-

spektivisch vor allem in Bezug auf die Gebäudeverkabelung eine verbesserte Situation zu er-

warten.  

Die technische und konzeptionelle Absicherung der an allen Schulstandorten insgesamt rund 

130 stationären Endgeräte in den Computerräumen zeigt hingegen deutlichen Handlungsbe-

darf. Dies gilt gleichermaßen für die Ausgestaltung des IT-Sicherheitsmanagements im engeren 

Sinne. Dazu gehören organisatorische Konzepte und verbindliche Vorgaben, die beispielsweise 

den Zugang zu den Technikräumen oder die Modalitäten und Verhaltensregeln bei größeren 

Störungen oder sicherheitsrelevanten Vorfällen regeln. Da ein für die gesamte Stadtverwaltung 

gültiges IT-Sicherheitskonzept existiert, sollten alle wesentlichen Aspekte der Schul-IT explizit 

darin aufgenommen werden. Um die negativen Folgen eventueller Ausfälle oder Beschädigun-

gen der Infrastruktur zu begrenzen, sind Dokumentationen sinnvoll, die bei Bedarf auch einen 

sachkundigen Dritten zur Wiederherstellung des laufenden Betriebs in die Lage versetzen. 
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Von einer Bewertung der für den Notebook-Einsatz sicherheitsrelevanten Aspekte haben wir 

abgesehen. Im Schuljahr 2021/2022 waren zwar noch vereinzelte Geräte in Betrieb. Nach An-

gaben der Verwaltung wurden diese aber zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme für die IT-Si-

cherheitsprüfung nicht mehr für pädagogische Zwecke eingesetzt. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte insbesondere auf der konzeptionellen und organisatorischen Ebene 

ihre Handlungsmöglichkeiten nutzen, um das IT-Sicherheitsniveau zu erhöhen. 
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3.4 Anlage: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 – IT an Schulen 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

IT an Schulen 

F1 

Die Strukturen zur zielgerichteten und systematischen Steuerung der Schul-IT 

in der Stadt Kierspe sind solide. Gleichwohl bestehen Ansätze, diese zu opti-

mieren. 

108 E1.1 

Die Stadt Kierspe sollte die Ausstattung ihrer Schulen mit IT über eine 

Projekt- und Investitionsplanung mit festgelegten Meilensteinen über ei-

nen mehrjährigen Zeithorizont steuern. 

112 

   E1.2 

Die Stadt Kierspe sollte mit Blick auf eine Standardisierung prüfen, ob sie 

einen Warenkorb für die Schul-IT bilden kann. Zudem sollte sie sich mit 

der Aufstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes für ihre Schulen auseinan-

dersetzen. 

112 

   E1.3 

Die Stadt Kierspe sollte die Rollen und Verantwortungen stärker formali-

sieren. Um eine klarere Aufgabentrennung und annähernd gleiche Aus-

führungsqualität der Supportaufgaben zu erreichen, sollte der Qualifizie-

rungs- bzw. Fortbildungsbedarf seitens der Schulen noch einmal eruiert 

werden. 

112 

   E1.4 

Die gpaNRW bestärkt die Stadt Kierspe darin, mit den maßgeblichen Be-

teiligten einen regelmäßigen Abstimmungsprozess zu aktuellen Sach-

ständen sowie zur strategischen Weiterentwicklung ihrer Schul-IT zu 

etablieren. 

112 

F2 

Der Digitalisierung in den Schulen der Stadt Kierspe ist durchweg auf einem 

guten Weg. Inwiefern der tatsächliche Ausstattungsbedarf bereits gedeckt ist, 

kann nicht abschließend bewertet werden. 

113 E2.1 

Die Stadt Kierspe sollte gemeinsam mit der Gesamtschule die Informati-

onslage darüber verbessern, ob die tatsächlich eingesetzten – einschließ-

lich der privat beschafften – Endgeräte den Bedarf zur sachgerechten 

Durchführung des mediengestützten Unterrichts decken. 

117 

   E2.2 

Die Stadt Kierspe sollte das Aufgabenvolumen, das in der zentralen IT 

zur Bereitstellung und Betreuung der Schul-IT anfällt, ermitteln und darauf 

ausgerichtete Stellenanteile festlegen. 

118 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

F3 

Das Sicherheitsniveau der IT in den Schulen der Stadt Kierspe liegt im unteren 

Mittelfeld. Daraus resultiert in einigen Teilaspekten ein nennenswerter Optimie-

rungsspielraum. 

118 E3 

Die Stadt Kierspe sollte insbesondere auf der konzeptionellen und organi-

satorischen Ebene ihre Handlungsmöglichkeiten nutzen, um das IT-Si-

cherheitsniveau zu erhöhen. 

120 
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4. Ordnungsbehördliche Bestattungen 

4.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Kierspe im Prüfgebiet „Ord-

nungsbehördliche Bestattungen“ stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Ordnungsbehördliche Bestattungen 

Die Zahl der ordnungsbehördlichen Bestattungsfälle schwankt in der Stadt Kierspe im Betrach-

tungszeitraum. Im Vergleichsjahr 2021 wird mit acht Bestattungsfällen der höchste Wert der 

Zeitreihe verzeichnet. Die ordnungsbehördlichen Bestattungsfälle ergeben sich überwiegend 

durch Todesfälle in den örtlichen Seniorenpflegeeinrichtungen. 

Die Stadt Kierspe hält die rechtlichen Bestimmungen nach dem Bestattungsgesetz NRW für 

ordnungsbehördliche Bestattungen ein. Sie stellt sicher, dass die bestattungsrechtlichen Min-

dest- und Maximalfristen der Erd- und Feuerbestattung gewahrt werden. Auch bei der Auswahl 

der Bestattungsart und der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen als Ersatz-

vornahme handelt die Stadt Kierspe rechtmäßig. 

Bei einer ordnungsbehördlichen Bestattung als Ersatzvornahme macht die Stadt Kierspe ihren 

Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber bestattungspflichtigen Angehörigen konsequent gel-

tend. Sie erhebt seit dem Jahr 2021 eine zusätzliche Verwaltungsgebühr, um den mit der ord-

nungsbehördlichen Bestattung verbundenen Verwaltungsaufwand zu decken.  

Eine Rufbereitschaft für Dienst außerhalb der Arbeitszeiten sowie eine Vertretungsregelung hat 

die Stadt getroffen. Zudem besteht mit den örtlichen Bestattungsunternehmen eine Vereinba-

rung zur wechselnden Beauftragung. Verbindliche Verfahrensstandards z. B. in Form von Ab-

laufdiagrammen sind für die ordnungsbehördlichen Bestattungsfälle jedoch nicht festgelegt. Ge-

rade weil diese Aufgabe selten ansteht, sich aber oft über längere Zeiträume streckt, sollten 

Verfahrensabläufe verschriftlicht werden.  

Im interkommunalen Vergleich 2021 positioniert sich die Stadt Kierspe bei der Kennzahl „Fehl-

betrag je Fall durchgeführte ordnungsbehördliche Bestattung“ vergleichsweise hoch. In diesem 

Jahr ist es der Stadt erstmals nicht gelungen, den überwiegenden Teil der anfallenden Aufwen-

dungen zu decken. In den Jahren zuvor erreicht sie eine vollständige bzw. überwiegende Kos-

tendeckung.  

Die wirtschaftliche Erfüllung dieser Aufgabe spiegelt sich in den Aufwendungen je ordnungsbe-

hördlichem Bestattungsfall wider. Hier positioniert sich die Stadt Kierspe auch wegen durchge-

führter Markterkundungen und Absprachen mit Bestattern unterhalb des Wertes, den Ver-

gleichskommunen im Median aufzubringen haben.  
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4.2 Inhalt, Ziele und Methodik 

Seit Jahren steigt in den Kommunen die Zahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen. Die 

Gründe hierfür sind vielfältig. Hierzu zählen beispielsweise die wachsende Vereinsamung der 

Menschen sowie die zunehmende Altersarmut. Aber auch die Vereinzelung der Lebensweise 

und das Verschwinden der traditionellen Bindung mit gegenseitiger Verantwortung ist ursächlich 

dafür. Diese Entwicklung unterstreicht die Herausforderung für die Ordnungsbehörden, die 

Pflichtaufgabe „Ordnungsbehördliche Bestattungen“ rechtmäßig und sachgerecht durchzufüh-

ren. 

Die gpaNRW untersucht in diesem Prüfgebiet, wie die Ordnungsbehörden ihre Pflichtaufgabe 

steuern und organisieren. Ziel der Prüfung ist es, schwerpunktmäßig die Rechtmäßigkeit und 

die Verfahrensstandards bei der Aufgabenerledigung zu beurteilen. Im Fokus unserer Analyse 

steht aber auch der wirtschaftliche Ressourceneinsatz.  

Die gpaNRW möchte Hinweise zu Optimierungsmöglichkeiten bei den Verfahrensstandards ge-

ben und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, die das finanzwirtschaftliche Ergebnis positiv be-

einflussen können. Gleichzeitig will die gpaNRW die Kommunen für das Thema „Ordnungsbe-

hördliche Bestattungen“ sensibilisieren. 

Interkommunale Kennzahlenvergleiche stellen den Fehlbetrag je Fall durchgeführte ordnungs-

behördliche Bestattung, die Aufwendungen je Fall ordnungsbehördliche Bestattungen sowie die 

Kostenerstattungen je Fall ordnungsbehördliche Bestattungen dar. Dabei betrachtet die 

gpaNRW grundsätzlich die Jahre 2018 bis 2021 und stellt die Entwicklung der Ergebnisse in der 

Zeitreihe dar. Die von den Ordnungsbehörden zur Verfügung gestellten Fallzahlen, Aufwendun-

gen und Erträge werden dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem die Kommune die Durchführung 

der ordnungsbehördlichen Bestattung veranlasst hat. Für die tiefergehende Analyse werten wir 

die Prüfungsdaten, Ergebnisse aus Gesprächen und ggf. individuelle Unterlagen aus. Darüber 

hinaus bezieht die gpaNRW örtliche Besonderheiten in ihre Betrachtung ein. 

4.3 Örtliche Strukturen 

Die örtlichen Besonderheiten kann eine Kommune in der Regel nicht steuern oder ändern. 

Diese können aber durchaus Einfluss auf die Aufgaben einer Ordnungsbehörde haben und ste-

hen somit im unmittelbaren Zusammenhang.  

Die allgemeinen Strukturdaten der Stadt Kierspe haben wir im Vorbericht zusammengestellt. 

Die besonderen örtlichen Strukturen, die unmittelbaren Einfluss auf das Fallaufkommen bei den 

ordnungsbehördlichen Bestattungen haben können, fassen wir nachfolgend zusammen: 

In der Stadt Kierspe befinden sich mit dem von der Arbeiterwohlfahrt e.V. betriebenen Senio-

renzentrum Kierspe und der Seniorenresidenz Kierspe-Volmetal GmbH zwei Pflegeeinrichtun-

gen. Im betrachteten Zeitraum sind weder Einrichtungen hinzugekommen noch weggefallen. 

Hospize oder Krankenhäuser gibt es im Stadtgebiet Kierspe nicht. 
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Grundsätzlich erhöhen derartige Einrichtungen die Wahrscheinlichkeit ordnungsbehördlicher 

Bestattungen. Dies gilt insbesondere dann, wenn in einer Kommune überproportional viele die-

ser Einrichtungen vorhanden sind und Bewohner auch aus den umliegenden Nachbarkommu-

nen dort einziehen.  

Sterbefälle Kierspe 2018 bis 2021 

Grundzahl 2018 2019 2020 2021 

Sterbefälle nach IT.NRW 224 190 211 216 

Die Zahl der Sterbefälle liegt mit Ausnahme des Jahres 2019 auf relativ konstantem Niveau.  

Interkommunal verglichen hat die Stadt Kierspe absolut gesehen mehr Sterbefälle als 75 Pro-

zent der 108 mittleren kleinen kreisangehörigen Kommunen. Die höhere Zahl der Sterbefälle 

begründet sich mit der für dieses Segment hohen Einwohnerzahl von 16.089. Die Stadt Kierspe 

ist eine der einwohnerreicheren Kommunen des Vergleichsringes der mittleren kleinen kreisan-

gehörigen Kommunen.  

Diese hohe Einwohnerzahl und die daraus folgende höhere Zahl der Sterbefälle kann dazu füh-

ren, dass die Stadt Kierspe mehr ordnungsbehördliche Bestattungen abwickeln muss als die 

Vergleichskommunen. Sonstige Einflussfaktoren, die zu einer höheren Fallzahl führen können, 

liegen nicht vor.  

Ordnungsbehördliche Bestattungsfälle Kierspe 2018 bis 2021  

Grundzahl 2018 2019 2020 2021 

Ordnungsbehördliche Bestattungsfälle  3 2 4 8 

davon ordnungsbehördliche Bestattungsfälle 

ohne durchgeführte Bestattung 
2 1 1 4 

davon ordnungsbehördliche Bestattungsfälle mit 

durchgeführter Bestattung 
1 1 3 4 

In allen Jahren des Betrachtungszeitraumes wurden ordnungsbehördliche Bestattungsfälle ab-

gewickelt. In jedem Jahr ist auch mindestens ein ordnungsbehördlicher Bestattungsfall mit einer 

durch die Stadt Kierspe durchgeführten Bestattung zu verzeichnen.  

Im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 führt die Stadt Kierspe in rund der Hälfte aller gemel-

deten Fälle die ordnungsbehördliche Bestattung durch. In den anderen Fällen haben insbeson-

dere bestattungspflichtige Angehörige die Bestattung rechtzeitig veranlasst. Damit wurde eine 

ordnungsbehördliche Durchführung der Bestattung vermieden. 

Das Vergleichsjahr 2021 verzeichnet mit acht ordnungsbehördlichen Bestattungen den Höchst-

wert im Zeitreihenvergleich. Auch hier wurde bei der Hälfte der ordnungsbehördlichen Bestat-

tungsfälle eine Bestattung durch die Ordnungsbehörde durchgeführt.     
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Ordnungsbehördliche Bestattungsfälle Kierspe mit durchgeführter Bestattung je 10.000 Einwohner 

Kennzahl 2018 2019 2020 2021 

Ordnungsbehördliche Bestattungsfälle mit durch-

geführter Bestattung je 10.000 EW  
0,62 0,62 1,86 2,49 

Die kleinen kreisangehörigen Kommunen verzeichnen in diesem Aufgabengebiet oft nur gerin-

gere Fallzahlen. So kommt es vor, dass eine geringe Änderung der Fallzahlen eine grundsätzli-

che andere Positionierung im interkommunalen Vergleich zur Folge hat. 

In der Zeitreihe sind die ordnungsbehördlichen Bestattungsfälle mit durchgeführter Bestattung 

je 10.000 Einwohner in den Jahren 2018 bis 2019 stabil. Im Jahr 2021 erfolgt auch in der ein-

wohnerzogenen Betrachtung eine deutliche Erhöhung der ordnungsbehördlichen Bestattungs-

fälle insgesamt, aber auch die Zahl der Fälle, in denen eine ordnungsbehördliche Bestattung 

durchzuführen war.    

Ordnungsbehördliche Bestattungsfälle mit durchgeführter Bestattung je 10.000 Einwohner 2021 

Kierspe Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert  

(Median) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

2,49 0,00 0,00 0,67 1,35 5,74 45 

Die Stadt Kierspe hat interkommunal verglichen mehr ordnungsbehördliche Bestattungsfälle mit 

durchgeführter Bestattung je 10.000 Einwohner als 75 Prozent der Vergleichskommunen.  

Wirksame Regelungen und Prozessabläufe im Umgang mit ordnungsbehördlichen Bestattungs-

fällen sind daher von besonderer Bedeutung. In den nachfolgenden Kapiteln gehen wir konkret 

darauf ein. Im Vordergrund sollte insbesondere eine rechtmäßige und gerichtsfeste Abwicklung 

der ordnungsbehördlichen Bestattungsfälle stehen.  

4.4 Rechtmäßigkeit 

Eine rechtmäßige Aufgabenerfüllung zeichnet sich durch die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

gaben aus. Dazu gehören das Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungs-

gesetz NRW - BestG NRW), das Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - 

Ordnungsbehördengesetz NRW - (OBG NRW), das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) sowie das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) mit der dazu ergangenen Verordnung zur Ausführung des 

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (Ausführungsverordnung VwVG - VO VwVG NRW). Beson-

ders zu beachten sind  

 die Einhaltung bestattungsrechtlicher Fristen gem. §§ 11 und 13 BestG NRW,  

 die Art der Bestattung gem. § 13 BestG NRW sowie 

 die Ermittlung und die Heranziehung von vorrangig zur Bestattung verpflichteten Perso-

nen zur Kostenerstattung gem. § 8 BestG NRW i. V. m. § 24 VwVfG NRW. 
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Die Zuständigkeit der Kommune zur Durchführung einer ordnungsbehördlichen Bestattung rich-

tet sich nach § 8 Abs. 1 Satz 2 BestG NRW. Wenn zur Bestattung verpflichtete Angehörige 

nicht vorhanden sind oder ihrer Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, hat die 

örtliche Ordnungsbehörde die Bestattung als Gefahrenabwehrmaßnahme zu veranlassen. Zu-

ständig ist die Kommune, auf deren Gebiet der Tod eingetreten oder der Leichnam gefunden 

worden ist. 

Gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 VwVfG NRW ermittelt die Behörde den Sachverhalt von Amts wegen 

und bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen. Die jeweilige Ermittlungstätigkeit richtet sich im 

Verwaltungsverfahren maßgeblich nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Die Ermittlungsmaß-

nahmen müssen unter Berücksichtigung der Belastung für die Betroffenen, der Gewichtigkeit 

des jeweiligen öffentlichen Interesses und dem Grundsatz eines sinnvollen Einsatzes des Ver-

waltungsaufwandes angemessen sein. 

4.4.1 Bestattungsrechtliche Fristen 

 Die Stadt Kierspe hält die bestattungsrechtlichen Mindest- und Maximalfristen zur Überfüh-

rung des Leichnams in eine Leichenhalle, zur Erdbestattung und zur Einäscherung sowie zur 

Urnenbeisetzung der Totenasche konsequent ein. Das wird u.a. durch die durchgängige Er-

reichbarkeit des Ordnungsamtes und der Zusammenarbeit mit den örtlichen Bestattungsun-

ternehmen erreicht. 

Eine Kommune sollte die Fristen des Bestattungsrechts nach §§ 11 Abs. 2 und 13 BestG NRW 

zur Überführung von Toten in die Leichenhalle, zur Erdbestattung und Einäscherung sowie zur 

Urnenbeisetzung einhalten. 

Das Bestattungsrecht bestimmt, dass Tote nach Ausstellung der Todesbescheinigung spätes-

tens 36 Stunden nach ihrem Tod von ihrem Sterbe- oder Fundort in eine Leichenhalle zu über-

führen sind. Erdbestattungen dürfen grundsätzlich erst frühestens 24 Stunden nach Eintritt des 

Todes vorgenommen werden. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sind Erdbestattungen 

oder Einäscherungen innerhalb von zehn Tagen nach Eintritt des Todes durchzuführen. Die Ur-

nenbeisetzung der Totenasche hat spätestens innerhalb von sechs Wochen ab dem Zeitpunkt 

der Einäscherung zu erfolgen.  

Die Stadt Kierspe verfügt außerhalb der Öffnungszeiten über eine allgemeine Rufbereitschaft 

des Ordnungsamtes. Diese Rufbereitschaft ist bei Auffinden einer verstorbenen Person außer-

halb der Öffnungszeiten der erste Ansprechpartner. Das Ordnungsamt ist daher auch außer-

halb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung rund um die Uhr an allen Wochentagen verlässlich 

erreichbar. 

Die Stadt Kierspe hat das Vorgehen bei einer möglichen ordnungsbehördlichen Bestattung mit 

den Heimleitungen vereinbart. Die ortsansässigen Seniorenpflegeeinrichtungen melden der 

Stadt Kierspe den Tod von Heimbewohnerinnen und -bewohnern, die keine Angehörigen hat-

ten. Das Ordnungsamt der Stadt Kierspe wird von den Seniorenpflegeeinrichtungen auch kon-

taktiert, wenn bestattungspflichtige Angehörige gegenüber der Seniorenpflegeeinrichtung ableh-

nen, die Bestattung zu veranlassen. Das Ordnungsamt beauftragt hiernach innerhalb der ge-

setzlichen 36-Stunden-Frist gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 BestG NRW ein ortsansässiges Bestat-

tungsunternehmen mit der Überführung des Leichnams in eine Leichenhalle. 
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In vielen Fällen einer späteren ordnungsbehördlichen Bestattung wird auch die Polizei schon 

mit dem Auffinden der bzw. des Verstorbenen beteiligt.  

Zudem besteht eine Vereinbarung mit den drei ortsansässigen Bestattungsunternehmen über 

eine abwechselnde Beauftragung. Die hierfür anfallenden Kosten sind bei den drei Bestattern 

vergleichbar. So kann eine Beauftragung ohne weitere Formalitäten erfolgen.   

Das Zusammenwirken zwischen städtischer Rufbereitschaft, Polizei und örtlichen Bestattern er-

möglicht die Einhaltung der bestattungsrechtlichen Fristen zur Überführung von Toten in die 

Leichenhalle. 

Die zehntägige Bestattungsfrist zur Einäscherung oder Erdbestattung aus § 13 Absatz 3 Satz 1 

BestG NRW wird eingehalten. Bei Einäscherungen ordnungsbehördlicher Bestattungsfälle stellt 

die Stadt Kierspe sicher, dass sie die sechswöchige Frist zur Urnenbeisetzung wahrt. 

4.4.2 Ermittlung von Bestattungspflichtigen 

 Die Stadt Kierspe führt alle notwendigen Ermittlungsmaßnahmen im ordnungsbehördlichen 

Bestattungsverfahren durch. 

Wird einer Kommune ein Todesfall in ihrem Gemeindegebiet ohne bekannte Angehörige gemel-

det, sollte sie gemäß §§ 24 Abs. 1 i.V.m. 26 Abs. 1 VwVfG alle im Einzelfall möglichen und zu-

mutbaren Maßnahmen ergreifen, um etwaige nahe Angehörige der verstorbenen Person zu er-

mitteln und ihnen deren Bestattung zu ermöglichen.  

Die Bestattungspflicht der Kommune tritt erst ein, wenn nach erfolgten Ermittlungsmaßnahmen 

der Ordnungsbehörde feststeht, dass  

 Angehörige der verstorbenen Person ihrer Bestattungspflicht nicht nachkommen oder  

 alle zumutbaren Maßnahmen zur Ermittlung und Benachrichtigung von Angehörigen er-

folglos geblieben sind bzw. 

 Ermittlungen der Behörde zu dem Ergebnis kommen, dass keine Verpflichteten im Sinne 

von § 8 Absatz 1 Satz 1 BestG vorhanden sind. 

Die Stadt Kierspe hat die Aufgabe der ordnungsbehördlichen Bestattung im Ordnungsamt an-

gesiedelt. Im Ordnungsamt ist auch das Standesamt angesiedelt. Nach der Meldung eines ord-

nungsbehördlichen Bestattungsfalls führen die zuständigen Mitarbeitenden des Ordnungsamtes 

des Stadt Kierspe umgehend Ermittlungsmaßnahmen durch um bestattungspflichtige Angehö-

rige zu finden. Über die geführten Melde- und Personenstandsregister versucht die Stadt, Hin-

weise auf mögliche bestattungspflichtige Angehörige zu finden. Auch die Abfrage bei anderen 

Meldebehörden bzw. Standesämtern (Geburtsstandesamt der bzw. des Verstorbenen) erfolgt 

im Rahmen der Amtshilfe umgehend.  

Die Stadt fragt auch in den Pflegeinrichtungen nach, sofern die bzw. der Verstorbene dort sei-

nen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Sofern bis zum Eintritt des Todes ein Betreuungs-

verhältnis bestand, kontaktiert die Stadt Kierspe auch die letzte Betreuerin bzw. den letzten Be-

treuer. Führen diese Ermittlungen zu noch lebenden Angehörigen, erfolgt die unmittelbare Kon-

taktaufnahme.  
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Die Stadt informiert die bestattungspflichtigen Angehörigen über deren Bestattungspflicht. Die 

gesetzliche Rangfolge nach § 8 Abs. 1 Satz 1 BestG NRW, in der Angehörige zur Bestattung 

verpflichtet sind, wird immer eingehalten. Weigern sich die Angehörigen, die Bestattung durch-

zuführen, führt die Stadt Kierspe diese in Ersatzvornahme durch (vgl. 4.4.4 „Ordnungsbehördli-

che Bestattung als Ersatzvornahme“). 

4.4.3 Art der Bestattung 

 Die Stadt Kierspe berücksichtigt und respektiert den Willen des Verstorbenen bei der Wahl 

der Bestattungsform. Ohne vorliegende Willensbekundung erfolgt die Bestattung als Urnen-

beisetzung. Sie richtet sich damit nach den Vorgaben des § 12 BestG NRW  

Erd- und Feuerbestattungen gelten nach dem BestG NRW als gleichrangige Bestattungsfor-

men. Über die Art der Bestattung entscheidet die örtliche Ordnungsbehörde, wenn sie diese 

veranlasst. Eine Kommune sollte die Vorgaben des § 12 BestG NRW zur Art der Bestattung 

einhalten. Eine Willensbekundung der verstorbenen Person zur Art der Bestattung sollte sie da-

bei berücksichtigen.  

Die Stadt Kierspe nutzt für ordnungsbehördliche Bestattungen grundsätzlich die Einäscherung 

als wirtschaftlichste Bestattungsform. Nach der Einäscherung erfolgt eine anonyme Urnenbei-

setzung auf dem Waldfriedhof in Lüdenscheid. Hierzu wurden die Preise der örtlichen Bestatter 

ermittelt und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt.  

Sofern die oder der Verstorbene eine eigene Wohnung bewohnte, kann die Stadt Kierspe eine 

Willensbekundung im Rahmen einer durchgeführten Wohnungsdurchsuchung erhalten. Auch 

Hinweise von Nachbarn, Vermietenden oder weiteren Bekannten nimmt sie auf.  

Hatte die oder der Verstorbene den gewöhnlichen Aufenthalt vor Eintritt des Todes in einer Pfle-

geeinrichtung, ist die Willensbekundung häufig bei der Heimleitung bekannt oder bei einer ein-

gesetzten Betreuungsperson hinterlegt. 

Menschen ohne festen Wohnsitz werden nach Aussage der Stadt Kierspe durch ein großes Be-

treuungsangebot unterstützt und sind der Stadt namentlich bekannt. In den letzten Jahren sind 

daher keine obdachlosen Personen im Stadtgebiet verstorben, die der Stadt nicht bekannt wa-

ren. Auch in diesen Fällen wird eine Willensbekundung zur Art der Bestattung bei Betreuungs-

personen oder Bekannten erfragt. 

Somit erfolgt in der Stadt Kierspe die Entscheidung über die Art der Bestattung im Sinne des § 

12 BestG NRW.  

4.4.4 Ordnungsbehördliche Bestattung als Ersatzvornahme 

Die Ersatzvornahme ist eine Möglichkeit der Kommune, eine vertretbare Handlung im Sinne 

von § 59 Absatz 1 Satz 1 VwVG NRW durchzusetzen. Nimmt eine verpflichtete Person eine 

vertretbare Handlung nicht vor, so kann die zuständige Vollzugsbehörde die Maßnahme vor-

nehmen lassen. Die Kosten werden der verpflichteten Person auferlegt. 
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 Die Stadt Kierspe führt bei der Ersatzvornahme zunächst nur die Einäscherung durch. 

Gleichzeitig versucht sie, Angehörige zu ermitteln, die bestenfalls selbst die Bestattung be-

auftragen. Sie führt die ordnungsbehördlichen Bestattungen im Rahmen einer Ersatzvor-

nahme rechtmäßig durch.   

Bei ordnungsbehördlichen Bestattungen als Ersatzvornahme sollte eine Kommune ihr Handeln 

darauf beschränken, die von einem unbestatteten Leichnam ausgehende gegenwärtige Gefahr 

abzuwenden. Während dafür Erdbestattungen immer vollständig durchzuführen sind, sollte die 

Kommune bei Feuerbestattungen zunächst nur die Einäscherung sowie die Aufnahme der     

Totenasche in eine Urne veranlassen. Die Beisetzung der Urne sollte erst nach dem            

endgültigen Abschluss der Ermittlungstätigkeit erfolgen. Den bestattungspflichtigen                

Angehörigen sollte die Veranlassung der Urnenbeisetzung zunächst per Verwaltungsakt        

aufgegeben werden. Parallel dazu sollte für den Fall der Nichterfüllung eine Ersatzvornahme 

angedroht werden. 

Die Stadt Kierspe veranlasst bei Feuerbestattungen zunächst nur die Einäscherung und die 

Aufnahme der Asche in eine Urne, sofern nicht unmittelbar bestattungspflichtige Angehörige die 

Bestattung vornehmen. Die Urne verbleibt während des Verfahrens bis zur möglichen Ersatz-

vornahme der Bestattung im Krematorium. Da nach dem Zeitpunkt der Einäscherung keine ge-

genwärtige Gefahr gem. § 14 Abs. 1 OBG i.V.m. § 8 Abs. 1 BestG NRW mehr vorliegt, besteht 

zunächst keine Notwendigkeit für weitere Zwangsmaßnahmen auf Grundlage von § 55 Abs. 2 

VwVG NRW. Zudem gewinnt die Stadt Zeit, um Angehörige zur Bestattung aufzufordern.  

Bis zum Ablauf der Sechs-Wochen-Frist zur Urnenbeisetzung nach § 13 Absatz 3 Satz 1 BestG 

NRW unternimmt die Stadt Kierspe weitere Versuche, bestattungspflichtige Angehörige zur 

Durchführung der Bestattung zu bewegen. Die zur Bestattung Verpflichteten werden schriftlich 

per rechtsmittelfähigem Bescheid aufgefordert, dieser Pflicht nachzukommen. Dabei wird auch 

die Ersatzvornahme angedroht. Sofern die bestattungspflichtigen Angehörigen ihrer Verpflich-

tung zur Urnenbeisetzung nicht innerhalb der Sechs-Wochen-Frist nachkommen, setzt die Stadt 

Kierspe die Durchführung der Ersatzvornahme mit Anordnung der sofortigen Vollziehung fest.   

Erdbestattungen als Ersatzvornahme führt die Stadt Kierspe als einheitlichen Bestattungsvor-

gang durch. Die Stadt nimmt Erdbestattungen nur ausnahmsweise vor, wenn dazu eine aus-

drückliche Willenserklärung der verstorbenen Person oder der Angehörigen vorliegt oder wenn 

aufgrund der Religionszugehörigkeit eine Feuerbestattung ausgeschlossen ist. Durch dieses 

Vorgehen gewährleistet die Stadt auch bei einer ordnungsbehördlichen Bestattung als Ersatz-

vornahme, dass die Maßnahme verhältnismäßig ist. 

4.4.5  Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber 

Verpflichteten 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe setzt Kostenerstattungsansprüche gegenüber Verpflichteten für eine 

durchgeführte ordnungsbehördliche Bestattung konsequent durch. Eine Anmeldung des 

Kostenerstattungsanspruches beim Nachlassgericht erfolgt nicht. Seit dem Jahr 2021 erhebt 

sie eine Verwaltungsgebühr für den kommunalen Aufwand. 
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Eine Kommune sollte die bei der Durchführung einer Ersatzvornahme angefallenen Bestat-

tungskosten von den bestattungspflichtigen Angehörigen einfordern, wenn diese ihrer Bestat-

tungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen sind. Sie sollte zusätzlich eine ange-

messene Verwaltungsgebühr erheben, um ihren mit der ordnungsbehördlichen Bestattung ver-

bundenen Verwaltungsaufwand zu decken. 

Die Stadt Kierspe macht ihren Kostenerstattungsanspruch gegenüber den Bestattungspflichti-

gen per rechtsmittelfähigem Bescheid geltend. Dabei lässt sie sich alle Aufwendungen für die 

durchgeführte Bestattung erstatten.  

Grundsätzlich ist auch bei Auffinden eines Testaments zu prüfen, ob der Erbnehmer zur Bestat-

tung des Erblassers verpflichtet ist. Gem. § 1968 BGB trägt der Erbe die Kosten der Beerdigung 

des Erblassers. Erbe ist entweder die Person, die der Verstorbene in einer letztwilligen Verfü-

gung (z.B. in einem Testament) bedacht hat oder falls diese fehlt, die gesetzlichen Erben.  

Zur Ermittlung möglicher Erben kann die Ordnungsbehörde das Nachlassgericht einschalten. 

Dies sollte erfolgen, wenn die Ordnungsbehörde keine zur Bestattung verpflichteten Angehöri-

gen ermitteln konnte, aber Vermögen (Bankguthaben, Wohneigentum oder sonstige Vermö-

genswerte) vorhanden sind. Das Amtsgericht ermittelt von Amts wegen mögliche Erben auch 

des 2. oder 3. Grades. Die Ordnungsbehörde kann die Kosten der ordnungsbehördlichen Be-

stattung formal als Verbindlichkeit zum Nachlass anmelden.  

In der Stadt Kierspe werden die zur Kostentragung verpflichteten Erben nach § 1968 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches (BGB) nicht ermittelt. Die Bestattungspflicht besteht für Angehörige im 

Sinne des § 8 BestG NRW auch dann, wenn diese keine Erben sind oder das Erbe ausschla-

gen. 

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die Kosten der ordnungsbehördlichen Bestattung beim Amtsgericht 

als Verbindlichkeit zum Nachlass anmelden, sofern grundsätzlich Vermögen vorliegt, ver-

pflichtete Angehörige jedoch nicht ermittelt werden können.  

Die Stadt Kierspe dokumentiert die Ergebnisse der Recherchen. Eine Checkliste, die alle Mög-

lichkeiten der Recherche aufführt und ggfls. Kontaktdaten von Dritten wie Rentenversicherungs-

trägern u. ä enthält, führt sie nicht.  

Eine solche Checkliste dient der vollständigen Erfassung aller Fragestellungen. Sie verhindert 

Fehler und erinnert an alle notwendigen Arbeitsschritte. Gerade in kleineren Kommunen mit nur 

geringen Fallzahlen können Checklisten hilfreich sein, um gleichgelagerte Sachverhalte stets 

gleich zu behandeln und die Arbeit für neue Kolleginnen und Kollegen sowie in Vertretungsfäl-

len zu vereinfachen. 

Für eine Checkliste zur Ermittlung von Angehörigen hält die gpaNRW folgende Mindeststan-

dards für erforderlich:  

 Einsichtnahme in das Melderegister und das Telefonverzeichnis des letzten Wohnortes 

der verstorbenen Person,  

 Kontaktaufnahme mit dem Standesamt, bei dem die Geburt oder die Eheschließung des 

Verstorbenen beurkundet wurde, 
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 Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Sozialleistungsträger, sofern der Verstorbene So-

zialleistungen bezog, 

 Kontaktaufnahme mit der Einrichtung, in welcher der Verstorbene zuletzt gelebt hat, 

 Kontaktaufnahme mit dem letzten Betreuer (sofern ein Betreuungsverhältnis bestand), 

 Ermittlung innerhalb der Wohnung, sofern der Verstorbene eine eigene Wohnung inne-

hatte (Adressbuch, Stammbuch, etc.), 

 Hinweisen auf etwaige Verwandte nachgehen, Versuch der Kontaktaufnahme, Benach-

richtigung über den Todesfall (bei Angehörigen außerhalb des eigenen Gemeindegebie-

tes im Zuge der Amtshilfe Recherche fortführen lassen), 

 Recherche im Internet (u.a. soziale Medien) sowie 

 schriftliche Dokumentation der Ermittlungsergebnisse. 

Diese Mindeststandards kann die Stadt Kierspe in eine Checkliste einfließen lassen und belie-

big erweitern. Darüber hinaus sollte die Checkliste auch für die anschließende Bestattung sowie 

die Durchsetzung der Kostenerstattungspflicht mit allen notwendigen Arbeitsschritten und ge-

setzlichen Regelungen (VwVG NRW und VO VwVG NRW) einsetzbar sein. 

In Fällen der Bestattung als Ersatzvornahme erhebt die Stadt Kierspe von den bestattungs-

pflichtigen Angehörigen seit dem Jahr 2021 die Verwaltungskosten für die durchgeführte ord-

nungsbehördliche Bestattung. Der Verwaltungsgebührenrahmen hierfür sieht einen Betrag zwi-

schen 30 Euro und 360 Euro vor. Die Stadt Kierspe bemisst die Verwaltungsgebühr entspre-

chend dem tatsächlichen Verwaltungsaufwand. Sie beträgt mindestens 150 Euro. Klageverfah-

ren gegen die festgesetzten Gebühren verzeichnete die Stadt bisher nicht. 

4.5 Verfahrensstandards 

Verbindliche Verfahrensstandards helfen, die Prozessqualität zu sichern und Aufgaben struktu-

riert, zielgerichtet und nachvollziehbar zu erledigen. Die Fallbearbeitung erfordert umfangrei-

ches Fachwissen und Einfühlungsvermögen im Umgang mit etwaigen Hinterbliebenen. Abhän-

gig von den örtlichen, strukturellen Besonderheiten ist das jährliche Fallaufkommen relativ ge-

ring, so dass es den eingesetzten Beschäftigten an der notwendigen Routine fehlen kann. Fest-

gelegte Verfahrensstandards und Dokumentationspflichten, die bei der Aufgabenerledigung ein-

gehalten werden, tragen zu einer gerichtsfesten Aktenführung bei. 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat keine schriftlichen Verfahrensstandards für die Abwicklung der ord-

nungsbehördlichen Bestattung erstellt. Die Orientierung erfolgt anhand von Seminarunterla-

gen und den Unterlagen zu bereits durchgeführten ordnungsbehördlichen Bestattungen. 

Eine Kommune sollte Standards und Abläufe der Aufgabenerfüllung bei ordnungsbehördlichen 

Bestattungen transparent regeln und verschriftlichen. Hierzu gehören Prozesse, Zuständigkei-

ten, Entscheidungsbefugnisse, Fristen sowie standardisierte Checklisten, die die Aufgabenerle-
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digung erleichtern. Diese Prozessstandards und Abläufe sollten allen zuständigen Beschäftig-

ten zur Verfügung stehen und bei der Aufgabenerledigung stets eingehalten werden. Ferner 

sollte eine Kommune ihr Personal im Bereich „ordnungsbehördliche Bestattungen“ angemessen 

qualifizieren. Da die Aufgabenerledigung zeitkritisch ist, sollte die Kommune auch eine Erreich-

barkeit außerhalb der allgemeinen Dienstzeit sicherstellen. 

Die Stadt Kierspe hat keine schriftlichen und verbindlichen Standards festgelegt, wie bei einem 

Bestattungsfall zu verfahren ist. Innerhalb des Ordnungsamtes sind jedoch Zuständigkeiten, 

Vertretungsregelungen und ein Vier-Augen-Prinzip geregelt. Die handelnden Personen sind 

durch Seminare zum Bestattungsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) fortgebildet und 

nach eigenen Angaben hinreichend sicher in der Abwicklung aller Fragestellungen. Die bereits 

durchgeführten ordnungsbehördlichen Bestattungen wurden intern besprochen und haben sich 

als rechtssicher erwiesen.  

Die Stadt Kierspe dokumentiert zu jedem ordnungsbehördlichen Bestattungsfall alle relevanten 

Entscheidungen in einen Vorgang. Die Dokumentation erfolgt sowohl in Papierform als auch in 

digitaler Form. Zum Abschluss eines Verfahrens realisiert sie Kostenersatzansprüche per förm-

lich zugestelltem Kostenbescheid, sofern sie zur Bestattung verpflichtete Angehörige auffinden 

konnte. Das Vier-Augen-Prinzip ist immer sichergestellt.  

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte den Ablauf sowie Arbeitsschritte einer ordnungsbehördlichen Bestat-

tung in einer Checkliste festschreiben und somit das Wissensmanagement sicherstellen.  

In der Checkliste sollten die Abläufe, Zuständigkeiten, Fristen, die entsprechenden Gesetzes-

texte, ggf. auch wichtige Urteile übersichtlich dargestellt sein. Neben den textlichen Ausführun-

gen bieten sich auch Arbeitsablaufdiagramme an. Diese können das Verständnis für die Ab-

folge der einzelnen Schritte, deren Nachvollziehbarkeit und Schnittstellen, sowie die zu beach-

tenden Fristen bzw. Bearbeitungszeiten erleichtern. Sie machen das Verfahren zudem transpa-

renter und erleichtern insbesondere neuen Fachkräften die Orientierung.  

Folgende Standards/Prozesse sollten die Ordnungsbehörden aus Sicht der gpaNRW schriftlich 

definieren:  

 Verfahren nach Kenntnis über einen möglichen Bestattungsfall, 

 Sicherstellen der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei ordnungsbehördlichen 

Bestattungen, Überprüfung durch Vorgesetzte, 

 Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen, 

 Erreichbarkeit außerhalb der üblichen Dienstzeiten, Urlaubsvertretungen, 

 Begehen der Wohnung, Sicherstellen von Dokumenten, Unterlagen und ggf. Wertsachen 

sowie 

 Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips und der entsprechenden Dokumentation. 

Aus Sicht der gpaNRW geben Checklisten Sicherheit im Ermittlungsverfahren sowie bei der 

Durchführung einer ordnungsbehördlichen Bestattung. Sie verhindern mögliche Fehler und erin-



  Stadt Kierspe    Ordnungsbehördliche Bestattungen    050.010.010_04630 

Seite 134 von 161 

nern an alle notwendigen Arbeitsschritte. Gerade in kleineren Kommunen mit nur geringen Fall-

zahlen können Checklisten hilfreich sein, um gleichgelagerte Sachverhalte stets gleich zu be-

handeln und die Arbeit für neue Kolleginnen und Kollegen zu vereinfachen.  

So könnte die Stadt Kierspe beispielsweise einen Fragenkatalog mit allen notwendigen Erstin-

formationen zu dem Sterbefall entwerfen. Dieser ist systematisch abzuarbeiten und kann dabei 

helfen, weitere Fragen zu klären und alle Verfahrensschritte abzuwickeln. Dieser Fragenkatalog 

kann als standardisiertes Aktendeckblatt die fallbearbeitende Fachkraft des Ordnungsamtes im 

Fall einer ordnungsbehördlichen Bestattung durch das gesamte Verfahren führen. So ist ge-

währleistet, dass die Arbeitsschritte auch im Vertretungsfall nach einheitlichen Standards erle-

digt werden.  

4.6 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung 

Ordnungsbehördliche Bestattungen sind gemäß § 8 Absatz 1 BestG NRW Pflichtaufgabe der 

örtlichen Ordnungsbehörde, auf deren Gebiet der Tod eingetreten oder die verstorbene Person 

gefunden worden ist. Die damit einhergehenden Kosten hat daher zunächst die Kommune zu 

tragen, die die Durchführung der Bestattung veranlasst hat. Sie hat gegenüber den bestattungs-

pflichtigen Angehörigen einen Anspruch auf Kostenerstattung. 

Eine Kommune sollte den Fehlbetrag und die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestat-

tungen unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) so niedrig wie möglich halten. Mögliche Kostenerstat-

tungsansprüche sollte die Kommune konsequent durchsetzen. 

4.6.1 Fehlbetrag je Fall durchgeführte ordnungsbehördliche Bestat-

tung 

 Die Stadt Kierspe verzeichnet im Vergleichsjahr 2021 einen hohen Fehlbetrag für ordnungs-

behördliche Bestattungen. Im Zeitreihenvergleich der Jahre 2018 bis 2021 wird deutlich, 

dass im Vergleichsjahr der mit Abstand höchste Fehlbetrag zu verzeichnen ist. 

Der Fehlbetrag je Fall durchgeführte ordnungsbehördliche Bestattung ist das negative Ergebnis, 

das sich aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Kostenerstattungen sowie der wei-

teren Erträge einer Kommune für die Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen im 

Durchschnitt je Fall ergibt.  

Fehlbetrag je Fall durchgeführte ordnungsbehördliche Bestattung Kierspe in Euro 2018 bis 2021 

Kennzahl 2018 2019 2020 2021 

Fehlbetrag je Fall durchgeführte ordnungsbehördli-

che Bestattung in Euro  
0 0 567 1.207 

Die höchste Zahl an ordnungsbehördlichen Bestattungen verzeichnet die Stadt Kierspe im Ver-

gleichsjahr 2021. Für insgesamt vier durchgeführte ordnungsbehördliche Bestattungen sind 

Aufwendungen in Höhe von 6.910 Euro entstanden. Durch Kostenerstattungen wurden 2.081 



  Stadt Kierspe    Ordnungsbehördliche Bestattungen    050.010.010_04630 

Seite 135 von 161 

Euro vereinnahmt. Der durch die Stadt Kierspe zu tragende ungedeckte Betrag beläuft sich auf 

insgesamt 4.829 Euro.  

Fehlbetrag je Fall durchgeführte ordnungsbehördliche Bestattung in Euro 2021

  

In den interkommunalen Vergleich sind 29 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Mit dem Fehlbetrag in Höhe von 1.207 Euro je Fall durchgeführte ordnungsbehördliche Bestat-

tung bildet die Stadt Kierspe den 3. Viertelwert ab. Dies bedeutet, dass 75 Prozent der Kommu-

nen einen geringeren Fehlbetrag pro ordnungsbehördlicher Bestattung verzeichnen, 25 Prozent 

haben einen höheren Fehlbetrag.      

In allen ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen prüft die Stadt Kierspe, ob es bestattungs-

pflichtige Angehörige oder einen Nachlass gibt, um die Bestattungskosten zu decken. Sofern 

Bestattungspflichtige vorhanden sind, macht die Stadt ihren Kostenerstattungsanspruch ihnen 

gegenüber geltend. 

Sofern weder bestattungspflichtige Angehörige noch ein ausreichender Nachlass vorhanden 

sind, kann die Stadt ihre Aufwendungen nicht bzw. nicht vollständig realisieren.  
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4.6.2 Aufwendungen 

 Die Stadt Kierspe hat vergleichsweise niedrige Aufwendungen für ordnungsbehördliche Be-

stattungsfälle. Das wirkt sich positiv auf den Fehlbetrag der ordnungsbehördlichen Bestat-

tungen aus. Die Aufwendungen je Bestattungsfall sind abhängig von örtlichen Besonderhei-

ten, von der Form der durchgeführten Bestattung sowie von der individuellen Fallkonstella-

tion.  

Aufwendungen ordnungsbehördliche Bestattungen Kierspe in Euro 2018 bis 2021 

Grundzahl/Kennzahl 2018 2019 2020 2021 

Anzahl ordnungsbehördliche Bestattungen mit 

durchgeführter Bestattung 
1 1 3 4 

Aufwendungen ordnungsbehördliche Bestattungen 

in Euro 
1.675 1.513 3.386 6.910 

Aufwendungen je Fall ordnungsbehördliche Be-

stattungen in Euro 
1.675 1.513 1.129 1.728 

Wie zuvor dargestellt steigen die Fallzahlen in der Zeitreihe von 2018 bis 2021 stark an. Daher 

steigen auch die Aufwendungen insgesamt an.  

Die niedrigeren Aufwendungen je Fall im Jahr 2020 resultieren aus freiwilligen Zahlungen nicht 

verpflichteter Personen, die direkt an den Bestatter erfolgten. Die Aufwendungen je Fall liegen 

im Zeitreihenvergleich auf konstantem Niveau.  

Wie bereits im Kapitel 4.4.3. ausgeführt nutzt die Stadt Kierspe die Feuerbestattung grundsätz-

lich als wirtschaftlichste Bestattungsform und vergleicht die Preise der örtlichen Bestatter.  

Aufwendungen je Fall ordnungsbehördliche Bestattungen in Euro 2021 
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Im Fall des Minimal-Wertes wurde eine ordnungsbehördliche Bestattung durchgeführt, die 

Rechnungen wurden jedoch vollständig von einem erstattungspflichtigen Dritten bzw. aus dem 

Nachlass gezahlt.  

 In den interkommunalen Vergleich sind 29 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen:

 

Die Stadt Kierspe hat in 2021 für ordnungsbehördliche Bestattungen geringere Aufwendungen 

je Bestattungsfall als die meisten Vergleichskommunen. Die fallbezogenen Aufwendungen lie-

gen in Kierspe im Schnitt rund sieben Prozent unter dem Median.  

Die vergleichsweise niedrigen Aufwendungen je Bestattungsfall sind auch auf die Wahl der Be-

stattungsart sowie die Vereinbarungen mit den örtlichen Bestattern zurückzuführen.  

4.6.3 Kostenerstattungen durch Dritte 

Bei der Analyse der Kostenerstattungen setzt die gpaNRW die Erträge aus Kostenerstattungen 

in das Verhältnis zu den durchgeführten ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen. Die Erträge 

aus Verwaltungsgebühren berücksichtigen wir hierbei nicht. 

Kostenerstattungen ordnungsbehördliche Bestattungen Kierspe 2018 bis 2021 

Grundzahl/Kennzahl 2018 2019 2020 2021 

Aufwendungen ordnungsbehördliche Bestattungen 

in Euro 
1.675 1.513 3.386 6.910 

Kostenerstattungen ordnungsbehördliche Bestat-

tungen in Euro 
1.675 1.513 1.686 2.081 

Kostenerstattungen je Fall ordnungsbehördliche 

Bestattungen in Euro 
1.675 1.513 562 520 

In den Jahren 2018 und 2019 konnte die Stadt Kierspe die Aufwendungen im Zusammenhang 

mit der Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen in voller Höhe decken. Im Jahre 2020 

gelang dies in zwei von drei Fällen.  

Im Jahr 2021 konnte in einem Fall eine komplette Kostenerstattung erreicht werden. Bei zwei 

der durchgeführten Bestattungen war ein Einsatz von vorhandenem Vermögen bzw. die Inan-

spruchnahme Dritter nicht möglich. In einem weiteren Fall wurde nach einer Härtefallentschei-

dung von einem Kostenersatz abgesehen.  

Im Jahr 2022 verzeichnet die Stadt Kierspe vier ordnungsbehördliche Bestattungen. In allen 

Fällen wurde die Bestattung durch die Stadt veranlasst. Sie konnte in drei der Fälle vorrangig 

Verpflichtete in Anspruch nehmen bzw. eine Abrechnung über einen Bestattervertrag vorneh-

men. In einem Fall blieben die Kosten der Beisetzung ungedeckt.    
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Kostenerstattungen je Fall ordnungsbehördliche Bestattungen in Euro 2021 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 27 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Von den 27 Vergleichskommunen vereinnahmen 13 Kommunen keine Kostenerstattung.   

Die Stadt Kierspe weist im Jahr 2021 den mit Abstand niedrigsten Erstattungsbetrag je Fall der 

Zeitreihe auf. Im interkommunale Vergleich erreicht sie mit einer durchschnittlichen Kostener-

stattung von 520 Euro einen Wert, der über dem Wert liegt, den die Vergleichskommunen im 

Durchschnitt erreichen.  
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4.7 Anlage: Ergänzende Tabellen 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 – Ordnungsbehördliche Bestat-
tungen  

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Rechtmäßigkeit 

F1 

Die Stadt Kierspe setzt Kostenerstattungsansprüche gegenüber Verpflichteten 

für eine durchgeführte ordnungsbehördliche Bestattung konsequent durch. 

Eine Anmeldung des Kostenerstattungsanspruches beim Nachlassgericht er-

folgt nicht. Seit dem Jahr 2021 erhebt sie eine Verwaltungsgebühr für den 

kommunalen Aufwand. 

130 E1 

Die Stadt Kierspe sollte die Kosten der ordnungsbehördlichen Bestattung 

beim Amtsgericht als Verbindlichkeit zum Nachlass anmelden, sofern 

grundsätzlich Vermögen vorliegt, verpflichtete Angehörige jedoch nicht 

ermittelt werden können. 

131 

Verfahrensstandards 

F2 

Die Stadt Kierspe hat keine schriftlichen Verfahrensstandards für die Abwick-

lung der ordnungsbehördlichen Bestattung erstellt. Die Orientierung erfolgt an-

hand von Seminarunterlagen und den Unterlagen zu bereits durchgeführten 

ordnungsbehördlichen Bestattungen. 

132 E2 

Die Stadt Kierspe sollte den Ablauf sowie Arbeitsschritte einer ordnungs-

behördlichen Bestattung in einer Checkliste festschreiben und somit das 

Wissensmanagement sicherstellen. 

133 
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5. Friedhofswesen 

5.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Kierspe im Prüfgebiet Fried-

hofswesen stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Friedhofswesen 

Die Stadt Kierspe unterhält zwei kommunale Friedhöfe in Kierspe und Rönsahl. Weitere Fried-

höfe bestehen im Stadtgebiet nicht. Der Anteil der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen 

liegt gemessen an der Zahl der gesamten Sterbefälle bei rund 82 Prozent. Mit diesem Wert liegt 

die Stadt im Mittelfeld der betrachteten Kommunen. Es besteht jedoch anders als in vielen Ver-

gleichskommunen keine Konkurrenzsituation durch weitere Friedhofsträger. 

Der Wandel der Bestattungskultur ist auch bei der Stadt Kierspe deutlich zu erkennen. Der An-

teil der Urnenbestattungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und liegt im Jahr 

2021 bei rund 69 Prozent. Die Stadt Kierspe hat auf diesen anhaltenden Trend mit neuen Grab-

arten reagiert. Da der Flächenbedarf bei Urnengräbern geringer ist, hat das Nachfrageverhalten 

nach Urnenbestattungen deutlichen Einfluss auf den Flächenbedarf der kommunalen Friedhöfe.  

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit den kommunalen Friedhöfen kann die Stadt Kierspe 

im Jahr 2021 nur zu rund 63 Prozent über die erhobenen Friedhofsgebühren ausgleichen. Der 

deutlich unter dem Median liegende Kostendeckungsgrad ist Folge der im Jahr 2021 durchge-

führten Sanierung des Daches der Trauerhalle auf dem Friedhof Kierspe. Diese größere kon-

sumtive Maßnahme beeinflusst das Ergebnis des Vergleichsjahres deutlich.   

Eine detaillierte Betrachtung der Gebühren konnte nicht erfolgen, da die Stadt Kierspe erst ab 

dem Haushaltsjahr 2024 plant, die Finanzdaten nach Nutzungsarten zu unterteilen.    

Für das Friedhofswesen nutzt die Stadt Kierspe eine Fachsoftware. Zur Steuerung des Berei-

ches Friedhofswesen fehlen detaillierte Informationen über Friedhofsflächen sowie Kosten für 

die Grünflächenunterhaltung und Trauerhallen. Mit einer weitestgehend vollumfänglichen Da-

tenbasis ist es künftig möglich, ein Berichtswesen aufzubauen sowie einen Flächenentwick-

lungsplan zu erstellen. Damit kann die interne Steuerung bei zukünftigen Entscheidungen unter-

stützt werden.  

Die Stadt Kierspe plant, die vorhandene Software im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 

dieses Bereiches zu ergänzen und die noch fehlenden Daten aufzunehmen. Die kartografische 

Erfassung der Friedhöfe sowie die Berücksichtigung einer digitalen Karte in der Friedhofssoft-

ware ist zwischenzeitlich erfolgt. 
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5.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

Die Bestattungskultur ist im Wandel. Urnenbestattungen und pflegearme Grabarten erleben 

eine hohe Nachfrage. Zusätzlich wächst eine Konkurrenzsituation im Friedhofswesen. Zahlrei-

che Friedhöfe weisen inzwischen kontinuierlich wachsende Flächenüberhänge aus. Dies stellt 

die kommunalen Friedhofsverwaltungen vor erhebliche Herausforderungen. 

Die gpaNRW untersucht in diesem Prüfgebiet, wie die Kommunen das Friedhofswesen insge-

samt steuern und organisieren. Wir analysieren die Flächenauslastung und deren Perspektive. 

Die Kostendeckung über die Gebühren sowie Wirtschaftlichkeitsaspekte bei der Grünpflege 

sind weitere Bestandteile dieses Prüfgebietes.  

Ziel der gpaNRW ist es, Steuerungs- und Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Die Darstellung 

der Kennzahlen zu den kommunalen Friedhöfen schafft Transparenz. Weiterhin wollen wir die 

Kommunen sensibilisieren, frühzeitig strategische Entscheidungen zur Weiterentwicklung ihrer 

Friedhöfe zu treffen. Der gpaNRW ist bewusst, dass eine die Totenruhe achtende Gestaltung 

der Friedhöfe unverzichtbar ist.  

Die örtlichen Strukturen bilden die Ausgangslage für die Prüfungsschwerpunkte. Dazu unter-

sucht die gpaNRW zunächst die Steuerung und Organisation des kommunalen Friedhofswe-

sens. Bei den Gebühren liegt der Hauptfokus auf den rechtlichen und betriebswirtschaftlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten. Die Friedhofsflächen analysieren wir unter dem Aspekt der aktuellen 

Auslastungs- und Belegungssituation. Wir hinterfragen, ob und wie die Kommunen erkennbare 

Entwicklungstrends in den Planungen ihrer Friedhöfe berücksichtigen. Weiterhin analysieren wir 

die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung bei der Grünflächen- und Wegepflege.  

Die in der Prüfung gebildeten Kennzahlen werden für alle Friedhöfe der Kommune insgesamt 

gebildet. Es ist Aufgabe der Kommune, für jeden Friedhof einzeln zu entscheiden, inwieweit die 

gegebenen Empfehlungen umgesetzt werden können. 

5.3 Örtliche Strukturen 

Die kleinen kreisangehörigen Kommunen in NRW halten Friedhöfe bzw. Friedhofsflächen in 

sehr unterschiedlichem Umfang vor. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der jewei-

ligen Konkurrenzsituation durch Friedhöfe in Trägerschaft von Dritten wie z. B. den Kirchen und 

privaten Betreibern. Daneben sind Friedhöfe auch Grünanlagen und stehen mit den weiteren 

Erholungs- und Grünflächen im Gemeindegebiet den Einwohnern auch zur Naherholung zur 

Verfügung. Diese strukturellen Merkmale beeinflussen die Bedeutung des Friedhofswesens in 

der Kommune. 
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Strukturkennzahlen Friedhofswesen 2021 

Grund- / Kennzahlen 
Stadt  

Kierspe  
Minimum 

1.  

Viertelwert 

2.  

Viertelwert 

(Median) 

3.  

Viertelwert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Kommunale Friedhöfe 2 1 1 2 3 14 23 

Kommunale Friedhofs-

fläche in qm 
69.354 24.560 33.866 43.878 60.173 84.970 23 

Anteil Bestattungen 

auf den kommunalen 

Friedhöfen an den 

Sterbefällen in der 

Kommune in Prozent  

81,94 42,28 75,96 91,47 96,64 111,01 23 

Bestattungen auf kom-

munalen Friedhöfen je 

1.000 qm Friedhofsflä-

che  

2,55 1,26 2,04 2,46 3,39 5,74 23 

Anteil der Erholungs- 

und Grünfläche an der 

Gemeindefläche in 

Prozent 

89,76 55,99 81,89 85,68 87,94 92,29 108 

Erholungs- und Grün-

fläche je Einwohner in 

qm 

4.012 778 3.388 4.538 6.273 16.844 108 

Friedhofsfläche je Ein-

wohner in qm 
4,31 1,54 2,68 3,37 4,46 6,77 23 

In der Stadt Kierspe gibt es zwei kommunale Friedhöfe, auf denen Bestattungen durchgeführt 

werden können. Neben dem Friedhof im ländlich geprägten Rönsahl besteht der Friedhof Kier-

spe. Weitere Friedhöfe, wie z. B. konfessionelle Friedhöfe existieren in der Stadt Kierspe nicht. 

Der Friedhof in Rönsahl ist aufgrund der geringeren Einwohnerzahl in diesem Ortsteil deutlich 

kleiner. 

Nach Aussage der Stadt lassen sich die Einwohner in der Regel im Ortsteil ihres letzten Woh-

nortes bestatten. Ausnahmen bestehe meist nur bei der Bestattung in Kolumbarien, da die 

Stadt diese Bestattungsart nur auf dem Friedhof in Kierspe anbietet.   

Die Stadt Kierspe ist im Friedhofswesen keiner Wettbewerbssituation ausgesetzt. Rund 82 Pro-

zent der gesamten Sterbefälle werden auf den kommunalen Friedhöfen bestattet. Die Stadt 

Kierspe bietet keine besonderen Bestattungen für nichtchristliche Glaubensrichtungen. Das 

führt dazu, dass auch Verstorbene muslimischen Glaubens zur Beisetzung in die ursprüngliche 

Heimat überführt werden.  

Der Friedhof in Rönsahl steht im Eigentum der Stadt Kierspe. Die Flächen des Friedhofes in 

Kierspe stehen nur zum Teil im Eigentum der Stadt. Ein Teil der Friedhofsfläche steht im Eigen-

tum der Evangelischen Kirchengemeinde Kierspe. Der Übergabevertrag zwischen der Stadt 

Kierspe und der Evangelischen Kirchengemeinde aus dem Jahr 1971 räumt der Stadt Kierspe 

die eigenverantwortliche Nutzung der Fläche als Kommunalfriedhof einschließlich der baulichen 

Anlagen ein.  
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Die gpaNRW hat die beiden kommunalen Friedhöfe während der überörtlichen Prüfung besich-

tigt und die gewonnenen Eindrücke in diesen Bericht einfließen lassen. 

Aufgrund seiner zentralen Lage ist der Friedhof in Kierspe neben seiner eigentlichen Funktion 

auch ein Ort der der Begegnung. Er dient den Einwohnern u. a. als kurzer Verbindungsweg in-

nerhalb des Ortsteils. Die gesamte Friedhofsfläche ist im Vergleich mit anderen Kommunen ab-

solut sowie auch bezogen auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner eher großzügig.  

5.4 Friedhofsmanagement 

Das Friedhofswesen sollte effizient gesteuert und organisiert sein. Es muss den besonderen 

Herausforderungen und dem wachsenden Anpassungsbedarf gerecht werden. Die gpaNRW 

analysiert daher im Folgenden die wesentlichen Handlungsfelder. 

5.4.1 Organisation 

 Das Friedhofwesen ist in der Stadt Kierspe zentral organisiert. Die Koordination erfolgt im 

Geschäftsbereich I – Sachgebiet Tiefbau -. Die Beteiligten stehen in ständigem Austausch 

miteinander.     

Eine Kommune sollte die Aufgaben rund um das Friedhofswesen von zentraler Stelle aus koor-

dinieren. Die Prozesse sollten klar definiert und abgestimmt sein.  

Die Produktverantwortung für das Friedhofswesen befindet sich in der Stadt Kierspe im Ge-

schäftsbereich I – Sachgebiet Tiefbau. Hier werden die im Rahmen der Friedhofsverwaltung an-

fallenden Tätigkeiten im engeren Sinne durchgeführt wie Anträge der Bestatter bearbeiten, Ter-

minvergaben organisieren und Bescheide erstellen. Die Planung und Bewirtschaftung der Fried-

hofsflächen, wie z.B. der Ausbau und Anlegung von neuen Grabfeldern, wird ebenfalls im Sach-

gebiet Tiefbau vorgenommen.  

Die Tiefbauverwaltung ist damit die zentrale Stelle, von der aus alle Aufgaben des Friedhofswe-

sens gesteuert werden. Die Aufgaben und Arbeitsschritte sind zwischen den handelnden Perso-

nen eindeutig abgegrenzt. Es bestehen keine Schnittstellenproblematiken. Für die Bearbeitung 

der Bestattungen nutzt die Stadt Kierspe eine Friedhofssoftware, die die Friedhofsverwaltung 

bei der Abwicklung der Fälle unterstützt. 

Auch die Gebührenkalkulation erfolgt im Sachgebiet Tiefbau. Weitere Informationen zur Gebüh-

renkalkulation finden sich im Berichtsabschnitt 5.5 Gebühren. 

5.4.2 Steuerung 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat keine strategischen Ziele für das Friedhofswesen festgelegt. Sie bildet 

keine Kennzahlen und führt kein Berichtswesen.   

Die friedhofsrelevanten Entscheidungen wirken vielfach erst langfristig. Daher sollte eine Kom-

mune möglichst langfristige Zielvorgaben durch Politik und Verwaltungsführung setzen. Diese 
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Zielvorgaben bilden die Basis für die Planungen und die dafür notwendigen Entscheidungen im 

Friedhofswesen. Dabei sollte eine Kommune Kennzahlen und Indikatoren zur Messung der  

Zielerreichung einsetzen. Über ein Berichtswesen sollte beurteilt werden, inwieweit die gesetz-

ten Ziele realisiert werden. Auf der Basis dieser Berichte sollten die gesetzten Ziele regelmäßig 

überprüft werden. 

Die Stadt Kierspe nutzt für das Friedhofswesen keine Kennzahlen zur Steuerung und hat keine 

Zielvorgaben formuliert. Diese Zielvorgaben können dabei unterstützen, Standards zu bewerten 

und die Friedhofsentwicklung zu unterstützen. Mögliche strategische und operative Vorgaben 

können z. B. sein 

 Erhalt der Friedhofstandorte,  

 bezahlbare Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger und/oder 

 große Vielfalt an Bestattungsangeboten. 

Ein Friedhofsentwicklungskonzept, welches sich mit den Auswirkungen dieses Veränderungs-

prozesses beschäftigt und in eine strategische Planung der Friedhofsflächen mündet, ist in der 

Stadt Kierspe nicht vorhanden. Nach Aussage der Stadt Kierspe werden aber bereits Überle-

gungen zur Weiterentwicklung der vorhandenen Friedhofsflächen angestellt.  

Ein Berichtswesen, durch das regelmäßig steuerungsrelevante Informationen geliefert werden, 

ist wie in vielen Kommunen dieser Größenordnung nicht vorhanden. Die Stadt Kierspe wertet 

die Bestattungszahlen bei Bedarf aus. Der Bereich Friedhofswesen kann steuerungsrelevante 

Informationen liefern und alle Entscheidungsträger regelmäßig über die Entwicklungen im Fried-

hofsbereich informieren. 

Zusätzlich kann die Stadt auch die in diesem Bericht definierten Kennzahlen nutzen. Insbeson-

dere die Besichtigung der kommunalen Friedhöfe als auch das persönliche Gespräch mit den 

zuständigen Mitarbeitenden haben gezeigt, dass die in Kierspe gelebte Praxis von strategi-

schen Überlegungen geprägt ist. Eine strukturierte Darstellung der Ziele erfolgt jedoch nicht.  

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte ihre strategischen Überlegungen zu den kommunalen Friedhöfen in 

schriftlicher Form niederlegen. Sie sollte für sich steuerungsrelevante Kennzahlen definieren 

und regelmäßig auswerten. So können beispielsweise die in diesem Bericht aufgezeigten 

Kennzahlen fortgeführt werden. Idealerweise fließen diese Informationen in ein Berichtswe-

sen ein. 

5.4.3 Digitalisierung 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe setzt in der Friedhofsverwaltung eine Fachsoftware ein. Die steuerungsre-

levanten Daten liegen somit vor. Die Erfassung der Flächen ist noch nicht erfolgt.  

Jede Kommune sollte über vollständige und aktuell gepflegte Daten zu ihren Friedhöfen verfü-

gen. Diese bilden die Basis für notwendige Analysen und sind eine Voraussetzung für eine ziel-

gerichtete Steuerung. Datenumfang und -tiefe sollten sich dabei streng an dem Maßstab „so 
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viel wie nötig, so wenig wie möglich“ orientieren. Zur Unterstützung der Prozesse im Friedhofs-

wesen sollte eine Kommune eine Fachsoftware einsetzen.  

In der eingesetzten Software hinterlegt die Stadt Kierspe die Bestattungsfälle, erstellt Gebüh-

renbescheide und bearbeitet Grabmalangelegenheiten sowie den laufenden Schriftverkehr. Die 

hinterlegten Daten werden laufend aktualisiert.       

Zum Zeitpunkt der Prüfung waren nicht alle für eine optimierte Steuerung erforderlichen Daten 

in dieser Software erfasst. Es fehlten insbesondere differenzierte Flächendaten wie Grün- oder 

Wegeflächen. Nur durch die vollständige Erfassung der Daten können die Entwicklungen im 

Friedhofsbereich erkannt und ausgewertet werden. 

Ein Grünflächeninformationssystem (GIS) ist in Kierspe nicht vorhanden. Die vorhandenen 

Friedhofspläne werden zum Teil in Papierform genutzt und sind nicht auf den aktuellsten Stand. 

Die Anzahl der belegten und unbelegten Grabstätten kann ausgewertet werden.  

Digitalisierte Pläne unterstützen und erleichtern die tägliche Arbeit und liefern hilfreiche Daten 

für eine langfristige Steuerung. Die Verknüpfung der Friedhofssoftware mit einem GIS ermög-

licht einen ganzheitlichen Blick mit allen Informationen zu den Grabstellen und Flächen.   

Die Stadt Kierspe plant die geografische Erfassung in einem GIS. Die Stadt hat die Vorteile die-

ses Systems bereits erkannt und die Umsetzung angestoßen. Im Jahr 2022 wurden die Fried-

höfe mithilfe einer Drohne kartografisch erfasst. Diese Daten wurden als digitale Karte in die 

Friedhofssoftwäre Frieda integriert. Für diese Prüfung sind entsprechende Daten noch nicht 

nutzbar. 

 Empfehlung 

Für tiefergehende Steuerungsmöglichkeiten sollte die Stadt Kierspe die Daten ihrer Grün- 

und Wegeflächen auf den Friedhöfen in einem Geoinformationssystem erfassen und mit der 

Fachsoftware im Friedhofswesen verknüpfen.  

5.4.4 Öffentlichkeitsarbeit  

 Feststellung 

Auf ihrer Homepage veröffentlicht die Stadt Kierspe allgemeine Informationen zum Fried-

hofswesen. Darüber hinaus erfolgt keine weitergehende Öffentlichkeitsarbeit. 

Eine Kommune sollte die Öffentlichkeit angemessen über ihr Angebot im Friedhofswesen infor-

mieren. Hierzu zählt insbesondere ein aktueller Internetauftritt mit Beschreibung der kommuna-

len Bestattungsmöglichkeiten, Trauerhallen, digitalen Dienstleistungen und Kontaktdaten. Wei-

tere Maßnahmen wie zum Beispiel Flyer, die Beschilderung der Friedhöfe und Friedhofsführun-

gen können die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Kierspe beschränkt sich auf den Internetauftritt der Home-

page sowie telefonische Auskünfte. Eine fundierte Öffentlichkeitsarbeit ist besonders wichtig, da 

Kommunen im Sterbefall nicht den Erstkontakt mit Angehörigen haben. Die Stadt sollte ggfls. 

die Angebote anderer Anbieter in Bezug auf Bestattung oder Nutzung der Trauerhallen kennen 

und in ihre eigenen Überlegungen einfließen lassen.  
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Auf der Homepage der Stadt finden sich Informationen zu den Ansprechpartnern der Friedhofs-

verwaltung. Die Friedhofssatzung sowie die Friedhofsgebührensatzung sind hier veröffentlicht.  

Mit einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit lässt sich die Wahrnehmung der kommunalen Friedhöfe 

in der Öffentlichkeit steigern. Die Stadt Kierspe steht zwar nicht in einer Konkurrenzsituation mit 

nicht kommunalen Friedhöfen. Dennoch werden nur 82 Prozent der Sterbefälle auf den kommu-

nalen Friedhöfen beigesetzt. Durch eine funktionsfähige Öffentlichkeitsarbeit kann das kommu-

nale Friedhofswesen weiter in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.  

Den 216 Sterbefällen des Jahres 2021 stehen nur 141 Nutzungen der Trauerhallen auf den 

kommunalen Friedhöfen gegenüber. Von drei örtlichen Bestattungshäusern bietet eines auch 

die Aufbahrung des Leichnams an. In Konkurrenz zu den kommunalen Trauerhallen steht auch 

das Bethaus der baptistischen Gemeinde. Mitglieder aus der Glaubensgemeinschaft der Baptis-

ten nutzen häufig das eigene Bethaus für ihre Trauerfeiern, insbesondere bei größeren Grup-

pen, da das Bethaus bis zu 1.000 Personen Platz bietet.  

Mögliche Arten der Öffentlichkeitsarbeit können z. B. ein regelmäßig stattfindender „Tag des 

Friedhofes“ unter Mitwirkung Dritter wie örtliche Bestatter, Steinmetze, Gärtner, Kirchenge-

meinde, Seniorenbeirat u.a. sein. Auch Führungen oder kulturelle Veranstaltung für interes-

sierte Bürger können durchgeführt werden. Gerade bei nicht unerheblich großen, ungenutzten 

Flächen können Naturlehrpfade für Kinder oder Blumenwiesen für Insekten auf dem Friedhofs-

gelände eingerichtet werden. Die Stadt Kierspe hat bereits erste Überlegungen zur einer Zu-

sammenarbeit mit einer Grundschule angestellt.      

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die Angebote anderer Anbieter ermitteln und auswerten. Sie kann 

die Öffentlichkeitsarbeit im Friedhofswesen durch geeignete Maßnahmen aktiver gestalten.    

5.5 Gebühren 

Die Kommunen haben für die Leistung einer Bestattung Gebühren zu erheben. Dies resultiert 

aus der in § 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festgeleg-

ten Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung. Dabei sollen die Kommunen „soweit vertretbar und 

geboten [...] für die von ihr erbrachten Leistungen“ Entgelte erheben. § 6 des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) legt dafür die Grundsätze zur Er-

hebung der Benutzungsgebühren fest. 

Die Friedhofsgebühren refinanzieren innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens mög-

lichst kostendeckend die gebührenrelevanten Gesamtkosten des kommunalen Friedhofswe-

sens.  
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5.5.1 Kostendeckung 

 Die Stadt Kierspe kann in 2021 aufgrund der Kosten für die Sanierung des Dachs der Trau-

erhalle rund 63 Prozent der Kosten über die Gebührenerträge decken. Sie erreicht damit nur 

eine deutlich unter dem Median liegende Refinanzierung. Die Friedhofssatzung wird regel-

mäßig überarbeitet.      

Eine Kommune sollte die Friedhofsgebühren innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens 

so gestalten, dass die ansatzfähigen Kosten refinanziert werden. Sie sollte die Gebühren regel-

mäßig kalkulieren und die Satzungen aktualisieren. Die Zusammenhänge von Gebührenhöhe 

und Nachfrageverhalten sollte eine Kommune dabei berücksichtigen.  

Die Stadt Kierspe kalkuliert die Friedhofsgebühren jährlich neu. Dabei berücksichtigt sie auch 

die kalkulatorischen Kosten.   

Dies ist erforderlich, da die gebührenrelevanten Gesamtkosten nur mit einer Nachkalkulation 

festgestellt werden können. Das Ergebnis einer solchen Nachkalkulation sollte grundsätzlich in 

die Gebühren für die kommenden Jahre einfließen. Die Stadt Kierspe gleicht Fehlbeträge/Unter-

deckungen im Folgejahr aus. Größere Fehlbeträge verteilt sie auf die kommenden drei Jahre. 

Die Friedhofsgebührensatzung aus dem Jahr 1989 wird regelmäßig aktualisiert, zuletzt mit der 

12. Änderungssatzung vom 09. Dezember 2021.  

Kostendeckungsgrad Friedhofswesen in Prozent 2021

 

In den interkommunalen Vergleich sind 21 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 
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Die gpaNRW betrachtet den Kostendeckungsgrad anhand der tatsächlichen Kosten und Erlöse. 

Im Vergleichsjahr 2021 verzeichnete die Stadt Kierspe im Friedhofswesen auf Kostenrechnung 

basierende Gesamtkosten in Höhe von rund 417.000 Euro. Dem stehen rund 261.000 Euro ge-

bührenrelevante Erlöse aus Friedhofsgebühren gegenüber. Die Stadt Kierspe konnte ihre Kos-

ten zu rund 63 Prozent decken.  

Kostendeckungsgrad Friedhofswesen gesamt in Prozent in den Jahren 2018 bis 2021 

Kennzahl 2018 2019 2020 2021 

gebührenrelevante Erlöse in Euro  276.574 221.305 276.739 261.182 

auf Kostenrechnung basierende Gesamtkosten in Euro 322.319 298.895 277.199 417.234 

Kostendeckungsgrad in Prozent 85,81 74,04 99,83 62,60 

In den Gesamtkosten des Jahres 2021 sind rund 118.000 Euro für die Sanierung des Dachs der 

Trauerhalle enthalten. Diese Sanierung wird von der Stadt Kierspe als konsumtive Maßnahme 

bewertet und beeinflusst den Kostendeckungsgrad negativ. Die auf der Kostenrechnung basie-

renden Gesamtkosten ohne die konsumtive Maßnahme liegen bei rund 300.000 Euro. Der Kos-

tendeckungsgrad erhöht sich auf 87 Prozent.  

In den Jahren 2019 und 2020 ist es zu einer zeitlichen Verschiebung der zu erstellenden Ge-

bührenbescheide gekommen. Demnach hätte ein Teil der Friedhofsgebühren aus dem Jahr 

2020 bereits im Jahr 2019 geltend gemacht werden können. Dies führt zu einer Verzerrung des 

dargestellten Kostendeckungsgrades in den Jahren.     

Die Gebührenkalkulation für die Trauerhallen staffelt die Stadt Kierspe nach Nutzung der Fried-

hofskapelle, der Leichenkammer und der Kühlräume. Sie erhebt eine jährliche Friedhofsunter-

haltungsgebühr von den Verpflichteten.   

Begünstigend auf den Kostendeckungsgrad wirkt sich die fehlende Konkurrenzsituation zu kon-

fessionellen oder privaten Trägern und die Trauerhallensituation aus. Auf beiden Friedhöfen 

stehen Trauerhallen für Trauerfeiern zur Verfügung. Die in Kierspe ansässigen Bestatter bieten 

hingegen keine Möglichkeit, Trauerfeiern abzuhalten.  

Die Ev. Baptisten Brüdergemeinde e.V. Kierspe unterhält in unmittelbarer Nähe zum Friedhof 

Kierspe ein Bethaus, in dem auch Trauerfeiern für die Gemeindemitglieder abgehalten werden. 

Die Verstorbenen dieser Konfession werden auf den städtischen Friedhöfen beigesetzt, so dass 

eine Konkurrenzsituation in Bezug auf die Nutzung der Trauerhallen nicht vorliegt.  

Die Stadt Kierspe hat daher nahezu optimale Rahmenbedingungen, um einen hohen Kostende-

ckungsgrad zu erreichen.   

5.5.2 Grabnutzung 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe unterteilt die Finanzdaten im Friedhofwesen noch nicht nach Nutzungsar-

ten. Eine detaillierte Betrachtung der Kosten für die Grabnutzung ist daher nicht möglich. 
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Eine Kommune sollte alle Nutzungsberechtigten38 angemessen am Gebührenaufkommen betei-

ligen. Die Gebührensätze der Grabnutzungsgebühren sollten sich aus einer nachvollziehbaren 

Äquivalenzziffernkalkulation ergeben.  

Die Stadt Kierspe hat ihre Gebührensätze an die strukturellen Veränderungen und das sich 

hiermit ändernde Nachfrageverhalten angepasst. Die Gebührensatzung der Stadt Kierspe sieht 

gestaffelte Gebühren für Erd- und Urnengräber vor.  

Die Kostenverteilung erfolgt auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung sowie aufgrund von 

Erfahrungswerten. Die Gebühren für Urnenreihengräbern zu Erdreihengräbern stehen in Ver-

hältnis 1:2 zueinander. Bei den Urnenwahlgräbern beträgt das Verhältnis der Gebühren zu den 

Erdwahlgräbern 1:4.  

In die Gebührenkalkulation fließt auch die neue Bestattungsart „Urnenrondell“ ein. Diese bietet 

die Stadt Kierspe seit dem Jahr 2021 an. Bei der Friedhofsbegehung im Rahmen dieser 

überörtlichen Prüfung konnte die Grabart bereits besichtigt werden.  

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte die Gebühren für die Grabnutzung anhand differenzierter Kosten er-

mitteln. Die Gebührensätze der Grabnutzungsgebühren sollten sich aus einer nachvollzieh-

baren Äquivalenzziffernkalkulation ergeben. 

Die Stadt Kierspe plant nach eigenen Angaben, ab dem Jahr 2024 die Kosten für die Grabnut-

zung differenziert zu kalkulieren und zu erheben.     

5.5.3 Trauerhallen 

 Feststellung 

Die Trauerhallen werden im Bestattungsfall stark nachgefragt. Aufgrund der fehlenden Un-

terteilung der Finanzdaten im Friedhofwesen ist auch im Bereich der Trauerhallen eine de-

taillierte Analyse der Kosten nicht möglich.    

Für den Betrieb der Trauerhallen sollte eine möglichst vollständige Kostendeckung erreicht wer-

den. Dafür sollte eine Kommune ein attraktives und konkurrenzfähiges Angebot für die Nutze-

rinnen und Nutzer bereitstellen.  

Das Jahr 2021 war geprägt durch die Corona-Pandemie. Viele Trauerfeiern konnten aufgrund 

geltender Einschränkungen nicht in der Trauerhalle stattfinden. Auf die Erhebung der Daten für 

eine Zeitreihe hat die gpaNRW verzichtet, da dies für die Stadt sehr aufwändig gewesen wäre.  

In der Kostenrechnung wird die Summe der Erlöse sowie die Summe der Kosten nicht geson-

dert für die Trauerhallen ausgewiesen. Eine Darstellung der Kennzahlen im interkommunalen 

Vergleich ist daher nur für den Anteil der Nutzungen der Trauerhallen an den Gesamtbeisetzun-

gen möglich.   

 

38 Person, der das Recht zur Nutzung einer Grabstätte durch den Friedhofsträger zugewiesen worden ist. 



  Stadt Kierspe    Friedhofswesen    050.010.010_04630 

Seite 150 von 161 

Anteil Nutzungen Trauerhallen an den Bestattungen in Prozent 2021 

Kennzahl 
Stadt  

Kierspe 
Minimum 

1.  

Viertelwert 

2.  

Viertelwert 

(Median) 

3.  

Viertelwert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Anteil Nutzungen 

Trauerhallen an 

den Gesamtbeiset-

zungen in Prozent 

79,66 11,11 44,51 62,87 80,82 137 23 

Die Trauerhallen stellen nach eigener Einschätzung der Stadt Kierspe ein attraktives und be-

darfsgerechtes Angebot dar. Für etwa 80 Prozent der 177 Bestattungsfälle wurde eine der drei 

städtischen Trauerhallen genutzt. Für die Nutzung werden Friedhofsgebühren nach der Fried-

hofsgebührensatzung erhoben.  

Dabei erhebt die Stadt Kierspe Gebühren in unterschiedlicher Höhe für die einzelnen Trauerhal-

len. Diese Gebühr liegt bei 76 Euro für die Kapelle in Rönsahl und die kleine Kapelle auf dem 

Friedhof in Kierspe. Für die Nutzung der großen Kapelle werden 102 Euro in Rechnung gestellt.  

Die eingeschränkte Konkurrenzsituation mit Dritten und die günstigen Gebühren für die Nutzung 

der Trauerhallen können ursächlich für die hohe Zahl der Nutzungen sein.  

 Empfehlung 

Wie auch bei den Grabnutzungen sollte die Stadt Kierspe die Gebühren für die Trauerhallen 

gesondert kalkulieren und auswerten.  

Die Stadt Kierspe plant die Gebühren auch für die Trauerhallen ab dem Haushaltsjahr 2024 de-

tailliert zu kalkulieren und Auswertungen zu ermöglichen.  

5.6 Friedhofsflächen 

Die Bestattungskultur hat sich verändert. Dies zeigt sich am Trend hin zu pflegearmen und 

platzsparenden Urnenbestattungen sowie alternativen, pflegefreien Grabarten. In diesem Ab-

schnitt stellt die gpaNRW die Aufteilung der Friedhofsflächen sowie die wesentlichen Einfluss-

faktoren für die Auslastung der Bestattungsflächen dar. Diese Veränderung der Bestattungskul-

tur führt zwangsläufig zu Flächenüberhängen. Um dieser Entwicklung langfristig zu begegnen, 

sensibilisieren wir dafür, gezielte Maßnahmen zu planen und umzusetzen. 

5.6.1 Einflussfaktoren 

Die gpaNRW analysiert die Einflussfaktoren auf die Auslastung der Bestattungsflächen auf den 

kommunalen Friedhöfen. Dabei stellen sich folgende Einflussfaktoren als wesentlich heraus: 

 die Entwicklung der Bevölkerung und der Sterbefälle, 

 die Anzahl der weiteren Friedhöfe im lokalen Umfeld und 

 das Nachfrageverhalten nach bestimmten Bestattungsarten. 
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Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Kierspe  

Jahr 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

Einwohnerinnen und 

Einwohner 
18.324 18.265 17.376 16.120 16.210 16.137 16.119 16.089 

In der Stadt Kierspe sinkt die Bevölkerungszahl kontinuierlich. Bezogen auf das Vergleichsjahr 

2021 prognostiziert IT.NRW bis zum Jahr 2040 einen Bevölkerungsrückgang von mehr als zehn 

Prozent. Gleichzeitig steigt der Anteil der über 80-Jährigen. Diese Entwicklung zeigt, dass auch 

das gemeindliche Friedhofswesen kontinuierlich auf die sich verändernde Bevölkerungsstruktur 

reagieren muss. 

Für alle Bestattungsformen konnte die gpaNRW vorbereitete Freiflächen vorfinden. Bei der Be-

sichtigung der kommunalen Friedhöfe zeigten sich freie Urnen- und Erdgrabstellen, welche die 

Stadt derzeit systematisch belegt. Hierbei unterscheidet sie sowohl bei der Erd- als auch bei der 

Urnenbestattung zwischen Reihen- und Wahlgräbern. Reihengräber bieten den Vorteil, dass die 

Stadt sie nach der vorgesehenen Ruhezeit vollständig entfernen kann. Insofern entstehen ledig-

lich bei den auf einem anderen Feld untergebrachten Wahlgräbern nach der vorgesehenen Ru-

hezeit Lücken in der Belegung. Bei neu angelegten Grabfeldern achtet die Stadt Kierspe auch 

auf die barrierefreie Ausführung der Wege.  

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Entwicklung der Sterbefälle und Bestattungsfor-

men in den vergangenen Jahren. 

Sterbefälle und kommunale Bestattungen Kierspe 2005 bis 2022 

 

Aufgrund der bereits beschriebenen örtlichen Strukturen finden viele Bestattungen der örtlichen 

Sterbefälle auf den kommunalen Friedhöfen statt. Zudem zeigt sich im Zeitreihenvergleich so-

wohl bei den Sterbefällen als auch bei den kommunalen Bestattungen ein recht konstantes Ni-

veau. IT.NRW geht davon aus, dass die Zahl der Sterbefälle in der Stadt Kierspe bis zum Jahr 

2040 deutlich ansteigen wird. Es ist davon auszugehen, dass auch der kommunale Anteil an 

den Bestattungen proportional hierzu steigen wird. 
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In der Vergangenheit hat sich die Bestattungskultur gewandelt. Der Trend von Erd- zu Urnen-

beisetzungen ist auch auf dem Friedhof in Kierspe deutlich zu erkennen. So werden vermehrt 

pflegeärmere Grabarten nachgefragt. Dies hat zur Folge, dass die auf den Friedhöfen vorhan-

denen Grabfelder nicht mehr so wie in der Vergangenheit genutzt werden und es zu Flächen-

überhängen kommt.  

In den 1990er Jahren waren Erdbestattungen in Deutschland noch die Regel. In der Stadt Kier-

spe spielten die Urnenbestattungen auch im Jahr 2000 noch eine untergeordnete Rolle. Seit-

dem ist der Anteil stark gestiegen, sodass Urnenbestattungen im Vergleichsjahr 2021 mit einem 

Anteil von rund 69 Prozent die dominierende Bestattungsform auf den kommunalen Friedhöfen 

bilden.  

Anteil der Erd- und Urnenbestattungen an den kommunalen Bestattungen Kierspe in Prozent 2000 
bis 2022 

 

Die Stadt Kierspe hat auf diese neuen Ansprüche reagiert. Sie bietet weiterhin die Erdbestat-

tung als Wahlgrabstätte sowie Erdreihengrabstätte an. Für Urnenbeisetzungen hat sie das An-

gebot in den letzten Jahren erheblich erweitert. Sie bietet Urnenwahlgräber und Urnenreihen-

gräber an. Die Urnenwahlgräber stellt die Stadt auch als Urnennischen und Kolumbarien zur 

Verfügung. Ebenfalls können Urnenbestattungen in einer Erdwahlgrabstätte oder Erdreihen-

grabstätte erfolgen. Seit dem Jahr 2021 ist die Urnenbeisetzung im Urnenrondell möglich.   

Ein Aschestreufeld besteht in Kierspe nicht. Eine Möglichkeit, eine Urnenbestattung als Baum-

bestattung durchzuführen, besteht in der Stadt Kierspe nicht.   

Im interkommunalen Vergleich ordnet sich die Bestattungsnachfrage in der Stadt Kierspe wie 

folgt ein: 
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Anteil der Erd- und Urnenbestattungen an den Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen 2021 

Kennzahlen 
Stadt 

Kierspe  
Minimum 

1.  

Viertel-

wert 

2.  

Viertel-

wert (Me-

dian) 

3.  

Viertel-

wert 

Maximum 
Anzahl 

Werte 

Anteil Bestattungen  

Erdgräber an Bestattun-

gen auf kommunalen 

Friedhöfen in Prozent 

 30,51 16,67  32,99 41,67 45,26 62,37 23 

Anteil Bestattungen  

Urnengräber an Bestat-

tungen auf kommunalen 

Friedhöfen in Prozent 

69,49 37,63 51,32 56,99 65,57 83,33 23 

Die Vergleichswerte zeigen, dass in den meisten Kommunen der Anteil der Urnenbeisetzungen 

an den Bestattungen über 50 Prozent beträgt. In der Stadt Kierspe liegt der Anteil der Urnenbe-

stattungen über dem Wert, den 75 Prozent der Kommunen erreichen.   

5.6.2 Aufteilung der Friedhofsflächen 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe verfügt nicht über eine differenzierte Flächenerfassung mit separaten 

Grab-, Grün- und Wegeflächen.  

Eine Kommune sollte die Flächen auf den kommunalen Friedhöfen bedarfsgerecht ausrichten 

und dabei die unterschiedlichen Funktionen der Flächen berücksichtigen. Die Bestattungsfläche 

hat für den wirtschaftlichen Betrieb des Friedhofs eine wesentliche Bedeutung, da hierüber die 

Gebührenerträge generiert werden. Eine Kommune sollte die Auslastung ihrer Bestattungsflä-

che kennen und steuern. Dabei ist es Ziel, diese möglichst hoch auszulasten und konzentriert 

zu belegen. Eine lückenhafte Belegung der Bestattungsfläche sollte eine Kommune vermeiden, 

weil hierdurch höhere Unterhaltungskosten entstehen.  

Die Flächen der kommunalen Friedhöfe teilt die gpaNRW für die Analyse in Grün- und Wegeflä-

chen, Funktionsflächen und Bestattungsflächen auf. Zu den Funktionsflächen zählen die Flä-

chen der Trauerhallen, der Parkplätze und etwaiger Betriebshöfe. Die Bestattungsfläche ergibt 

sich aus den belegten und unbelegten Grabflächen. Die belegte Grabfläche ermittelt die 

gpaNRW auf Basis der belegten Grabstellen und jeweils üblichen Grabgrößen. 

Die Stadt Kierspe hat eine entsprechende Aufteilung der Friedhofsflächen noch nicht vorge-

nommen. Es liegen lediglich die Flächenangaben zu der Gesamtfläche der Friedhöfe vor. Diese 

zu ermitteln wurde bereits im Berichtsabschnitt 5.4.3 (Digitalisierung) empfohlen. 

Im Kapitel Grün- und Wegeflächen analysiert die gpaNRW die wirtschaftliche Unterhaltung der 

Grünflächen. Zu den Funktionsflächen zählt auch die Fläche der Trauerhallen, deren wirtschaft-

lichen Betrieb wir im Abschnitt 5.5.3 Trauerhallen darstellen. 

Nachfolgend stellen wir den interkommunalen Vergleich der Flächenanteile der Grabarten infor-

mativ dar. Die Stadt Kierspe kann nach der Neuerfassung der Friedhofsflächen ihre Kennzahlen 

berechnen und diese im interkommunalen Vergleich einordnen. 
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Flächenanteile der Grabarten 2021 

Kennzahl 
Stadt 

Kierspe 
Minimum 

1.  

Viertel-

wert 

2.  

Viertel-

wert (Me-

dian) 

3.  

Viertel-

wert 

Maximum 
Anzahl 

Werte 

Anteil Standardfläche 

belegte Grabstellen an 

der Bestattungsfläche 

in Prozent 

k. A.* 10,83 21,14 36,93 43,23 89,33 15 

Anteil Standardfläche 

belegte Erdgräber an 

der Bestattungsfläche 

in Prozent 

k. A.* 9,60 20,10 32,52 40,83 84,60 15 

Anteil Standardfläche 

belegte Urnengräber 

an der Bestattungsflä-

che in Prozent 

k. A. * 1,01 1,72 2,55 4,19 5,56 15 

*Keine Angabe aufgrund fehlender Differenzierung der Flächen 

 Empfehlung 

Um weitere Informationen über die Flächensituation und Auslastung auf den Friedhöfen zu 

erhalten, sollte die Stadt Kierspe eine flächenmäßige Erfassung ihrer Friedhöfe durchführen. 

Die differenzierte Ermittlung und Darstellung der Friedhofsflächen sollte sie zur Steuerung 

nutzen.  

5.6.3 Entwicklung der Bestattungsfläche 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe hat sich dem Trend zu steigenden Urnenbestattungen angepasst und ih-

ren Friedhöfen neue Strukturen gegeben. Sie verfügt nicht über einen Friedhofsentwick-

lungsplan.  

Eine Kommune sollte ihre Friedhofsflächen langfristig planen. Dabei sollte sie insbesondere die 

aktuelle Nachfrage, bereits unbelegte Bestattungsflächen und die zukünftig freiwerdenden 

Grabstellen berücksichtigen. Eine gezielte Vergabe der Grabstellen ist ein wesentliches Instru-

ment, die Planungen zu realisieren. Eine Kommune sollte nachfrageorientierte und attraktive 

Bestattungsarten anbieten, um ihre Flächen wirtschaftlich auszulasten und Abwanderungen zu 

anderen Friedhofsträgern möglichst zu vermeiden. Flächen, die eine Kommune langfristig nicht 

mehr für die Aufgabe Friedhofswesen benötigt, sollte sie anderen Nutzungen zuführen. 

Für die langfristige Planung und flächenmäßig konzentrierte Belegung ist die Erfassung des Ab-

laufes von Nutzungszeiten wichtig. Dies erleichtert die Vermeidung bzw. Verringerung von „Fli-

ckenteppichen“. Dabei handelt es sich um einzelne, nicht mehr belegte Gräber auf den Grabfel-

dern. In der Regel betrifft dies Wahlgrabfelder deren Nutzungsdauer ausgelaufen ist. Die Grab-

stelle wird abgeräumt und fällt an die Kommune zurück. Die Pflege dieser Flächen ist meist auf-

wendig.   
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Auch die Friedhöfe in der Stadt Kierspe weisen nicht mehr belegte Grabfelder aus. Dies 

konnte bei der Besichtigung der beiden Friedhöfe durch die gpaNRW festgestellt werden. Der 

prozentuale Anteil des „Flickenteppichs“ ist der Verwaltung der Stadt Kierspe jedoch nicht be-

kannt.  

Auf dem Friedhof in Rönsahl ist die Erdbestattung die am häufigsten gewählte Bestattungsform. 

Auf dem deutlich größeren Friedhof in Kierspe wird die Urnenbestattung immer häufiger ge-

wählt. Insgesamt werden rund 70 Prozent der Bestattungen als Urnenbestattungen durchge-

führt. Dies führt vermehrt zu einem deutlich geringeren Platzbedarf und somit zu nicht mehr be-

nötigten Flächen. Diese Flächen müssen von der Stadt Kierspe gepflegt werden. Die Stadt Kier-

spe sollte die Außenbereiche der Friedhöfe mittel- und langfristig frei ziehen und versuchen, die 

Flächen einer anderweitigen Nutzung mit deutlich geringerem Pflegeaufwand zuzuführen 

Die Stadt Kierspe hält für alle Bestattungsformen vorbereitete Freiflächen vor, die systematisch 

belegt werden. Neue Formen für Urnenbeisetzungen wie z. B. ein Urnenrondell werden umge-

setzt. Neue Bestattungsarten wie z. B. Urnenbestattungen an Bäumen sind jedoch nicht ge-

plant.  

Für die Prognose des künftigen Flächenbedarfs stellen wir die Anzahl der frei werdenden Grab-

stellen der Anzahl der Neukäufe gegenüber. Diese Angabe konnte Stadt Kierspe (aus der ein-

gesetzten Friedhofssoftware) ermitteln. Auch sie selbst analysiert regelmäßig die Entwicklung 

des Grabwahlverhaltens. 

Prognostizierte Entwicklung der Grabarten der Stadt Kierspe  

Bezeichnung Anzahl 

Neukäufe Erdgräber 2021 53 

Fünfjahresmittel der freiwerdenden Erdgrabstellen 2024 bis 2028 43 

Neukäufe Urnengräber 2021 89 

Fünfjahresmittel der freiwerdenden Urnengrabstellen 2024 bis 2028 3 

Bei den Erdgräbern stehen in Kierspe 53 Neukäufen 43 freiwerdende Erdgrabstellen gegen-

über. Damit überschreitet die Zahl der Neukäufe die voraussichtlich freiwerdenden Erdgrabstel-

len.  

Der hohen Nachfrage nach Urnengrabstellen begegnet die Stadt mit einem vielfältigen Angebot.   

Seit 2021 besteht auf dem Friedhof Kierspe ein Urnenrondell. Dieses wird so gut angenommen, 

dass im Jahr 2022 ein zweites Rondell gleicher Bauweise eingerichtet wurde. Die Stadt Kierspe 

reagiert damit sehr flexibel auf die Nachfrage aus der Bevölkerung.  

 Empfehlung 

Auf Grundlage einer vollumfänglichen Datenlage sollte die Stadt Kierspe eine Flächen- bzw. 

Friedhofsentwicklungsplanung aufstellen. Mit der Kenntnis der tatsächlichen Auslastung der 

einzelnen Friedhöfe können weitere Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt werden.  
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5.7 Grün- und Wegeflächen 

5.7.1 Struktur der Grün- und Wegeflächen 

 Feststellung 

In der Stadt Kierspe erfolgte bislang keine Erfassung der Grün- und Wegeflächen sowie der 

Flächen der Grabfelder. Eine Darstellung und Analyse kann daher weder in der Zeitreihe 

noch im interkommunalen Vergleich erfolgen.    

Eine Kommune sollte über detaillierte Informationen zu den Grün- und Wegeflächen auf ihren 

Friedhöfen verfügen. Sie sollte die Entwicklung dieser Flächen langfristig planen. Etwaige Re-

serveflächen sollte eine Kommune pflegeleicht gestalten. Nicht mehr für den Friedhofszweck 

erforderliche Grün- und Wegeflächen sollte eine Kommune umgestalten oder anderen Nutzun-

gen zuführen. 

Die Stadt Kierspe kann die Grün- und Wegeflächen nicht differenziert darstellen. Deshalb ist der 

nachfolgende interkommunale Vergleich für die Stadt informatorisch. 

Grün und Wegeflächen 2021 

Kennzahlen 
Stadt 

Kierspe 
Minimum 

1.  

Viertel-

wert 

2.  

Viertel-

wert (Me-

dian) 

3.  

Viertel-

wert 

Maximum 
Anzahl 

Werte 

Anteil Grün- und Wegeflä-

chen an der Friedhofsflä-

che in Prozent 

k. A.* 4,78 36,43 44,38 55,54 62,28 16 

Anteil Grünfläche an der 

Grün- und Wegefläche in 

Prozent 

k. A.* 33,84 45,83 52,38 63,87 67,63 14 

Anteil Wegefläche an der 

Grün- und Wegefläche in 

Prozent 

k. A.* 32,37 36,13 47,62 54,17 66,16 14 

*Keine Angabe aufgrund fehlender Differenzierung der Flächen 

 Empfehlung 

Um Informationen über die Flächensituation und Auslastung auf den Friedhöfen zu erhalten, 

sollte die Stadt Kierspe eine flächenmäßige Erfassung ihrer Friedhöfe durchführen.  

Die langen Nutzungszeiten der Gräber von 25 bis 40 Jahren bewirken, dass auch die Grün- und 

Wegeflächen einer langfristigen Entwicklung unterliegen. Zum Beispiel kann ein aktuell noch 

genutztes Grabfeld in der Regel erst nach Ablauf des „letzten“ Nutzungsrechtes z. B. zu einer 

Wildblumenwiese umgestaltet werden. Es bedarf somit einer grundsätzlich langfristigen Pla-

nung zu den Grün- und Wegeflächen. Dabei sollten die Ziele dieser Planung sein, 

 zersplitterte Flächen zu zusammenhängenden Flächen mit niedrigem Pflegeaufwand zu 

entwickeln, 
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 die Anordnung bzw. Gestaltung der Vegetationsarten der Nutzungsintensität der Fried-

hofsteile anzupassen und 

 das Wegenetz der Nutzungsintensität anzupassen. Weitläufige, ausgeprägte Wege zu 

kaum genutzten Grabfeldern sollten zurückgebaut werden. 

5.7.2 Unterhaltung der Grün- und Wegeflächen 

 Feststellung 

Die Stadt Kierspe kann die Unterhaltungskosten für die Grün- und Wegeflächen nicht diffe-

renziert darstellen.  

Eine Kommune sollte die Grün- und Wegeflächen wirtschaftlich unterhalten. Eine Kommune 

sollte den Ressourceneinsatz durch die Gestaltung und Ausstattung der Grün- und Wegeflä-

chen sowie die Pflegestandards und -häufigkeiten beeinflussen. Dies gilt bei eigener Wahrneh-

mung der Grün- und Wegepflege wie auch bei externer Vergabe der Aufgabe. Eine Kommune 

sollte die Pflegeleistungen auswerten und deren Ausführung kontrollieren. 

Die Unterhaltung der Friedhofsflächen ist erforderlich, um die Friedhöfe ansehnlich zu erhalten. 

Nicht zuletzt entscheidet eine ansprechende Gestaltung auch über die Nutzungsintensität des 

Friedhofs.  

In der Stadt Kierspe stehen detaillierte Informationen zu den Flächen und Kosten nicht zur Ver-

fügung. Deshalb ist der nachstehende interkommunale Vergleich informatorisch.  

Unterhaltungskosten je qm Grün- und Wegefläche in Euro 2021 
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In den interkommunalen Vergleich sind 14 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Intensität der Pflege und Unterhaltung der Grün- und Wegefläche sollte sich auch an der 

Nutzungsintensität der Friedhofsflächen orientieren. So können zum Beispiel Flächen im Au-

ßenbereich der Friedhöfe weniger intensiv gepflegt werden.  

In der Stadt Kierspe sind zwar Strukturen der Grün- und Wegeflächen bekannt. Langfristige 

Planungen zu Grün- und Wegeflächen gibt es nicht. Die Friedhöfe werden mit Ausnahme des 

Urnenrondells in Eigenleistung gepflegt. Die Grün- und Wegepflege wird durch den Bauhof kon-

trolliert.   

Auch die Wegepflegeleistungen sollten sich auf das ausgewiesene Hauptwegenetz konzentrie-

ren. Damit einher geht die Auswahl der Befestigungsart der Wege. Nicht maschinell pflegbare 

Wege sollten zurückgebaut werden. Auf gering frequentierten Nebenwegen genügen in der Re-

gel wassergebundene Wegedecken.  

Maßnahmen zur Umgestaltung von Friedhofsflächen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bzw. 

des Umwelt- und Naturschutzes hat die Stadt Kierspe bislang noch nicht bei der Gestaltung der 

Grünflächen berücksichtigt. Hier bietet sich zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit einer Natur-

schutzorganisation an. Vielfach werden freie Flächen in Wildblumenwiesen umgestaltet. Aktuell 

bestehen hierzu auch diverse Fördermöglichkeiten, die die Kommunen beantragen können.   

 Empfehlung 

Die Stadt Kierspe sollte Pflegestandards definieren und die Grün- und Wegeflächengestal-

tung in die Friedhofsentwicklungsplanung einfließen lassen.  
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5.8 Anlage: Ergänzende Tabellen 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 – Friedhofswesen  

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Friedhofsmanagement 

F1 
Die Stadt Kierspe hat keine strategischen Ziele für das Friedhofswesen festge-

legt. Sie bildet keine Kennzahlen und führt kein Berichtswesen. 
143 E1 

Die Stadt Kierspe sollte ihre strategischen Überlegungen zu den kommu-

nalen Friedhöfen in schriftlicher Form niederlegen. Sie sollte für sich steu-

erungsrelevante Kennzahlen definieren und regelmäßig auswerten. So 

können beispielsweise die in diesem Bericht aufgezeigten Kennzahlen 

fortgeführt werden. Idealerweise fließen diese Informationen in ein Be-

richtswesen ein. 

144 

F2 

Die Stadt Kierspe setzt in der Friedhofsverwaltung eine Fachsoftware ein. Die 

steuerungsrelevanten Daten liegen somit vor. Die Erfassung der Flächen ist 

noch nicht erfolgt. 

144 E2 

Für tiefergehende Steuerungsmöglichkeiten sollte die Stadt Kierspe die 

Daten ihrer Grün- und Wegeflächen auf den Friedhöfen in einem Geoin-

formationssystem erfassen und mit der Fachsoftware im Friedhofswesen 

verknüpfen. 

145 

F3 

Auf ihrer Homepage veröffentlicht die Stadt Kierspe allgemeine Informationen 

zum Friedhofswesen. Darüber hinaus erfolgt keine weitergehende Öffentlich-

keitsarbeit. 

145 E3 

Die Stadt Kierspe sollte die Angebote anderer Anbieter ermitteln und aus-

werten. Sie kann die Öffentlichkeitsarbeit im Friedhofswesen durch geeig-

nete Maßnahmen aktiver gestalten. 

146 

Gebühren 

F4 

Die Stadt Kierspe unterteilt die Finanzdaten im Friedhofwesen noch nicht nach 

Nutzungsarten. Eine detaillierte Betrachtung der Kosten für die Grabnutzung 

ist daher nicht möglich. 

148 E4 

Die Stadt Kierspe sollte die Gebühren für die Grabnutzung anhand diffe-

renzierter Kosten ermitteln. Die Gebührensätze der Grabnutzungsgebüh-

ren sollten sich aus einer nachvollziehbaren Äquivalenzziffernkalkulation 

ergeben. 

149 

F5 

Die Trauerhallen werden im Bestattungsfall stark nachgefragt. Aufgrund der 

fehlenden Unterteilung der Finanzdaten im Friedhofwesen ist auch im Bereich 

der Trauerhallen eine detaillierte Analyse der Kosten nicht möglich. 

149 E5 
Wie auch bei den Grabnutzungen sollte die Stadt Kierspe die Gebühren 

für die Trauerhallen gesondert kalkulieren und auswerten. 
150 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Friedhofsflächen 

F6 
Die Stadt Kierspe verfügt nicht über eine differenzierte Flächenerfassung mit 

separaten Grab-, Grün- und Wegeflächen. 
153 E6 

Um weitere Informationen über die Flächensituation und Auslastung auf 

den Friedhöfen zu erhalten, sollte die Stadt Kierspe eine flächenmäßige 

Erfassung ihrer Friedhöfe durchführen. Die differenzierte Ermittlung und 

Darstellung der Friedhofsflächen sollte sie zur Steuerung nutzen. 

154 

F7 

Die Stadt Kierspe hat sich dem Trend zu steigenden Urnenbestattungen ange-

passt und ihren Friedhöfen neue Strukturen gegeben. Sie verfügt nicht über ei-

nen Friedhofsentwicklungsplan. 

154 E7 

Auf Grundlage einer vollumfänglichen Datenlage sollte die Stadt Kierspe 

eine Flächen- bzw. Friedhofsentwicklungsplanung aufstellen. Mit der 

Kenntnis der tatsächlichen Auslastung der einzelnen Friedhöfe können 

weitere Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt werden. 

155 

Grün- und Wegeflächen 

F8 

In der Stadt Kierspe erfolgte bislang keine Erfassung der Grün- und Wegeflä-

chen sowie der Flächen der Grabfelder. Eine Darstellung und Analyse kann 

daher weder in der Zeitreihe noch im interkommunalen Vergleich erfolgen. 

156 E8 

Um Informationen über die Flächensituation und Auslastung auf den 

Friedhöfen zu erhalten, sollte die Stadt Kierspe eine flächenmäßige Er-

fassung ihrer Friedhöfe durchführen. 

156 

F9 
Die Stadt Kierspe kann die Unterhaltungskosten für die Grün- und Wegeflä-

chen nicht differenziert darstellen. 
157 E9 

Die Stadt Kierspe sollte Pflegestandards definieren und die Grün- und 

Wegeflächengestaltung in die Friedhofsentwicklungsplanung einfließen 

lassen. 

158 
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 Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Shamrockring 1, Haus 4, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t  0 23 23/14 80-0 

f  0 23 23/14 80-333 

e  info@gpa.nrw.de 

DE-e Poststelle@gpanrw.de-mail.de 

i  www.gpa.nrw.de 






